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GROSSER RAT 
 

 

25. September 2024 

TRAKTANDENLISTE 

An die Mitglieder des Grossen Rats 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich freue mich, Sie zur 112. und 113. Ratssitzung der Legislaturperiode 2021/2024 
einzuberufen auf 
Dienstag, 22. Oktober 2024, 10:00* - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr, 
in den Grossratssaal, Grossratsgebäude, in Aarau. 
 
*Die Ratsmitglieder sind von 10.00 bis 10.25 Uhr zum "Nach-Wahl-Kaffee"  
im Grossratsgebäude eingeladen. Anschliessend Sitzungsstart um 10.30 Uhr. 
 
1 Mitteilungen 

 
I Wahlen 
2 (24.231) Wahl einer ausserordentlichen Stellvertretung der 

Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab am Bezirksgericht Rheinfelden 
 
Wahlvorschlag der Kommission JUS im Einvernehmen mit dem Büro: 
- Matthias Meier, Rheinfelden 
 
Es wird eine stille Wahl gemäss § 62a GO vorgeschlagen. 
 

3 (24.226) Ersatzwahl eines Kuratoriumsmitglieds für den Rest der 
Amtsperiode 2023-2026 (1 Stelle) 
 
Wahlvorschlag des Büros des Grossen Rats: 
- Benjamin Engeli, Unterentfelden 
   oder 
- Burkhard Kinzler, Winterthur 
 
(Wahl mittels Wahlzettel) 
 

II Büro 
4 (24.225) Erhöhung der Entschädigungen für den Grossen Rat; Dekret über 

die Geschäftsführung des Grossen Rates (Geschäftsordnung, GO); 
Änderung; Bericht an den Grossen Rat 
(Referent Büro GR: Urs Plüss, Zofingen) 
a) Eintreten 
b) Detailberatung und Beschlussfassung 
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III Departement Bildung, Kultur und Sport 
5 (24.112) Schulgesetz; Totalrevision; Entwurf neues Volksschulgesetz (E-

VSG); Entwurf neues Mittelschulgesetz (E-MSG); Bericht und Entwurf zur 
1. Beratung 
(Referent BKS: Dr. Titus Meier, Brugg) 
a) Eintreten 
b) Detailberatung und Beschlussfassung 
 

6 (24.161) Massnahmenplan betreffend Fachpersonal Schulische 
Heilpädagogik  
(Referent BKS: Dr. Titus Meier, Brugg) 
a) Eintreten 
b) Detailberatung und Beschlussfassung 
 

7 (24.93) Interpellation Martin Bossert, EDU, Rothrist (Sprecher), Rolf Haller, 
EDU, Zetzwil, Nicole Heggli-Boder, SVP, Buttwil, vom 26. März 2024 
betreffend "diverses" Geschlecht an der Aargauer Volksschule 
(Beantwortung) 
 

8 (24.166) Interpellation Martin Bossert, EDU, Rothrist, vom 11. Juni 2024 
betreffend in der Volksschule gezeigten Film "Menschenfleisch" 
(Beantwortung) 
 

9 (24.168) Interpellation Tonja Burri, SVP, Hausen (Sprecherin), Patrick von 
Niederhäusern, SVP, Brugg, vom 11. Juni 2024 betreffend 
Coachingsequenzen an Aargauer Schulen (Beantwortung) 
 

 
 
Nächste Ratssitzungen:  
Dienstag, 5. November 2024 

  

Freundliche Grüsse 

Dr. Mirjam Kosch 
Präsidentin des Grossen Rats 

 
 

 

 

Erledigte Geschäfte 

---  
 
  



 

 3 von 4 
 

 

Liste der behandlungsreifen Geschäfte 

 Departement Volkswirtschaft und Inneres 
 (24.171) Motion der FDP-Fraktion (Sprecher Silvan Hilfiker, Jonen) vom 

11. Juni 2024 betreffend Sicherheit im öffentlichen Raum (Entgegennahme 
mit Erklärung) 

 (24.176) Interpellation Lelia Hunziker, SP, Aarau (Sprecherin), Mia Jenni, SP, 
Obersiggenthal, vom 11. Juni 2024 betreffend Umsetzung 
Sexualstrafrechtsreform in der Kapo Aargau (Beantwortung) 

 (24.177) Interpellation Lelia Hunziker, SP, Aarau (Sprecherin), Mia Jenni, SP, 
Obersiggenthal, vom 11. Juni 2024 betreffend Sensibilisierung der 
Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit Hassdelikten im Netz 
(Beantwortung) 

 (24.218) Motion der Fraktionen der SVP, FDP (Sprecher Daniel Urech, Sins) 
vom 2. Juli 2024 betreffend Einführung einer Obergrenze bei vertraglichen 
Grundpfandrechten (Ablehnung) 

 Departement Finanzen und Ressourcen 
 (24.128) Postulat der FDP-Fraktion (Sprecher Silvan Hilfiker, Jonen) vom 

23. April 2024 betreffend Steuerrückvergütungen bei Überschüssen 
(Entgegennahme mit Erklärung) 

 (24.129) Motion Dr. Adrian Schoop, FDP, Baden (Sprecher), Barbara Borer-
Mathys, SVP, Holziken, Gian von Planta, GLP, Baden, Alfons Paul 
Kaufmann, Mitte, Wallbach, vom 23. April 2024 betreffend Eindämmung der 
Marktexpansion und Wettbewerbsverzerrung durch Staatsbetriebe 
(Umwandlung in ein Postulat) 

 Departement Gesundheit und Soziales 
 (24.227) Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung (EG AHVG/IVG); 
Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung (geplant am 05.11.2024) 

 (24.143) Interpellation René Bodmer, SVP, Unterlunkhofen (Sprecher), Miro 
Barp, SVP, Brugg, vom 14. Mai 2024 betreffend Asylchaos in der Schweiz 
und seine Auswirkungen auf den Kanton Aargau (Beantwortung) 

 Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
 (24.190) Interpellation Harry Lütolf, Mitte, Wohlen, vom 25. Juni 2024 

betreffend Umsetzung von § 4 Abs. 4 Baugesetz (Beantwortung) 
 (24.132) Motion Colette Basler, SP, Zeihen (Sprecherin), Thomas Baumann, 

Grüne, Suhr, Robert Alan Müller, SVP, Freienwil, Matthias Betsche, GLP, 
Möriken-Wildegg, Christian Minder, EVP, Lenzburg, Gabi Lauper Richner, 
SP, Niederlenz, Andy Steinacher, SVP, Schupfart, Andre Rotzetter, Mitte, 
Buchs, Martin Brügger, SP, Brugg, Claudia Rohrer, SP, Rheinfelden, vom 
23. April 2024 betreffend Verbot von Schottergärten im Kanton Aargau 
(Ablehnung) 

 (24.150) Postulat Walter Stierli, SVP, Fischbach-Göslikon (Sprecher), Mario 
Gratwohl, SVP, Niederwil, Christoph Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen, René 
Bodmer, SVP, Unterlunkhofen, Roland Büchi, SVP, Wohlen, Roland Vogt, 
SVP, Wohlen, vom 14. Mai 2024 betreffend Anpassung Jagdverordnung 
«Ordnungsbusse bei Verletzung der Leinenpflicht» (Entgegennahme mit 
Erklärung) 
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Geschäftsnummern der am Dienstag, 22. Oktober 2024 traktandierten Geschäfte in 
aufsteigender Reihenfolge (unter Angabe der Ziffern zur Traktandenliste) 

7 24.93 4 24.225         
5 24.112 3 24.226         
6 24.161 2 24.231         
8 24.166           
9 24.168           

 



  
 

  

 

  
 

24.231 

 

 

 

 

1. Ausgangslage 

Die Gerichtspräsidentin des Bezirksgerichts Rheinfelden, Regula Lützelschwab, wird auf Ende 2024 
mit Ablauf der Amtsperiode (2021-2024) in den Ruhestand treten. Seit dem 9. Juli 2024 ist Regula 
Lützelschwab krankheitsbedingt abwesend. Es besteht eine ärztliche Arbeitsunfähigkeit (100%) bis 
zum 3. September 2024. Voraussichtlich kann Regula Lützelschwab aufgrund ihres Krankheitsverlaufs 
bis Ende Jahr keine volle Arbeitsfähigkeit mehr leisten.  

Bis zum Ende des Jahres 2024 ist deshalb für die Aufrechterhaltung des ordentlichen Betriebs des 
Bezirksgerichts Rheinfelden eine kurzfristige Stellvertretung zu bestimmen. Aus diesem Grund wird 
die Wahl eines ausserordentlichen Gerichtspräsidenten für die Dauer von zwei Monaten (1. November 
bis 31. Dezember 2024) beantragt. 

Die Justizleitung unterbreitet dem Grossen Rat gestützt auf § 49 Abs. 3 des Gerichtsorganisationsge-
setzes (GOG) den Antrag für die befristete Wahl.  

2. Prüfung der Kommission für Justiz 

Die Belastung der beiden Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Rheinfelden ist hoch. Eine interne 
Kompensation der 100 %-Gerichtspräsidentenstelle ist ausgeschlossen. Der Ausfall von Gerichtsprä-
sidentin Regula Lützelschwab kann nicht ohne externe Stellvertreterlösung aufgefangen werden. 

Eine ordentliche Vertretung gemäss § 49 Abs. 1 und 2 oder § 51 GOG für zwei Monate ist nicht mög-
lich, da die entsprechenden internen und externen Ressourcen nicht vorhanden sind. 

Für die Aufrechterhaltung der geordneten Geschäftserledigung ist der befristete Einsatz einer ausser-
ordentlichen Stellvertretung zwingend erforderlich; diese ist durch den Grossen Rat zu wählen (§ 49 
Abs. 3 GOG).  

3. Wahlvorschlag   

Nach Massgabe des GOG muss eine ausserordentliche Gerichtspräsidentin bzw. ein ausserordentli-
cher Gerichtspräsident die entsprechenden formellen Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen (vgl. ins-
besondere § 13 GOG). Eine ausserordentliche Stellvertretung muss zudem über die notwendige Be-
rufserfahrung verfügen, um die Aufgabe unmittelbar erfüllen zu können. 

Regula Lützelschwab wird per 31.Dezember 2024 in den Ruhestand treten. Ihr Nachfolger, Matthias 
Meier, wurde am 6. August 2024 für die Amtsperiode (2025-2028) in stiller Wahl gewählt. Er arbeitet 

GROSSER RAT 
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derzeit als Obergerichtsschreiber am Verwaltungsgericht in Aarau. Matthias Meier hat seine Bereit-
schaft erklärt und die Freigabe des Verwaltungsgerichts erhalten, sein Amt bereits zwei Monate früher 
anzutreten. Matthias Meier würde am 1. November 2024 als ausserordentlicher Gerichtspräsident sein 
Amt antreten. Sein Einsatz wäre nicht mit negativen betrieblichen Folgen für das Verwaltungsgericht 
verbunden. 

Grundsätzlich wäre für die Auswahl einer ausserordentlichen Stellvertretung gemäss § 49 Abs. 3 GOG 
nach dem Beschluss der Justizleitung vom 17. Januar 2020 geregeltem internen Auswahlverfahren 
vorzugehen. Aufgrund der Dringlichkeit und dem Umstand, dass Matthias Meier vom Volk bereits ab 
1. Januar 2025 als Nachfolger von Regula Lützelschwab als ordentlicher Gerichtspräsident am Be-
zirksgericht Rheinfelden gewählt wurde, sollte ausnahmsweise vom internen Verfahren abgesehen 
werden können. 

Matthias Meier wohnt in Rheinfelden, verfügt über ein Anwaltspatent und bringt langjährige Erfahrung 
als Gerichtsschreiber mit, womit er die Wahlbarkeitsvoraussetzungen erfüllt. Zusätzlich ermöglicht ihm 
der vorzeitige Amtsantritt eine schnellere Einarbeitung in seine spätere Tätigkeit als ordentlicher Ge-
richtspräsident am Bezirksgericht Rheinfelden ab 1. Januar 2025. Der vorgezogene Amtsbeginn wird 
demnach keine negativen Auswirkungen auf den Gerichtsbetrieb haben.  

Die Justizleitung schlägt aufgrund der ausgeführten Gründe Matthias Meier als sinnvolle und rasche 
Lösung für die ausserordentliche Stellvertretung von Regula Lützelschwab vor.  

Die Kommission für Justiz hat den Antrag geprüft und stimmt der befristeten Wahl einer ausserordentli-
chen Stellvertretung der Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab am Bezirksgericht Rheinfelden für 
die Dauer von zwei Monaten für deren krankheitsbedingte Abwesenheit einstimmig (14 Anwesende) 
zu. Für die ausserordentliche Stellvertretung wird gestützt auf § 49 Abs. 3 GOG Herr Matthias Meier, 
lic.iur. Advokat, Rheinfelden, zur Wahl als ausserordentlicher Gerichtspräsident vorgeschlagen. - Ge-
mäss § 62a der Geschäftsordnung (GO) wird dem Grossen Rat stille Wahl beantragt. 

4. Stellungnahme des Büros des Grossen Rats 

Das Büro des Grossen Rats hat gemäss § 15 Abs. 4 des Reglements Richterwahlen der Kommis-
sion für Justiz (Stand 22. August 2023) per Korrespondenzbeschluss vom 25. September 2024 den 
Wahlvorschlag an den Grossen Rat einstimmig unterstützt. 

Dem Antrag, dem Grossen Rat gemäss § 62a der Geschäftsordnung stille Wahl zu beantragen, wird 
zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf Haller 
Kommissionspräsident 

  

 
Beilage (geht nur an Ratsmitglieder) 

• Lebenslauf Matthias Meier 
 

Antrag der Kommission JUS und des Büros des Grossen Rats an den Grossen Rat 

Gestützt auf § 49 Abs. 3 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG) wird Herr Matthias Meier, 
lic.iur. Advokat, Rheinfelden, vom 1. November bis 31. Dezember 2024 als ausserordentlicher Ge-
richtspräsident zur Stellvertretung der Gerichtspräsidentin des Bezirksgerichts Rheinfelden, Regula 
Lützelschwab, zur Wahl vorgeschlagen.   

Gemäss § 62a der Geschäftsordnung (GO) wird dem Grossen Rat stille Wahl beantragt. 

Peyer Nina-Eva Katharina  PDGR TDL6YI
Hervorheben
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10. September 2024  

BERICHT 24.226 

Wahl eines Mitglieds des Aargauer Kuratoriums; Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 
2023-2026; Wahlvorschlag des Büros des Grossen Rats 
 
 

1. Ausgangslage 

Herr Markus J. Frey wird im Dezember 2024 aus dem Kuratorium ausscheiden (infolge Erreichens 
der max. Amtsdauer von 12 Jahren, Wahldatum: 4. Dezember 2012). Es ist eine Ersatzwahl für die 
Amtsperiode 2023-2026 vorzunehmen. 

2. Gesetzliche Grundlagen 

In § 15 des Kulturgesetzes1 werden die Aufgaben, die Zusammensetzung und die Wahl des Aar-
gauer Kuratoriums umschrieben: 

§ 15 
1 Das Aargauer Kuratorium entscheidet als Fachgremium im Rahmen der bewilligten Mittel ab-
schliessend über 
a) Fördermassnahmen gemäss § 8 Abs. 1, 
b) Fördermassnahmen gemäss § 8 Abs. 2 in den Förderbereichen von § 7 lit. a–c, 
c) Auszeichnungen gemäss § 9. 
2 Das Kuratorium besteht aus 11 Mitgliedern. Die einzelnen Förderbereiche gemäss § 7 
müssen darin angemessen vertreten sein. 
3 Der Grosse Rat wählt sechs Mitglieder des Kuratoriums. Der Regierungsrat wählt an-
schliessend die übrigen fünf Mitglieder und bestimmt die Präsidentin oder den Präsiden-
ten. Die Wahl erfolgt auf eine Amtsdauer von vier Jahren. 
4 Ein Mitglied kann dem Kuratorium während höchstens drei Amtsperioden angehören. 
5 …  
6 Das Kuratorium organisiert und konstituiert sich im Rahmen von Gesetz und Verordnung 
selbst. 

Die Förderbereiche nach § 7 Kulturgesetz umfassen:  

a) Kunst in sämtlichen Sparten, 
b) immaterielles Kulturerbe, 
c) spezifische Weiterbildung für Kulturschaffende, 
d) kulturwissenschaftliche Forschung, 
e) Kulturvermittlung, 
f) kultureller Austausch, 

 
1 SAR 495.200: Kulturgesetz (KG) vom 31. März 2009 (Stand 1. Juli 2024)  
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g) Bibliothekswesen. 

Im Übrigen wird auf die Bestimmungen für die Wahlen in den § 6 sowie 60-65 der Geschäftsordnung 
(GO)2 verwiesen.  

3. Ersatzwahl für die Amtsperiode 2023-2026 

3.1 Ablauf der Vorprüfung und Profil für Kandidaturen 

Das Büro des Grossen Rats hat am im Juni 2024 vom Ausscheiden von Markus J. Frey Kenntnis ge-
nommen. Die Fraktionen und das Kuratorium können dem Büro Kandidaturen zur Vorprüfung vor-
schlagen. Weiter sind auch direkte Bewerbungen ans Büro möglich. Die Frist für die Einreichung von 
Kandidaturen wurde auf den 23. August 2024 festgelegt.  

Das Kuratorium hat dem Büro im Juni 2024 als Grundlage für die Kandidatensuche folgendes 
Wunschprofil mitgeteilt: 

Profil: Fachvorsitz Klassik 

Spezifische Anforderungen und Bedingungen für den Einsitz im Fachvorsitz Klassik:  

• Wir suchen eine kulturell vielseitig versierte Person, die über eine Berufsausbildung in Musik 
oder über eine gleichwertige fachliche Kompetenz verfügt, idealerweise mit dem Schwerpunkt 
«E-Musik» (Alte bis zeitgenössische Musik). 

• Wir erwarten, dass Sie die aktuelle Aargauer Musikszene kennen und sowohl ein Faible für pro-
fessionelles Kunstschaffen als auch für Laienorchester und -chöre mitbringen. Zudem sollten Sie 
mit dem aktuellen schweizerischen und internationalen Musikschaffen vertraut sein und über 
Kenntnisse der Musikproduktion und -vermittlung verfügen. 

• Sie vertreten den Fachausschuss Klassik nach Aussen (Führen von Absagegesprächen etc.), 
leiten die Sitzungen (jährlich ca. 120 Gesuche im Fachausschuss Klassik) und wirken bei der 
strategischen Weiterentwicklung des Fachausschusses mit. 

Allgemeine Anforderungen: 

• Sie sind teamfähig, kompetent in kulturpolitischen Themen und verfügen über kulturelle Offen-
heit. 

• Sie kennen das Aargauer Kultur- und Kunstschaffen oder wollen es kennenlernen und sind zeit-
lich flexibel, Veranstaltungen im Kanton zu besuchen. Ebenso relevant ist Ihr Bedürfnis, die Kul-
turförderung des Kantons Aargau mitzugestalten und weiterzuentwickeln. 

• Kuratoriumsmitglieder sind für mindestens zwei Fachausschüsse tätig: im primären als eigentli-
che Expertin oder Experte, in den zusätzlichen als allgemein kultursachverständige Stimme. 

• Sie sind bereit, genügend Zeit in die Beurteilung der Gesuchsunterlagen und in das Aktenstu-
dium zu investieren und regelmässig Termine des Kuratoriums wahrzunehmen. Es handelt sich 
hauptsächlich um Fachausschusssitzungen, Plenumssitzungen, ganztätige Jurierungen, Klausu-
ren sowie Veranstaltungen. 

• Um in der Förderung eine gewisse Kontinuität sicherzustellen, ist uns wichtig, dass sich Sie sich 
eine Amtszeit von mindestens vier Jahren vorstellen können. 

• Während ihrer Amtszeit dürfen Kuratoriumsmitglieder keine Fördergesuche beim Aargauer Kura-
torium einreichen. 

 
2 SAR 152.210: Dekret über die Geschäftsführung des Grossen Rates (Geschäftsordnung, GO) vom 4. Juni 1991 (Stand 1. Januar 2023) 
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• Das Aargauer Kuratorium strebt eine höhere Diversität in seiner Zusammensetzung an. Bei Be-
werbungen werden daher nebst den fachlichen Qualifikationen u.a. folgende Kriterien mitberück-
sichtigt: Sozialer und kultureller Hintergrund, Alter, Geschlecht. 

Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist sind zwei Kandidaturen eingegangen:  

• Benjamin Engeli, Unterentfelden 
• Burkhard Kinzler, Winterthur 

Die Kandidatur von Burkhard Kinzler wurde dem Büro des Grossen Rats vom Kuratorium weiterge-
leitet. Sie wird entsprechend vom Kuratorium unterstützt. Die Kandidatur von Benjamin Engeli wurde 
dem Büro des Grossen Rats von der SP-Fraktion weitergeleitet. Das Büro behandelte das Wahlge-
schäft am 10. September 2024. 

3.2 Wahlvorschlag des Büros des Grossen Rats vom 10. September 2024 

Zur Wahl als Mitglied des Kuratoriums für den Rest der Amtsperiode 2023-2026 (Nachfolge Markus 
J. Frey) wird dem Ratsplenum ein Zweiervorschlag unterbreitet.  

Kuratoriumsmitglied (1 Stelle): 

• Benjamin Engeli, Unterentfelden  
oder  

• Burkhard Kinzler, Winterthur 

 

Wahlorganisation  

Da die Anzahl der Kandidaten (2), die Anzahl der Stellen (1) übersteigt, werden Wahlen mittels 
Wahlzetteln durchgeführt und es finden Vorstellungsgespräche in den Fraktionen statt.  

• Vorstellungsgespräche in den Fraktionen:  22. Oktober 2024 
• Wahltermin:    22. Oktober 2024 (oder 5. November 2024) 
• Inpflichtnahme:     November oder Dezember 2024  

 

 
 

Beilagen 
• Lebenslauf Benjamin Engeli (geht nur an Ratsmitglieder) 
• Lebenslauf Burkhard Kinzler (geht nur an Ratsmitglieder) 

 
 

 

 

 

 

Peyer Nina-Eva Katharina  PDGR TDL6YI
Hervorheben
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Zusammenfassung 

Das Sitzungsgeld für Sitzungen des Grossen Rats und der grossrätlichen Gremien beträgt Fr. 150.–. 
Für Sitzungen von mehr als drei Stunden wird ein doppeltes Sitzungsgeld (Fr. 300.–) ausgerichtet. 
Die Sitzungsgelder wurden in den Kommissionen seit dem Jahr 2005, im Plenum seit 2008 nicht 
mehr angepasst.  

Als Beitrag zu kantonalen Sparmassnahmen wurde die im Jahr 2009 eingeführte jährliche Grundent-
schädigung für das Grossratsmandat im Jahr 2016 von Fr. 5’000.– auf Fr. 4’000.– gekürzt.  

Im interkantonalen Vergleich fällt die Entschädigung des Grossen Rats tiefer aus als in den meisten 
umliegenden Kantonen.  

Eine angemessene Entschädigung stärkt den Grossen Rat und fördert die Möglichkeit der politischen 
Teilhabe. Das Büro des Grossen Rats (Büro) sieht Nachhol- und Handlungsbedarf. Es schlägt vor, 
die Entschädigungen wie folgt anzupassen: 

Die Mitglieder des Grossen Rats sollen für die Teilnahme an den Sitzungen des Rats, des Büros so-
wie der Kommissionen ein höheres Sitzungsgeld erhalten. Die Berechnungsweise soll dabei eben-
falls verändert werden: Das Büro schlägt vor, das Sitzungsgeld für den ersten 2-Stunden-Block auf 
Fr. 160.– festzulegen. Für jede weitere (angefangene) Stunde würde das Sitzungsgeld um Fr. 80.– 
erhöht. 

Zudem wird vorgeschlagen, die Grundentschädigung für die Mitglieder des Grossen Rats (wieder) 
auf Fr. 5’000.– zu erhöhen. 

Der Beschluss über die Erhöhung der Sitzungsgelder und der Grundentschädigung unterliegt dem 
fakultativen Referendum. Somit war eine öffentliche Anhörung durchzuführen. 

Im Anhörungsverfahren, das vom 5. April 2024 bis zum 5. Juli 2024 dauerte, haben sich die Teilneh-
menden grundsätzlich für die Erhöhung der Entschädigungen ausgesprochen – mit Ausnahme der 
SVP, die eine Erhöhung der Entschädigungen grundsätzlich ablehnt. 
 

1. Ausgangslage 

Die Entschädigungen des Grossen Rats umfassen eine Grundentschädigung, sitzungsabhängige 
Sitzungsgelder und Spesen sowie Zusatzentschädigungen für einzelne Funktionen. Die Auszahlung 
der Entschädigungen erfolgt quartalsweise. Die durchschnittliche jährliche Entschädigung pro Rats-
mitglied beträgt (ohne Spesen) Fr. 10’000.– bis Fr. 11’500.–1.  

Mit der Parlamentsreform 2004 wurde die Entschädigung für die Teilnahme an Kommissionssitzun-
gen per 1. August 2005 von Fr. 100.– auf Fr. 150.– angepasst, während die Entschädigung für die 
Teilnahme an Plenarsitzungen bei Fr. 100.– blieb. Anpassungen erfuhren daneben die Präsidialent-
schädigungen, die Verpflegungsentschädigung und die Kilometerentschädigung. Im Jahr 2008 wurde 
das Sitzungsgeld für Plenarsitzungen auf Fr. 150.– erhöht und somit wieder ein einheitliches Sit-
zungsgeld festgesetzt. Die Sitzungsgelder wurden seit 2008 nicht mehr angepasst.  

Die im Jahr 2009 eingeführte jährliche Grundentschädigung von Fr. 5’000.– wurde im Rahmen von 
Sparmassnahmen im Jahr 2016 auf Fr. 4’000.– gekürzt. 

 
 
1 Werte aus den Jahren 2019 – 2022 berücksichtigt. Im Durchschnittswert enthalten sind die Grundentschädigung, die Sitzungsgelder und Zu-

satzentschädigungen, wie die Präsidiumsentschädigungen, Entschädigung Kommissionspräsidien und Referentenentschädigung (jedoch keine 

Spesen). Der Wert für das einzelne Ratsmitglied kann stark abweichen.  
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2. Rechtsgrundlagen 

2.1 Zuständigkeiten für die Anpassung der grossrätlichen Entschädigungen 

Die rechtlichen Grundlagen für die Entschädigungen befinden sich im Geschäftsverkehrsgesetz 
(GVG)2 (Entschädigungsarten, Rahmenbedingungen, Referendum hinsichtlich Erhöhungen) und in 
der Geschäftsordnung (GO)3 (insbesondere Regelung der Höhe). 

Gemäss § 92 der Geschäftsordnung kann das Büro des Grossen Rats dem Grossen Rat Änderun-
gen der Geschäftsordnung eigenständig beantragen. Der Beschluss über die Höhe des Sitzungsgel-
des und der Grundentschädigung unterliegt dem fakultativen Referendum. 

GO 
§ 92 Abänderung der Geschäftsordnung 
1 Änderungen der Geschäftsordnung und von Anhang 1 DAF können mit einem Antrag auf 
Direktbeschluss verlangt oder auf Antrag des Büros beschlossen werden. Dem Regierungs-
rat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  
2 Das Büro oder eine Kommission erstattet dem Rat Bericht und stellt Antrag. 

GVG 
§ 58b Fakultative Volksabstimmung 
1 Der Grosse Rat setzt die Höhe des Sitzungsgeldes und der Entschädigungen fest. Der Be-
schluss über die Höhe des Sitzungsgeldes und der Grundentschädigung unterliegt der 
fakultativen Volksabstimmung gemäss § 63 Abs. 1 lit. f der Kantonsverfassung. 

KV 
§ 66 Anhörungen4 
1 Bei der Vorbereitung von Vorlagen können der Grosse Rat oder der Regierungsrat die politi-
schen Kantonalparteien und interessierte Organisationen anhören. 
2 Unterliegen Vorlagen der obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung, darf auf 
eine Anhörung nicht verzichtet werden. Jedermann kann Vorschläge unterbreiten. 

2.2 Geltende Regelungen zu den grossrätlichen Entschädigungen 

Die Mitglieder des Grossen Rats beziehen eine Grundentschädigung, Sitzungsgelder und Spesen. 
Für bestimmte Funktionen und Leistungen (Präsidium, Kommissionspräsidien und Referenten) wer-
den Zusatzentschädigungen ausgerichtet. Die geltenden rechtlichen Grundlagen sind: 

GVG 
6bis. Entschädigungen der Mitglieder des Grossen Rates 
§ 58a Grundentschädigung, Sitzungsgeld und Spesenentschädigung 
1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen eine jährliche Grundentschädigung sowie für die 
Teilnahme an den Sitzungen des Rates, des Büros, der Präsidentenkonferenz und der Kom-
missionen ein Sitzungsgeld und Spesenentschädigungen. 
2 Für eine Kommissionssitzung, die unmittelbar vor oder nach einer Grossratssitzung stattfindet, 
wird das halbe Sitzungsgeld ausgerichtet. 
3 Der Ratspräsident, die Vizepräsidenten, die Kommissionspräsidenten sowie die Berichterstat-
ter werden zusätzlich entschädigt. 

 

 
 
2 152.200 Gesetz über die Organisation des Grossen Rates und über den Verkehr zwischen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und der 

Justizleitung (Geschäftsverkehrsgesetz, GVG) vom 19. Juni 1990 (Stand 1. Januar 2024) 

3 152.210 Dekret über die Geschäftsführung des Grossen Rates (Geschäftsordnung, GO) vom 04. Juni.1991 (Stand 1. Januar 2024) 

4 110.000 Verfassung des Kantons Aargau vom 25.06.1980 (Stand 01.01.2023) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/152.200
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/152.200
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/152.210
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/110.000
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GO 
5. Entschädigungen der Ratsmitglieder 
§ 87 Sitzungsgeld 
1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen für die Teilnahme an den Sitzungen des Ra-
tes, des Büros sowie der Kommissionen ein Sitzungsgeld von Fr. 150.–.  
2 Dauern eine oder mehrere Sitzungen am gleichen Tag zusammen mehr als drei Stunden, 
werden zwei, bei mehr als sechs Stunden drei Sitzungsgelder ausgerichtet.  
§ 88 Reiseentschädigungen 
1 Die Reiseentschädigung für die Hin- und Rückreise an Sitzungstagen wird nach Strassenkilo-
metern vom Wohnort nach dem Sitzungsort berechnet und beträgt Fr. –.70 je Kilometer. 
§ 89 Spesenentschädigung 
1 Bei ganztägigen Sitzungen wird eine Verpflegungsentschädigung von Fr. 30.– ausgerichtet. 
2 Bei zwei- und mehrtägigen Sitzungen beträgt die Entschädigung Fr. 120.– für Nachtessen, 
Übernachten und Morgenessen, sofern eine Rückkehr an den Wohnsitz nicht möglich oder für 
den Sitzungsverlauf zu erschwerend ist. Die Reiseentschädigung für die Hin- und Rückreise 
wird in diesem Fall nur einmal ausgerichtet. 
§ 90 Zusätzliche Entschädigungen 
1 Der Präsident des Rates bezieht eine Entschädigung von Fr. 20’000.–, die beiden Vizepräsi-
denten eine solche von je Fr. 5’000.–.  
2 Die Kommissionspräsidenten erhalten pro Sitzung eine zusätzliche Entschädigung in der Höhe 
eines Sitzungsgeldes. 
3 Die Kommissionsberichterstatter sowie andere Referenten im Grossen Rat und in dessen 
Kommissionen erhalten für die Ausarbeitung von Berichten eine nach Aufwand zu bemessende 
Entschädigung. 
§ 91 Anspruchsberechtigung 
1 Auf Sitzungsgeld mit Reiseentschädigung haben nur diejenigen Mitglieder Anspruch, die sich 
bis spätestens eine Stunde nach Sitzungsbeginn in die Präsenzliste eingetragen haben. 
2 Ist der Rat nicht mehr verhandlungsfähig, ist die Präsenz durch Namensaufruf festzustellen. 
Die unentschuldigt Abwesenden haben keinen Anspruch auf Sitzungsgeld und Reiseentschädi-
gung. 

3. Handlungsbedarf 

3.1 Erhöhung der Entschädigungen 

Das Büro des Grossen Rats (Büro) sieht Handlungsbedarf für eine Erhöhung. Die Sitzungsgelder 
wurden seit dem Jahr 2005 (Kommissionen) beziehungsweise 2008 (Plenum) nicht erhöht, die Grun-
dentschädigung5 wurde in der Zwischenzeit sogar um Fr. 1’000.– gekürzt. Es besteht Nachholbedarf. 

Eine angemessene Entschädigung ist auch im Milizsystem wichtig, um die Möglichkeit und die Be-
reitschaft für politisches Engagement im Grossen Rat weiterhin zu sichern. Zudem werden die 
Grossrätinnen und Grossräte nicht für alle im Amt anfallenden Tätigkeiten entschädigt, beispiels-
weise werden die Sitzungsvorbereitungen oder Repräsentationsaufgaben nicht beziehungsweise 
nicht separat abgegolten. Es ist schwierig, den Arbeitsaufwand für das Amt zu beziffern, da die Auf-
gaben und das Engagement individuell unterschiedlich sind. In Schätzungen wird von einem 

 
 
5 In der Botschaft zur Einführung der Grundentschädigung wurde der Zweck wie folgt umschrieben: "Die Mitglieder des Grossen Rats sollen für 

ihre Zugehörigkeit zum Parlament eine Jahrespauschale erhalten, welche als Sockelbeitrag oder Grundentschädigung die Grundlast und die 

Inkonvenienzen der Parlamentsarbeit (zu denken ist an Infrastrukturaufwendungen, Erwerbsausfall, Kinder- beziehungsweise Angehörigenbe-

treuung) wenigstens teilweise abgelten soll." 
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Aufwand von 20 Stellenprozenten ausgegangen, also einem Arbeitstag pro Woche. Ratsmitglieder 
müssen wegen ihres Amtes teilweise einen Erwerbsausfall in Kauf nehmen.  

Eine dem Amt entsprechende Entschädigung trägt angesichts dieser Rahmenbedingungen dazu bei, 
dass mehr Personen das Grossratsamt potenziell ausführen können und wollen. Der Grosse Rat 
wird dadurch gestärkt.  

Der folgende Vergleich mit den umliegenden und weiteren Kantonen zeigt, dass mit Ausnahme des 
Kantons Solothurn die Entschädigungen für aargauische Grossratsmitglieder gesamthaft tiefer aus-
fallen als in benachbarten Kantonen. 

Tabelle 1: Vergleich der Entschädigungen der Grossratsmitglieder mit anderen Kantonen 

 Ratssitzung  

pro Sitzung/Halbtag (Fr.) 

Kommissionssitzung  

pro Sitzung/Halbtag (Fr.) 

Jährliche  

Grundentschädigung (Fr.) 

 Mitglied Leitung Mitglied Leitung Mitglied 

Aargau 150 150* 150 300 4’000 

Basel- 
Landschaft** 

165 330* 165 330 4’700 

Basel-Stadt*** 200 400 (P)* 
300 (VP) 

200 400 (P) 
300 (VP) 

6’000 

Bern 230 460* 230* 460* 2’500 

Luzern*** 150 150* 150 150* 6’000 

Solothurn 130 260* 130 260 3’000 

St. Gallen 200 400* 200 400* 2’000 

Zürich 220 440* 220 440 12’000 

* Es wird eine zusätzliche Jahresentschädigung ausgerichtet 
** 55 Fr./h (umgerechnet in 3 h) 
*** Basel-Stadt: Anpassung an Teuerung vom Büro beantragt / Luzern: Anpassung in Prüfung 

Die Aargauer Zeitung verglich im Jahr 2019 die jährliche Entschädigung der Kantonsparlamentarie-
rinnen und Kantonsparlamentarier aller 26 Kantone (vgl.6). Der Aargau lag hinter Zürich, Bern, Basel-
Stadt, Basel-Landschaft, Graubünden, Luzern, Tessin und den meisten Westschweizer Kantonen 
(jährliche Entschädigung/Ratsmitglied zwischen Fr. 39’000.– und Fr. 13’000.–). Ungefähr gleichauf 
wie der Aargau lagen Solothurn, St. Gallen und Thurgau. Aufgrund der unterschiedlichen Sitzungs-
kadenzen und Auszahlungsmodalitäten sind die Entschädigungen nur bedingt vergleichbar.  

3.2 Weiterer Anpassungsbedarf 

Die Berechnungsweise der Sitzungsgelder soll angepasst werden. Nach geltendem Recht werden 
Sitzungen bis 3 Stunden Dauer mit einem Sitzungsgeld (derzeit Fr. 150.–) abgegolten, Sitzungen 

 
 
6 https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/der-grosse-lohnreport-so-hoch-ist-die-entschadigung-der-kantonsparlamentarier-ld.1173513  

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/der-grosse-lohnreport-so-hoch-ist-die-entschadigung-der-kantonsparlamentarier-ld.1173513


 

 7 von 13 
 

über 3 Stunden mit zwei Sitzungsgeldern (derzeit Fr. 300. –)7. Dieser «Verdoppelungseffekt» ab 3 
Stunden Sitzungsdauer soll eliminiert und die Sitzungen präziser abgerechnet werden. 

Die rechtliche Grundlage für die Ausrichtung einer Grundentschädigung findet sich in § 58a GVG. 
Die Höhe der Grundentschädigung wurde bisher mittels Grossratsbeschluss festgelegt. Neu soll sie 
zugunsten der Transparenz in der Geschäftsordnung abgebildet werden.  

4. Umsetzung 

4.1 Mengengerüst; Anzahl und Dauer von Sitzungen 

Es ist erfahrungsgemäss mit 30-38 Grossratssitzungen pro Jahr zu rechnen. Grossratssitzungen 
dauern in der Regel bis 3 Stunden. Jährlich finden 110-150 Kommissionssitzungen statt (hinzu kom-
men interkantonale Kommissionen und Subkommissionen).  

 

Abbildung 1: Dauer Kommissionssitzungen 

Die Sitzungsdauer und die Anzahl der Sitzungen variieren. Unter Berücksichtigung der jährlichen 
Schwankungen ist auch künftig von einem ähnlichen Mengengerüst auszugehen.  

4.2 Anpassung der Sitzungsgelder 

Das Büro hat folgende Varianten für die Berechnungsweise der Sitzungsgelder geprüft:  

• Erhöhung Sitzungsgeld ohne Veränderung der Berechnungsweise 
• Sitzungsgeld für einen «3h-Block», danach Entschädigung pro Stunde 
• Sitzungsgeld für einen «2h-Block», danach Entschädigung pro Stunde 
• Sitzungsgeld «pro Stunde»  

Das Büro hat sich für die Variante «Sitzungsgeld für einen 2-Stunden-Block, danach Entschädigung 
pro Stunde» entschieden. Mit dieser Variante wird jede Sitzung mit einer Dauer von bis zu 2 Stunden 
gleich entschädigt. Mit der Bildung des Blockes wird der Initialaufwand für die Sitzungsteilnahme bei 
kürzeren Sitzungen berücksichtigt. Anschliessend wird pro zusätzliche angefangene Stunde ein 
gleichbleibender Zusatzbetrag ausgerichtet. Der bisherige «Verdoppelungseffekt» für die Entschädi-
gung von Sitzungen über 3 Stunden wird eliminiert. Die Vergütung nach Stunden (ab der 3. Stunde) 
ermöglicht eine präzisere Abrechnung.  

 
 
7 Sitzungen ab 6 Stunden mit drei Sitzungsgeldern (derzeit Fr. 600. –) 
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Das Büro schlägt vor, das Sitzungsgeld für den 2-Stunden-Block auf Fr. 160.– festzulegen. Für jede 
weitere angefangene Stunde würde das Sitzungsgeld um Fr. 80.– erhöht.  

Die weiteren Varianten wurden verworfen: Die Variante «Sitzungsgeld für einen 3-Stunden-Block, 
danach Entschädigung pro Stunde» gleicht der gewählten Variante, die Abrechnung ist jedoch weni-
ger präzise. Eine Entschädigung pro Stunde würde den Initialaufwand für die Sitzungsteilnahme 
nicht berücksichtigen. Die finanziellen Auswirkungen werden primär durch die Höhe des Sitzungsgel-
des bestimmt. Sie werden vom Auszahlungsmodell nur geringfügig beeinflusst.  

Vergleich Entschädigung unter Berücksichtigung der Berechnungsweise;  
geltendes Recht – neue Regelung 

Insgesamt sollen die Sitzungsgelder erhöht werden. Aufgrund der neuen Berechnungsweise sind die 
Sitzungsgelder (geltendes Recht/neu) nicht direkt vergleichbar. Die Erhöhung wirkt sich je nach Sit-
zungsdauer unterschiedlich aus:  

Tabelle 2: Sitzungsgelder gemäss geltendem Recht und neuer Regelung.  

Sitzungsdauer Plenum und Kommissionen 

(Anteil in % der Sitzungen gemäss Modellrechnung) 

Sitzungsgeld  

geltendes Recht 

Sitzungsgeld neu 

bis 1 h  (8 %) 

Fr. 150.– 
Fr. 160.– 

1-2 h  (18 %) 

2-3 h  (38 %) Fr. 240.– 

3-4 h  (25 %) 

Fr. 300.– 

Fr. 320.– 

4-5 h  (10 %) Fr. 400.– 

5-6 h  (1 %) Fr. 480.– 

4.3 Erhöhung der Grundentschädigung 

Das Büro schlägt vor, die Grundentschädigung von Fr. 4’000.– um Fr. 1’000.– wieder auf den ur-
sprünglich festgelegten Betrag von Fr. 5’000.– anzuheben.  

Die Höhe der Grundentschädigung wurde bislang mittels eines Grossratsbeschlusses festgesetzt. 
Die Höhe der übrigen Entschädigungen wird bereits heute in der Geschäftsordnung geregelt. Es ist 
sinnvoll, auch die Höhe der Grundentschädigung in der Geschäftsordnung abzubilden. Dies sorgt für 
eine einfache Nachvollziehbarkeit und vollständige Transparenz über die Entschädigungen des 
Grossen Rats. 

4.4 Auswirkungen für das Ratsmitglied 

Die jährliche durchschnittliche Entschädigung pro Ratsmitglied würde dank der Grundentschädigung 
einerseits fix um Fr. 1’000.– erhöht, andererseits würden höhere Sitzungsgelder ausgerichtet. Diese 
Erhöhung hängt von der Sitzungstätigkeit und -teilnahme ab. Diese Erhöhung würde gemäss Modell-
rechnung8 durchschnittlich Fr. 3’600.– (pro Jahr/Ratsmitglied) betragen.  

Das Büro des Grossen Rats unterstützt diese Erhöhungen mit Mehrheitsbeschluss. 

 
 
8 Modellrechnung basierend auf den Kommissionssitzungen des Jahres 2022 (Anzahl/Länge) sowie 32 Grossratssitzungen 
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5. Verhältnis zur mittel- und langfristigen Planung 

Keine. 

6. Stellungnahme des Regierungsrats und Auswertung der Ergebnisse des Anhörungsverfah-
rens 

6.1 Stellungnahme des Regierungsrats 

Das Büro des Grossen Rats hat den Regierungsrat eingeladen, zur Anhörungsvorlage Stellung zu 
nehmen. Mit Datum vom 8. Mai 2024 bedankte sich der Regierungsrat für die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Er verzichtete auf Bemerkungen zur Vorlage.  

6.2 Übersicht über das Anhörungsergebnis 

Die Anhörung zur Erhöhung der Entschädigungen für den Grossen Rat fand vom 5. April bis am 
5. Juli 2024 statt. Von insgesamt 26 eingeladenen Anhörungsadressaten gingen insgesamt 11 Ant-
worten ein von: Politische Parteien (8), Verbände (1), Gemeinden (1). Hinzu kommen Rückmeldun-
gen von einzelnen Personen (3). Total gingen 13 Rückmeldungen ein. 

Im Rahmen der Anhörung stellte das Büro den Adressanten drei Fragen: 

Tabelle 3: Überblick über die Beantwortung der Frage 1. 

 Frage 1:  

Sind Sie grundsätzlich mit einer Er-
höhung der grossrätlichen Entschä-
digungen einverstanden? 

 

Ja 12 

Nein 1 
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Tabelle 4: Überblick über die Beantwortung der Fragen 2-3 

 Frage 2:  

Sind Sie mit der Festlegung des Sit-
zungsgeldes auf Fr. 160.– für den 
ersten 2 Stunden-Block und Fr. 80.– 
für jede weitere angefangene Stunde 
einverstanden? 

Frage 3: 

Sind Sie damit einverstanden, dass die 
jährliche Grundentschädigung von Fr. 
4'000.– (wieder) auf Fr. 5'000.– angehoben 
wird? 

Völlig einverstanden (VE) 10 12 

Eher einverstanden (EE) 2 0 

Eher dagegen (ED) 0 0 

Völlig dagegen (VD) 1 1 

Tabelle 5: Überblick über einzelne Anhörungsergebnisse zu den Fragen 1-3 

Thema Parteien Weitere 

 

SV
P 

Aa
rg

au
 

ED
U

 A
ar

ga
u 

FD
P 

Aa
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au
 

D
ie

 M
itt

e 
Aa

rg
au

 

EV
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Aa
rg

au
 

G
rü

nl
ib

er
al

e 
Aa

rg
au

 

G
rü

ne
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ar
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u 

SP
 A

ar
ga

u 

Fi
na

nz
fa

ch
le

ut
e 

Aa
rg

au
er

 

G
em

ei
nd

en
 

G
em

ei
nd

e 
R

ei
tn

au
 

Ei
nz

el
pe

rs
on

en
 1

 u
nd

 2
 

Ei
nz

el
pe

rs
on

 3
 

Frage 1 Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Frage 2 VD EE VE VE VE VE VE VE VE VE VE EE 

Frage 3 VD VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE 

6.3 Stellungnahmen der politischen Parteien des Kantons Aargau 

Mit Ausnahme der SVP sprechen sich die Parteien grundsätzlich für die Annahme der Vorlage und 
somit die Erhöhung der Entschädigungen für die Mitglieder des Grossen Rats aus. Gesamthaft wird 
die Erhöhung gemäss Vorlage als zeitgemäss, angemessen und sinnvoll erachtet. 

6.3.1 Begründung und Kommentierung der Stellungnahmen  

Die SVP lehnt eine Erhöhung der Entschädigungen grundsätzlich ab. Es handle sich beim Grossrats-
amt um ein Ehrenamt, für das Ansehen und Achtung – weniger der finanzielle Anreiz – ausschlagge-
bend seien. Ausserdem möchte die SVP das Milizsystem stärken und Berufspolitiker/-innen verhin-
dern, weshalb die Entschädigung tief zu halten sei, damit Politiker/-innen weiterhin einen Beruf 
ausüben müssen. Wenn es eine Anpassung der Sitzungsgelder gebe, so sei sicherzustellen, dass 
Sitzungsgelder nur für die effektive Sitzungsdauer vergütet werden. Auf den Stundenblock von zwei 
Stunden sei zu verzichten und jede Sitzungsstunde sei separat zu vergüten. 

Die EDU hält eine Anpassung der Entschädigungen für angezeigt. Sie wäre auch einverstanden, 
wenn das Sitzungsgeld generell Fr. 80.- pro Stunde betragen würde. Dauere eine Sitzung weniger 
als eine Stunde, so sei der Pauschalansatz für die ersten 2 Stunden aus Sicht der EDU zu hoch. 
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In der Beurteilung der FDP muss die Tätigkeit im Grossen Rat miliztauglich bleiben. Aus diesem 
Grund erachtet die FDP eine zeitgemässe Entschädigung der Rats- und Kommissionstätigkeit als 
angemessen. Dies auch vor dem Hintergrund der Senkung der Grundpauschale 2016 um 20 Prozent 
und der Tatsache, dass die Sitzungsgelder seit 16 Jahren nicht angepasst wurden.  

Die Mitte sei mit dem vorliegenden Vorschlag einverstanden, insbesondere, wenn man den interkan-
tonalen Vergleich mit den umliegenden Kantonen betrachte.  

Gemäss der EVP wird mit der Erhöhung der Entschädigung dem Umstand Rechnung getragen, dass 
das Grossratsamt mit einem erheblichen Zeitaufwand einhergeht, was diverse Ratsmitglieder nur mit 
einer Reduktion ihres Arbeitspensums stemmen können. Die Erhöhung reduziere die dabei entste-
hende Differenz zwischen wegfallendem Lohneinkommen und der Ratsentschädigung und ermögli-
che weniger wohlhabenden Personen das Engagement im Grossen Rat. 

Die GLP hält fest, dass es für eine funktionierende Demokratie wichtig sei, genügend Personen aus 
der Bevölkerung für die Ausübung des Grossratsamts zu finden und die Fluktuation auf einem ver-
nünftigen Niveau zu halten, damit die Legislative gleichgewichtig zur Exekutive funktionieren könne. 
Probleme bei der Vereinbarkeit des Grossratsamtes mit Familie und Arbeit führen häufig zu frühzeiti-
gen Rücktritten oder zum Verzicht auf eine mögliche Wahl. Die Entschädigung für die Ausübung des 
Amts soll nicht der entscheidende Faktor sein, sie soll aber auch keinen zu grossen Nachteil bei der 
Vereinbarkeit mit Familie und Beruf darstellen. Die feinere Abstufung gemäss Vorlage führt laut GLP 
dazu, dass die Entschädigung eher dem geleisteten Aufwand entspricht, denn bisher werde nur zwi-
schen Sitzungen bis drei Stunden und Sitzungen von 3 bis 6 Stunden unterschieden. 

Die Grünen betonen den Handlungsbedarf in Anbetracht dessen, dass Arbeitgeber oft keine (be-
zahlte) Arbeitszeit für die Ausübung des Grossratsamts zur Verfügung stellen. Für die überwiegende 
Mehrheit der Grossratsmitglieder treffe dies zu. 

Die SP argumentiert, Politik sei im Kanton Aargau für viele Personen eine Nebenbeschäftigung, wel-
che sich jedoch nicht alle Menschen leisten könnten. Politik solle allen Personen offenstehen. Viele 
Mitglieder des Grossen Rates würden ihr Arbeitspensum reduzieren oder Familienzeit für ihr politi-
sches Engagement einsetzen. Die Entschädigung solle da einen Ausgleich schaffen. Der Entscheid 
zu Teilzeit im Beruf führe zu erheblichen Einbussen in der Altersvorsorge, insbesondere im Bereich 
der Pensionskasse. Zudem stelle eine höhere Grundentschädigung sicher, dass auch bei Ausfällen 
eine gewisse Sicherung des Grundeinkommens gewährleistet sei. Der Arbeitsaufwand sei hoch, ins-
besondere werde die Vorbereitung der Sitzungen nicht entschädigt.  

6.4 Fazit aus dem Anhörungsverfahren 

Aufgrund der insgesamt positiven Aufnahme im Anhörungsverfahren und der mehrheitlichen Zustim-
mung zu den einzelnen Vorschlägen des Büros wird die Vorlage dem Grossen Rat unverändert vor-
gelegt.  

Vorschlag der SVP und EDU 

Der Vorschlag von SVP und EDU, die Sitzungen pro Stunde zu entschädigen, wurde angesichts der 
Anhörungsergebnisse nicht in den vorliegenden Bericht und Antrag aufgenommen. Sollte der Vor-
schlag vom Grossen Rat bevorzugt werden, wäre folgende Formulierung von § 87 Abs. 1 GO zu be-
schliessen. 

§ 87 Sitzungsgeld 
1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen für die Teilnahme an den Sitzungen des Rates, 
des Büros sowie der Kommissionen ein Sitzungsgeld von Fr. 80 für jede angefangene Stunde. 
(Absatz 2 streichen beziehungsweise kein zweiter Absatz notwendig) 

Mit der stundenweisen Entschädigung liessen sich die Mehrkosten gemäss Modellrechnung um ca. 
19’000.– Franken jährlich reduzieren.  
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7. Erläuterungen zu einzelnen Paragrafen 

Für die Umsetzung des Vorhabens sind Änderungen der Geschäftsordnung (GO) erforderlich.  

§ 86a Grundentschädigung (neu) 
1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen eine jährliche Grundentschädigung von 
Fr. 5’000.–.  

Die jährliche Grundentschädigung wird von Fr. 4’000.– auf Fr. 5’000.– erhöht. Gleichzeitig wird die 
Höhe der Grundentschädigung neu in der Geschäftsordnung ausgewiesen. Dazu wird ein neuer Pa-
ragraf eingefügt.  

§ 87 Sitzungsgeld 
1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen für die Teilnahme an den Sitzungen des Rates, 
des Büros sowie der Kommissionen ein Sitzungsgeld von Fr. 150.– Fr. 160.– pro Sitzung bis 
zwei Stunden. 
2 Dauern eine oder mehrere Sitzungen am gleichen Tag zusammen mehr als drei Stunden, 
werden zwei, bei mehr als sechs Stunden drei Sitzungsgelder ausgerichtet. 
2 Dauert eine Sitzung mehr als zwei Stunden, wird das Sitzungsgeld für jede weitere angefan-
gene Stunde um Fr. 80. – erhöht. 

In Absatz 1 wird das Sitzungsgeld neu festgesetzt. Die ersten beiden Sitzungsstunden bilden einen 
Block, das heisst, Sitzungen mit einer Länge von bis zu 2 Stunden sollen mit Fr. 160.– abgegolten 
werden. 

In Absatz 2 wird festgelegt, dass das Sitzungsgeld für jede weitere angefangene Stunde um Fr. 80.– 
erhöht wird.  

Ein Vergleich der Sitzungsgelder «geltendes Recht – neu» wird auf Seite 8 dieses Berichts aufge-
zeigt.  

8. Auswirkungen 

8.1 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Kanton 

Die Erhöhung der Grundentschädigung verursacht jährliche Mehrkosten von Fr. 140’000.–. Die Erhö-
hung der Sitzungsgelder verursacht jährliche Mehrkosten, die stark von der Anzahl und der Länge 
der Sitzungen abhängen. Gemäss einer Modellrechnung9 würde der jährliche Mehraufwand 
Fr. 505’000.– betragen. Hinzu kommen die Arbeitgeberbeiträge. 

In der Budgetierung des Planjahres 2026 wird ein jährlicher Mehraufwand für die Entschädigungen 
von insgesamt knapp Fr. 700’000.– (davon Arbeitgeberbeiträge von rund Fr. 50’000.–) aufgenom-
men. Dies entspricht in der Budgetierung einer durchschnittlichen Erhöhung der Entschädigung pro 
Ratsmitglied um Fr. 4’600.–. Die effektive Auszahlung wird je nach Intensität des Sitzungsbetriebs 
und nach individuellem Einsatz ausfallen. 

Für die Anpassung des IT-Systems für die Entschädigungen entstehen einmalige Kosten von ca. 
Fr. 8’000.–.  

8.2 Auswirkungen auf die Gesellschaft 

Eine dem Amt angemessene Entschädigung der Grossratsmitglieder trägt dazu bei, den Grossen 
Rat und die politische Teilhabe zu stärken.   

 
 
9 Modellrechnung basierend auf den Kommissionssitzungen des Jahres 2022 (Anzahl/Länge) sowie 32 Grossratssitzungen 
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8.3 Weitere Auswirkungen 

Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gemeinden, die Umwelt und das Klima sowie auf die Beziehun-
gen zum Bund und zu anderen Kantonen sind keine ersichtlich. 

9. Wirkungsprüfung 

Eine Wirkungsprüfung wird nicht vorgesehen. 

10. Weiteres Vorgehen 

Behandlung der Vorlage im Grossen Rat Oktober 2024 (ggf. November 2024) 

Publikation (und ggf. Redaktionslesung) Oktober 2024 (ggf. November 2024) 

Ablauf Referendumsfrist bzw. 
ggf. Volksabstimmung 

Februar 2025 
18. Mai 2025 / 28. September 2025 

Inkraftsetzung 1. Januar 2026 

Zum Antrag 

Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum gemäss § 63 Abs. 1 lit. f der Verfassung des 
Kantons Aargau, sofern ihm die absolute Mehrheit des Grossen Rats zustimmt. 

Erreicht die Abstimmung nicht 71 befürwortende Stimmen oder wird das Behördenreferendum ge-
mäss § 62 Abs. 1 lit. e der Verfassung des Kantos Aargau ergriffen, findet eine Volksabstimmung 
statt. 

Antrag 

Der vorliegende Entwurf einer Änderung des Dekrets über die Geschäftsführung des Grossen Rates 
(Geschäftsordnung, GO) wird zum Beschluss erhoben. 

Beilage 
• Synopse Dekret über die Geschäftsführung des Grossen Rates (Geschäftsordnung, GO) 

Peyer Nina-Eva Katharina  PDGR TDL6YI
Hervorheben



  
Synopse Beilage zum Bericht 24.225 
 
Dekret über die Geschäftsführung des Grossen Rates (Geschäftsordnung, GO); Änderung 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 
Neu: – 
Geändert: 152.210 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Entwurf des Büros vom 10. September 2024 Ergebnis Grosser Rat vom … 

 Dekret 
über die Geschäftsführung des Grossen Rates 
(Geschäftsordnung, GO) 

      

 Der Grosse Rat des Kantons Aargau  

 beschliesst:  

 I.  

 Der Erlass SAR 152.210 (Dekret über die Geschäfts-
führung des Grossen Rates [Geschäftsordnung, GO] 
vom 4. Juni 1991) (Stand 1. Januar 2023) wird wie 
folgt geändert: 

 

 §  86a 
Grundentschädigung 

 

 1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen eine 
jährliche Grundentschädigung von Fr. 5'000.–. 

 

§  87 
Sitzungsgeld 

  

1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen für die 
Teilnahme an den Sitzungen des Rates, des Büros 
sowie der Kommissionen ein Sitzungsgeld von Fr. 
150.–. 

1 Die Mitglieder des Grossen Rates beziehen für die 
Teilnahme an den Sitzungen des Rates, des Büros 
sowie der Kommissionen ein Sitzungsgeld von 
Fr. […] 160.– pro Sitzung bis zwei Stunden. 

 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/152.210/de
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Geltendes Recht Entwurf des Büros vom 10. September 2024 Ergebnis Grosser Rat vom … 

2 Dauern eine oder mehrere Sitzungen am gleichen 
Tag zusammen mehr als drei Stunden, werden zwei, 
bei mehr als sechs Stunden drei Sitzungsgelder aus-
gerichtet. § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Entschä-
digung der Mitglieder des Grossen Rates vom 16. 
Dezember 1986 1) bleibt vorbehalten. 

2  […] Dauert eine […] Sitzung mehr als […] zwei 
Stunden, […] wird das Sitzungsgeld für jede weitere 
angefangene Stunde um Fr. 80.– erhöht. 

 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 
1) AGS Bd. 12 S. 217; aufgehoben (AGS 2009 S. 163) 
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Geltendes Recht Entwurf des Büros vom 10. September 2024 Ergebnis Grosser Rat vom … 

 IV.  

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt am 01.01.2026 in 
Kraft. 

 

 Aarau,  

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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Bericht und Entwurf zur 1. Beratung 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen im Rahmen der Totalrevision des Schulgesetzes vom 17. März 1981 je einen 
Entwurf eines neuen Volksschulgesetzes (E-VSG) und eines neuen Mittelschulgesetzes (E-MSG) für 
die 1. Beratung zur Beschlussfassung und erstatten Ihnen dazu folgenden Bericht. 

Zusammenfassung 

Das geltende Schulgesetz vom 17. März 1981 steht heute mit seinen vergangenen 46 Teilrevisionen 
an einem Punkt, an dem es aus verschiedenen Gründen lohnenswert ist, dieses einer Totalrevision 
zu unterziehen respektive es aufzuheben und zwei neue Gesetze daraus zu schöpfen. Dabei wird 
einerseits die Systematik des Volksschulgesetzes neu aufgebaut. Andererseits werden die wenigen 
Regelungen im Schulgesetz, welche die Mittelschulen betreffen, zusammen mit den bestehenden 
Regelungen des Dekrets über die Mittelschulen (Mittelschuldekret) vom 10. Oktober 2009 in ein 
neues Mittelschulgesetz überführt. Die beiden neuen Gesetze werden sprachlich an die heutige Zeit 
angepasst und die darin enthaltenen Regelungen gemäss den neueren Entwicklungen und der 
Rechtsprechung ausgestaltet. Sodann werden verschiedene Anliegen aus überwiesenen parlamen-
tarischen Vorstössen aufgenommen, auftragsgemäss und zielgerichtet umgesetzt und entsprechend 
in neue gesetzliche Grundlagen gegossen. Dennoch sollen mit den Neuerungen Mass gehalten wer-
den. Sie betreffen im Wesentlichen folgende Themen: 

• Verbindlichere Zusammenarbeit der Gemeinden (§§ 50 und 51 E-VSG) 
• Eintrag von Absenzen in Zwischenberichten und Zeugnissen (§ 45 Abs. 2 E-VSG) 
• Spital- und Talentschulung (§§ 19 E-VSG beziehungsweise 26 E-MSG, und 21 E-VSG) 
• Schule im digitalen Wandel, inklusive Bildungs-Identität (§ 74 Abs. 2, §§ 98 und 99 E-VSG bezie-

hungsweise § 47 E-MSG, § 11a Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung [GBW]) 
• Sprach- und Kulturaustausch (§ 101 E-VSG) 
• Schulspezifische Strafnormen (§§ 120–122 E-VSG) 
• Datenschutz (§§ 123–126 E-VSG beziehungsweise §§ 44–46 E-MSG) 
• Rechtsschutz (§ 83 in Verbindung mit § 131 E-VSG) 
• Entscheid Sonderschulung und ausnahmsweise Kostengutsprache bei Schulung in einer Privat-

schule in besonderen Einzelfällen (§ 71 Abs. 2, § 87 Abs. 1 lit. i und j sowie § 103 E-VSG) 

Die beiden vorliegenden Gesetzesentwürfe (E-VSG und E-MSG) umfassen nach heutigem Stand 
insgesamt 184 Paragrafen (gegenüber 101 im aktuellen Schulgesetz und 55 im aktuellen Mittel-
schuldekret enthaltenen Paragrafen). Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der Regelungs-
bedarf insbesondere mit den neuen Regelungen zum Datenschutz und zur Schule im digitalen Wan-
del gestiegen ist. Betrachtet man die bestehenden Normen in Bezug auf deren Regelungsumfang – 
vor allem mit Fokus auf die Anzahl Absätze – treten die beiden neuen Gesetze als schlankere Er-
lasse in Erscheinung. Überdies bietet die neue Systematik im Hinblick auf spätere Teilrevisionen ein 
bedeutend besseres Integrationspotenzial für künftige Normen. 

Mit den beiden neuen Gesetzen wird der aus den vergangenen Teilrevisionen resultierenden Zer-
splitterung der Normen entgegengetreten. Die Logik der jeweiligen Gesetze und die Lesbarkeit wer-
den verbessert. Die beiden neuen Gesetze festigen die Rechtssicherheit, kommen sie doch im Ver-
gleich zu den heutigen Regelungen wieder aus einem Guss daher.  

Die finanziellen und personellen Auswirkungen der Totalrevision des Schulgesetzes beziehungs-
weise der beiden neuen Gesetze bleiben überschaubar. Sie konzentrieren sich weitgehend auf die 
Änderung der Zuständigkeit von den Gemeinden zum Kanton bei der Sonderschulzuweisung (jähr-
lich wiederkehrend rund Fr. 400'000.– zulasten des Kantons). Dadurch können nicht nur die Gemein-
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den von komplexen Entscheiden entlastet werden, sondern es wird mit einem allgemeinen Effizienz-
gewinn zugunsten aller Beteiligten gerechnet, weil die damit verbundene Arbeit auf das zuständige 
Departement konzentriert werden kann. 

Von den übrigen Neuerungen basieren einige auf nicht zwingenden Regelungen und werden des-
halb nur insoweit Kostenfolgen haben, als die entsprechenden Kredite im Rahmen einer möglichen 
Umsetzung später auch tatsächlich gesprochen werden. Dies gilt beispielsweise auch für das The-
menfeld der Schule im digitalen Wandel, deren finanziellen Folgen auch ohne neue Gesetzgebung 
zu gewärtigen wären. Allerdings ergeben sich mit den neuen Grundlagen Chancen zu einer zentrale-
ren Lösung. 

Die Anhörungsvorlage findet über das Ganze betrachtet nach der Auswertung der Anhörungsergeb-
nisse eine gute bis sehr gute Zustimmung. Während das Grundanliegen, die Regelungen des Schul-
gesetzes 1981 in ein neues Volksschulgesetz und ein neues Mittelschulgesetz aufzuteilen, von 
Grund auf neu zu strukturieren und nach den vergangenen, teilweise weitgehenden Teilrevisionen zu 
konsolidieren, einhellig gutgeheissen wird, zeigen sich die kritischsten Stimmen bei der Kompe-
tenzänderung betreffend Sonderschulzuteilungen. Im Übrigen wurden zu den zahlreichen Normen 
verschiedene Verbesserungsvorschläge eingebracht und kritische Fragen aufgeworfen. In der vorlie-
genden Botschaft werden diese ausführlicher kommentiert und die Normierungen teilweise ange-
passt. An den in die Anhörung geschickten beiden Gesetzesentwürfen kann jedoch in materieller 
Hinsicht festgehalten werden. Verzichtet wird dagegen auf eine Fremdänderung des Gesetzes über 
die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) betreffend die Änderung der Kündigungstermine sowie die 
vorerst vorgeschlagenen, ergänzenden gesetzlichen Grundlagen zu den Musikschulen, die in einem 
separaten Projekt bearbeitet werden.   
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1. Ausgangslage 

1.1 Gesetzeshistorie 

1.1.1 Aargauer Schulgesetze von 1805–19811 

Bei der Kantonsgründung 1803 sah sich der Kanton Aargau im Schulwesen vor grosse Herausforde-
rungen gestellt. Mit dem ehemaligen Berner Aargau, dem vormals österreichischen Fricktal, der 
Grafschaft Baden und den Freien Ämtern besass der Aargau Gebiete mit unterschiedlichen Lehrbü-
chern und Lehrtraditionen. 

Beim Aufbau seines Schulwesens profitierte der Kanton Aargau von den Erfahrungen der Helvetik, 
zum Beispiel von den Ergebnissen der durch den Minister Philipp Albert Stapfer 1799 durchgeführten 
Schulumfrage. Die danach erarbeiteten Schulgesetze verlangten unter anderem die Einführung und 
die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht, die Verkleinerung der Schulklassen oder die Verbes-
serung des Unterrichts. Durch Subventionen förderte der Kanton den Bau von Schulhäusern durch 
die Gemeinden. Zudem griffen die Schulgesetze neue Herausforderungen auf. Ab 1835 wurde zum 
Beispiel die Mädchenbildung gesetzlich geregelt und ab 1865 die Errichtung von Anstalten für behin-
derte oder schwererziehbare Kinder in die gesetzliche Regelung miteinbezogen. 

Vor dem Erlass des ersten Schulgesetzes vom 16. Mai 1805 gab es nur den Kantonsschulrat, der 
das Schulwesen überwachte. Der Kantonsschulrat wurde 1853 durch die Erziehungsdirektion er-
setzt. 1863 wurde der Erziehungsdirektion ein Erziehungsrat zur Seite gestellt. Ab 1808 wurde die 
Wahl der Inspektoren und die Beaufsichtigung der Schulen von den Bezirksschulräten durchgeführt. 
Die lokale Aufsicht über die Dorfschule teilte sich die Gemeinde mit den Sittengerichten und den 
Pfarrern. Mit dem Schulgesetz von 1835 übernahmen die Schulpflegen diese Aufgaben.  

Die Schulgesetze bis 1835 konzentrierten sich vorerst auf die Gemeindeschulen, während weiterge-
hende Bedürfnisse wie eine Kantonsschule für die Elitebildung vorab primär von privaten Mäzenen 
getragen wurden. Die 1802 gegründete Kantonsschule in Aarau wurde jedoch vom Kanton unter-
stützt und 1813 verstaatlicht. Mit der Einrichtung eines Lehrerseminars legte der Aargau den Grund-
stein für eine gute Lehrpersonenausbildung. Das Schulgesetz von 1835 schuf sowohl für die Ge-
meindeschulen wie auch die privat geführten Institutionen erstmals eine einheitliche Grundlage. 
Diese rechtlichen Grundlagen wurden laufend an die neusten Erfordernisse angepasst. Das Schul-
gesetz von 1940 war das erste Schulgesetz, welches einer Volksabstimmung unterstellt wurde. Das 
Gesetz von 1981 reagierte auf die einschneidenden gesellschaftlichen Veränderungen wie beispiels-
weise die Gleichstellung der Geschlechter. 

1.1.2 Geltendes Schulgesetz vom 17. März 1981 

Das geltende Schulgesetz2 trat im Anschluss an eine Volksabstimmung am 1. April 1982 in Kraft. Die 
geltende Kantonsverfassung3 war damals erst drei Monate in Kraft, weshalb das Schulgesetz noch 
nicht alle Vorgaben der neuen Kantonsverfassung zu berücksichtigen vermochte. Dies zeigt sich vor 
allem im nach wie vor bestehenden § 91 Abs. 1 Satz 2 SchulG, wonach der Regierungsrat noch 
ganz generell mit dem Vollzug beauftragt wird, während heute höhere Ansprüche an die Ausgestal-
tung der gesetzlichen Vorsteuerung bezüglich der Detailregelungen auf Verordnungsebene gestellt 
werden. So wird denn eine solche Generalermächtigung aus heutiger Sicht der Rechtsetzung als 
nicht mehr ausreichend beurteilt. 

 
1 Recherche von Michael Gebhard aus dem Jahr 2009 zum 175-jährigen Jubiläum der Volksschule Aargau; weitergehende Angaben 
2 Schulgesetz (SchulG) vom 17. März 1981 (SAR 401.100; AGS Bd. 10 S. 529 ff.) 
3 Verfassung des Kantons Aargau (KV) vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000) 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/kultur/kulturpflege/bibliothek-archiv/staatsarchiv/fokus-schulgeschichte(n)
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/401.100
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/110.000
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Das mittlerweile vierzigjährige Schulgesetz ersetzte das Schulgesetz aus dem Jahr 19404, das also 
ebenfalls gut 40 Jahre Bestand hatte. Dieses setzte unter anderem noch auf eigenständige Schulge-
meinden. Das neue Schulgesetz schuf diese ab und übertrug die Führung der Schulen den Einwoh-
nergemeinden. 

1.2 Teilrevisionen 

Seit der Inkraftsetzung des geltenden Schulgesetzes im Jahr 1982 verzeichnen wir bis heute insge-
samt 46 Teilrevisionen, wovon mindestens die Hälfte auf Sammelvorlagen (zum Beispiel Aufgaben-
teilung, Finanzpaket) oder Fremdänderungen in anderen Gesetzprojekten (zum Beispiel Fachhoch-
schulgesetzgebung, Personalgesetzgebung, Betreuungsgesetzgebung) zurückzuführen sind. Im 
Jahr 1987 wurde anlässlich einer bundesweiten Koordination der Schulbeginn per kantonalem Ge-
setz5 vom Frühling auf den Sommer verschoben. Das im Jahr 2009 in einer Verfassungsänderung 
und vier verschiedenen Gesetzesvorlagen (inklusive Änderung der Kantonsverfassung) zur Abstim-
mung geführte "Bildungskleeblatt", das eine Weiterentwicklung der Volksschule gemäss den damals 
neuen Bildungsrahmenartikeln6 der Bundesverfassung7 anvisierte, scheiterte dagegen in der Volks-
abstimmung vollumfänglich (Nein-Stimmenanteil zwischen 52 und 65 %). 

Die wohl wichtigsten Teilrevisionen waren mit Blick von der Gegenwart zurück in die nähere Vergan-
genheit der 2000er-Jahre die neuen kommunalen Führungsstrukturen8, die Stärkung der Volks-
schule9 sowie die Regionalisierung der Volksschule und Verbesserung der Situation an der Real-
schule10. Ebenfalls wichtig waren die Änderungen des Schulgesetzes, die im Rahmen der 
Aufgabenteilung11 erfolgten, die sukzessive Überführung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in die 
Fachhochschule Aargau (ab 2000), später Nordwestschweiz (FHNW), sowie die neue Personalge-
setzgebung (2002)12, welche die früheren Anstellungen der Lehrpersonen im Rahmen eines Wahl-
systems in ein dem Privatrecht angenähertes vertragsrechtliches Anstellungsverhältnis überführten, 
einen Berufsauftrag definierte und die Arbeitszeit der in den öffentlichen Schulen tätigen Personen 
von Grund auf neu und umfassender definierte. Gleichzeitig wurden die Schulleitungen aufgebaut 
und mit dem neuen Personalrecht sukzessive in eine professionellere Führung der Schulen einge-
bunden. Daneben gab es weitere erwähnenswerte Teilrevisionen, wie etwa die Neuerungen und An-
passungen beim Disziplinarrecht und bei den Schuldiensten. 

1.3 Titel, Paragrafen, Absätze und Systematik 

Das bestehende Regelwerk des Schulgesetzes, wie es sich heute präsentiert, führte mit den zahlrei-
chen Teilrevisionen in den vergangenen 40 Jahren dazu, dass die ursprünglichen 91 Paragrafen 
mittlerweile zu einem Regelwerk mit 101 Paragrafen mit entsprechendem Norminhalt angewachsen 
sind. Rein formell betrachtet wurden zu den anfänglich 91 Paragrafen allerdings insgesamt 43 Para-
grafen13 ins bestehende Schulgesetz eingefügt, während 33 Paragrafen zwar noch dastehen, aber 
keinen Inhalt mehr aufweisen.14 Ähnliches gilt für Titel, und geradezu unübersichtlich ist die Situation 
auf der Ebene von Absätzen geworden. Viele Paragrafen umfassen mehr als drei Absätze, einzelne 

 
4 Schulgesetz vom 20. November 1940 (AGS Bd. 3 S. 47 f.) 
5 AGS Bd. 12, S. 523; Gesetz über die Festsetzung des Schuljahresbeginns auf den Spätsommer vom 23. Juni 1987 
6 Art. 61a ff. BV; in Kraft seit 21. Mai 2006 
7 Bundesverfassung der Schweizerischen Eigenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 (SR 101) 
8 AGS 2021/12-03; Volksabstimmung 2020, inklusive Änderung der Kantonsverfassung 
9 AGS 2012/7-04; Volksabstimmung 2012; Obligatorium zwei Jahre Kindergarten, Änderung auf sechs Jahre Primar- und drei Jahre Sekundar-
stufe I 
10 AGS Bd. 2002 S. 329; Volksabstimmung 2000 
11 Volksabstimmung 2002, inklusive Änderung der Kantonsverfassung; Wegfall Schulbausubventionen, neuer Kostenteiler zwischen Kanton und 
Gemeinden bei den Besoldungskosten 
12 Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) vom 17. Dezember 2002 (SAR 411.200); Dekret über die Löhne der Lehrpersonen 
(Lohndekret Lehrpersonen, LDLP) vom 24. August 2004 (SAR 411.210); Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen (VALL) 
vom 13. Oktober 2004 (SAR 411.211) 
13 Gekennzeichnet jeweils mit einem Kleinbuchstaben hinter der Paragrafenzahl, beispielsweise § 1a SchulG 
14 So beispielsweise § 9 SchulG, wobei auch später eigefügte Paragrafen davon betroffen sein können, wie beispielsweise § 37a SchulG 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/411.200
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/411.210
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/411.211
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sogar sechs bis neun Absätze. Dies hat zur Folge, dass nicht nur die Lesbarkeit des Schulgesetzes 
unter diesen zahlreichen Änderungen leidet, sondern aus heutiger Sicht auch die Gesetzessystema-
tik auseinanderfällt. So wurden beispielsweise die meisten Regelungen zu den Lehrpersonen in die 
einschlägige Personalgesetzgebung überführt. Die Normierungen zu den Lehrerbildungsanstalten 
wurden mit der Fachhochschulgesetzgebung beziehungsweise mit dem anschliessenden Staatsver-
trag15 obsolet. Der nunmehr obligatorische Kindergarten ist zu einem Teil der Volksschule geworden 
und auch die Sonderschulung wurde mit den Integrationsmassnahmen enger mit der Volksschule 
verwoben. Die in den vergangenen Jahrzehnten verstärkte Zusammenarbeit der Schulträger ist in 
verschiedenen Paragrafen über das ganze Gesetz hinweg verstreut und unübersichtlich geworden, 
und bei den Schulangeboten fehlt die Verbindung zueinander.  

1.4 Sprache und Begrifflichkeiten 

Das geltende Schulgesetz enthält noch immer mit § 1a SchulG einen generellen Hinweis, dass die 
im Gesetz verwendeten Funktions-, Berufs- und Personenbezeichnungen beide Geschlechter betrifft. 
In neueren Gesetzen, aber auch bei der Revision einzelner Regelungen wird jeweils – wie seit eini-
ger Zeit gemäss den geltenden Richtlinien der Gesetzgebung üblich –, eine gendergerechte Formu-
lierung verwendet, ohne die übrigen bestehenden Normen entsprechend anzupassen. Aber auch 
sprachlich betrachtet wirkt das geltende Schulgesetz wie aus der Zeit gefallen, so nicht nur die Prä-
ambel, sondern auch einzelne Regelungen wie beispielsweise im Disziplinarrecht (beispielsweise  
§ 38a SchulG, "körperliche Züchtigung"), bei der kommunalen Zusammenarbeit (§ 52 SchulG) oder 
bei den Aufgaben der Behörden (zum Beispiel § 81 SchulG betreffend den Erziehungsrat). 

Einzelne Begriffe werden unterschiedlich verwendet, so zum Beispiel der Begriff der "Eltern", der in 
manchen Normierungen – allerdings nicht konsequent – durch den Begriff "Inhaber der elterlichen 
Sorge" (früher gemäss Bundesrecht: "Inhaber der elterlichen Gewalt") ersetzt wurde. In einigen Re-
gelungen wird zudem auch noch auf die Pflegeeltern verwiesen. Diese vermeintlichen Präzisierun-
gen tragen nicht wirklich zur Klärung bei, weil aufgrund der heutigen Patchwork-Konstellationen die 
Lebenssachverhalte viel komplexer sein können und letztlich das Bundesrecht die Beziehung einer-
seits zwischen den Elternteilen untereinander und anderseits von diesen zu ihren Kindern abschlies-
send regelt.16 

Des Weiteren existieren im geltenden Schulgesetz Begriffe, die unklar, ambivalent oder zumindest 
über verschiedene Normen betrachtet verschwommen bleiben, zum Beispiel der Begriff der "Kreis-
schule", des "Oberstufenzentrums" und des "Schulversuchs". 

Schliesslich ergibt sich auch durch die neuere Rechtsprechung ein Anpassungsbedarf. So verwendet 
§ 6 SchulG zum Beispiel noch den Begriff der "Wohngemeinde", obwohl nach geltender Rechtspre-
chung, Lehre und Praxis als Anknüpfungsort für einen unentgeltlichen Schulbesuch allein der Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts des betroffenen Kinds massgebend ist17. Weiter müssen die Gemeinden 
nicht nur für die notwendigen Transportkosten in Bezug auf den ausserkommunalen Schulbesuch 
aufkommen, sondern auch in Bezug auf den innerkommunalen Schulbesuch, soweit das Zurückle-
gen des Schulwegs zu Fuss oder per Velo für die betroffenen Schülerinnen und Schüler unzumutbar 
ist.18 

 
15 Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) vom 27. Oktober 2004 / 9. November 2004 / 19. Januar 2005 (SAR 426.070) 
16 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 1907 (SR 210); siehe Zweiter Teil: Familienrecht, Art. 90 ff. ZGB beziehungsweise 
Achter Titel: Die Wirkung des Kindesverhältnisses, Art. 270 ff. ZGB 
17 AGVE_2002_126; siehe Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide  
18 AGVE_2000_31 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/426.070
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de
https://www.ag.ch/de/gerichte/gesetze-entscheide/agve
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1.5 Normierungsebene, Normendichte und Themen 

Einige Bestimmungen sind gemäss der geltenden Kantonsverfassung nur marginal geregelt und ver-
mögen den Vorgaben von § 78 Abs. 1 KV betreffend Vorsteuerung wohl nicht immer gerecht zu wer-
den (beispielsweise Inhalte der Schulzeugnisse, Qualitätskontrolle). Andere Bestimmungen wiede-
rum sind sehr ausführlich geregelt (beispielsweise Disziplinarmassnahmen, Schuldienste), und es 
stellt sich die Frage, ob sich diese tatsächlich auf der richtigen Normierungsebene befinden. 

Neben dem Umstand, dass im Lauf der Zeit einige Themen aus dem Schulgesetz herausgebrochen 
wurden (beispielsweise Personalrecht Lehrpersonen, Lehrerbildungsanstalten), bestehen auch The-
men, die grundsätzlich auch anderswo geregelt werden könnten (beispielsweise Meldepflichten ge-
mäss §§ 50a und 51a SchulG, ausserschulische Jugendarbeit gemäss § 67b SchulG, Infrastruktur 
gemäss § 53 SchulG). Einige Themen fehlen, wie zum Beispiel ein Aufhänger für den Schülerinnen- 
und Schüleraustausch mit anderen Sprachgebieten oder die Grundlage für eine gemeinsame digitale 
Schulverwaltung. Andere Themen wiederum sind nur ungenügend normiert (beispielsweise Zustän-
digkeiten und Aufgaben im Zusammenhang im Hinblick auf datenschutzrechtliche Fragen). 

Grundsätze wie die Regelung, dass Schüler beider Geschlechter Anspruch haben auf gleiche Bil-
dungsmöglichkeiten (§ 3 Abs. 2 SchulG), oder das Verbot von Körperstrafen (§ 38a SchulG), erge-
ben sich längst aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben. 

1.6 Schulbereiche 

Gegenwärtig umfasst das Schulgesetz unter dem Obertitel "2. Schulen" bloss noch die beiden Berei-
che Volksschule (Titel 2.2.) und Mittelschulen (Titel 2.4.), nachdem der beim Erlass des Schulgeset-
zes vormalig freiwillige Kindergarten (Titel 2.1.) in die Volksschule integriert (Harmonisierung der 
Volksschule) und die Lehrerbildung in die Fachhochschule (Titel 2.5.) überführt wurden. Die Sonder-
schulung wird nach heutigem Verständnis ganz klar als Teil der Volksschule verstanden, wobei diese 
zu Beginn des aktuellen Schulgesetzes unter dem Titel "1. Allgemeinen Bestimmungen" nicht explizit 
genannt wird. Beim ebenfalls unter diesem Obertitel geregelten Teil der "Besondere Förder- und 
Stützmassnahmen" (Titel 2.3.) handelt es sich im Grunde genommen nicht um einen eigenen Schul-
bereich, weshalb sich diesbezüglich ohnehin eine andere Systematik aufdrängt. 

1.7 Ebene Kantonsverfassung 

Das aktuelle Schulgesetz stützt sich gemäss Ingress im Wesentlichen auf die §§ 28–35 sowie auf 
§ 38bis der Kantonsverfassung, die von einer Präambel gefolgt werden.  

Bei verschiedenen Themen könnte man sich fragen, ob heute nicht gleich die Gelegenheit genutzt 
werden sollte, bereits auf Verfassungsebene andere Grundlagen zu schaffen respektive bestehende 
Grundlagen zu ändern. So könnte man bei der Inangriffnahme einer Totalrevision auch genauer prü-
fen, ob das relativ komplexe Konstrukt der arbeitsrechtlichen Situation betreffend die Lehrpersonen 
der Volksschule noch zeitgemäss ist. Das Dreiecksverhältnis führt nämlich zwischen Kanton, Ge-
meinden und Lehrpersonen oft zu Unsicherheiten, wer in welchen Fragen die Steuerung in den Hän-
den behält, weil Arbeitgeberfunktion und Verantwortung für die Löhne auseinanderfallen. 

Daneben gibt es Fälle, bei denen es aus heutiger Sicht bisweilen von Vorteil wäre, wenn der Kanton 
nicht nur auf der Sekundarstufe II, sondern auch auf der Volksschulstufe gewisse Schulen selber tra-
gen würde (beispielsweise Spitalschulung, Schule in einem kantonalen Asylzentrum, Talentschulung, 
Spezialschule). 
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1.8 Überwiesene Vorstösse aus dem Grossen Rat 

1.8.1 (16.138) Motion19 betreffend Spitalschulung  

Motion der BDP-Fraktion (Sprecherin Maya Bally Frehner, Hendschiken) vom 28. Juni 2016 betref-
fend Neuregelung einer gerechten und einheitlichen Finanzierung bei Spitalschulung 

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat aufgefordert, eine gerechte vom Spitalstandort unabhän-
gige Regelung zur Finanzierung der Spitalschulung zu treffen. 

Die Motion wurde vom Regierungsrat mit Erklärung entgegengenommen. 

1.8.2 (20.224) Motion20 betreffend Absenzen in Zwischenbericht und Jahreszeugnis 

Motion der FDP (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen), der SP, der CVP, der Grünen, der EVP-
BDP, der GLP sowie Kathrin Hasler, SVP, Hellikon, vom 8. September 2020 betreffend sofortige Sis-
tierung der neuen Absenzenregelung an der Oberstufe der Volksschule Aargau  

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat eingeladen, vor Ablauf des 1. Schulhalbjahrs 2020/21 die 
neu eingeführte Änderung der Absenzenregelung zu sistieren beziehungsweise aufzuheben. Es sei 
auf das Ausweisen von entschuldigten Absenzen im Zwischenbericht wie auch im Jahreszeugnis der 
Oberstufe zu verzichten. 

Die beantragte Dringlicherklärung verpasste in der grossrätlichen Abstimmung mit 75 Stimmen das 
erforderliche Quorum von 87; die Motion wurde schliesslich vom Grossen Rat gemäss Antrag des 
Regierungsrats und im Einverständnis der Motionärinnen als Postulat an den Regierungsrat überwie-
sen. 

1.8.3 (20.54) Motion21 betreffend Sprach- und Kulturaustausch 

Motion Alfons Kaufmann, CVP, Wallbach (Sprecher), Tanja Primault-Suter, SVP, Gipf-Oberfrick, Si-
mona Brizzi, SP, Ennetbaden, Sabina Freiermuth, FDP, Zofingen, Ruth Müri, Grüne, Baden, Dominik 
Peter, GLP, Bremgarten, Maya Bally Frehner, BDP, Hendschiken, und Sabine Sutter-Suter, CVP, 
Lenzburg, vom 3. März 2020 betreffend Konzept und Massnahmen zur Förderung des Sprach- und 
Kulturaustausches für die Volksschule und die Sekundarstufe II (Berufsbildung und allgemeinbil-
dende Schulen)  

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat eingeladen, ein Konzept mit Massnahmen zu erarbeiten 
und umzusetzen, welche die vom Bund und der Erziehungsdirektorenkonferenz angestrebte Aus-
tauschkultur innerhalb der Schweiz während der Volksschule und Sekundarstufe II stärkt und so för-
dert. Zudem sollen die Voraussetzungen für den Erhalt von künftig in Aussicht gestellten Bundesgel-
dern geschaffen werden. Ziel sollte es sein, dass mindestens jede Schülerin und jeder Schüler bis 
am Ende der Sekundarstufe II in einer anderen Landessprache einen Gruppen- oder Einzelaus-
tausch erlebe. 

In der Abstimmung im Grossen Rat wurde die Motion entgegen dem regierungsrätlichen Antrag auf 
Umwandlung in ein Postulat mit 64 gegen 61 Stimmen als Motion an den Regierungsrat überwiesen. 

  

 
19 (16.138) Motion betreffend Spitalschulung 
20 (20.224) Motion betreffend Absenzen in Zwischenbericht und Jahreszeugnis 
21 (20.54) Motion betreffend Sprach- und Kulturaustausch 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=970638
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4840510
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4604604
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1.8.4 (20.96) Motion22 betreffend einheitliche Digitalisierung der Schulen 

Motion der FDP-Fraktion (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen) vom 12. Mai 2020 betreffend 
Schaffung von kantonal einheitlichen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Aargauer Schu-
len 

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat gebeten, dem Grossen Rat eine Strategie für einheitliche 
Rahmenbedingungen an den Aargauer Volks-, Fachmittel- und Maturitätsschulen vorzulegen. Dabei 
seien Mindestvorgaben und verbindliche Leitlinien zu definieren. Der in diesem Bereich notwendigen 
Weiterbildung der Lehrpersonen sei in der Strategie eine vorrangige Bedeutung beizumessen. 

In der Abstimmung im Grossen Rat wurde die Motion entgegen dem regierungsrätlichen Antrag auf 
Umwandlung in ein Postulat mit 67 gegen 63 Stimmen als Motion an den Regierungsrat überwiesen. 

1.8.5 (20.102) Postulat23 betreffend Digitalisierung der Schulen und Chancengerechtigkeit 

Postulat Alain Burger, SP, Wettingen (Sprecher), und Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, vom 12. Mai 
2020 betreffend Digitalisierung und Chancengerechtigkeit an der Volksschule und auf der Sekundar-
stufe II im Kanton Aargau  

Mit diesem Postulat wurde der Regierungsrat beauftragt, für die Volksschule verbindliche Vorgaben 
und für die Sekundarstufe II Empfehlungen im Bereich Information und Kommunikationstechnische 
Hilfsmittel (IKTH) zu erlassen. Dabei solle auch dargelegt werden, wie die Chancengerechtigkeit 
beim weiteren Ausbau der IKTH-Infrastruktur an den Aargauer Volksschulen und auf der Sekundar-
stufe II gemäss Verfassungsauftrag gewährleistet werden könne. 

Das Postulat wurde vom Grossen Rat stillschweigend an den Regierungsrat überwiesen. 

1.8.6 (22.148) Motion24 betreffend ausserschulische Jugendarbeit 

Motion Rita Brem-Ingold, Mitte, Oberwil-Lieli (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Jürg Baur, 
Mitte, Brugg, Colette Basler, SP, Zeihen, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Kurt Gerhard, SVP, Britt-
nau, Markus Lang, GLP, Brugg, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Ruth Müri, Grüne, Baden, Uriel Seibert, 
EVP, Schöftland, Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, vom 14. Juni 2022 betreffend Änderung § 67b, 
Leistung der Strukturen der ausserschulischen Jugendarbeit 

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat eingeladen, § 67 des Schulgesetzes sowie die Ausfüh-
rungsbestimmungen in den §§ 36–39 der Verordnung über die Volksschule an die heutigen Anforde-
rungen anzupassen und offener zu formulieren, damit Projekte auch direkt durch professionelle Stel-
len der Jugendarbeit, die im Auftrag der Gemeinden arbeiteten, eingereicht und umgesetzt werden 
könnten. In § 67b soll namentlich der Absatz 2 gestrichen werden, der die maximale Beitragshöhe 
auf 40 % der subventionsberechtigten Ausgaben limitiere. Zudem sei der bürokratische Aufwand der 
heutigen Zeit anzupassen, beispielsweise durch eine Digitalisierung der Prozesse.  

Die Motion war unbestritten und wurde vom Grossen Rat stillschweigend an den Regierungsrat über-
wiesen. 

  

 
22 (20.96) Motion betreffend einheitliche Digitalisierung der Schulen 
23 (20.102) Postulat betreffend Digitalisierung der Schulen und Chancengerechtigkeit 
24 (22.148) Motion betreffend ausserschulische Jugendarbeit 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679515
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679643
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5615899
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1.8.7 (22.190) Motion25 betreffend Finanzierung von Sonderschulplätzen 

Motion Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Maya Bally, 
Mitte, Hendschiken, Rolf Walser, SP, Aarburg, Dr. Roland Frauchiger, EVP, Thalheim, Hans-Peter 
Budmiger, GLP, Muri, Ruth Müri, Grüne, Baden, Jeanine Glarner, FDP, Möriken, und Patrick Gosteli, 
SVP, Böttstein, vom 28. Juni 2022 betreffend Kostenbeteiligung des Kantons bei Platzierungen von 
Kindern und Jugendlichen aufgrund fehlender vom Kanton anerkannten und finanzierten Sonder-
schulplätze  

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat aufgefordert, die Finanzierung von Sonderschulplätzen – 
im Sinne der Gleichbehandlung – bei allen Schülerinnen und Schülern mit einem gleichwertig ausge-
wiesenen Befund zu übernehmen, wenn das vom Kanton verantwortete Angebot dem effektiven Be-
darf nicht gerecht werde. Für diese ausserordentliche Situation sollten die gesetzlichen Grundlagen 
geschaffen werden. 

Die Motion wurde vom Grossen Rat entgegen dem regierungsrätlichen Antrag auf Übernahme als 
Postulat mit 80 gegen 39 Stimmen als Motion an den Regierungsrat überwiesen. 

1.8.8 (22.90) Motion26 betreffend Strafregisterauszüge bei Anstellung von Lehrpersonen 

Motion Roland Vogt, SVP, Wohlen (Sprecher), und Maya Meier, SVP, Auenstein, vom 22. März 2022 
betreffend Anstellung von Lehrerpersonal nur mit den aktuellen Strafregisterauszügen (Privatauszug 
und Sonderprivatauszug)  

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat beauftragt, dem Grossen Rat eine Vorlage zur Änderung 
oder Ergänzung der gesetzlichen Grundlagen vorzulegen, dass erstens im Kanton Aargau bei jeder 
Anstellung von Lehrpersonen an kantonalen oder gemeindlichen Schulen aktuelle Strafregisteraus-
züge (Privatauszug und Sonderprivatauszug) vorzulegen seien; zweitens im Fall einer Vorstrafe we-
gen sexueller Belästigung von Kindern, sexuellen Handlungen mit Kindern oder Herstellung und Be-
sitz von Kinderpornografie zwingend von einer Anstellung abzusehen sei; drittens bei im Kanton 
praktizierenden Lehrpersonen eine periodische Überprüfung der Strafregisterauszüge (Privatauszug 
und Sonderprivatauszug), zum Beispiel alle fünf oder zehn Jahre durchgeführt werde; und viertens 
bei im Kanton praktizierenden Lehrpersonen bei einer Verurteilung wegen der genannten Delikte 
eine Kündigung zwingend sei. 

Die Motion wurde vom Grossen Rat mit 92 gegen 40 Stimmen entgegen dem regierungsrätlichen 
Antrag auf Abweisung dem Regierungsrat überwiesen. 

1.9 Entwicklungsschwerpunkt im Aufgaben- und Finanzplan 

Am 29. November 2022 beschloss der Grosse Rat im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 
(AFP) 2023–2026 als Entwicklungsschwerpunkt unter anderem eine Nachführung des Schulgeset-
zes.27 Als Zielsetzung wurde Folgendes festgehalten: 

"Das Schulgesetz wird im Rahmen einer formellen Totalrevision systematisch neu geordnet, sprach-
lich aktualisiert und auf der Basis der vergangenen Teilrevisionen konsolidiert sowie in Bezug auf die 
heutigen Verhältnisse nachgeführt. Im Zuge dieser formellen Totalrevision sind keine grösseren ma-
teriellen Änderungen vorgesehen." 

  

 
25 (22.190) Motion betreffend Finanzierung von Sonderschulplätzen 
26 (22.90) Motion betreffend Strafregisterauszüge bei Anstellung von Lehrpersonen 
27 Entwicklungsschwerpunkt 310E024, Seite 111 der definitiven Beilage zur Botschaft vom 10. August 2022 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5516254
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2. Handlungsbedarf 

Aufgrund all dieser in der Ausgangslage geschilderten Entwicklungen, Erfahrungen und Erkenntnis-
sen ist die Zeit reif für eine Totalrevision des aktuell geltenden Schulgesetzes von 1981.  

Wie es bereits die oben angesprochenen Teilrevisionen des Schulgesetzes offenbaren, haben in den 
letzten Jahren zahlreiche herausfordernde Reformen die Volksschule samt ihren Hauptakteurinnen 
und -akteuren geprägt und gefordert. Gründe dafür sind nicht allein die auf Bundesebene angestos-
sene interkantonale Harmonisierung mit der Strukturreform 2/6/3 und dem neuen Aargauer Lehrplan, 
sondern auch die verschiedenen – zweifelsfrei angezeigten, notwendigen und positiven – Schulent-
wicklungsschritte in Richtung Professionalisierung der Schulführung, verstärkter Qualitätssicherung, 
Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen sowie erweitertem Gestaltungs-
raum für die Schulen. 

Deshalb ist einstweilen von weniger dringenden kleineren und grösseren inhaltlichen Änderungen 
und Neuerungen abzusehen. Der Handlungsbedarf wird also mit dem vorliegenden Rechtsetzungs-
projekt wo immer möglich auf das Formelle, das heisst, auf die Gesetzesarchitektur und -systematik, 
die Regelungsebene und -dichte sowie auf die Begrifflichkeiten und die Sprache fokussiert. Inhaltli-
che Änderungen sollen dementsprechend nur dort eingebracht werden, wo es vom Grossen Rat an 
den Regierungsrat überwiesene parlamentarische Vorstösse umzusetzen gilt und wo sich inhaltliche 
Klärungen, Vereinfachungen und Chancen für künftige Entwicklungen anbieten, die politisch kaum 
oder voraussichtlich nur wenig umstritten sein dürften. 
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3. Umsetzung 

Die folgenden Unterkapitel befassen sich vorab mit der Gesetzesarchitektur und widmen sich her-
nach mit den beiden neuen Gesetzen, die im Rahmen der Anhörung als Entwürfe bezeichnet und als 
solche bei der näheren Bezeichnung der Paragrafen mit den Abkürzungen E-VSG (Entwurf Volks-
schulgesetz) beziehungsweise E-MSG (Entwurf Mittelschulgesetz) versehen werden. 

In den weiteren Unterkapiteln zur Gesetzesarchitektur, zu den formellen Aspekten (insbesondere 
betreffend die Systematik respektive den Aufbau der jeweiligen Gesetze) und zu den materiellen 
Aspekten (das heisst die wichtigsten inhaltlichen Änderungen) wird zunächst die sich gemäss der 
aktuellen Gesetzgebung und Praxis Situation beleuchtet (Situationsanalyse) und hernach das Ver-
besserungspotenzial ausgelotet sowie entsprechende Lösungsansätze skizziert. Diese werden 
schliesslich in den beiden vorliegenden Gesetzesentwürfen umgesetzt und unter Kapitel 7. Paragraf 
für Paragraf näher erläutert. 

3.1 Gesetzesarchitektur 

3.1.1 Situationsanalyse 

Das geltende Schulgesetz umfasst heute lediglich noch zwei Bereiche: erstens die Volksschule, ein-
schliesslich des Kindergartens, der Primarschule und der Oberstufe (§ 2 Abs. 1 lit. b SchulG) und 
zweitens die Mittelschulen (§ 2 Abs. 1 lit. c SchulG). Obwohl der erwähnte § 2 SchulG die Sonder-
schule aktuell nicht mehr explizit nennt, weil diese unter anderem als Folge der Behindertengleich-
stellung primär in der Form der integrativen Schulung in Erscheinung treten soll, wird sie dennoch 
klar als Angebot der Volksschule verstanden und ist unter dem Titel "2.2.Volksschule" unter dem Un-
tertitel "2.2.4. Sonderschulung" verankert (§ 28 SchulG). Der Anspruch auf integrative Schulung mag 
dabei allerdings im geltenden Schulgesetz etwas untergehen, weil dieser primär auf Bundesebene28 
verankerte Grundsatz im aktuellen Schulgesetz per se nicht in Erscheinung tritt und so erst auf Ver-
ordnungsebene29 ins kantonale Recht übertragen wird. Das neben dem Schulgesetz stehende kanto-
nale Betreuungsgesetz30 enthält demgegenüber im Wesentlichen die Normen zur Aufsicht, Anerken-
nung und Finanzierung der Sonderschulen, dürfte aber aufgrund politischer Diskussionen rund um 
die verfügbaren Plätze und der Abwägung von integrativer und separativer Schulung gegenwärtig 
häufiger im Schaufenster der Öffentlichkeit stehen und entsprechend stärker wahrgenommen wer-
den. 

Während im Weiteren die Bestimmungen betreffend die Lehrerbildungsanstalten mit deren Überfüh-
rung in die Fachhochschule aus dem Schulgesetz aufgehoben wurden (früher in § 2 Abs. 1 lit. d 
SchulG enthalten), wurde der beim Erlass des geltenden Schulgesetzes noch separat genannte, frei-
willige Kindergarten im Zuge der schweizweiten Harmonisierung in die obligatorische Volksschule 
integriert (früher in § 2 Abs. 1 lit. a SchulG enthalten). Damit sind im geltenden Schulgesetz nur mehr 
die beiden Bereiche Volksschule und Mittelschule verblieben. 

Die Mittelschulen sind derzeit in den §§ 30–33a SchulG geregelt, mithin in lediglich fünf Paragrafen. 
Daneben bestehen auf tieferer Erlassstufe das Mittelschuldekret31 sowie insgesamt elf Verordnun-
gen32. Örtlich davon betroffen sind sieben Mittelschulen (inklusive die Aargauische Maturitätsschule 
für Erwachsene, AME), an denen verschiedene Ausbildungsgänge angeboten werden.  

 
28 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) 
vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3) und Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsverordnung, BehiV) vom 19. November 2003 (SR 151.31) 
29 Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen (V Förderung bei besonderen schu-
lischen Bedürfnissen) vom 28. Juni 2000 (SAR 421.331) 
30 Gesetz über die Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz, BeG) vom 2. Mai 2006  
(SAR 428.500) 
31 Dekret über die Mittelschulen (Mittelschuldekret) vom 20. Oktober 2009 (SAR 423.120) 
32 SAR 423.123, 423.152, 423.155, 423.191, 423.332, 423.342, 423.922, 453.111, 453.151, 453.153, 453.163 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/668/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.331
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.500
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.120
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.123
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.152
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.155
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.191
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.332
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.342
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.922
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.111
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.151
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.153
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.163
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Für den Bereich der Mittelschulen ist der grösste Teil der Regelungen, die sich ausserhalb des Titels 
"2.4. Mittelschulen" befinden, nicht von Belang, oder dann bleibt es oft unklar, welche Bestimmungen 
in den übrigen Haupttiteln des Schulgesetzes für die Mittelschulen überhaupt zusätzlich anwendbar 
sind respektive auch für diese gelten. Umso wichtiger sind die Regelungen zu den Mittelschulen, die 
aktuell auf Dekrets-Ebene verankert sind. Dekrete, die nicht verfassungsunmittelbar sind (§ 82 Abs. 
1 lit. e und l KV), wurden indes im Zuge des Aufbaus der wirkungsorientierten Verwaltung und der 
Schaffung des AFP nach und nach zugunsten einer Aufteilung in Gesetz und Verordnung aufgeho-
ben, weshalb es nun auch für den Regelungsbereich der Mittelschulen angezeigt ist, künftig auf das 
entsprechende Dekret zu verzichten und dessen wichtigsten Regelungen auf Gesetzesstufe anzuhe-
ben.  

3.1.2 Lösungsansatz 

Somit ist im Wesentlichen aus Gründen der Systematik und der Lesbarkeit eine Aufteilung der Berei-
che Volksschule und Mittelschulen (Sekundarstufe II) in zwei spezifische Gesetze angezeigt. Die Re-
gelungen des geltenden Schulgesetzes werden demgemäss einerseits in ein neues Volksschulge-
setz, anderseits in ein neues Mittelschulgesetz überführt. Im Zuge dieser neuen Gesetzesarchitektur 
kann das geltende Mittelschuldekret mit dem Inkrafttreten des neuen Mittelschulgesetzes aufgeho-
ben werden. 

Der Vergleich mit der Bildungsgesetzgebung der anderen Kantone zeigt, dass praktisch alle Kantone 
die Regelungen für die Volksschule und die Mittelschule in zwei Gesetzen erlassen haben. Der Kan-
ton Zürich baut bei seiner Gesetzesarchitektur zu seinem Volkschulgesetz und seinem Mittelschulge-
setz auf einen Überbau mit einem Bildungsrahmengesetz.33 Dabei gilt es allerdings zu berücksichti-
gen, dass im Kanton Zürich die Bildungsstruktur anders geformt ist als im Kanton Aargau, reicht sie 
doch nicht nur mit dem Langzeitgymnasium, sondern auch mit dem Kurzzeitgymnasium in die obliga-
torische Schulzeit hinein. 

  

 
33 Zürcher Bildungsgesetz (BiG) vom 1. Juli 2002 (zhlex 410.1) 

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-410_1-2002_07_01-2003_07_01-111.html
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3.2 Entwurf Volksschulgesetz (E-VSG) 

3.2.1 Formelle Aspekte 

3.2.1.1 Situationsanalyse 

Die Struktur beziehungsweise Systematik präsentiert sich aktuell wie folgt: 

1. Allgemeine Bestimmungen 
2. Schulen 

2.1. … [leer] 
2.2. Volksschule 

2.2.1.     Gemeinsame Bestimmungen  
2.2.1bis. Kindergarten 
2.2.2.     Primarschule 
2.2.3.     Oberstufe 
2.2.4.     Sonderschulung 

2.3. Besondere Förder- und Stützmassnahmen 
2.4. Mittelschulen 

3. Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen 
3.1 Eltern und Schüler 
3.2. Lehrer 
3.3. Qualitätssicherung 

4. Trägerschaft durch Gemeinden und Private 
4.1. Öffentliche Schulen 

4.1.1.  Allgemeines 
4.1.2.  Gemeinde 
4.1.3.  Kreisschulen 

4.2. Privatschulen und private Schulung 
5. Schuldienste 
6. Schullasten 
7. Behörden 

7.1. Gemeinderat 
7.2. Schulrat des Bezirks 
7.3. Erziehungsrat 
7.4. Departement Bildung, Kultur und Sport 
7.5. Regierungsrat 
7.6. Grosser Rat 

8. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Die Allgemeinen Bestimmungen unter dem 1. Titel umfassen ein Sammelsurium verschiedener The-
men, denen es aus heutiger Sicht grösstenteils an einem inneren Zusammenhang fehlt. § 1 SchulG 
regelt den Geltungsbereich und teilt dabei das Bildungswesen in denjenigen Teil, der die öffentlichen 
Schulen betrifft, sowie in denjenigen Teil, der auf die Privatschulen und die private Schulung Bezug 
nimmt. Diese Aufteilung sowie dieselbe Unterteilung unter dem Titel "4. Trägerschaft durch Gemein-
den und Private" ist wenig sachgerecht, legt sie doch mit einer solchen Unterscheidung ein viel zu 
grosses Gewicht auf die Privatschulen und die private Schulung, die schliesslich lediglich vier Para-
grafen umfasst (§§ 58–58c SchulG). Zudem blendet die aktuelle Gliederung des geltenden Schulge-
setzes die öffentlichen Schulen mit privater Trägerschaft im Bereich der Sonderschulung aus. Unter 
den insgesamt dreissig Anbietern und Institutionen, die unter anderem eine Sonderschule führen, 
sind lediglich deren sechs Sonderschulen unmittelbar von Gemeinden getragen.34 Diese Realität 

 
34 HPS Döttingen, HPS Lenzburg, HPS Wettingen, HPW Windisch, HPS Wohlen, HPS Zofingen; die HPS Frick und die HPS Rheinfelden wur-
den von der Stiftung mbf übernommen und in der HPS Fricktal in Mumpf zusammengeführt; weitere Informationen finden Sie hier. 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/sonderschulen-behindertenbetreuung
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wiederum korrespondiert nicht mehr mit der Regelung von § 52 Abs. 1 SchulG, wonach die Gemein-
den verpflichtet sind, unter anderem auch die Sonderschulen selbst zu führen oder das Schulgeld für 
Kinder mit Aufenthalt auf ihrem Gebiet zu übernehmen.   

Das in § 3 SchulG geregelte Recht auf Schulbesuch, die Schulpflicht (§ 4 SchulG) und die Unentgelt-
lichkeit des Schulangebots (§ 6 SchulG) treffen die Systemlogik unter einem neuen Titel zu den 
Rechten und Pflichten der Schülerinnen und Schüler besser.  

Unter dem 2. Titel sind die Schulen geregelt, wobei sich die verschiedenen schulischen Angebote 
aktuell betrachtet als wenig übersichtlich präsentieren, weil beispielsweise der Kindergarten im Zuge 
der Harmonisierung der Volksschule in die obligatorische Volksschule integriert wurde. Besonders 
schwer lesbar erweist sich die im Lauf der Zeit gewachsene und gleich mehrfach revidierte Regelung 
zu den Besonderen schulischen Bedürfnissen mit insgesamt neun Absätzen (§ 15 SchulG). 

Die Regelungen unter dem Titel "2.4. Mittelschulen" (§§ 30–33a SchulG) stehen im Grunde genom-
men seit dem Erlass des Schulgesetzes etwas verloren da, und es ist – wie bereits oben erwähnt – 
nicht genau ersichtlich, welche der übrigen Regelungen im aktuellen Schulgesetz ausserhalb dieses 
Titels auch sonst noch für die Mittelschulen Geltung haben. Das Wesentliche wurde infolgedessen 
auf Dekrets-Ebene normiert. Soweit es sich bei den heute noch bestehenden Dekreten nicht um ver-
fassungsunmittelbare Erlasse handelt, wurden diese in den vergangenen Jahren allmählich zuguns-
ten einer präziseren gesetzlichen Vorsteuerung aufgehoben (vgl. beispielsweise aufgehobenes Dek-
ret über die Schuldienste).  

Unter dem Titel "3. Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen" spielen die nach Einführung der 
neuen Personalgesetzgebung verbliebenen Regelungen zu den Lehrpersonen im Schulgesetz bloss 
noch eine marginale Rolle. Seither enthält nämlich das Gesetz über die Anstellung von Lehrperso-
nen (GAL) sämtliche wichtigen personalrechtlichen Normen. Das ebenfalls unter dem 3. Titel einge-
ordnete Disziplinarrecht (§§ 38a–38c SchulG) erweist sich einerseits als auf Gesetzesebene zu de-
tailliert normiert, andererseits ist es aus dem Blickwinkel der Schulpflicht aber von grosser 
Bedeutung, weshalb sich ein eigener Titel für die wichtigsten Normen aufdrängt, die sich im Span-
nungsfeld mit der Schulpflicht und dem verfassungsmässigen Anspruch auf eine Grundausbildung 
befinden. Dasselbe gilt für die bestehenden Strafnormen im Zusammenhang mit Verstössen gegen 
die Elternpflichten und Schulversäumnisse (§§ 36a und 37 SchulG), denen mit einem neuen Gesetz 
ein separater Titel einzuräumen ist. Schliesslich wirkt nach zahlreichen Revisionen im Untertitel "3.3. 
Qualitätssicherung" nicht mehr so richtig passend im Vergleich zu den darunter eingeordneten Nor-
men. 

Titel "4. Trägerschaft durch Gemeinden und Private" vermag nach ebenfalls zahlreichen Revisionen 
– insbesondere im Zusammenhang mit der Regionalisierung der Oberstufe (Regos) – gemäss heuti-
ger Betrachtung in seiner Gliederung nicht mehr zu überzeugen, zumal in diesem Zusammenhang 
auch andernorts Reglungen zu finden sind, die einen wichtigen Teil der Organisation regeln, so zum 
Beispiel die Eckwerte zur Organisation der Oberstufe in den §§ 22 und 22a SchulG. Der Untertitel 
"4.2. Privatschulen und private Schulen" soll zudem systematisch betrachtet weiter hinten unter ei-
nem eigenen Titel dargestellt werden. 

Untertitel "5. Schuldienste" umfasst kinder- und jugendpsychiatrische Dienstleistungen, den schul-
psychologischen Dienst, Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf, Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung, Schulsozialarbeit, den schulärztlichen Dienst samt Vorsorgeuntersuchungen und die 
Schulzahnpflege. Das einschlägige Normengeflecht ist sehr dicht, und es stellt sich die Frage, ob 
nicht einige Regelungen davon auf die Verordnungsebene verschoben werden können. Zudem dürf-
ten die Regelungen übersichtlicher werden, wenn die verschiedenen Dienste, die sich auf unter-
schiedliche Kundinnen- und Kundensegmente beziehen, entflochten und künftig der jeweiligen 
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Schul- beziehungsweise Ausbildungsstufe zugeordnet werden können und in der Folge in den betref-
fenden Gesetzen platziert werden (zum Beispiel im Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung35). 

Unter dem Begriff im Titel "6. Schullasten" kann man sich heute spontan nichts Konkretes mehr vor-
stellen; der Begriff ist veraltet. Vielmehr macht es Sinn, die betreffenden Paragrafen (zum Beispiel 
zur Ressourcierung, §§ 14a und 14b SchulG) zusammen mit weiteren Regelungen (§§ 66, 67b und 
68 SchulG) de lege ferenda unter einem Titel "Kantonale Unterstützung" unterzubringen. Der Titel 
"Kantonale Unterstützung" stützt sich nämlich unmittelbar auf § 29 Abs. 2 KV, wonach der Kanton 
die Gemeinden und die Gemeindeverbände bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Volks-
schule, insbesondere durch die Entlöhnung der Lehrpersonen und Mitglieder der Schulleitung unter-
stützt. Diese Unterstützung geht über rein finanzielle Beiträge hinaus und umfasst nicht nur die Über-
nahme der ganzen Lohnadministration, sondern beispielsweise auch die Unterstützung bei der 
Beschaffung von Lehrmitteln und die Digitalisierung der Schuladministration. 

Titel "7. Behörden" im aktuellen Schulgesetz trifft nicht unbedingt auf alle dort genannten Akteure zu. 
Denn die Schulleitung kann nicht in jedem Fall als Behörde qualifiziert werden, insbesondere dann 
nicht, wenn sie in einer kleinen Schule bloss eine Person umfasst. Daher ist geplant, die betreffen-
den Regelungen in einem neuen Gesetz unter dem Titel "Zuständigkeiten und Aufgaben" einzuord-
nen. Vor allem in Bezug auf den Datenschutz dürfte sich überdies auch eine präzisere Auflistung der 
verschiedenen Aufgaben als klärend erweisen. 

Titel "8. Schluss- und Übergangsbestimmungen" ist unter anderem ein Platzhalter für übergangs-
rechtliche Regelungen, die jeweils im Lauf der Zeit auslaufen, dennoch aber als inhaltlich befristete 
Normen unverzichtbar sind. 

3.2.1.2 Lösungsansatz 

Als eine wichtige Prämisse der Rechtssetzungslehre neben der allgemein guten Lesbarkeit und Ver-
ständlichkeit gilt die Vorgabe, dass eine Bestimmung beziehungsweise ein Paragraf nach Möglich-
keit nicht mehr als drei Absätze umfassen sollte. Dies kann mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
weitgehend eingehalten werden, wenn auch dadurch letztlich eine Erhöhung der Anzahl Paragrafen 
in Kauf genommen werden muss.    

Die neue Systematik soll im Weiteren übersichtlich sein, einem logischen Aufbau folgen und ein 
möglichst einfaches Einflechten von kommenden materiellen Teilrevisionen erlauben, zumal etliche 
dieser Themen mittel- bis langfristig bereits auf der politischen Agenda stehen, wie beispielsweise 
Fragen im Zusammenhang mit einer Oberstufenreform, mit den Beurteilungsinstrumenten und der 
Promotion, oder ganz generell weitere Schritte zur künftigen Ausgestaltung der Volksschule. Punktu-
ell diskutiert werden könnten so beispielsweise die gegenwärtigen Bestimmungen zu den Schul-
diensten, die Rolle einzelner Behörden und weiterer Akteure im Bereich der Schule, aber auch wei-
tergehende Entlastungsmassnahmen für die Lehrpersonen und Schulleitungen. Schliesslich müssen 
die Gesetze auch Raum bieten für neuere Themen, wie der digitale Wandel der Schulen oder der 
Umgang mit der Künstlichen Intelligenz. 

Ausgangspunkt der neuen Systematik bleibt nach wie vor die Regelung von § 78 Abs. 1 KV, wonach 
der Grosse Rat in der Form des Gesetzes alle wichtigen Bestimmungen erlässt, namentlich die 
Rechte und Pflichten der Bürgerinnen und Bürger sowie die Organisation des Kantons und der Ge-
meinden. Wie bei den meisten Gesetzen und so auch im geltenden Schulgesetz soll das neue Volks-
schulgesetz unter einem ersten Titel "Allgemeine Bestimmungen" Normen beinhalten, die auf we-
nige, aber zentrale Regelungen zu begrenzen sind (Gegenstand, Begriffsdefinition, Bildungsziele 
und Neutralitätsgebot). Um zu wissen, von welchen Angeboten innerhalb der Volksschule im Weite-
ren gesprochen wird, ist es wichtig, diese unter einem zweiten Titel gesamthaft darzustellen. Diesem 

 
35 Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) vom 6. März 2007 (SAR 422.200) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/422.200
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folgen unter dem dritten Titel die Rechte und Pflichten der Schülerinnen, Schüler und Eltern, die al-
lem voran durch die in der Bundesverfassung vorgesteuerten Schulpflicht stark von den ebenfalls 
verfassungsmässig garantierten Grundrechten sowie von den entsprechenden Eingriffen geprägt 
sind. Demgegenüber verbleiben die Regelungen zu den Lehrpersonen und der Schulleitungen in der 
bestehenden Personalgesetzgebung (GAL, LDLP, VALL). Unter dem vierten Titel befinden sich die 
organisatorischen Regelungen, bei denen die Zusammenarbeit der Gemeinden untereinander und 
den kantonalen Rahmenbedingungen grosses Gewicht zukommen. Zur Organisation im weiteren 
Sinne gehören auch die unter dem fünften Titel platzierten Zuständigkeiten und Aufgaben, deren 
möglichst präzise Auflistung auf Gesetzesebene nicht zuletzt auch in Bezug auf den Datenschutz 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Es folgen unter dem sechsten Titel die Qualitätskontrolle als 
Teil der kantonalen Aufsicht sowie unter dem siebten Titel die in Verbindung mit der zentralen Lohn-
zahlung stehende personelle Ressourcierung sowie die (übrige) kantonale Unterstützung, die wie be-
reits oben erwähnt, in § 29 KV vorgesteuert werden.  

Die restlichen Titel enthalten weitere wichtige Themen, so die Schuldienste (achter Titel), die diszipli-
narischen (neunter Titel), strafrechtlichen (zehnter Titel) sowie die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen (elfter Titel). Die Regelungen zu den Privatschulen und zur privaten Schulung, für die der 
grösste Teil der vorangehenden Paragrafen kaum von Relevanz sind, werden unter dem zwölften 
Titel verankert. Dort geht es wie bisher primär um deren Rahmenbedingungen sowie deren Bewilli-
gung und Aufsicht. Schliesslich wird das neue Volksschulgesetz unter dem dreizehnten Titel bezie-
hungsweise unter dem vierzehnten Titel durch die Regelungen zum Rechtsschutz sowie zu den 
Übergangs- und Schlussbestimmungen abgerundet.    

Das oben umrissene und nachfolgend abgebildete Grundgerüst der Gesetzessystematik hat den 
Vorteil, dass es mit lediglich zwei Titelhierarchien auskommt und sich somit spätere Änderungen von 
anschliessenden Teilrevisionen besser in das neue Gesetz einpassen lassen, ohne dass das neue 
Volksschulgesetz gleich wieder auseinander zu fallen droht und dessen Lesbarkeit darunter leidet. 
Demnach präsentiert sich die neue Struktur wie folgt: 

1. Allgemeine Bestimmungen 
2. Angebote 

2.1 Allgemeines 
2.2 Regelschule 
2.3 Förder- und Stützangebote 
2.4 Sonderschulung 
2.5 Schulergänzende und ausserschulische Angebote 

3. Rechte und Pflichten 
3.1 Schülerinnen und Schüler 
3.2 Eltern 

4. Zusammenarbeit und Organisation 
4.1 Allgemeines 
4.2 Rahmenbedingungen 
4.3 Unterricht 
4.4 Schulische Laufbahn 
4.5 Infrastruktur 

5. Zuständigkeiten und Aufgaben 
5.1 Lehrpersonen 
5.2 Schulleitung 
5.3 Gemeinderat 
5.4 Schulrat des Bezirks 
5.5 Departement Bildung, Kultur und Sport 
5.6 Erziehungsrat 
5.7 Regierungsrat 



 

 
 21 von 146 

 

6. Qualitätskontrolle 
6.1 Schulaufsicht 
6.2 Kantonale Leistungstests 

7. Kantonale Unterstützung 
8. Schuldienste 
9. Disziplinarische Bestimmungen 
10. Strafrechtliche Bestimmungen 
11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 
12. Privatschulen und private Schulung 
13. Rechtsschutz 
14. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

3.2.2 Materielle Aspekte 

Wie bereits beim Handlungsbedarf oben unter Kapitel 2. erwähnt, soll sich das neue Volksschulge-
setz grundsätzlich auf eine Konsolidierung respektive Nachführung des bestehenden Regelungsbe-
reichs fokussieren und nur die dringendsten – insbesondere durch überwiesene parlamentarische 
Vorstösse initiierte materielle Neuerungen enthalten. Dabei soll die Kantonsverfassung unangetastet 
bleiben. Die inhaltlichen Änderungen betreffen im Wesentlichen die folgenden Bereiche: 

3.2.2.1 Verbindlichere Zusammenarbeit der Gemeinden (§§ 50 und 51 E-VSG) 

3.2.2.1.1 Situationsanalyse 

Nachdem beim Inkrafttreten des geltenden Schulgesetzes im Jahr 1982 die Zusammenarbeit prak-
tisch allein auf der Regelung von § 52 SchulG basiert hatte, wurde die Zusammenarbeit mit dem Pro-
jekt "Regionalisierung der Oberstufe und Verbesserung der Situation an der Realschule (Regos)"36 
und der damit verbundenen Teilrevision des Schulgesetzes erheblich verstärkt (vgl. insbesondere 
§§ 22, 55–57a SchulG). Die geltende Regelung von § 52 Abs. 1 SchulG, wonach die Gemeinden 
verpflichtet sind, die Volksschule einschliesslich der Sonderschulen selbst zu führen oder sich an ei-
ner entsprechenden Kreisschule zu beteiligen beziehungsweise das Schulgeld für Kinder mit Aufent-
halt auf ihrem Gebiet zu übernehmen, entspricht nicht mehr der Realität, wie sie sich noch im Jahr 
1982 präsentierte: Damals wurden praktisch nur die Bezirksschulen regional geführt, während die 
Real- und Sekundarschulen weitgehend in den kleinen Gemeinden verblieben. Darüber hinaus sind 
zum einen im Lauf der Zeit immer mehr Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
schulischen Bedürfnissen entstanden, die nur interkommunal geführt werden können; zum andern 
bieten nur noch wenige Gemeinden als Träger eine eigene Sonderschule an. Umgekehrt wird an der 
Volksschule grundsätzlich ein integrativer Unterricht geführt, der aber aus verschiedenen Gründen 
bisweilen auch an Grenzen stösst. Ein weiterer Schritt zur Zusammenarbeit erfolgte mit dem Projekt 
"Stärkung der Volksschule" und den betreffenden Gesetzesänderungen37, die als Folge der Harmoni-
sierung auf Bundesebene beziehungsweise auf kantonaler Ebene die kommunale Zusammenarbeit 
forcierte, weil mit dem Wechsel von fünf Jahren Primarschule und vier Jahren Oberstufe auf sechs 
beziehungsweise drei Jahre sich vor allem kleinere Gemeinden aufgrund der geringeren Zahl an 
Oberstufenschülerinnen und -schülern zu neuen Oberstufen-Schulkreisen zusammenschliessen 
mussten (vgl. insbesondere §§ 11, 22, 22a und 23 SchulG). 

Während früher also viele kleinere Gemeinden ihre Schülerinnen und Schüler einfach in die Schulen 
einer grösseren Nachbargemeinde schickten, was wiederum meistens auf einer längeren Tradition 
beruhte, wurden die Gemeinden mit den oben erwähnten Gesetzesänderungen vermehrt zu einer 
verbindlicheren Zusammenarbeit mittels Gemeindevertrag oder Satzungen (Verband) motiviert. 
Gleichzeitig wurden auch neue Begrifflichkeiten ins Schulgesetz eingeführt, die nicht immer aus sich 
heraus verständlich waren, so beispielsweise die Begriffe des Schulkreises, der Kreisschule oder 

 
36 GR.99.167 und GR.99.348 
37 GR.10.358 und GR.11.277 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=956643
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=957001
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=966401
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=967128
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des Oberstufenzentrums. Aus gesetzgeberischer Sicht erweist sich im geltenden Recht zudem der 
Konnex zwischen den diesbezüglichen Regelungen im Schulgesetz und im Gemeindegesetz als zu 
wenig konsequent. 

Das geltende Gemeindegesetz38 selbst sieht seit jeher für die Zusammenarbeit der Gemeinden die 
Formen des Gemeindevertrags und des Gemeindeverbands vor (§§ 72–82 GG). Daneben können 
die Gemeinden zur Erfüllung bestimmter Aufgaben auch selbstständige oder unselbstständige öffent-
lich-rechtliche Gemeindeanstalten einrichten (§ 3 Abs. 1 GG). Die aktuellen Regelungen im Schulge-
setz zur zwangsweisen Zusammenarbeit im Generellen (§ 57 Abs. 3 SchulG) auf der einen Seite und 
die Regelungen zu den Formen der Zusammenarbeit (§ 57 Abs. 6 SchulG, § 72 Abs. 2 und § 76 
Abs. 2 und 3 GG) auf der anderen Seite bilden dabei aber kein einheitliches Ganzes und entbehren 
so einer gewissen Logik. Denn bei der zwangsweisen Zusammenarbeit im Generellen entscheidet 
der Regierungsrat bei fehlender Einigkeit zwischen den betroffenen Gemeinden, während je nach 
Form der vom Kanton respektive dem Regierungsrat befohlenen Zusammenarbeit zusätzlich der 
Grosse Rat einen entsprechenden Beschluss zu fassen hat (§ 76 Abs. 2 und 3 GG). 

Als etwas weniger komplex erweist sich im Nachgang zur erfolgreichen Reorganisation der Füh-
rungsstrukturen in den Volksschulen die kommunale Behördenorganisation. So ist mit dem Wegfal-
len der Schulpflegen auch das neben der üblichen Verbandsstruktur zusätzliche Organ der Kreis-
schulpflege verschwunden, die teilweise neben den örtlichen Schulpflegen fungierten. Damit erübrigt 
sich die Regelung, wonach bei Kreisschulen, die vertraglich gemeinsam mit anderen Gemeinden ge-
führt werden, den Mitgliedern von Gemeinderäten dieser Gemeinden in Bezug auf die im betreffen-
den Vertrag geregelten schulischen Angelegenheiten Einsitz mit beratender Stimme, abgestuftem 
oder vollem Stimmrecht in den Gemeinderäten der Standortgemeinden eingeräumt werden kann  
(§ 56 Abs. 4 SchulG). Im Rahmen der einschlägigen Normierung im Gemeindegesetz besteht dies-
bezüglich nämlich Vertragsfreiheit und auch die Satzungen lassen diesbezüglich grössere Spiel-
räume zu. 

3.2.2.1.2 Lösungsansatz 

Die Gemeinden als Träger der öffentlichen Volksschule sollen unter dem neuen Titel "Zusammenar-
beit und Organisation" künftig verpflichtet werden, die Bildung von Schulkreisen auf eine verbindliche 
Grundlage zu stellen. Die Beständigkeit und damit Planungs- und Rechtssicherheit der künftigen Zu-
sammenarbeit sollen dadurch gefestigt werden, weil im jeweiligen Vertrag beziehungsweise in der 
jeweiligen Satzung nicht nur die Rechte und Pflichten, sondern auch alle übrigen Modalitäten klar ge-
regelt werden. Dabei gilt es auch zu berücksichtigen, dass sich Kinder und Jugendliche beziehungs-
weise deren Eltern nach geltendem Recht auf eine freie Schulwahl berufen können, soweit deren 
Aufenthaltsgemeinde weder eine eigene Schule führt noch über eine rechtliche Grundlage für die Zu-
sammenarbeit mit einer anderen Gemeinde verfügt. 

Diese Verpflichtung zu einer verschriftlichten Grundlage (Gemeindevertrag oder Satzung) der Zu-
sammenarbeit bleibt aber im Vergleich zum aktuellen Schulgesetz die einzige Neuerung in materiel-
ler Hinsicht. Insbesondere soll es den Gemeinden weiterhin überlassen bleiben, ob sie ihre Zusam-
menarbeit auf eine vertragliche Basis stellen (§§ 72 und 73 GG) oder dafür die Form des 
Gemeindeverbands eingehen (§§ 74–82 GG). Dagegen ist nicht vorgesehen, die Schulen in eine in-
terkommunale öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt einzubinden (§ 82a GG). Ebenso sollen die Ge-
meinden frei bleiben, die Zusammenarbeit in Einzelbereichen, beispielsweise bei den Musikschulen 
oder bei der Schulsozialarbeit separat miteinander zu regeln. Der Regierungsrat beziehungsweise 
der Grosse Rat wird also auch künftig nur dort eingreifen, wo sich die Gemeinden in ihrer Zusam-
menarbeit nicht einigen können. Ein solches Notventil gilt im Übrigen gemäss den seit jeher im Ge-
meindegesetz verankerten einschlägigen Gesetzesgrundlagen generell – also nicht nur im Bereich 
der Volksschule.    

 
38 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) vom 19. Dezember 1978 (SAR 171.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100
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Gleichzeitig soll mit der künftigen Regelung der kommunalen Zusammenarbeit das Verfahren verein-
facht werden, indem bei fehlender Einigkeit zwischen den betroffenen Gemeinden der Regierungsrat 
nicht nur einen Grundsatzbeschluss fällt, sondern zugleich die Richtung der Zusammenarbeitsform 
vorgibt, indem er entweder die betroffenen Gemeinden zum Abschluss eines Gemeindevertrags ver-
pflichtet oder im Fall eines angepeilten Gemeindeverbands das Geschäft dem Grossen Rat zum Be-
schluss unterbreitet. So ist es auch im Gemeindegesetz vorgesehen (§ 72 Abs. 2 GG beziehungs-
weise § 76 Abs. 2 GG), was eine Deregulierung im neuen Volksschulgesetz ermöglicht. 

Die Gemeindeammänner-Vereinigung führt in seiner Mustersammlung auch Beispiele für Gemeinde-
verträge und Satzungen. Zudem unterstützen die Gemeindeabteilung im Departement Volkswirt-
schaft und Inneres (DVI) und das BKS die Gemeinden bei der Erarbeitung entsprechender Grundla-
gen. Die beiden Departemente sind für deren Genehmigung zuständig, soweit eine solche gesetzlich 
vorgesehen ist.39 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 50 und 51 E-VSG hinten. 

3.2.2.2 Absenzen in Zwischenberichten und Zeugnissen (§ 45 Abs. 2 E-VSG) 

3.2.2.2.1 Situationsanalyse 

Wiederholt wurde in der Politik um den Eintrag von Absenzen in Zeugnissen diskutiert und darum ge-
rungen, ob entsprechende Einträge im Zeugnis erfolgen sollen, falls ja, auf nur in Bezug auf die un-
entschuldigten Absenzen oder umfassend und auf welcher Stufe, letztmals mit der (20.224) 40 Mo-
tion. 

Bis 2016 wurden in den Zeugnissen der Volksschule keine Absenzen ausgewiesen. Auf Verord-
nungsebene41 besteht jedoch die Vorgabe, dass die Klassenlehrperson ein Verzeichnis über die ent-
schuldigten und unentschuldigten Absenzen ihrer Schülerinnen und Schüler führt. 

Angestossen durch das vom Grossen Rat überwiesene (10.30) Postulat42, das eine Prüfung des 
Ausweisens von Absenzen in den Volksschulzeugnissen verlangte, wurde auf das Schuljahr 2016/17 
das Ausweisen von unentschuldigten Absenzen von Schülerinnen und Schülern an der Oberstufe im 
Zwischenbericht und Jahreszeugnis eingeführt.  

Weder eine Weisung des BKS noch eine Verordnungsregelung reichen allerdings aus datenschutz-
rechtlichen Gründen aus, um die im oben genannten Verzeichnis festgehaltenen Absenzen ins Zeug-
nis übertragen zu dürfen. Namentlich die Beauftrage für Öffentlichkeit und Datenschutz (ÖDB) hatte 
verschiedentlich darauf hingewiesen, dass insbesondere bei Einträgen zu krankheitsbedingten Ab-
senzen die Kategorie besonders schützenswerter Daten betroffen seien, die grundsätzlich einer kla-
ren und eindeutigen Grundlage auf Gesetzesebene bedürften. 

Anfangs 2019 sprach sich der Erziehungsrat dafür aus, dass neben den unentschuldigten künftig 
auch die entschuldigten Absenzen der Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe im Zwischenbe-
richt und Jahreszeugnis eingetragen werden. Dieses Anliegen hätte auf das Schuljahr 2020/21 um-
gesetzt werden sollen. Noch vor Ablauf des ersten Semesters des Schuljahrs 2020/21 wurde der Re-
gierungsrat mit der eingangs dieses Kapitels genannten (20.224) Motion aufgefordert, diese 
Regelung wieder aufzuheben. Die Motion stand im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie 
und zielte auf eine Entlastung der schulorganisatorisch stark geforderten Schulen, insbesondere 
sollte auf ein Ausweisen von krankheitsbedingten Absenzen aufgrund der Coronavirus-Pandemie 

 
39 § 77 Abs. 3 GG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 lit. b der Verordnung über die Delegation von Kompetenzen des Regierungsrats (Delegationsver-
ordnung, DelV) vom 10. April 2013 (SAR 153.113) 
40 (20.224) Motion der Fraktionen der FDP (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen), der SP, der CVP, der Grünen, der EVP-BDP, der GLP 
sowie Kathrin Hasler, SVP, Hellikon, vom 8. September 2020 betreffend sofortige Sistierung der neuen Absenzenregelung an der Oberstufe der 
Volksschule Aargau 
41 § 15 Abs. 2 Verordnung über die Volksschule vom 27. Juni 2012 (SAR 421.313) 
42 (10.30) Postulat Beat Unternährer, SVP, Unterentfelden, vom 19. Januar 2010 betreffend Absenzeneintrag im Zeugnis 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/153.113
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.313
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=965549
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verzichtet werden. Das BKS entschied in der Folge, dass im Schuljahr 2020/21 im Sinne einer Aus-
nahmeregelung keine Absenzen, weder entschuldigte noch unentschuldigte, im Zwischenbericht und 
Jahreszeugnis der Oberstufe auszuweisen seien. Gleichzeitig stellte der Regierungsrat in Aussicht, 
das Ausweisen von Absenzen im Zwischenbericht und Jahreszeugnis grundsätzlich und umfassend 
zu überprüfen. Auf das Schuljahr 2021/22 wurde wieder zur ursprünglichen Regelung zurückgekehrt, 
wonach die unentschuldigten Absenzen im Zwischenbericht und Jahreszeugnis der Oberstufe aus-
gewiesen werden.  

Eine umfassende Überprüfung erfolgte im Jahr 2022 unter Einbezug der schulnahen Verbände (Aar-
gauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband, Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Aar-
gau, Verband der Schulverwaltungen Aargau/Solothurn, Gemeindeammänner-Vereinigung des Kan-
tons Aargau), wonach die bisherige Regelung, also das Ausweisen der unentschuldigten Absenzen 
an der Oberstufe im Zwischenbericht und Jahreszeugnis, nach wie vor als zweckmässig beurteilt 
wurde. 

3.2.2.2.2 Lösungsansatz 

Aufgrund der bisherigen politischen Diskussionen und der Aktualität sowie breiten Resonanz der 
Themen rund um die Schulzeugnisse ist davon auszugehen, dass die Thematik die Aargauer Politik 
auch künftig weiter beschäftigen wird. Es ist deshalb angezeigt, dass zusätzlich zu den Bestimmun-
gen auf Verordnungsebene (aktuell macht das Departement BKS gemäss § 4 der Promotionsverord-
nung43 verbindliche Vorgaben zur Form der Beurteilungsdokumente, insbesondere des Zeugnisses) 
eine explizite und klare Grundlage auf Gesetzesstufe geschaffen wird, die zudem der Forderung der 
ÖDB gerecht wird. Zwar fordert die ÖDB explizit nur für den allfälligen Eintrag entschuldigter Absen-
zen eine Grundlage auf Gesetzesebene, weil in diesem Fall Rückschlüsse auf den Gesundheitszu-
stand der Betroffenen gemacht werden könnten und damit besonders schützenswerte Personenda-
ten betroffen wären (§ 8 Abs. 2 lit. a IDAG44). Solche Einträge könnten deshalb zu erheblichen 
Nachteilen bei der Lehrstellensuche führen. Ob eine Eintragung erfolge oder nicht, könne deshalb 
nicht dem Verordnungsgeber überlassen werden, sondern sei auf Gesetzesstufe zu regeln. 

Damit zu dieser Thematik vollständige Klarheit geschaffen wird, wird im vorliegenden Entwurf die 
derzeitige und mehrheitlich akzeptierte Praxis abgebildet, wonach – lediglich aber immerhin – die un-
entschuldigten Absenzen auf der Oberstufe einzutragen sind. Bei Primarschülerinnen und -schülern 
machen entsprechende Einträge dagegen keinen Sinn, weil für den regelmässigen Schulbesuch ih-
rer Kinder vor allem die Eltern in der Pflicht stehen. Demgegenüber sollen die in Bezug auf die Kon-
sequenzen beim "Schulschwänzen" noch nicht urteilsfähigen Primarschülerinnen und -schüler bei 
der späteren Lehrstellensuche nicht mit solchen früheren Einträgen in Zwischenberichten und Zeug-
nissen belastet sein. 

Schwierigkeiten bereitet gemäss einzelnen Rückmeldungen aus der Anhörung offenbar die Abgren-
zung zwischen entschuldigten und unentschuldigten Absenzen. So wird auf der einen Seite unter 
dem Begriff "entschuldigt" verstanden, dass zumindest eine begründete Meldung zur jeweiligen Ab-
senz vorhanden sein muss. Demgegenüber würde als "unentschuldigt" gelten, wenn bei einer Ab-
senz gar keine Meldung erfolgt. Eine solche Interpretation des unbestimmten Rechtsbegriffs der "ent-
schuldigten" Absenz beziehungsweise der "unentschuldigten" Absenz ist wohl dem Fakt geschuldet, 
dass gemäss geltender Verordnung über die Volksschule normalerweise erst ab einer Krankheit von 
14 Tagen ein ärztliches Zeugnis einzureichen ist; tatsächlich dürfen die Verantwortlichen der Schule 
bei begründeten Zweifeln indes bereits früher ein ärztliches Zeugnis verlangen (§ 15 Abs. 3 V Volks-
schule).  

 
43 Verordnung über die Laufbahnentscheide an der Volksschule (Promotionsverordnung) vom 19. August 2009 (SAR 421.352) 
44 Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) vom 24. Oktober 2006 (SAR 150.700) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.352
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/150.700
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Mit Blick auf die in der Volksschule zentrale Schulpflicht stehen bei einer entsprechenden Regelung 
zu den Absenzen zweifellos die Gründe im Vordergrund, die hinter der jeweiligen Abwesenheit ste-
cken. Sind die Entschuldigungsgründe vor der Prämisse der Schulpflicht plausibel und vor allem ak-
zeptabel oder etwa nur vorgeschoben und inakzeptabel? Es stellt sich somit die Frage, ob man es 
bei einer schlanken Gesetzgebung belassen oder eine Formulierung wählen sollte, wie sie beispiels-
weise zur "unverschuldeten Unmöglichkeit der Arbeitsleistung"45 im Rahmen des Arbeitsrechts nor-
miert wurde. Auch bei dieser Regelung wird mit einem unbestimmten Rechtsbegriff legiferiert, was 
durchaus Sinn macht, da kaum alle Lebenssachverhalte voraussehbar sind und damit abschliessend 
erfasst werden können. Daher erscheint es als nicht zielführend, auf Gesetzesebene alle akzeptab-
len Gründe aufzulisten. Selbst auf Verordnungsebene dürfte ein solches Unterfangen schwierig sein 
und müsste zumindest eine Generalklausel enthalten. Infolgedessen soll die Regelung, welche die 
bisherige Praxis nun auf Gesetzesebene abbildet, beibehalten werden. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu § 45 Abs. 2 E-VSG hinten. 

3.2.2.3 Spital- und Talentschulung (§§ 19 und 21 E-VSG) 

3.2.2.3.1 Situationsanalyse 

In der Vergangenheit musste sich das BKS wiederholt mit Fragen und Beschwerden zur bestehen-
den Sportschule Aarau-Buchs und zur Schulung von Kindern und Jugendlichen mit längeren Spital- 
oder Reha-Aufenthalten befassen (vgl. die [16.13846] Motion). Dabei zeigte sich, dass es insbeson-
dere in Bezug auf die Talentschulen an klärenden Regelungen fehlt. 

Spitalschulung 

In Rahmen einer Spitalschulung werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die länger als eine 
Woche hospitalisiert sind. Der Unterricht findet je nach Gesundheitszustand am Bett oder im Spital-
schulzimmer statt. Der Unterricht gemäss Lehrplan wird mit der Klassenlehrperson der Herkunfts-
schule abgestimmt und dem Gesundheitszustand der Lernenden angepasst. Bei langen oder bei 
wiederholten Spitalaufenthalten unterstützen die Lehrpersonen die Lernenden darin, den Kontakt zur 
Herkunftsklasse aufrechtzuerhalten und den Anschluss in der Klasse wieder zu finden. Die Spital-
schulung von Lernenden der Volksschule wird seit 1. August 2018 durch den Kanton finanziert und 
den Gemeinden über den indirekten Aufwand des pauschalen Personalaufwands anteilig in Rech-
nung gestellt.47 Der Spitalschulungsaufwand unterliegt je nach Jahr starken Schwankungen; dies 
aufgrund der zum Teil monatelangen Spitalaufenthalte oder mehrmaligen Spitaleintritten und im Ge-
genzug aufgrund der manchmal vorzeitigen Klinikaustritten nach nur wenigen Tagen. 

Derzeit bestehen keine Vereinbarungen mit ausserkantonalen Spitälern und Kliniken zur Spitalschu-
lung. Es ist jedoch bei der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) 
eine Interkantonale Spitalschulungsvereinbarung (ISV), voraussichtlich auf 2025 in Kraft tretend, 
pendent. Im Kanton Aargau wird der Aufwand für die Spitalschulung der Regelschülerinnen und  
-schüler über die Abteilung Volksschule abgewickelt. Als Ergänzung zur Schulpflicht (§ 4 Abs. 1 
SchulG) besteht die rechtliche Grundlage zur Spitalschulungsfinanzierung in § 1 Abs. 1 lit. e GbD.48 
Bisher weisen die Spitäler und Kliniken unterschiedliche Spitalschulungstarife und -normen auf. Be-
züglich der Aargauer Spitalschulung wurde mit dem Kantonsspital Aarau (KSA) und der Schule 
Aarau im Jahr 2012 die Anstellung von Spitalpädagoginnen und -pädagogen (insgesamt 180 Stellen-

 
45 Art. 324a OR 
46 (16.138) Motion der BDP-Fraktion (Sprecherin Maya Bally Frehner, Hendschiken) vom 28. Juni 2016 betreffend Neuregelung einer gerechten 
und einheitlichen Finanzierung bei Spitalschulung 
47 Jahresbericht 2022: Fr. 249'740.– für 71 Spitaleintritte; Jahresbericht 2021: Fr. 260'583.– für 51 Spitaleintritte;  
Jahresbericht 2020: Fr. 433'222.– für 110 Spitaleintritte 
48 Dekret über die Beteiligung der Gemeinden am Personalaufwand der Volksschulen und Kindergärten (Gemeindebeteiligungsdekret, GbD) 
vom 22. Februar 2005 (SAR 411.250) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/de#art_324_a
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=970638
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/411.250
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prozente) zulasten des Kantons vereinbart. Im KSA werden vornehmlich Aargauer, einige Solothur-
ner und höchst selten Schülerinnen und Schüler aus anderen Kantonen beschult. Sehr viele Kinder 
befinden sich noch im Vorschulalter und müssen nicht beschult werden. 

Talentschulung 

Jede Regelschule ist verpflichtet, die Vereinbarkeit von Bildung und Leistungssport zu ermöglichen. 
Die Möglichkeiten der Regelschulen stossen dann an Grenzen, wenn das sportliche Niveau sehr 
hoch ist und parallel dazu der Trainings- und Übungsaufwand wächst und die Erholungszeit für die 
Kinder beziehungsweise die Jugendlichen immer knapper wird. 

Die Sportschule der Kreisschule Aarau-Buchs49 sowie das Regelschulmodell Kunstturnen im Turn-
zentrum Aargau in Lenzburg50 gewähren jungen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern das Bil-
dungsrecht und ermöglichen damit Leistungssport auf hohem Niveau. Die Schule steht in engem 
Kontakt mit dem Sportpartner und stellt ein flexibles und koordiniertes schulisches Angebot sicher. 
Die Sportschule vermittelt im Rahmen des Regelschulbetriebs Kenntnisse und Fertigkeiten gemäss 
Lehrplan Volksschule, welche die Grundlagen für die berufliche Ausbildung, für den Besuch weiter-
führender Schulen und für das lebenslange Lernen darstellen. 

Heute werden Angebote der Begabtenförderung auf der Basis von § 13 Ressourcenverordnung51 ge-
führt. Dieser Paragraf sagt aus, dass Schulträger kantonale Angebote der Begabtenförderung führen 
können und diese mit einer Leistungsvereinbarung zu regeln seien. Es fehlen dazu allerdings Rege-
lungen auf Gesetzesstufe. 

3.2.2.3.2 Lösungsansatz 

Spitalschulung 

In Bezug auf die Spitalschulung ist angezeigt, dass auf Gesetzesebene eine Rechtsgrundlage ge-
schaffen wird, zumal die derzeit bestehende Reglung im Gemeindebeteiligungsdekret aus gesetzge-
berischer Sicht eher als Notlösung zu betrachten ist. 

Talentschulung 

Der Paragraf zur Talentschulung auf Gesetzesstufe vervollständigt die Aufzählung unter dem Titel 
Förder- und Stützangebote. Damit wird die Talentschulung ermöglicht und der Schulbetrieb zur 
sportlichen Spitzenförderung geregelt, wo dies nicht im Rahmen der allgemeinen Begabtenförderung 
mit niederschwelligen Massnahmen (beispielsweise mit grosszügigen Dispensationen) an den Schu-
len vor Ort geschehen kann. Der Kanton beteiligt sich bedarfsentsprechend am Mehraufwand. In ei-
nem Leistungsvertrag zwischen dem BKS und der jeweiligen Gemeinde werden die Leistungen der 
Schule (Schul- und Lernorganisation) sowie der Mehraufwand (zusätzliche Lektionen) für die beson-
dere schulische Begleitung der jungen Talente festgehalten. Zudem sollen weitere Akteure einbezo-
gen werden – wie dies auch im Rahmen der Anhörung gefordert wurde; zu denken ist an Sportver-
bände oder andere private Institutionen der Kunst und der Wissenschaft. 

Bei der künftigen Regelung der Talentförderung soll der Fokus indessen nicht mehr allein auf den 
Sport ausgerichtet bleiben, sondern die neue Grundlage soll generell dazu dienen, die Talentförde-
rung nach und nach auch auf andere Bereiche auszudehnen, soweit der Grosse Rat dazu bereit sein 
wird, die entsprechenden finanziellen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. 

Mit § 46 Abs. 2 E-VSG wird zudem die Unentgeltlichkeit des schulischen Angebots gewährleistet. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 19 und 21 E-VSG hinten. 

 
49 https://www.ksab.ch/oberstufe/suhrenmatte/sportschule  
50 https://turnzentrum-aargau.ch/  
51 Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule (Ressourcenverordnung) vom 20. März 2019 (SAR 421.322) 

https://www.ksab.ch/oberstufe/suhrenmatte/sportschule
https://turnzentrum-aargau.ch/
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.322
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3.2.2.4 Schule im digitalen Wandel (§ 74 Abs. 2, §§ 98 und 99 E-VSG) 

3.2.2.4.1 Situationsanalyse 

Die Digitalisierung und der digitale Wandel wirken sich auf die Schule aus. Digitale Geräte bieten 
Chancen für die Individualisierung des Unterrichts, stellen aber auch Anforderungen an die Infra-
struktur der Schule und bringen neue Herausforderungen im Umgang mit Daten. Die digitalen Geräte 
und Systeme eröffnen auf der Ebene der Schulverwaltung zudem neue Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit und Vereinfachung der Administration.  

Heterogene ICT-Ausstattung an den Schulen 

Die Verantwortung für die Beschaffung der Schuleinrichtung und von Lehrmitteln und damit auch der 
ICT-Infrastruktur und Software liegt bei den Gemeinden (§§ 16 und 53 SchulG). Unter ICT-Infrastruk-
tur (Infrastruktur der Informations- und Kommunikationstechnologie) fallen insbesondere Laptops  
oder Tablets für Schülerinnen und Schüler, Präsentationstechnik, Internetanschluss und WLAN 
(Wireless Local Area Network), Kollaborationsplattformen und weitere Software für die Schulverwal-
tung, den Unterricht und die Kommunikation. Die ICT-Infrastruktur der Schulen ist aktuell mehrheit-
lich dezentral organisiert, das heisst in den Schulen vor Ort. Viele Schulen haben in den letzten Jah-
ren ihre ICT-Infrastruktur ausgebaut, indessen lassen sich grosse Unterschiede beim Ausstattungs-
niveau der Aargauer Schulen feststellen. So verfügen gemäss einer Umfrage des BKS aus dem Jahr 
2021 immer noch rund 40 % der Regelschulen über keine digitale Schuladministrationslösung, nur 
knapp die Hälfte der Schulen vergeben digitale Identitäten zur Anmeldung an ICT-Infrastruktur und 
Lernmedien an ihre Schülerinnen und Schüler. Auch bei der Ausstattung mit Geräten zeigen sich 
grosse Unterschiede zwischen den Schulen. Bei den Sonderschulen ist die Ausgangslage ebenfalls 
heterogen, abhängig von der Grösse der Einrichtung, der Organisationsform (privatrechtlich, öffent-
lich-rechtlich) sowie der Zielgruppe und dem jeweiligen Angebot. 

Der Kanton betreibt zentral nur das System Administration Lehrpersonen Schule Aargau (ALSA) für 
die Zusammenarbeit zwischen dem BKS und den Regelschulen in den Bereichen Anstellung, Res-
sourcen, Lohnadministration und Personalplanung sowie die Kommunikationsplattform www.schu-
len-aargau.ch. Daneben bestehen weitere Unterstützungsangebote, aber keine zentralen Strukturen 
für die Regelschulen. Für die Sonderschulen bestehen ebenfalls wenige zentrale, kantonale Struktu-
ren (unter anderem für Abrechnung und Vergütung). 

Die Unterschiede im ICT-Ausstattungsniveau und die dezentralen Strukturen stellen sowohl die 
Schulen wie auch den Kanton vor Herausforderungen: Die digitale Zusammenarbeit wird erschwert, 
und es entsteht unnötiger administrativer Aufwand für den Datenaustausch. Es fehlen technische 
Schnittstellen zwischen den Systemen in den Schulen und dem Kanton sowie eine schulübergrei-
fende elektronische Bildungs-Identität. Daraus resultieren aktuell Medienbrüche und Mehraufwand. 

Die unterschiedliche ICT-Ausstattung je nach Schulort ist auch im Hinblick auf die Chancengerech-
tigkeit im Rahmen des verfassungsrechtlichen Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf ausrei-
chenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht heikel (vgl. auch die nachfolgend genannten poli-
tischen Vorstösse).  

  

http://www.schulen-aargau.ch/
http://www.schulen-aargau.ch/
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Politische Vorstösse 

Die heterogene ICT-Ausstattung der Schulen ist Gegenstand mehrerer überwiesener Vorstösse im 
Grossen Rat. So fordert die (20.96) Motion52 die Schaffung von kantonal einheitlichen Rahmenbedin-
gungen für die Digitalisierung der Aargauer Schulen. Es soll eine kantonale Digitalisierungsstrategie 
mit konkreten Rahmenbedingungen und Leitlinien für die Volks- Fachmittel- und Maturitätsschulen 
erarbeitet werden. Auch das (20.102) Postulat53 möchte verbindliche Vorgaben für die Volkschule 
und Empfehlungen für die Sekundarstufe II in diesem Bereich. Auf die Bildungs-Identität und den 
Edulog-Anschluss fokussierte sich die (20.62) Interpellation54. 

Vielzahl von online-Konten und Logins 

Edulog ist die Föderation der Identitätsdienste im Bildungsraum Schweiz und fungiert als sichere 
Schnittstelle zwischen den Identitätsanbietern (Schulen oder Kanton) und den Dienstleistern (zum 
Beispiel Lehrmittelverlage und Anbieter von Lernplattformen). Auftraggeberin von Edulog ist die 
EDK. Edulog ist eine wichtige Massnahme der Digitalisierungsstrategie der EDK55.  

Für die Nutzung von digitalen Lehrmitteln (Apps, Lernprogramme) sowie Lernplattformen muss je-
weils ein Login pro Schülerin beziehungsweise Schüler mit Benutzername und Kennwort erstellt wer-
den. Jedes Login, das so erstellt wird, ist eine digitale Identität und dient dazu, sich beim jeweiligen 
Dienst eindeutig zu identifizieren. Wird zur Registrierung auch die jeweilige Rolle im Bildungssystem 
angegeben, also zum Beispiel die Schülerin, der Schüler oder die Lehrperson, dann handelt es sich 
um eine Bildungs-Identität. Oft haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen im Schulalltag 
mehrere digitale Bildungs-Identitäten, je nach der Anzahl genutzter Dienste. Die Weitergabe von per-
sonenbezogenen Daten auch an private Anbieter, häufig international tätige Unternehmen, stellt die 
Schulen vor datenschutzrechtliche Herausforderungen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, 
dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in der Regel den Überblick über viele verschie-
dene Konten und deren Passwörter behalten müssen. Bei einem Schul- oder Klassenwechsel verlie-
ren die Konten dann häufig ihre Gültigkeit, was auch bedeutet, dass mit diesem Konto verbundene 
Notizen und andere Ergebnisse verloren gehen. 

Schuladministrationslösungen: fehlende technische Schnittstellen 

In der Schulverwaltung entsteht viel administrativer Aufwand durch fehlende Schnittstellen und mehr-
fache Datenerfassung. Die in den Schulen etablierten Systeme sind unabhängig voneinander, was 
den Datenaustausch zwischen Schulen erschwert. Es existieren mehrheitlich keine Schnittstellen für 
den automatischen Datenaustausch zwischen den einzelnen Applikationen der Schulen sowie zwi-
schen den Schulen. Die unterschiedlichen Voraussetzungen in den Schulen und die fehlenden Vor-
gaben in Bezug auf den Datenaustausch führen zu erheblichem administrativem Mehraufwand, zum 
Beispiel bei der Erhebung der schülerspezifischen Daten beim Schuleintritt, dem Einrichten verschie-
dener digitaler Dienstleistungen (unter anderem digitale Lehrmittel, Kommunikation mit Eltern) oder 
nach Umzug einer Schülerin oder eines Schülers. Der Datenaustausch unter den Schulen erfolgt oft 
manuell oder über Excel-Dateien, die an einem Ort ausgelesen und am anderen wieder eingelesen 
werden müssen. Da verschiedene Systeme im Einsatz sind, müssen teilweise dieselben Daten (un-
ter anderem Personendaten der Lehrpersonen) in verschiedenen Systemen gepflegt werden. Dies 
verhindert eine effiziente Schulverwaltung sowie Zusammenarbeit. 

 
52 (20.96) Motion  der FDP vom 12. Mai 2020 (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen) betreffend Schaffung von kantonal einheitlichen Rah-
menbedingungen für die Digitalisierung der Aargauer Schulen 
53 (20.102) Postulat  Alain Burger, SP, Wettingen (Sprecher), und Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, vom 12. Mai 2020 betreffend Digitalisierung 

und Chancengerechtigkeit an der Volksschule und auf der Sekundarstufe II im Kanton Aargau 
54 (20.62) Interpellation  von Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, vom 3. März 2020 betreffend digitale Identität und Einführung von Edulog an der 
Volksschule und auf der Sekundarstufe II im Kanton Aargau 
55 https://www.edk.ch/edk.ch/platform/de/de/themen/transversal/digitalisierung 

https://www.edk.ch/edk.ch/platform/de/de/themen/transversal/digitalisierung
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679515
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679643
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4605250
https://www.edk.ch/edk.ch/platform/de/de/themen/transversal/digitalisierung
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3.2.2.4.2 Lösungsansatz 

Das Ziel ist es, die Digitalisierung in den Schulen durch eine sichere und einfach nutzbare Bildungs-
Identität sowie durch die Vernetzung der Schulen untereinander und mit dem Kanton zu fördern. Das 
entspricht auch den Zielen des Entwicklungsschwerpunkts 310E022 "Möglichkeiten der Digitalisie-
rung im Bildungsbereich nutzen (Leuchtturmprojekt SmartAargau)", der im AFP 2021–2024 erstmals 
aufgenommen wurde. Es braucht eine chancengerechte, zeitgemässe und vernetzte ICT-Ausstat-
tung der Schulen. Dafür müssen eine Basisinfrastruktur für die ICT-Ausstattung definiert, Datenaus-
tauschstandards festgelegt, Schnittstellen geschaffen sowie eine einheitliche, elektronische Bil-
dungs-Identität eingeführt werden.  

Bildungs-Identität (Anschluss Edulog): Übersichtlichkeit und Datenschutz verbessern 

Der Bedarf für sichere und einfach nutzbare Bildungs-Identitäten in den Schulen wird weiter anstei-
gen, da immer mehr digitale Lehrmittel, Lernplattformen, Apps und Programme im Unterricht einge-
setzt werden. Daher soll so rasch als möglich eine einheitliche Bildungs-Identität eingeführt werden, 
womit auch die Basis für einen kantonalen Anschluss an Edulog geschaffen wird. Dies wiederum er-
höht die Chancengerechtigkeit, da alle Schülerinnen und Schüler ein einfaches und sicheres Login 
für digitale Lernmedien erhalten. Auch die Schulen wünschen sich gemäss Umfrage 2021 des BKS 
eine grössere Einheitlichkeit im Bereich digitaler Identitäten, die durch den Kanton gewährleistet wer-
den soll. Die Chancen werden dabei in der Erhöhung der Datenqualität und Sicherheit, bei der Re-
duktion des administrativen Aufwands an den Schulen und bei vereinfachten Anwendungen für 
Schülerinnen und Schüler sowie dem Schulpersonal gesehen. 

Das BKS wird künftig einheitliche Bildungs-Identitäten ausstellen und zu diesem Zweck eine Daten-
bank mit gewissen Stammdaten der Nutzenden in den Schulen betreiben (unter anderem Schülerin-
nen und Schüler, Lehrpersonen, Mitarbeitende der Schulverwaltung), was die Schaffung einer ge-
setzlichen Grundlage voraussetzt. Eine solche Datenbank besteht aktuell nur für Lernende an den 
Mittelschulen und in der Berufsbildung (Sekundarstufe II) und ist für die Volksschule noch zu schaf-
fen. Zu den Stammdaten zählen nur wenige Angaben zur Person (unter anderem Vor- und Nach-
name, Adresse, Schule, Schulstufe, Klasse sowie Rolle als Schülerin beziehungsweise Schüler, 
Lehrperson). Die neue Regelung räumt dem Kanton die Möglichkeit ein, diese Dienstleistung selbst 
oder durch Dritte erbringen zu lassen (zum Beispiel über Edulog der EDK). Edulog schützt die digita-
len Bildungs-Identitäten, gewährleistet die sichere und datenschutzkonforme Nutzung der Online-
Dienste und ermöglicht Mobilität im Bildungsraum Schweiz. Mit einem kantonalen Edulog-Anschluss 
verfügen alle Schülerinnen und Schüler über einen vereinfachten, datenschutzkonformen, sicheren 
und einheitlichen Zugang zu den Angeboten aller Anbieter, welche an Edulog angeschlossen sind.  

ICT-Basisinfrastruktur 

Damit die Bildungs-Identitäten in allen Schulen genutzt werden können, ist eine ICT-Basisinfrastruk-
tur erforderlich. Die Verantwortung für die ICT-Infrastruktur bleibt dabei bei den Gemeinden. Neu soll 
der Kanton eine Basisinfrastruktur vorgeben, so wie er auch Lehrmittel festlegt. Im Wesentlichen 
geht es um die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen mit Endgeräten 
und um den WLAN-Zugang. Die neuen digitalen Möglichkeiten sowie die digitalen Lehrmittel und 
Lernmedien sollen von allen Schülerinnen und Schülern genutzt werden können. Damit können die 
Forderungen aus der überwiesenen (20.96) Motion56 und dem ebenfalls überwiesenen (20.102) Pos-
tulat57 umgesetzt werden. 

  

 
56 (20.96) Motion der FDP-Fraktion vom 12. Mai 2020 (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen) betreffend Schaffung von kantonal einheitlichen 
Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Aargauer Schulen 
57 (20.102) Postulat vom 12. Mai 2020 (Sprecher Alain Burger, SP, Wettingen und Sprecherin Simona Brizzi, SP, Ennetbaden) betreffend Digita-
lisierung und Chancengerechtigkeit an der Volksschule und auf der Sekundarstufe II im Kanton Aargau  

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679515
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679643
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Vernetzung der ICT-Infrastruktur 

Das BKS übernimmt die Mitverantwortung ausschliesslich für die Vernetzung der Infrastruktur der 
Schulen. Datenaustauschstandards und Schnittstellen zwischen den Systemen der Schulen und 
dem Kanton reduzieren den administrativen Aufwand und vereinfachen die Zusammenarbeit. Eine 
Effizienzsteigerung kann nur erreicht werden, wenn gewisse Standards und Schnittstellen vorgege-
ben werden.  

Damit diese Massnahmen für alle Schulen Wirkung zeigen können, muss sichergestellt werden, dass 
auch diejenigen Schulen, die aktuell noch nicht über die notwendigen Voraussetzungen verfügen, 
anschlussfähig werden. Das BKS wird zu diesem Zweck den Schulen unentgeltlich ein freiwillig nutz-
bares Basismodul einer Schuladministrationslösung zur Verfügung stellen, damit auch Schulen, die 
momentan über keine Schuladministrationslösung verfügen, die Bildungs-Identität und Datenaus-
tauschstandards nutzen können. Damit wird der Heterogenität in der Schullandschaft Rechnung ge-
tragen. Mit einem Basismodul Schuladministration wird sichergestellt, dass auch kleine Schulen nicht 
den digitalen Anschluss verlieren. Gleichzeitig wird Schulen, die schon viel in ihre ICT-Infrastruktur 
investiert haben, durch Schnittstellen zu bestehenden, verbreiteten Schuladministrationslösungen die 
Möglichkeit zum einfacheren Datenaustausch gegeben. Die Gemeinden bleiben also weiterhin ver-
antwortlich für die ICT-Infrastruktur, aber der Kanton schafft mit Unterstützungsangeboten und Stan-
dards eine einheitliche und damit effiziente Basis. 

Nutzen für die Schulen 

Angesichts steigender Schülerzahlen, Lehrpersonenmangel und der vielen weiteren Herausforderun-
gen, mit denen Schulen aktuell konfrontiert sind, kann mit einer einheitlichen Bildungs-Identität, Da-
tenaustauschstandards und Schnittstellen eine echte Entlastung der Lehrpersonen, der Personen in 
der Schuladministration und der Schulleitung ermöglicht werden:  

• Lehrpersonen müssen weniger Zeit für die Administration von Logins zu digitalen Lehrmitteln auf-
wenden,  

• die Schuladministration verfügt über eine effiziente und vernetzte Infrastruktur, um die Abläufe in 
der Schule optimal unterstützen zu können und 

• Schulleitungen erhalten Unterstützung durch digitale Basisanwendungen (Bildungs-Identität, Ba-
sismodul Schuladministration) 

Mit einer zentralen Datenbank mit Stammdaten, wie sie für die Bildungs-Identität erstellt werden 
muss, wird die Datenqualität an den Schulen erhöht (only-once-Prinzip), da nicht mehr dieselben Da-
ten in verschiedenen Systemen gepflegt und aktualisiert werden müssen. Durch den Anschluss an 
Edulog kann zudem die Datensicherheit und der Datenschutz erhöht werden: einerseits durch die 
vereinfachte Nutzung und anderseits durch die seitens Edulog vertraglich festgelegte Beschränkung 
auf wenige, wesentliche Personendaten, die an Lehrmittelverlage und weitere Dienstleister übermit-
telt werden, sowie die von Edulog erarbeiteten Regelungen zum Schutz von Personendaten.58 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 74 Abs. 2, 98 und 99 E-VSG hinten. 

3.2.2.5 Sprach- und Kulturaustausch (§ 101 E-VSG) 

3.2.2.5.1 Situationsanalyse 

Mit der Überweisung der (20.54) Motion59 wurde der Regierungsrat beauftragt, ein Konzept zum 
Sprach- und Kulturaustausch zu erarbeiten und umzusetzen, welche die vom Bund und der EDK an-
gestrebte Austauschkultur innerhalb der Schweiz während der Volksschule und Sekundarstufe II 

 
58 Organisationsreglement EDK zur Föderation der Identitätsdienste im Bildungsraum Schweiz vom 24. Oktober 2019 sowie https://www.edu-
log.ch/ > Was ist Edulog? > Umgang mit Daten und Datenschutz 
59 (20.54) Motion Alfons Kaufmann, CVP, Wallbach (Sprecher), Tanja Primault-Suter, SVP, Gipf-Oberfrick, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, 
Sabina Freiermuth, FDP, Zofingen, Ruth Müri, Grüne, Baden, Dominik Peter, GLP, Bremgarten, Maya Bally Frehner, BDP, Hendschiken, und 

https://www.edk.ch/de/dokumentation/rechtstexte-beschluesse/rechtssammlung
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4604604
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stärkt. Dieses soll aufzeigen, wie die Ziele der nationalen Austausch- und Mobilitätsstrategie und die 
Fremdsprachenstrategie der EDK im Aargau umgesetzt werden, so dass möglichst alle Aargauer 
Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Sekundarstufe II einen Gruppen- und Einzelaustausch 
innerhalb der Schweiz absolvieren. 

Nebst der Förderung von Fremdsprachenkenntnissen bieten Nationale Austauschprojekte den Teil-
nehmenden die Chance, einer Landessprache in authentischen Situationen zu begegnen und andere 
Sprachregionen mit ihren Menschen und Kulturen kennenzulernen. Verschiedene Austauschaktivitä-
ten wie Exkursionen ins Zielsprachgebiet, virtuelle Kommunikation, Einzel- oder Klassenaustausch 
ermöglichen den Schülerinnen und Schülern die reale Verwendung der gelernten Sprache sowie den 
direkten Kontakt zu Sprecherinnen und Sprechern der anderen Sprachregion. Dabei werden Brücken 
gebildet und Vorurteile abgebaut. Dies fördert das interkulturelle Verständnis nachhaltig und stärkt 
die Motivation für das Lernen der Fremdsprache.  

Die Vernetzung in Gesellschaft, Wirtschaft und der Arbeitswelt nimmt stetig zu. Damit zukünftige Ge-
nerationen für die Herausforderungen der Arbeitswelt gut ausgerüstet sind und in der Gesellschaft 
aktiv partizipieren können, ist es unerlässlich, dass Schülerinnen und Schüler neben den fachlichen 
und sozialen Fähigkeiten auch sprachliche und interkulturelle Kompetenzen erwerben.  

Der Volksschule kommt dabei ein wichtiger Part bei der Steigerung der Aktivitäten zu. Sie ist erster 
Türöffner für Austausch und Mobilität, sodass Jugendliche beim Übergang ins Erwerbsleben, wäh-
rend dem Studium oder in ihrer Freizeit einen Sprachaustausch eher in Erwägung ziehen.  

Sprach- und Kulturaustausche spielen an Schulen im Kanton Aargau gegenwärtig eine untergeord-
nete Rolle und sind ausbaufähig. Sie werden wenig nachgefragt und umgesetzt, die Angebote sind 
zu wenig bekannt. 

Der Kanton Aargau stellt zwar für Schulklassen, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen 
Austausch- und Brückenangebote bereit und vernetzt Interessentinnen und Interessenten mit der na-
tionalen Agentur Movetia.60 Für die genannten Aufgaben im Bereich der Initiierung, Koordinierung 
und Finanzierung fehlen dem Kanton jedoch aktuell die notwendigen gesetzlichen Grundlagen. 

3.2.2.5.2 Lösungsansatz 

Die oben genannte Motion basiert auf der vom Bund und der Erziehungsdirektorenkonferenz verab-
schiedeten "Schweizerische Strategie Austausch und Mobilität" aus dem Jahr 201761, die sich in die 
übergeordneten Ziele der Bildungs-, Kultur und Jugendpolitik des Bundes und der Kantone einfügt.  

Das durch die Motion geforderte Konzept wird aufzeigen, wie die Ziele der nationalen Austausch- 
und Mobilitätsstrategie und die Fremdsprachenstrategie der EDK im Kanton Aargau umgesetzt wer-
den, so dass künftig möglichst alle Aargauer Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Sekundar-
stufe II einen Gruppen- oder Einzelaustausch innerhalb der Schweiz absolvieren.  

Die geplanten Massnahmen sind in die drei Handlungsfelder Information und Koordination, Angebote 
und Rechtsgrundlagen aufgeteilt. Das BKS ist in der Pflicht, die Schulen in der Finanzierung, Organi-
sation und Koordination zu unterstützen. Dafür muss der Kanton die nötigen Ressourcen und Ange-
bote bereitstellen. Für all diese Aufgaben benötigt es eine rechtliche Grundlage. 

Politik und Gesellschaft fordern, Austausch und Mobilität flächendeckend zu etablieren und weiter 
auszubauen. Die in § 101 E-VSG enthaltene Bestimmung bildet die Grundlage für die Umsetzung 
der Motion sowie die Legimitierung der in der heutigen Praxis bestehenden Handhabung. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu § 101 E-VSG hinten. 

 
Sabine Sutter-Suter, CVP, Lenzburg, vom 3. März 2020 betreffend Konzept und Massnahmen zur Förderung des Sprach- und Kulturaustau-
sches für die Volksschule und die Sekundarstufe II (Berufsbildung und allgemeinbildende Schulen)  
60 Movetia fördert Austausch und Mobilität jeglicher Art | Movetia 
61 https://www.movetia.ch/praxis-wissen/wissen  

https://www.movetia.ch/
https://www.movetia.ch/praxis-wissen/wissen
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3.2.2.6 Schulspezifische Strafnormen (§§ 120–122 E-VSG) 

3.2.2.6.1 Situationsanalyse 

Nach der Schaffung einer bundesweit geltenden Strafprozessordnung62, die am 1. Januar 2011 in 
Kraft trat und die bislang kantonalen Strafprozessordnungen obsolet machte, fallen die bestehenden 
Strafnormen im Schulgesetz aus heutiger Sicht etwas aus dem Rahmen. 

Zwar gelten für das Verwaltungsstrafrecht teilweise andere Regeln. Dennoch werfen die geltenden 
Strafnormen im Schulgesetz (§§ 36a und 37 SchulG) aus heutiger Sicht doch einige Fragen auf. So 
werden Mahnungen für ein erstmaliges vorsätzliches unentschuldigtes Fernhalten des Kindes von 
der Schule bis maximal drei Schultage in der heutigen Vollzugspraxis wie eine disziplinarische Mass-
nahme behandelt, die mit Beschwerde beim Schulrat des Bezirks angefochten werden kann. Im Wie-
derholungsfall fungiert der Gemeinderat als Strafbehörde und kann so Bussen bis Fr. 500.– verhän-
gen (§ 37 Abs. 2 SchulG). Wenn das Fernhalten länger als drei Schultage dauert, erstattet der 
Gemeinderat von Amts wegen bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige. Gemäss heutiger Dele-
gationsregelung könnten die betreffenden Kompetenzen gar an die Schulleitung delegiert werden, 
was wenig sachgerecht erscheint. Diese Kaskade vermag aus heutiger Sicht nicht mehr zu überzeu-
gen und trägt mehrere Schwachstellen mit sich.   

Zudem ist auch die Verknüpfung zu den allgemeinen Strafbestimmungen im Gemeindegesetz unklar 
(§ 112 GG). 

3.2.2.6.2 Lösungsansatz 

Die formellen Anforderungen zur Einreichung einer Strafanzeige sind äusserst gering. Es bedarf nur 
einer Schilderung des Sachverhalts. Eine Strafanzeige ist für die schulischen Behörden somit we-
sentlich einfacher als die Durchführung eines eigenen Strafverfahrens, das im Fall einer Verurteilung 
in einer ersten Phase zu einem Strafbefehl führt. 

Erfahrungsgemäss tun sich Behörden, die nur wenig mit Strafsachen beschäftigt sind, jeweils 
schwer, sich in die Funktion der Strafverfolgungsbehörden oder gar in die Funktion des Strafrichters 
beziehungsweise der Strafrichterin hineinzuversetzen. In der Folge ist das Risiko gross, dass im Fall 
einer Anfechtung des Strafentscheids entsprechende Verfahrensfehler durch die  
Rechtsmittelinstanz gerügt werden müssen und es schliesslich zu einem Freispruch kommt. 

Im vorliegenden VSG-Entwurf soll die Strafkompetenz künftig nicht erst bei gravierenderen Fällen, 
sondern gänzlich, das heisst, sobald gegen die Schulpflicht verstossen wird, den eigentlichen Straf-
behörden (Staatsanwaltschaft, Gerichte) überlassen werden. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die 
Schulbehörden vorab nicht niederschwellige Wege einschlagen können, zumal in geringfügigen Fäl-
len bis maximal drei Schultagen eine Ermahnung vorausgesetzt wird. Die Schule soll sich demnach 
künftig nicht mehr selbst mit strafrechtlichen Fragestellungen auseinandersetzen müssen, sollte der 
kommunikative Weg bis hin zu einer Ermahnung nicht fruchten. Der Weg über die professionellen 
Strafbehörden stellt zudem eine kantonsweit einheitliche Strafzumessung sicher, was mit einer Auf-
nahme in den Katalog der Oberstaatsanwaltschaft zur Strafzumessung63 gefestigt werden kann. 
Diese Stossrichtung der Neuregelung wird seitens der Oberstaatsanwaltschaft denn auch ausdrück-
lich begrüsst. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 120–122 E-VSG hinten. 

 
62 Schweizerische Strafprozessordnung (Strafprozessordnung, StPO) vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0) 
63 Strafbefehlsempfehlungen und Weisungen 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/strafverfolgung-strafvollzug/staatsanwaltschaft/strafverfahren/strafbefehlsempfehlungen-und-weisungen
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3.2.2.7 Datenschutz (§§ 123–126 E-VSG) 

3.2.2.7.1 Situationsanalyse 

Der Datenschutz erhält insbesondere mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche ei-
nen ständig wachsenden Stellenwert. Es ist daher dringend angezeigt, neben dem bestehenden Ge-
setz und der Verordnung über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwe-
sen (IDAG beziehungsweise VIDAG) sowohl im neuen Volkschulgesetz als auch im Mittelschul-
gesetz spezifischere Normen zu setzen, um rechtssichere Grundlagen und Schranken für Datenbe-
arbeitungen zu schaffen.  

Die verschiedenen Aufgaben der Schulen und des BKS im Volksschulbereich bedingen die Bearbei-
tung und die Weitergabe von Personendaten, zum Teil von besonders schützenswerten Personen-
daten. Als solche werden Personendaten bezeichnet, die persönlichkeitsnah sind und ein gewisses 
Diskriminierungspotenzial aufweisen (zum Beispiel Angaben zur Gesundheit).  

Als datenschutzrechtliche "Bearbeitung" gilt jeder Umgang mit Personendaten, insbesondere deren 
Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben oder Vernichten (§ 3 Abs. 1  
lit. g IDAG). Besonders schützenswerte Personendaten dürfen nur bearbeitet werden, wenn ein Ge-
setz dazu berechtigt. Seit dem 1. August 2018 bedarf es im Kanton Aargau keiner unmittelbaren for-
mell-gesetzlichen Grundlage mehr. Es genügt eine mittelbare gesetzliche Grundlage, welche die Auf-
gaben der datenbearbeitenden öffentlichen Organe klar umschreibt.64 Das geltende Schulgesetz 
nennt die datenschutzrelevanten Aufgaben der Schulen und des BKS, bei denen Personendaten be-
arbeitet werden, nur zum Teil. Diese Lücken werden mit der vorliegenden Revision geschlossen.  

3.2.2.7.2 Lösungsansatz 
Damit die Schulen Personendaten von Schülerinnen und Schülern, einschliesslich zum Teil beson-
ders schützenswerter Personendaten, "bearbeiten" können, müssen die entsprechenden Aufgaben 
klar und genügend bestimmt in einer formell-gesetzlichen Grundlage umschrieben sein (§ 8 Abs. 2 
lit. b IDAG). Dasselbe gilt für das BKS, soweit ihm gesetzliche Aufgaben für die Volks- und Mittel-
schule zukommen, die eine Bearbeitung von Personendaten notwendig macht. Mit der vorliegenden 
Gesetzesänderung werden – wo datenschutzrechtlich nötig – die Aufgaben und Bearbeitungszwecke 
gesetzlich verankert.  

Die wichtigsten Bearbeitungszwecke von schulischen Aufgaben werden gesetzlich geregelt (§ 123 E-
VSG). Die Schulen beachten bei der konkreten Bearbeitung die allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Datensparsamkeit gemäss § 9 IDAG ("nur so viel wie nötig 
und so lange wie nötig für die jeweilige Aufgabe"). Die erfassten Personendaten müssen richtig und 
in Bezug auf die jeweilige Aufgabe auch vollständig sein (Korrektheit der Daten gemäss § 10 IDAG). 
Zudem dürfen die erhobenen Personendaten nur für schulische Zwecke verwendet werden (Zweck-
bindung gemäss § 11 IDAG). Schliesslich müssen die Personendaten durch angemessene organisa-
torische und technische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden (§ 12 IDAG). 
Das BKS unterstützt die Schulen in diesen Aufgaben, etwa durch die Bereitstellung datenschutzkon-
former Lösungen für die Bildungs-Identität (§ 98 E-VSG) oder zur Vernetzung der digitalen Infrastruk-
tur der Schulen (§§ 74 Abs. 2 und 99 E-VSG). Die kantonale Beauftragte für Öffentlichkeit und Da-
tenschutz stellt den Schulen zudem einen Datenschutzleitfaden65 zur Verfügung. 

Im neuen § 124 E-VSG wird die Verwendung von Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen 
und Schülern zu Unterrichtszwecken geregelt. Schulen verwenden vermehrt Aufnahmen im Unter-
richt zur prozessbezogenen Lernbegleitung in unterschiedlichen Fächern (Beispiele: Fremdsprachen, 
Sport, Musik, Bildnerisches Gestalten). Solche Aufzeichnungen sind interpretationsfrei und können 
wiederholt abgespielt werden. Eine Situation kann aus der Distanz reflektiert, theoretisch eingebettet 

 
64 (17.188) Botschaft vom 23. August 2017 zur Änderung des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archiv-
wesen (IDAG) 1. Beratung, S. 21 
65 https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/datenschutz  

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=3566593
https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/datenschutz
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und insgesamt kontextualisiert werden, was Schritte in die Zone der nächsten Entwicklung ermög-
licht. Die Studie des renommierten Bildungsforschers "John Hattie, Lernen sichtbar machen (2013)"66 
belegt die hohe Bedeutung guten Feedbacks für das Lernen. Dabei ist besonders wichtig, dass die 
Rückmeldungen relevante Informationen zum Ziel, zum Vorankommen und zu den nächsten Schrit-
ten enthalten, was insbesondere mit Ton- und Videoaufnahmen sehr gut umsetzbar ist. Der Nutzen 
ist wissenschaftlich fundiert, wie aus den grossangelegten «Swiss Classroom Video Studies»67 der 
Universität Zürich sowie aus den Erfahrungen aus diversen Sportarten hervorgeht.  

Nach geltendem Recht sind von allen Schülerinnen und Schülern beziehungsweise deren Eltern Ein-
willigungserklärungen für Bild-, Ton- und Videoaufnahmen einzuholen, was administrativ sehr auf-
wendig ist beziehungsweise teilweise nicht gemacht wird. Fehlen einzelne Einwilligungen verkompli-
ziert sich das Ganze und eine rechtsgleiche Behandlung der Schülerinnen und Schüler wird infrage 
gestellt. Angesichts des Schulobligatoriums soll eine gesetzliche Regelung erlassen werden, die den 
datenschutzrechtlichen Anliegen genügend Rechnung trägt, aber einfach umsetzbar ist.  

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 123–126 E-VSG hinten. 

3.2.2.8 Rechtsschutz (§§ 131 und 132 E-VSG) 

3.2.2.8.1 Situationsanalyse 

Mit der parallel verlaufenden, gleichzeitig aber auch gespaltenen Verantwortung des Gemeinderats 
auf der einen Seite und der Schulpflege auf der anderen Seite ergaben sich bei Beschwerdefällen im 
Zusammenhang mit Schulgeldern und anderen Kostenfolgen immer wieder unklare Situationen. 
Denn während die Schulpflege auf Gesuch hin über die Zuweisung in die Schule einer anderen Ge-
meinde entschied, wurde die Schulgeldfrage bisweilen parallel dazu dem Gemeinderat unterbreitet. 
Die Spaltung des anschliessenden Rechtswegs führte in der Folge oft zu unnötigen, schwierigen und 
aufwendigen Verfahrensfragen. Mit den neuen Führungsstrukturen der Volksschule konnte diese 
Spaltung des Entscheidungs- und Rechtsmittelwegs zwar teilweise geklärt werden, teilweise bleiben 
aber auch weiterhin Streitfelder offen, bei denen nur ein direkter Gang ans Verwaltungsgericht mög-
lich ist (beispielsweise in Fällen betreffend die Transportkosten oder die Schulgeldübernahme beim 
Besuch einer Privatschule). Dabei müssen die Parteien mangels einer anderweitigen Regelung zum 
Rechtsweg jeweils auf den Klageweg verwiesen werden (§ 60 Abs. 1 lit. c VRPG68), was vor allem 
aus der Sicht betroffener Eltern wegen erhöhter Prozessrisiken ungünstig ist. 

3.2.2.8.2 Lösungsansatz 

Künftig sollen finanzielle Streitigkeiten (§ 83 Abs. 2 E-VSG), welche die Schule betreffen, grundsätz-
lich über den üblichen Beschwerdeweg geführt werden. Dies betrifft in erster Linie Streitigkeiten über 
die Übernahme von Transportkosten, die stets in einem Zusammenhang mit der Frage der Zumut-
barkeit bei der Bewältigung des Schulwegs zu beurteilen sind. Aber auch bei Kostenauflagen in Ver-
bindung mit disziplinarischen befristeten Schulausschlüssen sind im Fall einer Uneinigkeit jeweils ge-
samthaft zu beurteilen. 

Aufgrund der Kompetenzverschiebung bei Entscheiden zur Sonderschulung (siehe Kapitel 3.2.2.9) 
von der Gemeinde zum Kanton beziehungsweise vom Gemeinderat respektive der Schulleitung an 
das Departement BKS (Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten) ergibt sich in Bezug auf 
den Rechtsweg ebenfalls eine Änderung, wobei die Grundregelung des Verwaltungsrechtspflegege-
setzes zur Anwendung gelangt (§ 50 Abs. 1 und § 54 Abs. 1 VRPG). Dementsprechend können Ent-
scheide betreffend Sonderschulung (§ 87 Abs. 1 lit. i E-VSG) und Kostengutsprache für die Beschu-
lung in einer Privatschule (§ 87 Abs. 1 lit. j E-VSG) künftig direkt beim Regierungsrat angefochten 

 
66 https://www.lernensichtbarmachen.ch/hatties-studien/  
67 https://www.ife.uzh.ch/de/research/reusser/forschung/abgeschlosseneprojekte/videostudien/schweizerischinternationalevideostudie/scvs.html  
68 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG) vom 4. Dezember 2007 (SAR 271.200) 

https://www.ife.uzh.ch/de/research/reusser/forschung/abgeschlosseneprojekte/videostudien/schweizerischinternationalevideostudie/scvs.html
https://www.lernensichtbarmachen.ch/hatties-studien/
https://www.ife.uzh.ch/de/research/reusser/forschung/abgeschlosseneprojekte/videostudien/schweizerischinternationalevideostudie/scvs.html
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/271.200
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und anschliessend noch ans Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Da je nach Fallkonstella-
tion69 sowohl die Gemeinde als auch die Eltern beziehungsweise deren Kind betroffen sein können 
und damit grundsätzlich beschwerdelegitimiert sind (§ 42 Abs. 1 lit. a VRPG), kommt der oben be-
schriebene Rechtsweg in beiden Fällen zur Anwendung.  

Demgegenüber sollen Eltern auch weiterhin auf den Klageweg verwiesen werden, wenn sie ihr Kind 
in eine anerkannte Privatschule schicken, weil es ihres Erachtens die Gemeinde unterlassen hat, für 
eine zumutbare Platzierung in einer öffentlichen Schule zu sorgen. 

Die Klage ans Verwaltungsgericht (§ 60 Abs. 1 lit. c VRPG) dürfte damit vorwiegend noch für Fälle 
von Streitigkeiten betreffend die Kostenübernahme für einen Privatschulbesuch offenbleiben, bei der 
keine Sonderschulbedürftigkeit zur Diskussion steht. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 131 und 132 E-VSG hinten. 

3.2.2.9 Entscheid Sonderschulung und Kostengutsprache bei Schulung in einer Privatschule 
in besonderen Einzelfällen (§ 71 Abs. 2, § 87 Abs. 1 lit. i und j sowie § 103 E-VSG) 

3.2.2.9.1 Situationsanalyse 

Gemäss § 73 Abs. 1 SchulG trifft der Gemeinderat alle schulischen Laufbahnentscheide, sofern er 
diese nicht an die Schulleitung delegiert hat. Darunter fallen auch Zuweisungen von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderungen oder erheblichen schweren Beeinträchtigungen in die Sonderschu-
lung (§ 73 Abs. 2 SchulG; siehe zudem § 32 BeG70). Für eine ausserkantonale Platzierung ist zudem 
die Zustimmung beziehungsweise eine Bewilligung des BKS erforderlich (§ 32 Abs. 2 BeG, § 49 
BeV71).  

Zugleich hat der Kanton für ein ausreichendes Angebot an Einrichtungen nach Betreuungsgesetz zu 
sorgen, wozu auch die Sonderschulen gehören (§ 1 Abs. 1 BeG). Hier besteht ein Spannungsfeld 
zwischen kommunalen und kantonalen Zuständigkeiten respektive Verpflichtungen. 

Dies führt dazu, dass die Platzierung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen für alle an 
diesem Prozess Beteiligten nicht nur aufwendig und anspruchsvoll, sondern auch langwierig und stö-
rungsanfällig ist. Mit den Fachberichten des schulpsychologischen Diensts besteht eine wichtige 
Grundlage für die Einschätzung des Bedarfs von Kindern mit einer Behinderung. Der Bedarf richtet 
sich nach den Fähigkeiten und dem Potenzial des Kindes selbst, den Möglichkeiten der Regelschule, 
der Situation in der Familie und der Verfügbarkeit von unterstützenden Massnahmen. Die Schulen, 
der schulpsychologische Dienst und auch die Eltern suchen dann mögliche Sonderschullösungen, 
was häufig zu mehrfachen Anmeldungen führt. Die Sonderschulen entscheiden schliesslich, welche 
Kinder aufgenommen werden können. Da eine koordinierende Stelle fehlt, führt dies zu einem Pro-
zess, in dem keine einheitlichen Kriterien angewendet werden und der sehr lange dauern kann. Dies 
ist für alle Beteiligten mit grosser Unsicherheit und geringer Transparenz verbunden, was zu entspre-
chenden Belastungen bei den Eltern von Kindern mit Behinderung, der Regelschule und der Sonder-
schule führt. 

 
69 Folgende Hauptkonstellationen dürften in Betracht fallen: 1. BKS entscheidet trotz Antrag der Schule (Gemeinde), dass keine Behinderung 
vorliegt und somit eine Sonderschulung abgelehnt wird; 2. BKS entscheidet entgegen Antrag der Schule (Gemeinde) und/oder Eltern, das Kind 
sei integrativ zu beschulen; 3. BKS entscheidet über eine konkrete Platzierung, die seitens der Eltern abgelehnt wird, beziehungsweise andern-
orts verlangt wird; 4. BKS entscheidet entgegen Antrag der Schule (Gemeinde) und/oder Eltern, das Kind einer Sonderschulung zuzuweisen.  
70 Gesetz über die Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz, BeG) vom 2. Mai 2006 (SAR 
428.500) 
71 Verordnung über die Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsverordnung, BeV) vom 8. November 
2006 (SAR 428.511) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.500
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.500
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.511
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Mit der (22.190) Motion72 wurde der Regierungsrat aufgefordert, die Finanzierung von Sonderschul-
plätzen – im Sinne der Gleichbehandlung – bei allen Schülerinnen und Schüler mit einem gleichwer-
tig ausgewiesenen Befund zu übernehmen, wenn das vom Kanton verantwortete Angebot dem effek-
tiven Bedarf nicht gerecht werde. Für diese ausserordentliche Situation sollten die gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen werden. 

Mit zwei Ausnahmen, Aargau und Zürich, ist in allen Kantonen der Deutschschweiz eine kantonale 
Stelle für die Zuweisung respektive Aufnahme in die Sonderschulen zuständig. Diese Funktion wird 
dabei nicht vom schulpsychologischen Dienst übernommen, da dieser eine abklärende Funktion hat, 
die nicht mit einer Entscheidfunktion vermischt werden kann. Im Kanton Zürich liegt der Zuweisungs-
entscheid bei den Gemeinden, die jedoch die Sonderschulkosten zu einem wesentlichen Teil selbst 
tragen (ca. Fr. 4'000.– pro Monat und Schülerin oder Schüler, gegenüber Fr. 620.– pro Monat im 
Kanton Aargau). Im Kanton Aargau hatte die oben genannte Angebotspflicht der Gemeinden (§ 52 
Abs. 1 SchulG) ursprünglich eine ähnliche Wirkung. Da nur noch vereinzelte Gemeinden selbst eine 
Sonderschule führen, ist diese Steuerungswirkung dahingefallen. 

3.2.2.9.2 Lösungsansatz 

Im Sinne der oben genannten (22.190) Motion soll neu die Steuerung von Sonderschulplatzierungen 
– unbesehen, ob es sich um eine Zuweisung in eine Tagessonderschule oder um eine Zuweisung in 
eine Sonderschule mit stationärem Angebot im Einvernehmen mit den Eltern handelt – künftig über 
das BKS vollzogen werden. Damit folgt der Kanton Aargau der überwiegenden Mehrzahl der ande-
ren Kantone in der Deutschschweiz. 

Das Angebot der Sonderschulen wird durch eine rollende Planung bestimmt, die auf den verfügbaren 
statistischen und fachlichen Grundlagen basiert und dabei insbesondere die Ergebnisse und Hin-
weise aus dem Zuweisungsprozess berücksichtigt. Die Angebotsplanung gemäss § 18 BeG ist Teil 
des AFP (Aufgabenbereich 315, Ziel 315Z002, insbesondere Indikator 06). Die Regelung der Zuwei-
sung muss insbesondere den folgenden Ansprüchen gerecht werden:  

• Es steht ein ausreichendes Angebot an Sonderschulplätzen zur Verfügung, das insgesamt für 
den Kanton und die Gemeinden steuerbar bleibt. Angebotslücken sollen ebenso vermieden wer-
den wie ein unkontrolliertes Wachstum.  

• Der Zugang zu Sonderschulen ist nach einheitlichen, im ganzen Kanton gleichen Kriterien sicher-
gestellt. Die Kriterien basieren auf dem Förderbedarf des Kindes und berücksichtigen die Rah-
menbedingungen der Regelschule, das Lebensumfelds des Kindes sowie die Verfügbarkeit von 
Unterstützungsmassnahmen. 

• Herkunftsschule (Regelschule) und Zielschule (Sonderschule) sind in den Zuweisungsprozess 
einbezogen und ihre jeweilige Situation wird angemessen berücksichtigt.  

• Der Zuweisungsprozess erfordert möglichst wenig Aufwand und weist eine hohe Transparenz und 
Klarheit für alle daran Beteiligten auf. 

Die Übertragung der Befugnis für Sonderschulzuweisungen an den Kanton (§ 71 Abs. 2 E-VSG), be-
ziehungsweise an das BKS bedeutet einen Paradigmenwechsel. Sie entlastet den Gemeinderat und 
die Schule stark von der schwierigen Suche nach geeigneten Sonderschulplätzen von oft rechtlich 
und fachlich komplexen Einzelfällen. Bereits nach geltendem Recht muss das BKS Zuweisungen an 
ausserkantonale Sonderschulen bewilligen (§ 23 Abs. 2 lit. b BeG), womit die Zuständigkeitsände-
rung auch deshalb sachgerecht ist. Nur rund 10 % der Kosten von Sonderschulen werden direkt von 
den Gemeinden finanziert, während der Rest zu 60 % vom Kanton und zu 40 % von den Gemeinden 

 
72 (22.190) Motion Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Maya Bally, Mitte, Hendschiken, Rolf Walser, 
SP, Aarburg, Dr. Roland Frauchiger, EVP, Thalheim, Hans-Peter Budmiger, GLP, Muri, Ruth Müri, Grüne, Baden, Jeanine Glarner, FDP, Möri-
ken, und Patrick Gosteli, SVP, Böttstein, vom 28. Juni 2022 betreffend Kostenbeteiligung des Kantons bei Platzierungen von Kindern und Ju-
gendlichen aufgrund fehlender vom Kanton anerkannten und finanzierten Sonderschulplätze 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5634266
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solidarisch getragen wird (vgl. § 24 Abs. 2 und 3 sowie § 25 BeG). Die vorgesehene kantonale Zu-
ständigkeit entspricht damit auch dem Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz. Die Zuweisungsstelle 
soll unabhängig von der Erarbeitung der Angebotsplanung im BKS angesiedelt werden, wobei si-
chergestellt wird, dass die Erkenntnisse aus der Zuweisungstätigkeit in die bedarfsgerechte Gestal-
tung und Steuerung des Sonderschulangebots durch den Kanton einfliessen. 

Die Zuständigkeitsänderung ist auch für die praktische Umsetzung der neu geschaffenen Möglichkeit 
zur Kostengutsprache des Kantons bei Schulung in einer Privatschule in besonderen Einzelfällen er-
forderlich (siehe unten § 103 E-VSG), um eine einheitliche Zuständigkeit sowie eine möglichst ra-
sche, angemessene Beschulung des Kindes zu ermöglichen. Der Unterricht kann in besonderen Si-
tuationen angemessen in einer Privatschule erfolgen, wenn in der Volksschule kein passendes 
Angebot besteht und (vorübergehend) kein Platz in einer vom Kanton anerkannten Sonderschule 
verfügbar ist. Solche Situationen treten zunehmend auf, was in letzter Zeit zu mehreren Beschwer-
den führte. Nischenangebote von Privatschulen sind insbesondere dann eine Alternative, wenn die 
betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler ein sehr unausgeglichenes Profil mit ausgeprägten 
Stärken und erheblichen Beeinträchtigungen aufweist. Die Privatschule muss staatlich bewilligt sein, 
nicht jedoch über eine staatliche Anerkennung als Sonderschule gemäss Betreuungsgesetz verfü-
gen. Zudem muss sie über ein Angebot verfügen, das für die jeweilige Situation und den Bedarf der 
einzelnen Schülerin respektive des einzelnen Schülers geeignet ist. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 71 Abs. 2, 87 Abs. 1 lit. i und j sowie 103 E-VSG 
hinten.  
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3.3 Entwurf Mittelschulgesetz (E-MSG) 

3.3.1 Formelle Aspekte 

3.3.1.1 Situationsanalyse 

Wie bereits erwähnt, finden sich die massgebenden Bestimmungen in Bezug auf die Mittelschulen 
und die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene (AME) sowohl im Schulgesetz als auch im Mit-
telschuldekret. Die Struktur beziehungsweise Systematik des Mittelschuldekrets präsentiert sich ak-
tuell wie folgt: 

1. Allgemeine Bestimmungen 
2. Kantonsschulen 

2.1. Allgemeines 
2.2. Schultypen 
2.2.1.     Allgemeines  
2.2.2.     Gymnasium 
2.2.3.     Handelsmittelschule  
2.2.4.     Informatikmittelschule 
2.2.5.     Fachmittelschule  

3. Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene 
4. Organe der Mittelschulen 
5. Disziplinarmassnahmen und Rechtsmittel 
6. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
Die Regelungen unter dem Titel "1. Allgemeine Bestimmungen" umfassen drei unterschiedliche The-
men, die inhaltlich künftig unter drei unterschiedlichen Titeln zu regeln sind.  

Unter dem Titel "2. Kantonsschulen" geht es thematisch um die Mittelschulen und die dort angebote-
nen Lehrgänge, die bislang als Schultypen bezeichnet werden. Der Begriff "Kantonsschulen" wird im 
neuen Mittelschulgesetz durch den Begriff "Mittelschulen" ersetzt, weil diese bildungssystematisch 
heutzutage so bezeichnet werden. An den Kantonsschulen – ein Begriff, der für die örtlich veran-
kerte, identitätsstiftende Institution steht – wurde früher nur der gymnasiale Lehrgang angeboten, 
währenddessen heutzutage neben dem vorerwähnten Lehrgang die Lehrgänge Fach-, Handels- oder 
Informatikmittelschulen geführt werden. Selbstverständlich behalten die Schulen ihre Namen (bei-
spielsweise Alte Kantonschule Aarau etc.) weiterhin. Es wird unter dem 2. Titel je Lehrgang die Auf-
nahme, die Aufgabe, die Dauer, die Struktur und der Abschluss, der erworben werden kann, gere-
gelt. Dieser Teil soll im neuen Mittelschulgesetz inhaltlich gestrafft werden.   

Titel "3. Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene" beinhaltet die wesentlichen Bestimmungen 
betreffend die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene (AME). Des Weiteren wird geregelt, 
dass neben der Erwachsenen-Matura weitere Lehrgänge geführt werden können. Aktuell sind dies 
der Passerellen-Lehrgang (Passerelle Berufsmaturität/Fachmaturität – universitäre Hochschulen und 
der Vorkurs Pädagogik I).  

Unter dem Titel "4. Organe" ist verankert, wie die Schulen organisiert sind, beziehungsweise welche 
Organe an den und für die Schulen tätig sind.  

Die Disziplinarmassnahmen, die gegenüber den Schülerinnen beziehungsweise Schülern und den 
Studierenden ausgesprochen werden können, sind unter dem Titel "5. Disziplinarmassnahmen und 
Rechtsmittel" normiert. Einer Regelung zu den Rechtsmitteln bedarf es im geltenden Mittelschuldek-
ret und im neuen Mittelschulgesetz nicht, da diesbezüglich § 50 Verwaltungsrechtspflegegesetz  
massgebend ist.  
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Titel "6. Schluss- und Übergangsbestimmungen" enthält eine Vollzugsregelung, die es dem Regie-
rungsrat ganz generell erlaubt, die nötigen Vorschriften durch Verordnung zu regeln. Eine solche Be-
stimmung vermag den heutigen Anforderungen bezüglich einer rechtlich einwandfreien Vorsteuerung 
nicht mehr zu genügen. Übergangsbestimmungen (übergangsrechtliche Regelungen) werden benö-
tigt, wenn bisherige Lehrgänge durch neue Lehrgänge ersetzt werden. 

3.3.1.2 Lösungsansatz 

Da sich der Aufbau des Mittelschuldekrets in den letzten vierzehn Jahren bewährt hat, wird derselbe 
im Grossen und Ganzen übernommen und durch diejenigen Themen aus dem Schulgesetz ergänzt, 
welche die Mittelschulen und die AME respektive deren Schülerinnen beziehungsweise Schüler und 
Studierende betreffen. Im neuen Mittelschulgesetz erfolgt eine Vorsteuerung der wesentlichen The-
men respektive Punkte, so dass der Regierungsrat die Detailregelungen auf Verordnungsstufe vor-
nehmen kann.   

Das neue Mittelschulgesetz beinhaltet in einem ersten Titel "Allgemeine Bestimmungen" Normen, 
welche grundsätzlicher Art sind und die Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden aller Lehr-
gänge betreffen. Titel zwei und drei beinhalten die Lehrgänge an den Mittelschulen und der AME. Sie 
bilden die zwei wichtigsten Titel des neuen Mittelschulgesetzes. Diesen folgen unter dem vierten Ti-
tel die Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden und der Eltern, die 
von den verfassungsmässig garantierten Grundrechten sowie von den entsprechenden Eingriffen ge-
prägt sind, weshalb die Disziplinarmassnahmen hier erwähnt werden. Unter dem fünften Titel befin-
den sich die Regelungen betreffend die Gebühren, Auslagen und Kosten, die bislang im Schulgesetz 
geregelt sind. Es folgen unter dem sechsten Titel die Regelungen zur Organisation der Schulen. Da 
die Kantonalkonferenz kein Organ einer einzelnen Schule ist, wird sie im Titel separat erwähnt. Unter 
dem siebten Titel finden sich Normen zu den Behörden, die bislang im Schulgesetz verankert sind. 
Die restlichen Titel nehmen wichtige Randthemen auf, so die Schuldienste (achter Titel) sowie die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die Bildungs-Identität (neunter Titel). Schliesslich wird 
das neue Mittelschulgesetz unter dem zehnten Titel durch die Schluss- und Übergangsbestimmun-
gen abgerundet. Die neue Struktur präsentiert sich demnach wie folgt: 

1. Allgemeine Bestimmungen 
2. Mittelschulen 
3. Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene  
4. Rechte und Pflichten  

4.1 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 
4.2 Eltern  

5. Gebühren  
6. Organe und Kantonalkonferenz 
7. Behörden 
8. Schuldienste 
9. Datenschutz und Bildungs-Identität 
10. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
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3.3.2 Materielle Aspekte 

3.3.2.1 Spitalschulung (§ 26 E-MSG) 

3.3.2.1.1 Situationsanalyse 

Für Jugendliche der Sekundarstufe II gibt es aktuell im Zusammenhang mit der Spitalschulung keine 
gesetzliche Grundlage. Die Zahl der Jugendlichen, die insbesondere aus psychischen Gründen hos-
pitalisiert wurden, ist in den letzten Jahren angestiegen.  

Der Kanton Aargau ist derzeit – im Rahmen eines separaten Prozesses – daran, den Beitritt zur In-
terkantonalen Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern (Interkantonale Spitalschulverein-
barung, ISV) in die Wege zu leiten. Es ist geplant, die Finanzierung der ausserkantonalen Spital-
schulung in Zukunft über die genannte Vereinbarung abzuwickeln. Diese bildet zuhanden der 
Kantone eine Rechtsgrundlage für den Lastenausgleich zwischen den Vereinbarungskantonen be-
züglich der Nutzung von schulischen Angeboten im Bereich von allgemeinbildenden Angeboten der 
Sekundarstufe II in Spitälern durch hospitalisierte Schülerinnen und Schüler sowie Studierende. 

3.3.2.1.2 Lösungsansatz 

Es ist wichtig, auch Jugendlichen der Sekundarstufe II eine Beschulung in einem Spital zu ermögli-
chen, damit sie den schulischen Anschluss nicht verlieren. Diesbezüglich bedarf es also einer Rege-
lung auf Gesetzesstufe, damit einerseits die angemessene Beschulung von Schülerinnen und Schü-
lern an den Mittelschulen sowie Studierenden an der AME verankert und andererseits die 
Finanzierung der Spitalschulung geklärt sind. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu § 26 E-MSG hinten. 

3.3.2.2 Datenschutz (§§ 44-46 E-MSG) 

In Bezug auf die §§ 44-46 E-MSG wird grundsätzlich auf die Ausführungen oben unter Kapitel 
3.2.2.7 verwiesen. Inhaltliche Abweichungen zwischen dem Gesetzestext im E-VSG und demjenigen 
im E-MSG (es sind nur Details) werden im Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen beim jeweili-
gen Paragrafen erläutert.  

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 44-46 E-MSG hinten. 

3.3.2.3 Bildungs-Identität (§ 47 E-MSG und § 11a GBW) 

Hinsichtlich der Bildungs-Identität wird grundsätzlich auf die Ausführungen oben unter Kapitel 3.2.2.4 
(Schulen im digitalen Wandel) verwiesen. Die inhaltliche Abweichung zwischen dem Gesetzestext im 
E-VSG und demjenigen im E-MSG beziehungsweise im Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung 
(GBW) (in den beiden letztgenannten Gesetzen handelt es sich um eine Kann-Bestimmung) wird im 
Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen beim jeweiligen Paragrafen erläutert. 

Siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu den §§ 47 E-MSG und 11a GBW (Fremdänderung) hinten.  
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4. Rechtsgrundlagen 

4.1 Bundesebene 

Die Bundesverfassung ordnet unter dem Titel der Zuständigkeiten das Schulwesen traditioneller-
weise den Kantonen zu (Art. 62 Abs. 1 BV). Bereits aber unter dem Titel "Grundrechte, Bürgerrechte 
und Sozialziele" beinhaltet die Bundesverfassung den wichtigen Anspruch auf ausreichenden und 
unentgeltlichen Grundschulunterricht, der für die Ausgestaltung der Volksschule prägend ist  
(Art. 19 BV). 

Nachdem die Kantone beim Erlass der aktuellen Bundesverfassung in der Ausgestaltung ihrer Volks- 
und Mittelschulen beinahe vollständig frei gewesen waren, erfolgte mit einer bedeutsamen Neuord-
nung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung, die in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 an-
genommen worden war, die Setzung eines Bildungsrahmens, der in Bezug auf das Schuleintrittsalter 
und die Schulpflicht, die Dauer und Ziele der Bildungsstufen und deren Übergängen sowie die Aner-
kennung von Abschlüssen von den Kantonen eine Harmonisierung des Schulwesens einfordert 
(Art. 62 Abs. 4 BV). Dennoch blieb mit diesem Konzept einer gesamthaften Erneuerung der Bil-
dungsverfassung die Schulhoheit der Kantone in differenzierter Weise gewahrt. Die Änderung auf 
der Bundesverfassungsebene hatte jedoch zur Folge, dass auch der Kanton Aargau die entspre-
chenden Gesetzesänderungen in die Wege leiten musste, was im Wesentlichen mit der Teilrevision 
des Schulgesetzes zur Stärkung der Volksschule im Jahr 2012 umgesetzt wurde. 

Einen weiteren Rahmen für die Bildungsgesetzgebung der Kantone zeichnet schliesslich das Bun-
desgesetz zur Behindertengleichstellung, das seinerseits auf der UN-Behindertenrechtskonvention73 
basiert. Gemäss Art. 20 BehiG sorgen die Kantone dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche 
eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist (Abs. 1). Sie fördern, 
soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entspre-
chenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule 
(Abs. 2). Desweitern sorgen sie insbesondere dafür, dass wahrnehmungs- oder artikulationsbehin-
derte Kinder und Jugendliche und ihnen besonders nahestehende Personen eine auf die Behinde-
rung abgestimmte Kommunikationstechnik erlernen können (Abs. 3). 

4.2 Interkantonale Ebene 

Das HarmoS-Konkordat74 nimmt die von der Bundesverfassung vorgezeichnete Verpflichtung der 
Kantone auf. Dadurch sollen die Qualität und Durchlässigkeit des Systems gesichert und die Mobili-
tätshindernisse abgebaut werden. Das HarmoS-Konkordat sollte das Schulkonkordat von 1970 ablö-
sen, welches das Schuleintrittsalter wie auch die Dauer der obligatorischen Schule regelt. Das Har-
moS-Konkordat regelt folgende Inhalte: 

• Verlängerung der obligatorischen Schulzeit auf elf Jahre mit Einführung einer Vorschule oder Ein-
gangsstufe anstelle des bisherigen Kindergartens. 

• Benennung der übergeordneten Ziele der obligatorischen Schule für die ganze Schweiz; das 
heisst, ein gemeinsamer Lehrplan, um der erhöhten Mobilität und der Chancengleichheit gerecht 
zu werden, 

• Bezeichnung von Instrumenten der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung auf nationaler 
Ebene, um die Anforderungen anzugleichen. 

• Bestimmung von Instrumenten verbindlicher Bildungsstandards. Hiermit ist gemeint, dass ver-
mehrt Lernmethoden und Recherchefertigkeiten gelernt werden anstatt vor allem Faktenwissen. 
Dies, um die Schülerinnen und Schüler auf eine sich schnell verändernde Welt vorzubereiten. 

 
73 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006 (Beitritt CH am 15. April 2014; SR 0.109); vgl. 
insbesondere Art. 24 Abs. 1 (Bildung) 
74 Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de
https://www.edk.ch/de/themen/harmos
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• Anpassungen an nationale und internationale Portfolios. 

Der Kanton Aargau trat dem HarmoS-Konkordat bislang nicht bei, sondern vollzog die entsprechen-
den Anpassungen insbesondere mit dem Projekt "Stärkung der Volksschule" und der damit verbun-
denen Teilrevision des Schulgesetzes weitgehend autonom nach. 

Nachdem der Beitritt zum HarmoS-Konkordat von einigen Kantonen abgelehnt worden war und wei-
tere Kantone wie auch der Aargau den Beitritt aussetzten, blieb das ältere Konkordat über die 
Schulkoordination75 nach wie vor in Kraft, auch wenn einige Regelungen mit dem Bildungsrahmenar-
tikel und der hiernach erfolgten Koordination durch die Kantone quasi überdeckt wurden.  

Neben den oben genannten Konkordaten bestehen weitere interkantonale Vereinbarungen76, die für 
den Kanton verbindlich sind und entsprechend in der Aargauischen Gesetzessammlung publiziert 
sind. 

4.3 Kantonale Ebene 

Die Kantonsverfassung77 führt unter dem Titel "3.2. Die einzelnen Aufgaben" in den §§ 28–35 die 
wesentlichen Normen zum Bereich Erziehung und Bildung. Neben den einzelnen, für die Gesetzge-
bung wegweisenden Verfassungsnormen, wird die weitergehende Regelung des Schulwesens auf 
die Gesetzesebene delegiert. Darüber hinaus gilt es, die allgemeine Bestimmung für die Rechtsset-
zung im Auge zu behalten, wie sie in § 78 Abs. 1 und 2 KV festgehalten wird. Hiernach erlässt der 
Grosse Rat in der Form des Gesetzes alle wichtigen Bestimmungen, insbesondere diejenigen, wel-
che die Rechte und Pflichten der Bürger oder Grundzüge der Organisation des Kantons und der Ge-
meinden festlegen. Er regelt ausserdem den Vollzug des Bundesrechts durch Gesetz, soweit das 
Bundesrecht, die Kantonsverfassung selbst oder Gesetze nichts Anderes bestimmen (§ 78 Abs. 1 
KV). Der Grosse Rat kann überdies für ausführende Bestimmungen Dekrete erlassen, soweit die Ge-
setze ihn dazu ausdrücklich ermächtigen (§ 78 Abs. 2 KV). 

  

 
75 Konkordat über die Schulkoordination vom 29. Oktober 1970 (SAR 400.100) 
76 Regionales Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA 2009) vom 23. No-
vember 2007 (SAR 400.300); Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (Berufs-
fachschulvereinbarung, BFSV) vom 22. Juni 2006 (SAR 400.562); Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsab-
schlüssen vom 18. Februar 1993 (SAR 400.700); Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR) vom 
16. Januar 1995 (SAR 400.710); Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse von Fachmittelschulen vom 25. Oktober 2018 (SAR 
400.720); Interkantonale Vereinbarung für Sozial Einrichtungen (IVSE) vom 13. Dezember 2002 (SAR 428.030) 
77 Verfassung des Kantons Aargau (KV) vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.100
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.300
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.562
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.700
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.710
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.720
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.720
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.030
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/110.000
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5. Verhältnis zur mittel- und langfristigen Planung 

Der Regierungsrat plant die Totalrevision des Schulgesetzes gemäss dem im AFP 2024–2027 im 
Aufgabenbereich 310 'Volksschule' eingeplanten Entwicklungsschwerpunkt (ESP) 310E024 "Totalre-
vision Schulgesetz"78: 
Abbildung 1: ESP 310E024, AFP 2024–2027 

 

Die Kosten von rund 0,48 Millionen Franken sind im Aufgabenbereich 100 'Zentrale Dienstleistungen 
und kantonale Projekte' (Generalsekretariat BKS) eingestellt. 

  

 
78 Entwicklungsschwerpunkt 310E024, Seite 102 der definitiven Beilage zur Botschaft vom 16. August 2023 
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6. Auswertung des Anhörungsverfahrens 

Vom 1. September 2023 bis zum 30. November 2023 wurde zur Totalrevision Schulgesetz eine öf-
fentliche Anhörung gemäss § 63 Abs. 1 lit. a und § 66 der Verfassung des Kantons Aargau durchge-
führt. Es wurden 15 Fragen betreffend die Struktur und den Inhalt gestellt, für die eine Multiple 
Choice-Antwortmöglichkeit (völlig einverstanden, eher einverstanden, eher dagegen) bestand. Eine 
weitere Frage sowie die Schlussbemerkungen boten zudem die Gelegenheit, sich zu weiteren The-
men zu äussern und zusätzliche Anliegen zu formulieren. 

Zur Anhörung eingeladen wurden politische Parteien, Gemeinden sowie ihre Fachverbände, Lehr-
personenverbände und -organisationen, Sonderschulen und Heime sowie ihre Verbände, Vertretun-
gen aus Wirtschaft und Gewerkschaft sowie weitere Organisationen und Verbände. Über einen Link 
auf der kantonalen Webseite hatten zudem alle Interessierten die Möglichkeit, sich an der Anhörung 
zu beteiligen.  

Insgesamt gingen 116 Stellungnahmen ein. Davon kamen 8 Rückmeldungen von politischen Par-
teien, 7 Rückmeldungen von besonders betroffenen Verbänden79, 59 Rückmeldungen von Gemein-
den und Regionalplanungsverbänden, 24 Rückmeldungen aus dem schulischen Umfeld (Schulleitun-
gen, Lehrpersonen etc.) und 6 Rückmeldungen aus dem Umfeld der sozialen Einrichtungen. 
12 Rückmeldungen gingen von weiteren Organisationen und Einzelpersonen ein.  

6.1 Überblick 

Betrachtet man die Negativrückmeldungen zu den einzelnen Fragen, sortiert nach den einzelnen Ka-
tegorien, zeigt sich, dass bei drei Fragen (Absenzen, Schule im digitalen Wandel und Sonderschul-
zuweisung) aus jeweils einem Bereich (Sonstige respektive Umfeld der sozialen Einrichtungen) res-
pektiv aus zwei Bereichen (Gemeindeumfeld und Umfeld der sozialen Einrichtungen) mehrheitlich 
negative Rückmeldungen eingegangen sind. Bei allen anderen Fragen und aus allen anderen Berei-
chen sind mehrheitlich positive Rückmeldungen ("eher einverstanden" und "völlig einverstanden") 
eingegangen: 

  

 
79 Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband (alv), Aargauischer Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrerverein (AMV), Finanzfachleute 
Aargauer Gemeinden, Gemeindeammänner-Vereinigung (GAV), Verband Aargauer Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber (AGG), 
Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Aargau (VSLAG), Verband Schulverwaltungen Aargau/Solothurn (SCASO 
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Tabelle 1: Anteil der "völlig dagegen"- und "eher dagegen"-Stimmen nach Bereichen (exklusive "keine Angabe") 
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Parteien 
(n=8 exkl. "keine Angabe") 0% 0% 0% 38% 0% 0% 0% 38% 38% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 

Verbände  
(n=7 exkl. "keine Angabe") 0% 0% 17% 17% 0% 20% 0% 20% 17% 0% 20% 0% 0% 25% 0% 

Gemeinden 
(n=59 exkl. "keine Angabe") 0% 0% 45% 19% 5% 14% 10% 36% 2% 7% 53% 0% 2% 0% 4% 

Schulisches Umfeld  
(n=24 exkl. "keine Angabe") 0% 0% 13% 19% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 29% 0% 0% 0% 0% 

Soziale Einrichtungen 
(n=6 exkl. "keine Angabe") 0% 0% keine 

Angabe 17% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 100% keine 
Angabe 0% keine 

Angabe 
keine 

Angabe 

Sonstige 
(n=12 exkl. "keine Angabe") 0% 0% 0% 57% 0% 29% 0% 0% 17% 0% 17% 14% 14% 17% 0% 

Total  
(n=116 exkl. "keine Angabe") 0% 0% 32% 22% 3% 15% 6% 25% 8% 4% 45% 1% 2% 2% 3% 

 

LEGENDE 0%-25% 26%-50% 51%-75% 76-100% keine Angabe 
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6.2 Frage 1: Gesetzesarchitektur 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit der neuen Gesetzesarchitektur einverstanden, womit 
das geltende Schulgesetz durch ein neues Volksschulgesetz (E-VSG) und ein neues Mittelschulge-
setz (E-MSG) ersetzt wird (Anhörungsbericht Kapitel 5.1)?" 
Abbildung 2: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 1 der Anhörung 

 
Abbildung 3: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 1 der Anhörung 

 

Das Auseinandernehmen der Regelungen für die Volksschule und derjenigen für die Mittelschulen 
findet vollumfänglich Zustimmung. Betont wird bereits an dieser Stelle die bessere Lesbarkeit und die 
Erhöhung der Rechtssicherheit. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass dort eine konsistente Re-
gelung in beiden Gesetzen sichergestellt werden müsse, wo gleichartige Sachverhalte betroffen 
seien.  

Demnach besteht zur Frage der neuen Gesetzesarchitektur im Vergleich zur Anhörungsvorlage kein 
Änderungsbedarf. 
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6.3 Frage 2: Struktur E-VSG 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mir der Struktur des vorliegenden E-VSG einverstanden 
(Anhörungsbericht Kapitel 5.2.1.2)?" 
Abbildung 4: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 2 der Anhörung 

 

Abbildung 5: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 2 der Anhörung 

 

Die sich mit zusätzlichen Rückmeldungen äussernden Anhörungsteilnehmenden bestätigen, dass 
nun die Möglichkeit gegeben sei, die im geltenden Schulgesetz teilweise verschachtelte Gesetzes-
systematik aufzuheben, beziehungsweise diese Systematik übersichtlich und einem logischen Auf-
bau folgend zu gestalten. Einerseits diene dies der guten Lesbarkeit und Verständlichkeit; anderseits 
gäben sich dadurch neue Chancen und Räume, um künftige Teilrevisionen besser ins bestehende 
Normengefüge zu integrieren und neue Themen zu platzieren. 

Die Rechte und Pflichten der Lehrpersonen und Schulleitungen, deren Abbildung auch in den beiden 
neuen Gesetzen begrüsst würde, bleiben weiterhin umfassend in der einschlägigen Personalgesetz-
gebung verankert. Von Doppelnormierungen ist Abstand zu nehmen.  

Die Struktur der beiden Gesetzesentwürfe stösst somit durchwegs auf ein gutes Echo und bedarf 
keiner Änderungen im Vergleich zur Anhörungsvorlage. 
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6.4 Frage 3: Zusammenarbeit der Gemeinden 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie einverstanden, dass das E-VSG für die Zusammenarbeit 
der Gemeinden den Abschluss eines Gemeindevertrags oder die Gründung eines Gemeindever-
bands mit entsprechenden Satzungen verlangt (§§ 50, 51 und 133 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 
5.2.2.1)?" 
Abbildung 6: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 3 der Anhörung 

 

Abbildung 7: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 3 der Anhörung 

 

Während die politischen Parteien und der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband den Bestre-
bungen, die Gemeinden zum Abschluss von Gemeindeverträgen beziehungsweise zur Bildung von 
Gemeindeverbänden zu verpflichten, zustimmen, äusseren sich die Gemeindeammänner-Vereini-
gung sowie einige Gemeinden ablehnend dazu. Andere Gemeinden sprechen sich demgegenüber 
klar für die vorgeschlagene offene Normierung aus. 

Aufgrund einiger Rückmeldungen scheint die im Anhörungsbericht dargelegte Differenzierung der 
beiden Formen Gemeindevertrag und Satzungen (Gemeindeverband) Befürchtungen ausgelöst zu 
haben, dass der Kanton künftig die Gemeinden zur Zusammenarbeit im Rahmen eines Gemeinde-
verbands drängen könnte.    

Dies ist keineswegs der Fall. Die Gemeinden bleiben wie bis anhin und entsprechend im geltenden 
Schulgesetz geregelt frei, ihre Zusammenarbeit zu gestalten, solange eine Einigung gefunden wer-
den kann. Einzig in denjenigen Fällen, die allein von Traditionen geprägt waren und darum bislang 
auf eine schriftliche Grundlage für die Zusammenarbeit verzichteten, verlangt der vorliegende Geset-
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zesentwurf zumindest den Abschluss eines entsprechenden Gemeindevertrags. Was den Inhalt die-
ses Vertrags anbelangt, sind die Gemeinden weitestgehend frei, da gemäss § 73 GG lediglich vorge-
schrieben wird, dass in diesem Vertrag die für eine zweckdienliche und sachgerechte Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Angaben aufzuführen (Abs. 2) und die Kündigung und Auflösung sowie deren 
Folgen zu regeln sind (Abs. 3). Im Übrigen müsste der Grosse Rat über den Beitritt einer Gemeinde 
zu einem Gemeindeverband entscheiden und einen entsprechenden Beschluss fassen, was unseres 
Wissens noch nie der Fall war, obwohl diese Möglichkeit bereits seit Inkrafttreten des Gemeindege-
setzes im Jahr 1981 besteht (§ 76 Abs. 2 und 3 GG). Zudem müssen zuerst die in der genannten 
Gesetzesnorm genannten Voraussetzungen erfüllt sein, bevor es überhaupt zu einem aus Sicht der 
Gemeindeautonomie drastischen Beschluss des Grossen Rats kommen könnte.  

An der in der Anhörungsvorlage portierten Lösung und den daraus folgenden Normierungen wird 
nach einer Gesamtbetrachtung aller Rückmeldungen zur Frage der kommunalen Zusammenarbeit 
gestützt auf einer verbindlichen Grundlage – insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit – fest-
gehalten. 
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6.5 Frage 4: Unentschuldigte Absenzen 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie einverstanden damit, dass nur die unentschuldigten Ab-
senzen im Zeugnis eingetragen werden und solche Einträge auf die Zeugnisse der Oberstufe be-
grenzt sind (§ 45 Abs. 2 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.2.2.2)?" 
Abbildung 8: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 4 der Anhörung 

 
Abbildung 9: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 4 der Anhörung 

 

Obwohl sich auch zu dieser Frage im Rahmen der Anhörung eine weitgehende Zustimmung ergab, 
gingen die spezifischen Einzelrückmeldungen der Anhörungsteilnehmenden teilweise stark ausei-
nander. Dabei fielen nicht nur die diametralen Auffassungen zur Differenzierung der entschuldigten 
und unentschuldigten Absenzen und zur Fokussierung auf die Oberstufe beziehungsweise auf die 
gesamte Dauer der Volksschule auf, sondern es zeigte sich auch, dass die Begrifflichkeiten "unent-
schuldigt" beziehungsweise "entschuldigt" verschiedene Fragen aufwarfen. 

An der in der Anhörungsvorlage vorgeschlagenen und der heutigen Praxis entsprechenden Lösung 
wird nach Abwägung aller Anhörungseingaben sowie mit einer Präzisierung des Kommentars zur 
einschlägigen Gesetzesnorm festgehalten. Eine Aufzählung der Gründe, welche Absenzen als ent-
schuldig toleriert werden können und welche nicht, widerspricht einer schlanken und zeitgemässen 
Gesetzgebung, die auch Entwicklungen in der Praxis sowie einem gewissen Ermessen in Bezug auf 
nicht vollends vorhersehbare Sachverhaltskonstellationen Raum lässt.  
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6.6 Frage 5: Spitalschulung und Talentschulung im E-VSG 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit den neuen Regelungen zur Spitalschulung einerseits 
und zur Talentschulung anderseits einverstanden (§§ 19 und 21 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 
5.2.2.3)?" 
Abbildung 10: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 5 der Anhörung 

 
Abbildung 11: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 5 der Anhörung 

 

Die meisten Anhörungsteilnehmenden begrüssen die neuen Regelungen zu den beiden Themen, die 
zwar auf den ersten Blick völlig unterschiedlich erscheinen mögen, dennoch aber auch Gemeinsam-
keiten beinhalten. Da es hier um die Schaffung von Grundlagen zur Finanzierung der unterschiedli-
chen Angebote geht, liegen den beiden Themen zumindest eine gemeinsame Zielsetzung zugrunde. 
Zudem stehen die beiden Themen auch interkantonal zur Diskussion, weil es sich um Sondersituati-
onen handelt. 

In den Rückmeldungen wurde insbesondere die Ausdehnung der Talentschulung über den Nach-
wuchsleistungssport hinaus begrüsst. Erwartet wird dabei ein entsprechendes (vor allem finanzielles) 
Engagement des Kantons sowie der Einbezug Dritter (Verbände). Mit § 19 Abs. 2 E-VSG wird nun 
doch zumindest einmal eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die eine spezifische kantonale Fi-
nanzierung zulässt. Denn aufgrund des Legalitätsprinzips bedarf es zur Finanzierung von Aufgaben 
grundsätzlich einer genügenden Grundlage auf Gesetzesebene. Alles weitere liegt im Folgenden in 
der Zuständigkeit der zuständigen politischen Behörden, die über die Finanzierung im Rahmen von 
Kreditbeschlüssen und der Budgetierung (AFP) die Zügel in ihren Händen behalten. 
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Damit ergibt sich nach durchgeführter Anhörung und mehrheitlicher Zustimmung gegenüber der An-
hörungsvorlage weder zur Regelung der Spitalschulung noch zur Regelung der Talentschulung ein 
wesentlicher Änderungsbedarf. Auf Anstoss verschiedener Anhörungsteilnehmenden wird die Mitwir-
kung Dritter, namentlich von (Sport-)Verbänden, in die vorgeschlagene Normierung eingefügt. 
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6.7 Frage 6: Schule im digitalen Wandel 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit den Regelungen zur Schule im digitalen Wandel ein-
verstanden (§ 74 Abs. 2, §§ 98 und 99 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.2.2.4)?" 
Abbildung 12: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 6 der Anhörung 

 
Abbildung 13: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 6 der Anhörung 

 

Eine grosse Mehrheit ist mit den vorgeschlagenen Regelungen zur Schule im digitalen Wandel ein-
verstanden. Insbesondere bei den politischen Parteien, im Umfeld der Regelschulen sowie bei den 
Gemeinden ist die Zustimmung hoch. Das Sonderschulumfeld ist dazu kritischer eingestellt.  

Sowohl aus dem schulischen Umfeld, den Sonderschulen, einzelnen Gemeinden, Parteien und Ver-
bänden erfolgten Rückmeldungen zu den steigenden Kosten im ICT-Bereich an den Schulen. Es 
wird gefordert, dass der Kanton einen grösseren Teil dieser Kosten tragen soll. Aus diesem Grund 
hat sich der Regierungsrat entschieden, dass der Kanton nicht nur die Beschaffung, sondern auch 
die jährlichen Lizenzkosten für das freiwillig nutzbare Basismodul Schuladministration übernimmt 
(vgl. zu den Auswirkungen das Kapitel 8.1.2). Die Höhe der (weiteren) finanziellen Unterstützung der 
Gemeinden bei der Digitalisierung der Schulen liegt letztlich in den Händen der zuständigen politi-
schen Behörden des Kantons (Budgetbeschluss).  

Insbesondere aus dem schulischen Umfeld und von Verbänden wurde im Weiteren der Initialauf-
wand thematisiert, der verhältnismässig sein solle. Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass auch bei 
den Schulen Ressourcen für die Einführung benötigt werden. Er wird dafür sorgen, dass für diese 
zentrale Phase spezifische Weiterbildungen und Supportangebote zur Verfügung stehen werden.  
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Das Sonderschulumfeld ist kritisch eingestellt (Aufwand, Nutzen). Dem Regierungsrat ist bewusst, 
dass die Sonderschulen andere Ansprüche an eine Schuladministrationssoftware haben (vgl. auch 
Kapitel 3.2.2.4.1). Aus diesem Grund werden Vertretungen aus Sonderschulen bei der Umsetzung 
einbezogen, genauso wie die andere Anspruchsgruppen durch Vertretungen aus Regelschulen und 
Gemeindeverwaltung in die Umsetzung einbezogen werden. Damit kann die von verschiedenen An-
hördungsteilnehmenden erwähnte, heterogene Ausgangslage je nach Schule berücksichtigt werden.  

Die sich aus der Anhörung ergebende grossmehrheitliche Zustimmung bestätigt die vorgeschlagene 
Regelung, wozu sich auch nach Prüfung der detaillierten Rückmeldungen kein Änderungsbedarf 
ergibt. 
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6.8 Frage 7: Sprach- und Kulturaustausch 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit der neuen gesetzlichen Grundlage für den Sprach- 
und Kulturaustausch einverstanden (§ 101 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.2.2.5)?" 
Abbildung 14: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 7 der Anhörung 

 
Abbildung 15: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 7 der Anhörung 

 

Praktisch alle Anhörungsteilnehmenden der Regelung zum Sprach- und Kulturaustausch stimmen 
zu, einige davon streben dabei aber eine Fokussierung auf die Schweiz an oder möchten gar Ziele 
festlegen, zum Beispiel, dass jede Schülerin und jeder Schüler bis zum letzten Schuljahr mindestens 
einen Sprach- und Kulturaustausch erlebt haben sollten. 

Wie bei vielen Regelungen zu anderen Themen wird auch hier auf ein zusätzliches Engagement des 
Kantons gezählt. Das wird mit der Festlegung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage in § 101 
Abs. 1 E-VSG nun ermöglicht. Zweifellos werden die weiteren Schritte in den laufenden Konzeptar-
beiten aufzeigen, wohin sich die Umsetzung des Sprach- und Kulturaustauschs bewegen kann und 
wird. Dabei geht es unter anderem darum, mit der Formulierung einer gesetzlichen Grundlage die 
Voraussetzungen zu schaffen, um die Ziele der nationalen Austauschs- und Mobilitätsstrategie um-
setzen und damit verbundene, auf Bundesebene zur Verfügung stehende Gelder abholen zu kön-
nen. Die Höhe der kantonalen Unterstützung liegt abschliessend in den Händen der zuständigen po-
litischen Behörden. 
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Die sich aus der Anhörung ergebende Zustimmung bestätigt weitgehend die vorgeschlagene Rege-
lung und Richtung, weshalb sich auch nach Prüfung der detaillierten Rückmeldungen kein Ände-
rungsbedarf ergibt.  
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6.9 Frage 8: Schulspezifische Strafnormen 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit der Neuordnung der schulspezifischen Strafnormen 
einverstanden (§§ 120–122 E-VSG, Anhörungsbericht Kapitel 5.2.2.6)?" 
Abbildung 16: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 8 der Anhörung 

 
Abbildung 17: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 8 der Anhörung 

 

Trotz mehrheitlicher Zustimmung in der Anhörung wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren zu-
gunsten der Schulbehörden zu vereinfachen sei. Zudem wird teilweise befürchtet, dass die Hürden 
einer Strafverfolgung mit der Verschiebung der Strafkompetenzen erhöht und das Verfahren verzö-
gert würden. 

Beide Befürchtungen können entkräftet werden: Zum einen wird es für die Schulbehörden einfacher, 
wenn sie das Verfahren nicht mehr selbst führen müssen; zum andern ist das Einreichen einer Straf-
anzeige praktisch an keinerlei formelle Voraussetzungen gebunden. Es geht dabei lediglich darum, 
den Sachverhalt möglichst genau zu erfassen, was aber auch beim Verbleib der Strafkompetenz auf 
Gemeindeebene unabdingbar ist. Zudem kann darauf hingewiesen werden, dass auch gemäss gel-
tendem Schulgesetz länger dauernde Schulversäumnisse zur Anzeige gebracht werden müssen 
(§ 37 Abs. 3 SchulG). 

Verschiedene Rückmeldungen aus der Anhörung zeigen auf, dass zu den vorgeschlagenen schul-
spezifischen Strafregelungen noch gewisse Missverständnisse zu klären sind, was in der vorliegen-
den Botschaft mit zusätzlichen, teilweise weiter geschärften Erklärungen im jeweiligen Kapitel bezie-
hungsweise beim betreffenden Kommentar zu den einschlägigen Paragrafen erfolgt. Demgegenüber 
ergibt sich in den einschlägigen Gesetzesparagrafen kein zusätzlicher Anpassungsbedarf. 
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6.10 Frage 9: Datenschutz im E-VSG 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit den neuen Regelungen zum Datenschutz einverstan-
den (§§ 123–126 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.2.2.7)?" 
Abbildung 18: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 9 der Anhörung 

 

Abbildung 19: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 9 der Anhörung 

 

Die vorgeschlagenen Regelungen zum Datenschutz werden von einer klaren Mehrheit der Anhö-
rungsteilnehmenden begrüsst. Insbesondere bei den Gemeinden wird die gesetzliche Regelung als 
klare und starke Vereinfachung aufgefasst. Die wenigen Vorbehalte beziehen sich jeweils auf sehr 
spezifische Punkte und nicht auf die Regelungen als Ganzes.  

Ein Vorbehalt betrifft die Information der neuen Schule beim Schulwechsel einer respektive eines be-
schuldigten Jugendlichen in einem noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Jugendstrafverfahren. 
Es ist weder notwendig noch sinnvoll, dass die bisherige Schule die neue Schule informiert, da es 
Aufgabe der Jugendanwaltschaft ist, die neue Schule über den aktuellen Stand des Verfahrens zu 
orientieren.  

Im Weiteren wird eine gesetzliche Grundlage für das Programm "Schule trifft Wirtschaft" gefordert, 
damit keine Hindernisse für die Herausgabe von Schülerdaten bestünden. Die verstärkte Zusam-
menarbeit begrüsst der Regierungsrat, allerdings kann beispielsweise das Verteilen von Einladungen 
und dergleichen auch über die Schule vorgenommen werden und der Kontakt zu Schulleitungen und 
Lehrpersonen erfordert ebenso wenig eine Bekanntgabe von Personendaten der Schülerinnen und 
Schüler.  
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Vereinzelt wird verlangt, die Datenschutzgrundsätze zu regeln. Hierzu ist auf die bereits geltenden 
Bestimmungen im kantonalen Datenschutzgesetz hinzuweisen (vgl. insbesondere §§ 8–12 IDAG). 
Ähnliches gilt für eine entweder als zu restriktiv oder unverständlich taxierte Bestimmung des Anhö-
rungsentwurfs (§ 123 Abs. 3 E-VSG "Personendaten werden anonymisiert, soweit und sobald es der 
jeweilige Bearbeitungszweck erlaubt") gemäss verschiedenen Rückmeldungen aus der Politik und 
dem schulischen Umfeld sowie vereinzelter Gemeinden und Schulen. Die Bestimmung ist in der Tat 
entbehrlich, da sie bereits im Datenschutzgesetz enthalten ist (vgl. § 19 Abs. 1 lit. a sowie §§ 9 und 
21 IDAG).  

Mit Blick auf die Bildungsstatistik und die damit verbundenen durch den Kanton wahrgenommenen 
Aufgaben, wurde in der Anhörung darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestimmung des Anhö-
rungsentwurfs betreffend die Veröffentlichung von Daten (§ 126 Abs. 2 E-VSG) zu restriktiv ausgefal-
len sei, indem sicherzustellen ist, dass keine Rückschlüsse auf Klassen und Schulen gemacht wer-
den können. Damit gehe diese Bestimmung über die Vorgaben gemäss IDAG hinaus. Dieser 
Rückmeldung wird Rechnung getragen, indem § 126 Abs. 2 E-VSG dahingehend angepasst wird, 
dass die Veröffentlichung von statistischen Auswertungen derart zu erfolgen hat, dass keinerlei 
Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind. 

Weitere in der Anhörung aufgeworfene Fragen werden im Datenschutzleitfaden80 zur Volksschule 
behandelt, der von der kantonalen Beauftragten für Öffentlichkeit und Datenschutz in Zusammenar-
beit mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport erarbeitet wurde.  

  

 
80 https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/datenschutz  

https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/datenschutz


 

 
 60 von 146 

 

6.11 Frage 10: Rechtsschutz 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit den Regelungen zum Rechtsschutz einverstanden 
(§ 83 Abs. 2 in Verbindung mit § 131 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.2.2.8)?" 
Abbildung 20: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 10 der Anhörung 

 
Abbildung 21: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 10 der Anhörung 

 

Die Regelungen zum Rechtsschutz finden grossmehrheitliche Zustimmung. Im Rahmen der spezifi-
schen Rückmeldung wird von wenigen Anhörungsteilnehmenden zusätzlich die Abschaffung der 
Schulräte der Bezirke gefordert. 

Da die vorliegende Totalrevision möglichst frei von einschneidenden inhaltlichen Änderungen gehal-
ten werden soll und die im Jahr 2018 erfolgte Anhörung zu den neuen Führungsstrukturen ein klares 
Bekenntnis für die Beibehaltung der Schulräte ergeben hatte, wird derzeit auf die entsprechenden 
Begehren nicht eingetreten. Am Vorschlag zum Rechtsschutz in der Anhörungsvorlage wird deshalb 
festgehalten.  
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6.12 Frage 11: Sonderschulzuweisung 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie einverstanden damit, dass die Zuweisung in eine Son-
derschulung künftig durch den Kanton erfolgen wird und dass für besondere Einzelfälle eine Möglich-
keit zur Finanzierung der Beschulung in einer bewilligten Privatschule geschaffen wird (§ 71 Abs. 2, 
§ 87 Abs. 1 lit. i und j sowie § 103 E-VSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.2.2.9)?" 
Abbildung 22: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 11 der Anhörung 

 
Abbildung 23: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 11 der Anhörung 

 

Die Kompetenzverschiebung von den Gemeinden zum Kanton bei den Sonderschulzuweisungen 
zeigt sich im Rahmen der Anhörung als umstrittenste Frage der Totalrevision des Schulgesetzes. Die 
grösste Zustimmung findet sich bei den Rückmeldungen der politischen Parteien. Ausdrücklich be-
grüsst wurde, dass mit der Kompetenzverschiebung künftige Sonderschulentscheide nach einheitli-
chen kantonalen Kriterien erfolgen würden. 

Den kritischen Rückmeldungen dürften vor allem Unsicherheiten beim Verfahren zugrunde liegen. 
Hierzu kann darauf hingewiesen werden, dass wie bei allen schulischen Laufbahnentscheiden – und 
um einen solchen handelt es sich auch bei einer Sonderschulzuweisung – grundsätzlich die Verfah-
rensregelungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes zur Anwendung gelangen. Daneben bestehen 
weitere schulspezifische Verfahrensnormen, die im Wesentlichen auf Verordnungsebene verankert 
sind (so aktuell beispielsweise in der Promotionsverordnung81 und in der Verordnung über die Schu-
lung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und  

 
81 SAR 421.352; § 29 Promotionsverordnung (für den Fall einer integrativen Beschulung)  

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.352
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Stützmassnahmen82). Selbstverständlich müssen diese im Anschluss an die Gesetzgebung entspre-
chend der neuen Zuständigkeitsordnung angepasst werden. Dabei braucht es wie bis anhin einen 
Austausch zwischen der Schule, dem betroffenen Kind, seinen Eltern und dem Kanton brauchen 
wird. So werden nach der Änderung der Zuständigkeit bei Sonderschulzuweisungen der Kanton be-
ziehungsweise die dafür fachkompetente Stelle nicht einfach von sich aus in den Schulen auftauchen 
und über alle Köpfe hinweg Sonderschulzuweisungen vornehmen. Eine transparente und zeitge-
rechte Kommunikation zwischen allen beteiligten Akteuren ist unerlässlich. Schliesslich wird – wie 
bei allen schulischen Entscheiden – der Rechtsweg offenstehen. Dabei wird die Änderung der Zu-
ständigkeit einen zusätzlichen Vorteil schaffen, indem sich die Schulräte der Bezirke bei Sonder-
schulzuweisungen nicht mehr mit den meist komplexen Fällen auseinandersetzen müssen. Der 
Rechtsweg wird neu direkt zum Regierungsrat und – bei Weiterzug – ans Verwaltungsgericht führen. 
Dies hat auch eine Verkürzung des Rechtswegs zur Folge. Insgesamt schafft der Kompetenzwech-
sel bei Sonderschulzuweisungen somit ein effizienteres Verfahren, das einerseits die Fachkompeten-
zen besser zu bündeln vermag, anderseits für das ganze System zu einer besseren Steuerung führt. 

Kritisiert wurde im Weiteren, dass der Bedarf an Sonderschulplätzen mit der Zentralisierung der 
Kompetenzen beim Kanton zu sehr gesteuert werden könne. Gleichzeitig sei zu befürchten, dass mit 
der Schaffung von Möglichkeiten zur Finanzierung der Beschulung in Privatschulen – auch wenn im 
Einzelfall durchaus sinnvoll – der Kanton das Defizit von Sonderschulplätzen zulasten der Gemein-
den kompensieren wolle. 

Eine einheitliche Steuerung der komplexen Situation, bei der es sehr viel Fachkompetenz braucht – 
entspricht einem zentralen Anliegen. Der Regierungsrat ist sich sehr wohl bewusst, dass allein mit 
der Kompetenzverschiebung noch nicht alles gewonnen ist, sondern auch noch weiter an der Res-
sourcierung gearbeitet werden muss. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist damit aber ge-
tan; alles Weitere muss noch genauer analysiert und zu einer guten Lösung gebracht werden.   

Deshalb wird sowohl an der Kompetenzverschiebung als auch an der Möglichkeit, in Ausnahmefällen 
Platzierungen in nicht spezifisch auf Sonderschulung ausgerichteten Privatschulen vornehmen zu 
können, festgehalten. Denn dadurch lässt sich letztlich auch der Druck aus dem bisherigen System 
nehmen, der in den verschiedenen vom Grossen Rat an den Regierungsrat überwiesenen Vorstös-
sen zum Ausdruck gebracht wurde. 

  

 
82 SAR 428.513; insbesondere §§ 4 und 15 ff. VSBF 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.513
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6.13 Frage 12: Struktur E-MSG 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mir der Struktur des vorliegenden E-MSG einverstanden 
(Anhörungsbericht Kapitel 5.3.1.2)?" 
Abbildung 24: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 12 der Anhörung 

 

Abbildung 25: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 12 der Anhörung 

 

Die Struktur des E-MSG findet bei den Anhörungsteilnehmenden grossmehrheitlich Zustimmung. 
Moniert wird im Zusammenhang mit der Struktur von mehreren Anhörungsteilnehmenden das Fehlen 
einer Regelung zum Thema "Schulsozialarbeit". Die Schulsozialarbeit wird – weil dieses Anliegen 
auch einem Bedürfnis der Schulen entspricht – im E-MSG verankert.  

Infolge der grossen Zustimmung in der Anhörung ergibt sich kein Anpassungsbedarf an der Grund-
struktur des E-MSG. Neu ins Gesetz aufgenommen werden die §§ 43 (Schulsozialarbeit), 45 (Bild-, 
Ton- und Videoaufnahmen) und 48 (Provisorien der Mittelschulen). Bezüglich des Inhalts dieser Nor-
men wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen zu den entsprechenden Paragrafen verwiesen. 
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6.14 Frage 13: Spitalschulung im E-MSG 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit der neuen Regelung zur Spitalschule im E-MSG ein-
verstanden (§ 26 E-MSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.3.2.1)?" 
Abbildung 26: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 13 der Anhörung 

 

Abbildung 27: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 13 der Anhörung 

 

Die Anhörungsteilnehmenden sprechen sich mehrheitlich für die neue Regelung zur Spitalschulung 
aus. Im Rahmen der Anhörung wird vorgebracht, die Ressourcierung in personeller wie finanzieller 
Hinsicht werde nicht thematisiert. Involvierte Lehrpersonen seien für ihren Mehraufwand vollständig 
zu entschädigen. Den Schulen seien für diese Aufgabe zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung 
zu stellen.  

Sofern im Zusammenhang mit der Spitalschulung seitens der Schulen mehr Ressourcen erforderlich 
wären, würde dies grundsätzlich im Rahmen des Globalbudgets erfolgen, das den Schulen zur Ver-
fügung gestellt wird. Es bedarf diesbezüglich keiner expliziten Regelung auf Gesetzesstufe. Momen-
tan gibt es zu den Ressourcen noch keine Erfahrungswerte, auf die zurückgegriffen werden könnte. 
Insofern ist es schwierig zu beurteilen, in welchem Umfang personelle und finanzielle Ressourcen 
zukünftig benötigt werden. Die Finanzierung der ausserkantonalen Spitalschulung wird – sobald der 
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geplante Beitritt zur Interkantonalen Spitalschulvereinbarung (ISV)83 erfolgt ist – über die vorer-
wähnte Vereinbarung abgewickelt. Diesbezüglich wird die Ressourcierung der Mittelschulen und der 
AME in personeller und finanzieller Hinsicht nicht tangiert.  

Damit ergibt sich nach durchgeführter Anhörung und mehrheitlicher Zustimmung gegenüber der An-
hörungsvorlage zur Regelung der Spitalschulung kein Änderungsbedarf. 

  

 
83 Siehe EDK: Spitalschulen 

https://www.edk.ch/de/themen/bildungsfinanzierung/spitalschulen
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6.15 Frage 14: Datenschutz im E-MSG 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit den neuen Regelungen zum Datenschutz im E-MSG 
einverstanden (§§ 43 und 44 E-MSG; Anhörungsbericht Kapitel 5.3.2.2)?" 
Abbildung 28: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 14 der Anhörung 

 
Abbildung 29: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 14 der Anhörung 

 

Die vorgeschlagenen Regelungen zum Datenschutz werden von einer Mehrheit der Anhörungsteil-
nehmenden begrüsst.  

Vereinzelt wird verlangt, die Datenschutzgrundsätze (wie Verhältnismässigkeit und sichere Aufbe-
wahrung etc.) zu regeln und einen zuweilen als unklar oder zu restriktiv taxierten Absatz 3 von § 44 
E-MSG zu streichen. Diesbezüglich und in Bezug auf weitere Anmerkungen wird auf die Ausführun-
gen unter Kapitel 6.10 (Datenschutz im E-VSG) verwiesen.  

Des Weiteren wird namentlich vom AMV beantragt, es sei im E-MSG eine Regelung bezüglich Bild-, 
Ton- und Videoaufnahmen zu schulischen Zwecken entsprechend der Regelung von § 124 E-VSG 
zu schaffen. Da dieses Anliegen aus Sicht der Schulen sinnvoll ist, wird im E-MSG eine entspre-
chende Norm verankert. Es wird diesbezüglich auf die Ausführungen in den Erläuterungen zu § 45 
E-MSG hinten verwiesen (Kapitel 7.3).   

Abschliessend ergibt sich – mit Ausnahme des gestrichenen Absatzes 3 von § 44 E-MSG (Anhö-
rungsfassung § 43 Abs. 3 E-MSG) – aufgrund der grossen Zustimmung in der Anhörung kein Anpas-
sungsbedarf an den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. 
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6.16 Frage 15: Bildungs-Identität im E-MSG und im GBW 

Es wurde folgende Frage gestellt: "Sind Sie mit den neuen Regelungen zur Bildungs-ID im E-MSG 
und im GBW einverstanden (§ 45 E-MSG und § 11a GBW, Anhörungsbericht Kapitel 5.3.2.3)?" 
Abbildung 30: Rückmeldung aller Teilnehmenden zur Frage 15 der Anhörung 

 
Abbildung 31: Rückmeldung aller Teilnehmenden nach Bereichen zur Frage 15 der Anhörung 

 

Die Rückmeldungen der Anhörungsteilnehmenden zur neuen Regelung betreffend die Bildungs-
Identität fallen mehrheitlich positiv aus.  

Im Rahmen der Anhörung wurde namentlich vom ALV vorgebracht, durch eine zentral verwaltete, 
eindeutige Bildungs-Identität könne die Datenhoheit der Nutzenden gar nicht in dem Ausmass ge-
währleistet werden, wie es gemäss § 45 Abs. 3 E-MSG vorgesehen sei.  

In der Tat gibt es keine absolute Sicherheit, jedoch wird alles nach dem technischen Stand der Dinge 
Mögliche unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Datenhoheit über die erfassten Daten 
bei den Nutzenden verbleibt.    

Des Weiteren wird vereinzelt angemerkt, es seien die Stammdaten, um den Identitätsnachweis einer 
Person festzulegen, auf Gesetzes- und nicht erst auf Verordnungsstufe zu verankern. Allenfalls sei 
auch genauer zu beschreiben, wozu die Bildungs-Identität genutzt werde und wer über sie verfüge 
beziehungsweise auf sie Zugriff habe. 
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Die Prüfung dieses Anliegens ergab, dass es keinen Sinn macht, die Stammdaten fix auf Gesetzes-
stufe zu verankern, weil diese je nach Anwendung (unter anderem Lehrmittel, Lernumgebung) variie-
ren können. Zudem bedarf es in einem sich ständig wandelnden Technologiebereich auch einer ge-
wissen Flexibilität. Die Stammdaten sind deshalb – wie auch die weiteren Details – auf 
Verordnungsebene zu regeln. Damit ist eine rasche Abänderung gewährleistet, sollte dies erforder-
lich sein.  

Damit ergibt sich infolge mehrheitlicher Zustimmung zur Anhörungsvorlage betreffend die Regelung 
der Bildungs-Identität kein Änderungsbedarf. 

6.17 Frage 16: Weiteres / Schlussbemerkungen 

6.17.1 Allgemeines 

Zahlreiche und teilweise sehr detaillierte Hinweise und Bemerkungen brachten die Anhörungsteilneh-
menden am Schluss ihrer Rückmeldungen zu den einzelnen Paragrafen und zu weiteren Themen 
ein. Diese betrafen sowohl einzelne redaktionelle Mängel, diskutable Begrifflichkeiten und Formulie-
rungen, als auch inhaltlich weitergehende Wünsche und Anregungen betreffend Schulorganisation,  
-angebote, -struktur, -entwicklung und -betrieb. Zum Teil wurde auch das Gegenteil gefordert, indem 
gewisse Änderungen als inhaltlich zu weit gehend beurteilt wurden. 

6.17.2 Kündigungstermine 

Verzichtet wird auf die in der Anhörung angedachte Änderung der Kündigungstermine (Fremdände-
rung im GAL), da sie von den Anhörungsteilnehmenden praktisch einhellig abgelehnt wird. Nament-
lich wurde befürchtet, eine solche Änderung werde zu vermehrten Wechseln und Vakanzen beim 
Lehrpersonal während des laufenden Schuljahrs führen. Obwohl diese Befürchtung aus Sicht der mit 
personalrechtlichen Streitigkeiten befassten Fachstellen im BKS nicht geteilt wird, werden die kriti-
schen Einwendungen ernst genommen. Damit bleibt es bei der aktuellen Regelung, die bei überjähri-
gen Anstellungen lediglich zwei Kündigungstermine im Jahr vorsieht (§ 10 Abs. 4 GAL). 

6.17.3 Blockzeiten, Tagesstrukturen, Tagesschulen 

Einige Anhörungsteilnehmende forderten weitergehende Normierungen zu Blockzeiten, Tagesstruk-
turen und Tagesschulen. 

Diese Themen betreffen einerseits Schnittstellen zum Kinderbetreuungsgesetz84, anderseits ist es 
bereits unter den aktuellen gesetzlichen Grundlagen möglich, die Schulen entsprechend zu organi-
sieren85. Zudem laufen derzeit Bestrebungen zur Weiterentwicklung im Bereich der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe und -förderung86. Die Analyse und daraus gewonnene Erkenntnisse sind aber noch 
nicht so weit gediehen, als dass sich eine sinnvolle Integration weiterführender Normen ins E-VSG 
im heutigen Zeitpunkt bewerkstelligen liesse. 

6.17.4 Musikschulen 

Ebenfalls kritisch beurteilt wurde die neue Regelung zu den Musikschulen beziehungsweise zur 
schwierigen Situation betreffend die Anstellung und Löhne der Instrumentallehrpersonen. Allerdings 
ist den Anhörungsresultaten zu entnehmen, dass die Meinungen hierzu diametral auseinanderge-
hen. Während auf der einen Seite dafür plädiert wird, die bestehende Problematik mit den unter-
schiedlichen Anstellungen – je nachdem, ob es sich um den lehrplanmässigen Instrumentalunterricht 
oder um den ausserlehrplanmässigen Instrumentalunterricht handelt – aufzulösen, indem das ge-
samte Anstellungsverhältnis samt den Löhnen dem kantonalen GAL beziehungsweise LDLP unter-
stellt würde, stimmt die andere Seite der in der Anhörung vorgezeichneten Richtung zu und will damit 

 
84 Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz, KiBeG) vom 1. August 2016 (SAR 815.300) 
85 Siehe auch Bericht zu den Rahmenbedingungen für den Aufbau und die Führung von Tagesschulen (GR.23.117) 
86 Siehe AFP 2024–2027, Entwicklungsschwerpunkt 315E008 (S. 112) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/815.300
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5907783
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/finanzen/aufgaben-finanzplan
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Möglichkeiten schaffen, die Verantwortung für die personalrechtlichen Grundlagen und die Löhne an 
die Musikschulen zu übertragen; der Kanton würde so allenfalls nur noch mit Beiträgen an die Musik-
schulen unterstützen, mithin keine Löhne mehr direkt an Instrumentallehrpersonen auszahlen. 

Da in diesem Bereich, zu dem die überwiesene (22.337) Motion87 neue Lösungsansätze initiiert, aber 
noch einiges an Grundlagenarbeit zu leisten ist, wird darauf verzichtet, bereits im E-VSG gewisse 
Weichen zu stellen. Dafür ist die Projektarbeit abzuwarten, die eben erst in einem separaten Prozess 
unter Einbezug der Anspruchsgruppen gestartet wurde. 

6.17.5 Nachteilsausgleich an der Volksschule 

In der Anhörung wurde in den Schlussbemerkungen richtigerweise darauf hingewiesen, im E-MSG 
werde der Nachteilsausgleich nun neu auf Gesetzesstufe verankert, der bislang in der Promotions-
verordnung der jeweiligen Lehrgänge geregelt worden sei. Es sei entsprechend zu prüfen, ob der  
Nachteilsausgleich nicht auch für die Volksschule im E-VSG auf Gesetzesebene zu normieren sei.   

Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich ergibt sich generell aus den einschlägigen Normen der 
Bundesverfassung88 und dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, wo explizit auf die 
Grundschulung Bezug genommen wird. Auf kantonaler Ebene erfolgt der Nachteilsausgleich in der 
Volksschule auf verschiedene Art und Weise, wie den zahlreichen Hinweisen und Handlungsanlei-
tungen auf dem Schulportal des Kantons Aargau89 zu entnehmen ist. 

Allgemein lässt sich dazu sagen, dass in der Volksschule verschiedene Massnahmen bestehen, um 
individuellen Einschränkungen, namentlich Behinderungen, angemessen Rechnung zu tragen. Wenn 
man in einem engeren Sinn von einem "Nachteilsausgleich" spricht, geht es indessen eher darum, 
das Erreichen konkreter Bildungsziele in der weiterführenden, überobligatorischen Bildung sicherzu-
stellen, ohne die betreffenden Fähigkeitsanforderungen und Ziele tiefer setzen zu müssen.90 Ent-
sprechende Regelungen findet man denn in den meisten Kantonen hauptsächlich in den jeweiligen 
Erlassen zur Sekundarstufe II. 

Auf eine explizite Normierung des Nachteilsausgleichs in der Volksschule verzichten die Kantone 
hingegen wohl zumeist darum, weil einerseits das Behindertengleichstellungsgesetz für die obligato-
rische Schulzeit bereits eine spezifische Norm für einen pragmatisch anzuwendenden Nachteilsaus-
gleich enthält, anderseits mit einer zusätzlichen Normierung auf kantonaler Ebene weder bei den 
Schülerinnen und Schülern noch bei deren Eltern falsche Erwartungen geschürt werden sollten, es 
sei quasi bei jeder noch so geringfügigen, leistungsbezogenen Ungleichheit mit der Gewährung ei-
nes Nachteilsausgleichs zu begegnen. Daher wird auch im E-VSG auf eine ausdrückliche Regelung 
betreffend den Nachteilsausgleich verzichtet.    

6.17.6 Schulsozialarbeit an den Mittelschulen 

Diverse Anhörungsteilnehmenden haben sich für die Aufnahme einer Regelung zur Schulsozialarbeit 
an den Mittelschulen ausgesprochen. Es erscheint sinnvoll, dieses Anliegen aufzunehmen und im  
E-MSG eine entsprechende Bestimmung zu verankern. Bislang findet sich im aktuellen Schulgesetz 
lediglich die Regelung von § 61a SchulG, wonach die Schulträger eine oder mehrere Personen für 
die Schulsozialarbeit einsetzen können. Die Mittelschulen lösen ihren Bedarf an Schulsozialarbeit 
aktuell in unterschiedlicher Art und Weise (wie beispielsweise mit einer internen Beratungsstelle, mit-
tels vieler Interventionen durch die Schulleitung oder Abteilungslehrpersonen oder durch den Beizug 
einer externen Psychologin oder einem externen Psychologen). An keiner der vorgenannten Schulen 
wurde aber eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter angestellt.  

 
87 (22.337) Motion Gabriel Lüthy, FDP, Widen (Sprecher), Jürg Baur, Mitte, Brugg, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, und Suzanne Marclay-Merz, 
FDP, Aarau, vom 22. November 2022 betreffend Revision des Instrumentalunterrichts im Kanton Aargau 
88 Zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung siehe beispielsweise BGE 147 I 73 ff. 
89 Stichwort: Nachteilsausgleich bei Behinderungen 
90 BGE 122 I 130 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5791471
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-I-73%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/unterricht/besondere-foerderung/verstaerkte-massnahmen-fuer-behinderte/nachteilsausgleich-bei-behinderung
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-130%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document
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Der Bedarf nach Schulsozialarbeit an den Mittelschulen und der AME ist ausgewiesen, werden doch 
auch an diesen Schulen viele Jugendliche und junge Erwachsene beschult, die zuhause mit schwie-
rigen Verhältnissen zu kämpfen haben, oder die selbst unter psychosozialen Problemen leiden, die 
in den sozialen Rahmenbedingungen der Jugendlichen mitbegründet sind. Ursachen dafür gibt es 
mehrere, nicht nur der Erwartungs- und Leistungsdruck. Die Jugendlichen brauchen bei Schwierig-
keiten nicht nur oder nicht immer psychologische oder psychiatrische Betreuung, sondern auch Un-
terstützung seitens einer Schulsozialarbeiterin oder eines Schulsozialarbeiters. Diesem Bedarf nach 
Unterstützung, der in der Sekundarstufe II aktuell gewährt wird, soll auch künftig begegnet werden. 
Mit dem neuen § 43 E-MSG soll es den Mittelschulen möglich sein, ihren Schülerinnen und Schülern 
den Zugang zur Schulsozialarbeit weiterhin zu ermöglichen. Geplant ist, externe Personen mit der 
Aufgabe zu betrauen. Die Finanzierung soll weiterhin über das Globalbudget der jeweiligen Schule 
erfolgen. 

6.17.7 Bild-, Ton- und Videoaufnahmen an den Mittelschulen 

In der Anhörungsfassung zum E-MSG wurde keine Regelung betreffend Ton-, Bild- und Videoauf-
nahmen vorgeschlagen, wie sie im E-VSG vorgesehen ist. Begründet wurde dies dadurch, dass an 
den Mittelschulen und der AME sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden in Bezug 
zur vorerwähnten Thematik urteilsfähig seien, weshalb ihre Einwilligung ohne grossen Aufwand sei-
tens der Schule eingeholt werden könne. Dies sei bei den minderjährigen Volksschülerinnen und  
-schülern nicht so einfach möglich, weil jeweils deren Eltern miteinbezogen werden müssten. Damit 
es an den Mittelschulen und der AME ebenfalls möglich ist, ohne die vorgängige Einwilligung der Be-
troffenen Bild-, Ton- und Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken zu machen, wird die entspre-
chende Bestimmung mit den notwendigen Anpassungen aus dem E-VSG ins E-MSG aufgenommen. 

6.17.8 Weitere Aspekte 

Weitere Aspekte, die bei den teilweise ausführlichen und umfassenden Schlussbemerkungen der 
Anhörungsteilnehmenden in die Auswertungen gelangten, wurden nach eingehender Diskussion im 
Rahmen der Projektorganisation – auch mit den externen Anspruchsgruppen – mit entsprechenden 
Anpassungen in die beiden überarbeiteten Gesetzesentwürfe aufgenommen, in der vorliegenden 
Botschaft eingehender kommentiert und oder aus unterschiedlichen Gründen verworfen. 
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7. Erläuterungen zu einzelnen Paragrafen 

Jeweils am Anfang eines jeden kommentierten Paragrafen zu den beiden neuen Gesetzen E-VSG 
und E-MSG sowie zu den damit verbundenen Fremdänderungen in den anderen Gesetzen ist einer 
der folgenden Hinweise angebracht: 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz (oder einem anderen Erlass) in Absatz … 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz (oder einem anderen Erlass) in Absatz … mit 

redaktioneller Anpassung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz (oder einem anderen Erlass) in Absatz … mit 

inhaltlicher Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz … ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

 
Die zitierten Regelungen aus den aktuellen Rechtsgrundlagen sind in Beilage 2 (E-VSG mit Referenz 
bisheriges Recht) beziehungsweise Beilage 4 (E-MSG mit Referenz bisheriges Recht) ersichtlich. 
Die oben genannten Hinweise sind als Einstiegshilfe zu den kommentierten Paragrafen gedacht. Wo 
das bestehende Recht wörtlich oder mit lediglich wenigen redaktionellen oder systematischen An-
passung übernommen wird, bleibt das neue Recht grundsätzlich nicht weiter kommentiert. Die be-
treffenden bisherigen als auch die neuen Bestimmungen verstehen sich denn auch meistens von 
selbst. Die Grenzen zwischen redaktionellen und inhaltlichen Änderungen sind nicht immer trenn-
scharf. Wesentliche inhaltliche Änderungen sowie Neuerungen werden stets kommentiert. Weiterge-
hende Darlegungen zu den wichtigsten materiellen Änderungen befinden sich überdies oben in den 
Kapiteln "3.2.2 Materielle Aspekte" (E-VSG) beziehungsweise "3.3.2 Materielle Aspekte" (E-MSG). 

7.1 Entwurf Volksschulgesetz (E-VSG) 

Ingress 

Übernahme des bestehenden Ingresses aus dem Schulgesetz mit inhaltlicher Anpassung. 

Der Ingress wird nach neuerer aargauischer Rechtssetzungspraxis jeweils begrenzt auf die einschlä-
gigen Delegationsnormen der übergeordneten Erlassebene. Die geltende Kantonsverfassung steuert 
in diesem Sinn die Bildungsgesetzgebung allgemein in § 28 Abs. 3 KV vor. Sie delegiert im Weiteren 
die Regelung der Entscheidungsbefugnisse des Erziehungsrats und seine Zuständigkeiten sowie die 
Zuständigkeiten der Bezirksschulräte und der Gemeinderäte in ihrer Funktion als Schulbehörde (§ 31 
Abs. 1 KV). 

Eine Präambel findet sich in der Aargauischen Gesetzessammlung sonst nur noch in der Kantons-
verfassung. Soweit bekannt, kennen im Übrigen weder der Bund noch die anderen Kantone Ge-
setze, die von einer Präambel eingeleitet werden. 

Präambeln haben keinen eigenständigen Normgehalt, sondern haben programmatischen Charakter 
und dienen so im Wesentlichen der Auslegung anderer Normen. Sie hinterlassen bei Leserinnen und 
Lesern einen feierlichen Eindruck und tragen bisweilen etwas überhöhte Zielsetzungen in sich. Aus 
heutiger Sicht wirken Präambeln antiquiert, was in einer Verfassung nicht stört, weil diese als oberste 
Normierungsebene und Grundpfeiler eines demokratischen Rechtsstaats den Anspruch auf Bestän-
digkeit in sich trägt. Auf Gesetzesebene ist dies weniger der Fall, selbst wenn sich die Verringerung 
der gesetzgeberischen Halbwertszeit aus der Perspektive der Rechtssicherheit und des Vertrauens-
schutzes durchaus beklagen lässt. 
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Während die Präambel im Grunde genommen die Bildungsziele aus einer höheren Flugebene be-
leuchtet, sind die Bildungsziele im geltenden Schulgesetz wiederum an verschiedenen Stellen zu fin-
den (§§ 10, 18b, 19, 21, 30 SchulG). Zudem umreissen sie teilweise auch die verschiedenen schuli-
schen Angebote. Es wird daher darauf verzichtet, dem neuen VSG erneut eine Präambel 
voranzustellen. Die wesentlichen Gedanken werden hingegen wiederum weitgehend bei den Bil-
dungszielen aufgenommen und in programmatischer Form normiert. 

Titel 1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Gegenstand 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung. 

Marginale: Das Marginale "Gegenstand" trifft die darunter stehende Formulierung besser als das 
bisherige Marginale "Geltungsbereich", zumal der Fokus entsprechend der neuen Gesetzesarchitek-
tur nur noch auf die Volksschule gerichtet wird. Das neue Marginale wird ausserdem auch in den 
neueren Gesetzen häufiger verwendet. 

Absatz 1: Bei dem in Absatz 1 verwendeten Begriff der "Volksschule" handelt es sich um einen gän-
gigen Begriff, den praktisch alle Deutschschweizer Kantone in ihren Gesetzgebungen verwenden. Er 
korrespondiert mit dem Begriff des "ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterrichts" ge-
mäss Art. 19 der Bundesverfassung. Weil die meisten Regelungen des Schulgesetzes nur für die öf-
fentlichen Schulen gelten, wird demgegenüber im neuen § 1 auf die ausdrückliche Differenzierung 
zwischen der öffentlichen und privaten Schule verzichtet. Wichtiger ist, dass die Regelungen des 
VSG auch für die öffentlichen Sonderschulen mit privater Trägerschaft gelten, weil die Sonderschu-
lung Teil der Volksschule bildet. Die Regelungen für Privatschulen und für die private Schulung befin-
den sich im Wesentlichen hinten im 12. Titel des E-VSG. 

Absatz 2: In Absatz 2 werden mit den Schuldiensten, der ausserschulischen Jugendarbeit, der Auf-
sicht der im Volksschulbereich tätigen Privatschulen und der privaten Schulung die wichtigsten Re-
gelungsbereiche angesprochen, die entweder über die Volksschule hinausgehen oder die Volks-
schule ausserhalb der öffentlichen Schulen betreffen.  

Die Schuldienste unterstützen die Schulen nicht nur in medizinischen Belangen (schul- und schul-
zahnärztlicher sowie psychiatrische Dienste), sondern auch mit Angeboten rund um das soziale Zu-
sammenleben in der Schule (Schulsozialdienst) und für die persönliche Entwicklung der Schülerin-
nen und Schüler (schulpsychologischer Dienst, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung). Soweit 
sich diese über die Volksschule hinaus erstrecken, sind die betreffenden Normen in den entspre-
chenden Gesetzen platziert (neues Mittelschulgesetz, Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung). 
Die betreffenden Normen sind deshalb sehr wichtig, weil dadurch einerseits stark in die Grundrechte 
der Betroffenen eingegriffen wird und anderseits die Finanzierung geregelt werden muss; sie werden 
deshalb unter dem Marginale "Gegenstand" speziell erwähnt. 

Die Aufsicht über die im Volksschulbereich tätigen Schulen und die private Schule ist deshalb sehr 
wichtig, weil das Kindeswohl nicht allein von den Eltern abhängen darf, sondern stets auch die Bil-
dungschancen der Kinder im Auge behalten werden müssen. Zudem geht es dabei auch um die 
Durchsetzung der Schulpflicht ausserhalb der öffentlichen Schule. 

Die ausserschulische Jugendarbeit könnte zwar sehr gut auch in einem anderen Gesetz geregelt 
werden. Sie fand denn auch erst in einer späteren Teilrevision im Jahr 2009 mangels eines beste-
henden, treffenderen Gesetzes – quasi als Notlösung – Eingang ins geltende Schulgesetz. Sollte 
dereinst einmal ein eigenständiges Kinder- und Jugendhilfegesetz geschaffen werden  
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(vgl. [20.337] Motion91), könnte die ausserschulische Jugendarbeit in dieses Gesetz verschoben wer-
den.  

§ 2 Begriffe 

Neue Regelung ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Selbst, wenn man auf den ersten Blick zu verstehen glaubt, wer oder was unter einem All-
tagsbegriff wie "Eltern" oder "Gemeinden" betroffen ist, sind solche Begriffe – durch die Brille der 
Rechtswissenschaft betrachtet – nicht immer so offensichtlich und ausreichend klar, wenn man sie in 
den Kontext eines bestimmten Lebenssachverhalts stellt. Daher findet man auch in Schulgesetzen 
anderer Kantone Legaldefinitionen oder der Gesetzgeber verbindet zentrale Begriffe in denjenigen 
Normen, in denen diese zu finden sind, mit ihrer konkreten Anwendung. Letzteres wird im vorliegen-
den neuen § 2 umgesetzt. Darüber hinaus zahlen sich Legaldefinitionen auch bei der Formulierung 
entsprechender Normen aus, weil sie in einfacherer Sprache verfasst werden können (beispiels-
weise schlicht und einfach "Gemeinderat" anstelle von "Gemeinderat beziehungsweise Vorstand"). 

Litera a): Das geltende Schulgesetz enthielt in seiner ursprünglichen Fassung nur den Begriff der 
Eltern. Im Zuge späterer Teilrevisionen versuchte man, diesen Begriff einzuschränken (beispiels-
weise "Inhaber der elterlichen Gewalt", "sorgeberechtigte Eltern") oder auszudehnen (beispielsweise 
"Pflegeeltern"). Der Begriff der "Eltern" ist manchmal tatsächlich zu eng, weil häufig vom "Normalfall" 
ausgegangen wird, wonach die beiden Elternteile und deren leibliche Kinder zusammen unter einem 
Dach wohnen und somit beide Elternteile sowohl sorgeberechtigt sind als auch die Obhut über ihre 
Kinder wahrnehmen. Weil das Leben aber bekanntlich vielfältiger ist, als es der so genannte Normal-
fall aufzeichnen will, kann es insbesondere bei Patchwork-Familien oder in Situationen, wo die Eltern 
getrennt leben, oder wo eine Vormundschaft besteht, nicht immer leicht sein, die entsprechenden 
Rechtswirkungen beziehungsweise Rechtsfolgen in einem Volksschulgesetz klar und deutlich auf je-
den Sachverhalt auszurichten. Daher wird der Begriff der "Eltern" hier mit dem Familien- und Kindes-
recht verbunden, das auf Bundesebene, namentlich im ZGB, geregelt ist. 

Ausnahmsweise ist der Begriff der "Eltern" hinten in der einschlägigen Strafbestimmung zu schärfen, 
weil Strafbestimmungen möglichst präzise formuliert sein müssen, damit eine Straftat überhaupt 
sanktioniert werden kann (cf. Legalitätsprinzip, insbesondere strafrechtlicher Bestimmtheitsgrund-
satz92). 

Litera b): In § 29 KV werden bereits sowohl Gemeinden als auch Gemeindeverbände genannt. Müs-
sen diese im Gesetz nicht mehr in dieser Verbindung genannt werden, können die betreffenden Nor-
men sprachlich vereinfacht werden.  

Litera c): Auch mit dieser Klärung kann in den folgenden Paragrafen auf eine schwerfällige und wie-
derholte Doppelnennung verzichtet werden. 

Litera d): In § 29 KV werden die Gemeinden, Gemeindeverbände und der Kanton als Schulträger 
genannt, wobei der Kanton nur als Träger von Sonderschulen und Heimen infrage kommt. Nach der 
Übertragung des Stifts Olsberg führt der Kanton Aargau bekanntlich keine eigenen Institutionen 
mehr. Deshalb ist es wichtig, im neuen VSG auch die privaten Träger der öffentlichen Sonderschulen 
hervorzuheben. Die eigentlichen Privatschulen werden unter einem separaten Titel 12. geregelt, 
weshalb sie im vorliegenden VSG stets direkt als solche bezeichnet werden und der Begriff der 
"Schulträger" somit den Trägern öffentlicher Schulen vorbehalten bleibt.  

 
91 (20.337) Motion Cécile Kohler, CVP, Simona Brizzi, SP (Sprecherin), Maya Bally, CVP, Colette Basler, SP, Dr. Severin Lüscher, Grüne, Dr. 
Jürg Knuchel, SP, Renata Siegrist-Bachmann, GLP, Andre Rotzetter, CVP, Dominik Peter, GLP, Suzanne Marclay-Merz, FDP, Kathrin Hasler, 
SVP, Doris Iten, SVP, Ruth Müri, Grüne, Therese Dietiker, EVP, vom 15. Dezember 2020 betreffend Schaffung der gesetzlichen Grundlage für 
die ambulante Kinder- und Jugendhilfe.  
92 Art. 1 Strafgesetzbuch, "Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, praevia, certa et stricta" (Paul Johann Anselm von Feuerbach, *1775–

+1833) 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4957707
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Litera e): Der Begriff der "Öffentlichen Schule" wurde insbesondere im geltenden Schulgesetz als 
Gegensatz zur Privatschule verwendet. Aus anderer Optik stimmt das nicht ganz: So ordnen wir un-
ter dem Begriff der "Öffentlichen Schule" auch diejenigen Schulen ein, die zwar von einem privaten 
Träger geführt werden, namentlich von einem Verein oder einer privaten Stiftung, die Betonung aber 
vielmehr auf der Aufgabenerfüllung liegt. Private Träger übernehmen so im Bereich der Betreuungs-
gesetzgebung eine wichtige öffentliche Aufgabe, die ihnen vom Staat übertragen wird. 

Litera f): Im Bereich der obligatorischen Schule werden nur Privatschulen zugelassen, die über eine 
entsprechende kantonale Bewilligung verfügen. In diesem Sinne wird ihnen auch nicht unmittelbar 
eine öffentliche Aufgabe übertragen, wie dies bei den meisten Trägern der Sonderschulen und 
Heime der Fall ist. 

§ 3 Bildungsauftrag 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Absatz 1: Mit der gegenüber der Fassung im Schulgesetz erweiterten Formulierung wird eine Ver-
bindung zur Bundesverfassung hergestellt, die mit den Regelungen der Art. 19 und 62 BV zwei zent-
rale höherstufige Normen enthält, nach denen sich das kantonale Recht auszurichten hat. 

Absatz 2: Die gegenüber dem bisherigen Wortlaut leicht veränderte Fassung legt Gewicht darauf, 
eine gemeinsame Verantwortung nicht nur im Hinblick auf die Betreuung, sondern auch auf die schu-
lische Entwicklung des Kindes besteht, was selbstverständlich stets auch eine pädagogische bezie-
hungsweise erzieherische Komponente beinhaltet. Auf die ausdrückliche Nennung des Erziehungs-
auftrags wird deshalb verzichtet. Primär sind und bleiben jedoch die Eltern für die Erziehung ihrer 
Kinder zuständig. 

§ 4 Bildungsziele 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 1: Das Wesentliche der Volksschule, nämlich das Miteinander in der vielfältigen Herkunft der 
Kinder und die angestrebte Chancengleichheit wird auch in der redaktionell überarbeiteten Fassung 
zum Ausdruck gebracht werden. Die öffentliche Volksschule bildet in diesem Sinne das Gegenstück 
zu einer freien Schulwahl, die sich von einer entsprechenden Durchmischung von Kindern unter-
schiedlichster Herkunft entfernt. 

Absatz 2: Absatz 2 nimmt den Gedanken der Präambel zur individuellen, ziel- und sachorientierten 
Entwicklung auf, die aber weit über den Abschluss der schulischen Laufbahn in der Volksschule hin-
ausgeht. 

Aufgrund der in der Anhörung ergangenen kritischen Rückmeldungen wurde gegenüber der Anhö-
rungsfassung einerseits der zweite Satz "Die individuellen Begabungen und Neigungen sind dabei zu 
berücksichtigen" gestrichen, anderseits neben der beruflichen Ausbildung, dem Besuch weiterführen-
der Schulen und dem lebenslangen Lernen die "Partizipation an demokratischen Prozessen" aufge-
nommen respektive die Norm entsprechend ergänzt. 

Absatz 3: Absatz 3 nimmt weitere Inhalte der Präambel mit, ergänzt die in Absatz 2 primär in indivi-
dueller und fachlicher Hinsicht formulierten Bildungsziele und rundet damit die nicht nur auf die ge-
samte Volksschulzeit, sondern auch auf das gesamte Leben ausgerichteten Zielsetzungen ab, indem 
hier neben der Sachkompetenz verstärkt auf die Selbst- und Sozialkompetenzen eingegangen wird. 

§ 5 Neutralitätsgebot 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung beziehungswiese Erweiterung. 
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Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Das Neutralitätsgebot tritt in der politischen Debatte immer wieder an die Oberfläche und 
wird jeweils sehr emotional diskutiert. Die neue und gegenüber dem bisherigen Wortlaut erweiterte 
Formulierung nimmt aktuellere Überlegungen93 auf, wonach neben dem politischen und konfessio-
nellen Aspekt eben auch Aspekte des angestammten Kulturkreises, der familiären sowie sozialen 
Herkunft zu berücksichtigen sind, wobei namentlich die heute vielfältigeren Familienstrukturen im 
Vergleich zur Vergangenheit hervorzuheben sind. Eine Erweiterung auf zusätzliche Aspekte neben 
der religiösen und politischen Neutralität erscheint auch darum angezeigt, weil sich viele Schulen mit 
Mobbingfällen herumschlagen müssen und daher die Toleranz für die Gemeinschaft an den Schulen 
wegweisend ist. 

Zur Neutralität in der Schule sei an dieser Stelle vollständigkeitshalber auf den in Deutschland gängi-
gen "Beutelsbacher Konsens"94 verwiesen, der auf die Kontroversität beim Unterricht abstellt und so 
das Mass für ein "neutrales" Unterrichten definiert. Dieser Konsens kann auch in der Schweiz sehr 
gut als Massstab für künftige Diskussionen genommen werden. 

Die Einordnung der öffentlichen Schulen als öffentlich-rechtliche Anstalten im geltenden Schulgesetz 
ist nicht durchwegs zutreffend, so vor allem in Bezug auf die Sonderschulen mit privater Träger-
schaft. Die Rechtswirkung einer entsprechenden Definition ist begrenzt, weshalb diese im vorliegen-
den E-VSG weggelassen werden kann. 

Absatz 2: Diese Regelung würde auch ohne explizite Normierung im vorliegenden VSG gelten, da 
ihr eigentlich Verfassungsrang zukommt. Sie ist aber wichtig und von zentraler Bedeutung in Bezug 
auf die Bewilligung und Aufsicht von Privatschulen, die selbst ja nicht dem Neutralitätsgebot unterlie-
gen. Demgegenüber erscheint eine explizite Nennung der privaten Schulung in diesem Kontext we-
der notwendig noch zielführend, weil dies im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen (insbesondere 
Strafrecht) auch individuell gilt, der Staat sich aber grundsätzlich nicht in die Erziehung der Eltern 
einmischt und diese auch nicht kontrollieren kann. Manifestieren sich massive familiäre Probleme ge-
gen aussen, ist seitens der zuständigen Behörde über eine Einschulung in die öffentliche Schule zu 
entscheiden und/oder das Instrument der Gefährdungsmeldung95 an die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB) zu ergreifen. 

Titel 2. Angebote 

Untertitel 2.1 Allgemeines 

§ 6 Grundsatz 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Verordnung über die Schulung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen in Absatz 1 mit 
inhaltlicher Anpassung. 

Absatz 1: Dieser Grundsatz, der aktuell auf Verordnungsebene für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen explizit verankert ist, ist von zentraler Bedeutung für die Präferenz des integrativen Un-
terrichts96, wie dieser von Bundesrechts97 wegen gefordert wird. Dieser Grundsatz ist sehr wichtig, 
gilt allgemein für alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule und gehört auf Gesetzesstufe ange-
hoben. 

Absatz 2: Dieser Vorbehalt ist insbesondere wichtig für Fälle, bei denen ergänzend zum Unterricht 
eine Unterstützung beziehungsweise Förderung notwendig ist oder eine sinnvolle Integration in die 

 
93 Siehe Artikel der NZZ vom 19. Juli 2022: Julian Nida-Rümelin/Klaus Zierer, "Erziehung zur Freiheit" 
94 https://www.bpb.de/die-bpb/ueber-uns/auftrag/51310/beutelsbacher-konsens/  
95 Art 443 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) vom 10. Dezember 1907 (SR 210); siehe auch Kinderschutz Schweiz 
96 Zum Unterschied zwischen Integration und Inklusion siehe unter anderem  
97 Art. 20 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstel-
lungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002 (SR 151.3) 

https://www.bpb.de/die-bpb/ueber-uns/auftrag/51310/beutelsbacher-konsens/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de
https://www.kinderschutz.ch/frueherkennung-von-gewalt-an-kindern/verdacht-auf-kindeswohlgefaehrdung
https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2;%20http:/www.inklusion-schule.info/inklusion/integration-und-inklusion.html;%20https:/www.enableme.ch/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
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Regelschule nicht möglich ist. Es kann auf die nachfolgenden Ausführungen unter den Titeln 
"2.3 Förder- und Stützangebote" und "2.4 Sonderschulung" verwiesen werden. 

§ 7 Detailregelungen 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Während in der heutigen Rechtsetzungspraxis eine allgemeine Vollzugsregelung zugunsten von De-
tailregelungen durch den Regierungsrat, wie beispielsweise der bestehende § 91 Abs. 1 Satz 2 
SchulG, nicht mehr toleriert werden und aktuell jeweils eine spezifischere Vorsteuerung auf Geset-
zesebene verlangt wird, macht es doch Sinn, mehrere Tatbestände zusammenzufassen. Namentlich 
die meisten Eckwerte und Rahmenbedingungen der zahlreichen schulischen Angebote sind auch 
heute schon auf Verordnungsebene verankert. Das soll künftig so bleiben. 

Im Lauf der vergangenen Teilrevisionen wurde denn auch die Regelung von § 91 Abs. 1  
Satz 2 SchulG entsprechend erweitert, so insbesondere in den §§ 15 Abs. 6, 15a Abs. 3, 28 Abs. 5, 
29 Abs. 4, 28 Abs. 5, 29 Abs. 4, 29a Abs. 1 Satz 2 SchulG. 

Untertitel 2.2 Regelschule 

§ 8 Gliederung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

§ 9 Kindergarten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

§ 10 Primarschule 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2. 

§ 11 Oberstufe 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2; in Absatz 3 mit 
redaktioneller Anpassung. 

Absatz 3: In Absatz 3 wird weiterhin an der dreigliedrigen Oberstufe festgehalten, da die vorliegende 
Totalrevision schwergewichtig auf die formellen Aspekte beschränkt bleiben soll. Deshalb wird die 
bisherige Regelung des Schulgesetzes inhaltlich weitgehend übernommen. Die Sonderformen im 
dritten Jahr der Oberstufe, deren Fortführung gegebenenfalls zu hinterfragen sind, werden als För-
derangebot in § 14 E-VSG geregelt. 

Litera a): Die bisher geltende Norm aus dem Schulgesetz betreffend die Realschule wird mit einer 
leichten Anpassung der Formulierung übernommen, weil der Hinweis auf ein differenziertes Unter-
richtsangebot aus heutiger Sicht obsolet ist. Denn einerseits wird selbstverständlich bereits der indi-
viduellen Förderung grosse Beachtung geschenkt, anderseits gibt es neben den bestehenden Son-
derformen im dritten Jahr der Oberstufe weitere Förder- und Stützangebote. 

Litera b): In Litera b) betreffend die Sekundarschule wird die Regelung mit Fokus auf die Bildungs-
gänge an den kantonalen Mittelschulen gegenüber der bisherigen Norm im Schulgesetz entspre-
chend erweitert. 

Litera c): Im Vergleich mit dem Wortlaut der bisherigen Norm im Schulgesetz wird in Litera c) betref-
fend die Bezirksschule deren Zielsetzung anders priorisiert, wenngleich die meisten Schülerinnen 
und Schüler der Bezirksschule eine weiterführende Ausbildung an einer Mittelschule anstreben. Da-
mit wird die Dualität des anspruchsvollsten Oberstufentyps betont und die Wichtigkeit des Berufsein-
stiegs und der Respekt für diesen Weg auch in Bezug auf Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler 
hervorgehoben. 
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Wie in der Anhörung gewünscht, wird überdies die Berufsmaturität explizit erwähnt, auch wenn ge-
mäss Definition des eidgenössischen Berufsbildungsgesetzes98 diese Ausbildung der beruflichen 
Grundbildung zugeordnet ist. 

Untertitel 2.3. Förder- und Stützangebote 

Unter diesem Titel werden unter anderem sämtliche Angebote geregelt, die bisher im umfangreichen 
§ 15 SchulG verankert waren. Die Detailregelungen befinden sich weitgehend in der Verordnung 
über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen. Wie 
weit im Übrigen die Gemeinden verpflichtet sind, entsprechende Angebote zu führen, wird in § 49 E-
VSG geregelt. 

§ 12 Einführungsklasse 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die neue Formulierung geht vom Angebot aus, denn es in diesem Abschnitt im Wesentli-
chen ja darum, die bestehenden, verschiedenen schulischen Angebote zu regeln. Gegenüber der im 
Schulgesetz enthaltenen Fassung wird ausserdem eine etwas weniger defizitorientierte Formulierung 
verwendet. Der Begriff der früheren "Einschulungsklasse" wird durch denjenigen der "Einführungs-
klasse" ersetzt, da ja die Einschulung heute bereits mit dem Kindergarten erfolgt und somit die alte 
Bezeichnung nicht mehr den aktuellen Umständen entspricht. Die Umbenennung hat den Vorteil, 
dass die geläufige Abkürzung EK trotzdem noch erhalten bleibt. Auch wenn der neue Begriff der 
"Einführungsklasse" nicht sehr aussagekräftig ist, trifft er die besondere Situation nicht schlecht, 
denn es geht hier ja um ein langsameres Heranführen an den schulischen Klassenbetrieb, der durch 
zunehmend selbstständiges Lernen geprägt ist. 

§ 13 Kleinklasse 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die neue Formulierung geht wie § 12 E-VSG vom Angebot aus. Während andere Kantone 
entsprechende Angebote zugunsten der integrativen Schulung zurückgefahren oder gar ganz abge-
schafft haben, wurde die Möglichkeit zur Führung von Kleinklassen im Kanton Aargau beibehalten. 
An der Parallelität von Regelkassen und Kleinklassen soll denn auch nichts geändert werden. 

Im Rahmen der Anhörung wurde unter anderem der Begriff der "Kleinklasse" kritisch unter die Lupe 
genommen und beispielsweise angestossen, dafür eher auf den Begriff der "Förderklasse" zu wech-
seln. 

Die Kleinklasse ist eine besondere Klasse der Primar- und Oberstufe für Kinder mit unterschiedlichen 
Lernschwierigkeiten. Sie wird mit wenig Schülerinnen und Schülern geführt. Die intensive pädagogi-
sche Führung bezieht sich auf zentrale schulische Bereiche wie allgemeines Lernen, Schreiben und 
Lesen, mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen und anderen Menschen. Zur Förderung 
der handwerklichen Fertigkeiten und der Berufswahlreife können in Kleinklassen der Oberstufe be-
sondere Vorkehrungen getroffen werden. Als Kleinklasse hat sie sich unter diesem Namen im Kan-
ton etabliert und durchdringt damit nicht nur verschiedene Erlasse, sondern auch die entsprechende 
Lehrfunktion sowie zahlreiche Anwendungen im Vollzug. Eine Umbenennung hätte deshalb weitrei-
chende Konsequenzen und einen grossen Mehraufwand zur Folge. 

 
98 Art. 2 Abs. 1 lit. a Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 (SR 412.10) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de
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Der Begriff der "Förderklasse" ist zwar in Deutschland99 gebräuchlich und wird zunehmend auch in 
der Schweiz100 genutzt. Mit diesem Begriff kann in Verbindung gebracht werden, dass die bisherigen 
Formen der Kleinklassen künftig offener gedacht werden sollen: Bei einem neuen Begriff schüttelt 
man alte Assoziationen ab und ermöglicht neue. Insofern könnte im Rahmen einer späteren Teilrevi-
sion zu einer Schulreform eine erwünschte Neupositionierung mit dem neuen Begriff unterstützt wer-
den. Inhaltlich überzeugt der Begriff hingegen nicht, denn er sollte ja differenzieren. Und das würde 
eigentlich heissen, dass in den anderen Klassen nicht gefördert wird – was offensichtlich nicht so ist. 
Deswegen wird einstweilen am heute im Kanton Aargau gängigen Begriff der "Kleinklasse" festge-
halten.  

§ 14 Sonderformen im dritten Jahr der Oberstufe 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die im Schulgesetz enthaltene Fassung ist einerseits überreguliert, anderseits mangelt es 
an Spielräumen zur Ausgestaltung des dritten Oberstufenjahrs, das in erster Linie die Real- und Se-
kundarschülerinnen und -schüler betrifft, aber auch für Kleinklassenschülerinnen und -schüler nütz-
lich sein kann, deren Einstieg in eine Lehre zu erleichtern. Die Einzelheiten zu den Sonderformen 
können vom Regierungsrat in einer Verordnung geregelt werden. Bei den genannten Sonderformen 
handelt es sich zudem um eher auslaufende Angebote, bei denen kein Zwang für die Gemeinden be-
steht, entsprechende Angebote zu führen. Deshalb haben die Schülerinnen und Schüler diesbezüg-
lich auch keinen Anspruch darauf, ein entsprechendes Angebot zu besuchen, wenn es an der Schule 
vor Ort kein solches gibt. 

Demgegenüber kamen in der Anhörung Forderungen nach einer Öffnung des dritten Oberstufen-
jahrs, weshalb die bisherigen Ausformungen nurmehr als Beispiele genannt werden. Eine Öffnung 
des dritten Oberstufenjahrs schafft Chancen, um den Übertritt ins Berufsleben individueller zu gestal-
ten und besser auf die Bedürfnisse der Wirtschaft einzugehen.   

§ 15 Schulische Heilpädagogik 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die heilpädagogische Unterstützung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Bildungsbedürfnissen (beispielsweise infolge Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffällig-
keiten, Behinderung etc.) ist ein wichtiges Angebot der Volksschule. Sie erfolgt vor allem in der Re-
gelschule, kann aber bei Bedarf auch in den Förder- und Stützangeboten (beispielsweise in der Ein-
führungsklasse, in den Sonderformen der dritten Oberstufe oder im Rahmen der Begabtenförderung) 
eingesetzt werden. In der Kleinklasse erfolgt die heilpädagogische Unterstützung in der Regel durch 
die Lehrperson selbst, da hier zum Unterrichten eine heilpädagogische Ausbildung vorausgesetzt 
wird. 

§ 16 Logopädie 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Da die Logopädie nicht nur Schülerinnen und Schülern mit einer eigentlichen Sprachbe-
hinderung offensteht, wird dieses Angebot hier und nicht unter dem Titel "2.4 Sonderschulung" gere-

 
99 Siehe Deutschland: Diagnose- und Förderklasse – Wikipedia; Österreich: Förderklasse (wien.at) 
100 Beispiele Schulen Frauenfeld – Förderklassen SA Reutenen (altersdurchmischt) (schulen-frauenfeld.ch); Liestal - Kleinklasse / Förderklasse 
(KK) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diagnose-_und_F%C3%B6rderklasse
https://zis22.schule.wien.at/unsere-schule/foerderklasse/
https://www.schulen-frauenfeld.ch/foerderklassen-sa-reutenen-altersdurchmischt.htm
https://www.liestal.ch/bildungzusatzangebote/39136
https://www.liestal.ch/bildungzusatzangebote/39136
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gelt. Der im Schulgesetz verwendete Begriff "Sprachheilunterricht" ist veraltet und wird durch den ge-
bräuchlichen Begriff "Logopädie" ersetzt. Der Rest der bisherigen Regelung im Schulgesetz, die pä-
dagogisch-therapeutische Massnahmen, werden unter dem Titel 2.4 geregelt. 

§ 17 Deutschförderung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Die möglichst schnelle Integration als wichtiger Grundsatz, die nicht nur Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderungen und Lernschwächen betrifft, gilt natürlich auch für fremdsprachige Schü-
lerinnen und Schüler. Dieser wird im Sinne einer Prämisse in § 6 E-VSG geregelt. 

§ 17 E-VSG regelt dagegen nur das spezifische Angebot für fremdsprachige Schülerinnen und Schü-
ler, die vorab fit gemacht werden müssen, um überhaupt dem Regelunterricht folgen zu können. 
Demgegenüber erfolgt die generelle Förderung in der deutschen Sprache wie in den übrigen Fä-
chern im Regelunterricht.   

Absatz 2: Auch hier gilt die Prämisse der integrativen Schulung, weshalb Schülerinnen und Schüler 
nur so weit und so lang in einen regionalen Integrationskurs (RIK) oder in ein vergleichbares Angebot 
geschickt werden, als dies zum Vorteil der Betroffenen geschieht. Die RIK hatten bislang keinen ge-
setzlichen Aufhänger.  

§ 18 Begabtenförderung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Die Regelung wird präziser formuliert, indem die wesentlichen Massnahmen der Begab-
tenförderung aufgeführt werden. Dazu gehört auch, dass die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf in 
geeigneter Form begleitet werden (beispielsweise bei einem Überspringen einer Klasse). Neu wird 
festgehalten, dass nebst einem überdurchschnittlichen Potenzial auch eine hohe Leistungsbereit-
schaft für eine Förderung vorausgesetzt wird. Wie bisher soll die Begabtenförderung in erster Linie 
innerhalb der bestehenden Schulorganisation vor Ort erfolgen. Die Möglichkeit, Klassen zu über-
springen, wird nicht mehr speziell erwähnt, weil diese bereits im Rahmen der Promotion verankert 
ist. Sie ist aber in der unten in Absatz 2 genannten Beschleunigung enthalten. 

Absatz 2: Hier werden die auch bereits teilweise nach geltendem Recht praktizierten drei wichtigsten 
Massnahmen zur Begabtenförderung genannt. Die Nennung ist nicht abschliessend. 

Absatz 3: Die Begabtenförderung liegt auch weiterhin im Wesentlichen bei den Schulträgern der 
Volksschule, den Gemeinden. Mit dieser Regelung wird aber eine zusätzliche Grundlage für ein di-
rektes Tätigwerden des Kantons geschaffen, indem er beispielsweise Ateliers einrichten und führen 
kann oder Kurse an Hochschulen oder Forschungsinstitutionen vermittelt. 

§ 19 Talentschulung 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Diese Regelung ist neu und schafft die Grundlage für ein besonderes Schulprofil, wie es 
aus der Praxis mit dem Aufbau und Betrieb der Sportabteilungen an der Sportschule Aarau-Buchs 
bekannt ist. Allerdings stand diese bislang aus rechtlicher Sicht "auf etwas wackligen Füssen", nicht 
zuletzt darum, weil das Angebot eine Art Numerus clausus beinhaltet. Künftig soll die Talentschulung 
aber nicht nur Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern offenstehen, sondern auch in anderen Be-
reichen zum Tragen kommen, so bei Wissenschaft und Kunst (inklusive Musik). Es ist wichtig, dass 
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der Kanton entsprechende Angebote steuert, damit eine angemessene Verteilung innerhalb des 
Kantons ermöglicht wird. Dazu bedarf es vorab zumindest einer genauen Analyse der Bedürfnisse 
und Möglichkeiten. 

Absatz 2: Die Schaffung entsprechender Angebote ist oft mit einem zusätzlichen Finanzaufwand 
verbunden. Es handelt sich indessen um eine Kann-Formulierung, die weder individuelle Ansprüche 
noch einen Anspruch der Gemeinden begründet.  

Absatz 3: Da kaum zu erwarten ist, dass kurz- bis mittelfristig mehr als ein halbes Dutzend Talent-
schulen entstehen werden, erscheint das Instrument des Leistungsvertrags am praktikabelsten, um 
auch auf die konkrete Situation vor Ort eingehen zu können. 

Hinweisen aus der Anhörung, Dritte – beispielsweise Sportverbände – in die Leistungsverträge mit 
einzubeziehen, wird mit einer entsprechenden Ergänzung Nachachtung verschafft. Dies macht je 
nach Situation und Ausgestaltung der Kooperation Sinn, soweit solche Dritte auch einen wesentli-
chen Beitrag zur Talentförderung leisten, um entsprechende Verbindlichkeiten auch ihnen gegenüber 
zu schaffen.   

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.3. 

§ 20 Angebote für Asylsuchende 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1bis, 1ter und 1quater mit re-
daktioneller Anpassung. 

Die Relativierung, dass asylsuchende Kinder und Jugendliche "in der Regel" während der ersten Mo-
nate ihres Aufenthalts im Kanton Aargau in speziellen Angeboten auf den Übertritt in die Regelschule 
oder in ein anderes schulisches Angebot vorbereitet werden, bedeutet, dass im Einzelfall auch eine 
direkte Integration möglich ist, namentlich wenn die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler 
schon über solide Deutschkenntnisse oder generell über eine rasche Auffassungsgabe verfügt. 

§ 21 Spitalschulung 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Fragen der Beschulung von Kindern 
und Jugendlichen, die aus gesundheitlichen Gründen die Schule nicht regulär besuchen konnten. 
Die Spitalschulung war auch schon Gegenstand parlamentarischer Vorstösse. Um allein dieses The-
mas wegen aber kein aufwendiges Gesetzgebungsverfahren in die Wege leiten zu müssen, behalf 
man sich mit einer einstweiligen Notlösung, nämlich mit der Regelung von § 1 Abs. 1 lit. e GbD, wo-
nach die Kosten für die inner- und ausserkantonale Spitalschulung zum pauschalen Personalauf-
wand pro Vollzeitstelle geschlagen werden. Diese Regelung allein erscheint aber aus rechtssetzeri-
scher Sicht als ungenügend. Zwischenzeitlich wurde zu dieser Thematik von der EDK eine 
interkantonale Vereinbarung erarbeitet, die allerdings nur für interkantonale Sachverhalte zum Tra-
gen kommt. 

Absatz 2: Da gemäss § 29 Abs. 1 KV allein die Gemeinden und Gemeindeverbände Träger der obli-
gatorischen Volksschule sind, soll auch die Führung entsprechender Schulen in verschiedenen Ge-
sundheitseinrichtungen über die Gemeinde laufen, in der diese angesiedelt sind - also quasi als Aus-
senstandort des eigentlichen Schulzentrums. Damit bleibt auch die Anstellung der betreffenden 
Lehrpersonen grundsätzlich Sache der jeweiligen Gemeinde. 

Absatz 3: Sowohl der Personalaufwand als auch die darüber hinaus gehenden Kosten sind bereits 
im Gemeindebeteiligungsdekret geregelt, wonach der Kanton gemäss aktuellem Kostenschlüssel die 
betreffenden Kosten zu 65 % übernimmt und den Rest von 35 % über alle Gemeinden verteilt (§ 1 
Abs. 1 lit. e GbD). 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.3. 



 

 
 81 von 146 

 

§ 22 Spezialangebote 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 1 und 2: Die bisherigen Erfahrungen zu den Spezialklassen zeigen, dass mit diesem Ange-
bot, das für Schülerinnen und Schüler mit disziplinarischen Schwierigkeiten geschaffen wurde, Er-
folge erzielt werden konnten. Es handelt sich dabei um Schülerinnen und Schüler, die zwar eine 
schwierige Phase durchleben, aber keinen Sonderschulbedarf aufweisen. Neu wird nicht mehr von 
Spezialklassen, sondern von Spezialangeboten gesprochen, weil solche Angebote auf gezielte, indi-
viduelle Beschulungsformen aufbauen und somit weniger als Klasse bezeichnet werden können. Die 
Anzahl Schülerinnen und Schüler kann stark schwanken, wobei meistens nur sehr wenige Schülerin-
nen und Schüler in einem solchen Angebot unterrichtet werden. 

Absatz 3: Anstelle des Begriffs der "Trägergemeinde" wird hier der gängigere Begriff des "Schulträ-
gers" verwendet, der mit § 2 korrespondiert. 

Untertitel 2.4 Sonderschulung 

§ 23 Sonderschulen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 1: Die neue Formulierung lehnt sich an die präzisere Fassung von § 15 VSBF an. 

Absatz 2: In Erweiterung der bisherigen Norm aus dem Schulgesetz wird zusätzlich die Pflege er-
wähnt, die bei Schülerinnen und Schülern zum Zuge kommt, die beispielsweise unter Inkontinenz lei-
den oder ganz allgemein auf eine anspruchsvollere Pflegebegleitung angewiesen sind. 

§ 24 Weitere Angebote 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 1 und 2: Der Sprachheilunterricht beziehungsweise in der neueren Bezeichnung die Logopä-
die ist ausführlicher unter dem Titel "2.3 Förder- und Stützangebote" (siehe § 16 E-VSG) geregelt. 

Absatz 3: Diese Bestimmung enthält eine Präzisierung, dass es hier nicht nur um die Schülerinnen 
und Schüler geht, sondern vor allem um die Lehrpersonen und Schulleitung. Beratung und Beglei-
tung stehen je für sich, sind also grundsätzlich nicht kumulativ zu verstehen. 

§ 25 Bewilligungspflicht und Finanzierung 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Dieser wichtige Verweis gewährleistet die Differenzierung zur personellen Ressourcierung 
beziehungsweise Finanzierung der Regelschule und der Förder- und Stützangebote (cf. § 29 Abs. 2 
und 4 KV). 
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Untertitel 2.5 Schulergänzende und ausserschulische Angebote 

§ 26 Musikschulen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die bisherige Regelung im Schulgesetz zum Instrumental- und Gesangsunterricht macht 
wenig Sinn, weil ausserhalb des Unterrichts gemäss Lehrplan weitgehend die Gemeindeautonomie 
greift. Vielmehr geht es also darum, an dieser Stelle zu regeln, dass der Unterricht gemäss Lehrplan 
nicht zwingend in der örtlichen Schule stattfinden muss, sondern eben auch in einer Musikschule, 
insbesondere einer mit privater Trägerschaft. 

Nachdem in der Anhörung einige kritische Rückmeldungen zu Neuerungen entgegengenommen 
wurden, wird darauf verzichtet. Demgemäss wird davon abgesehen, eine gesetzliche Grundlage zu 
schaffen, die es ermöglicht hätte, die Instrumentallehrpersonen aus der Lehrpersonalgesetzgebung 
herauszunehmen und zwecks Vereinheitlichung der Anstellungen und Lohnzahlungen der Instru-
mentallehrpersonen die kommunalen Musikschulen vom Kanton aus zu subventionieren. Die Thema-
tik wird in einem separaten Projekt bearbeitet, das erst vor Kurzem startete. 

§ 27 Schulunterstützende Angebote 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Für die Musikschulen wird im vorliegenden E-VSG eine separate Regelung geschaffen, da 
dieses Angebot am weitesten verbreitet ist. Auch wenn die Chancengleichheit an der Volksschule 
sehr hochgehalten wird, dürfen die Gemeinden weitere schulunterstützende Angebote schaffen. Eine 
solche Regelung schafft zudem Rechtssicherheit, wenn es um die Frage der Gemeindeautonomie 
geht (§§ 5 und 106 KV). 

Absatz 2: Mit dieser Bestimmung wird das laufende Pilotprojekt "ChagALL" (Chancengerechtigkeit 
durch Arbeit an der Lernlaufbahn)101 beziehungsweise die finanzielle Unterstützung der Gemeinden 
durch den Kanton, die ein derartiges Angebot anbieten, gesetzlich verankert. Das Projekt steht in ei-
nem gewissen Zusammenhang mit der Begabungsförderung, wobei nicht nur besondere Begabun-
gen eine Rolle spielen, sondern der Fokus mehr auf die Chancengerechtigkeit gerichtet ist. 

§ 28 Religionsunterricht 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Bei dieser Regelung handelt es sich um ein traditionelles Zugeständnis an die anerkannten Landes-
kirchen im Kanton Aargau, wo die Kantonsverfassung102 keine strikte Trennung von Kirche und Staat 
vorsieht, sondern vielmehr eine Sonderregelung für die anerkannten Kirchen und Religionsgemein-
schaften beinhaltet. Im Marginale kann auf die Spezifikation "kirchlich" verzichtet werden. Die Diffe-
renzierung im Normtext ist jedoch richtig und wichtig, um zu betonen, dass es hier eben nicht um das 
Fach "Ethik und Religionen" geht, das sich auf den Lehrplan stützt. 

  

 
101 Siehe https://www.kanti-baden.ch/chagall/ und https://www.kanti-wohlen.ch/extras-fms  
102 Titel "7. Staat und Kirche", §§ 109 ff. KV 

https://www.kanti-baden.ch/chagall/
https://www.kanti-wohlen.ch/extras-fms
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§ 29 Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Während das Schulgesetz selbst keine einschlägige Regelung enthält, ist dieses Angebot 
im aktuellen Recht auf Verordnungsebene103 verankert. Die Grundregelungen zu einem solchen An-
gebot sollten auf Gesetzesstufe angehoben werden, da sie der Kanton – wenn auch nicht finanziell, 
so doch anderweitig – unterstützt und die Gemeinden verpflichtet werden sollen, dafür unentgeltlich 
Schulraum zur Verfügung zu stellen. Der Kanton Zürich kennt ein entsprechendes Angebot, das er 
ebenfalls in seinem Volksschulgesetz vorsteuert104. 

Absatz 2: Hiermit wird verdeutlicht, dass die Organisation und Finanzierung eben nicht bei der öf-
fentlichen Hand liegen. 

Absatz 3: Mit dieser Regelung wird auf § 5 Abs. 2 E-VSG Bezug genommen, womit extremen Grup-
pierungen keine entsprechende Unterstützung zugestanden wird. 

Titel 3. Rechte und Pflichten 

Untertitel 3.1 Schülerinnen und Schüler 

§ 30 Recht auf Schulbesuch 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Der bereits in Verfassung105 und Schulgesetz enthaltene Grundsatz des Rechts auf Schul-
besuch, der im Übrigen auch im Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskon-
vention)106 enthalten ist, wird über die bestehende Regelung im Schulgesetz hinaus verdeutlicht; da-
bei geht es vor allem um die Aufnahme. Er bildet quasi das Pendant zur Schulpflicht, die separat in  
§ 31 E-VSG geregelt ist. 

Absatz 2: Diese neue Regelung schafft Klarheit, bis zu welchem Alter ein Anspruch auf Aufnahme in 
die Volksschule besteht. Dies ist wichtig für Fälle, in denen sich jugendliche Migrantinnen und Mig-
ranten in der Schweiz aufhalten, die im Vergleich zu ihrem Alter noch über keine entsprechende be-
ziehungsweise nur minimale Vorbildung verfügen. Haben sie das 16. Altersjahr vollendet, bevor sie 
in der Schweiz eingeschult werden können, führt bei diesen der Weg nicht mehr über die Volks-
schule, sondern über anderweitige Angebote an der Schnittstelle zwischen Sekundarstufe I und II, 
insbesondere Brückenangebote an der Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) gemäss  
§ 7 GBW. 

Absatz 3: Da einerseits bei der Sonderschulung teilweise andere Regelungen gelten und anderseits 
nach Vollendung der Schulpflicht der Anspruch auf Abschluss der Volksschule wegen disziplinari-
schen Verfehlungen verwirkt werden kann, sind an dieser Stelle die entsprechenden Vorbehalte an-
zubringen. 

  

 
103 § 15 Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen (V Förderung bei besonderen 
schulischen Bedürfnissen) vom 28. Juni 2000 (SAR 421.331) 
104 § 17 Zürcher Volkschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 (zhlex 412.100) 
105 Art. 19 und 62 BV; § 28 Abs. 1 KV 
106 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de; siehe auch: https://www.kinderschutz.ch/kinderrechte/uno-kinderrechtskonven-
tion?gclid=EAIaIQobChMI-pLul9rE_gIVCJntCh1YtwQYEAAYASAAEgLjMfD_BwE; https://www.unicef.ch/de/wer-wir-sind/kinderrechtskonvention 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.331
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-111.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2055_2055_2055/de
https://www.kinderschutz.ch/kinderrechte/uno-kinderrechtskonvention?gclid=EAIaIQobChMI-pLul9rE_gIVCJntCh1YtwQYEAAYASAAEgLjMfD_BwE
https://www.kinderschutz.ch/kinderrechte/uno-kinderrechtskonvention?gclid=EAIaIQobChMI-pLul9rE_gIVCJntCh1YtwQYEAAYASAAEgLjMfD_BwE
https://www.unicef.ch/de/wer-wir-sind/kinderrechtskonvention
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§ 31 Schulpflicht 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3, wobei auf die 
Übernahme von Satz 2 in Absatz 2 verzichtet wird, da sich die administrativen Abläufe bezüglich der 
Anmeldung von Kindern und Jugendlichen zwecks Einschulung beziehungsweise Schulortszuwei-
sung grundlegend verändert haben. 

§ 32 Stichtag 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 2: Gemäss früherer politischer Debatte und Entscheid des Grossen Rats, die klar zugunsten 
einer Lockerung betreffend Einschulung ausgefallen waren, ist die Begründung des Gesuchs weiter-
hin irrelevant, auch wenn die Harmonisierung gemäss Bundesverfassung kein Schlupfloch vorsieht. 
Andere Kantone halten sich ebenso wenig strikt an den Stichtag. Zudem ist der Kanton Aargau bis-
lang dem HarmoS-Konkordat107 bekanntlich nicht beigetreten. Entsprechend sind zum Aufschub der 
Einschulung keine anfechtbaren Entscheide vorgesehen, da solchen Gesuchen ohne Prüfung der 
Gründe jeweils stattzugeben ist. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass die Eltern am besten 
wissen, was für ihr Kind in dieser Entwicklungsphase diesbezüglich das Beste ist. Zuständig ist der 
Gemeinderat oder je nach Delegation der Entscheidungskompetenzen zur schulischen Laufbahn das 
jeweilige Organ (zum Beispiel Schulleitung). Neben dem Aufschub um längstens ein Jahr gibt es 
weitere Optionen, wie beispielsweise eine teilweise Dispensation, die aber auf Verordnungsebene 
detaillierter geregelt ist. 

Absatz 3: Ebenso auf Verordnungsebene wird zu regeln sein, ob ein späterer Eintritt jederzeit oder 
nur in bestimmten Zeitpunkten (beispielsweise auf das 2. Schulhalbjahr oder nach den jeweiligen 
Schulferien) möglich sein soll. 

§ 33 Unentgeltlichkeit 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, Absatz 2 und 3 mit re-
daktioneller Anpassung. 

Absatz 1 und 2: Die Unentgeltlichkeit allein würde sich bereits auf Art. 62 Abs. 1 Satz 3 BV und aus 
§ 34 Abs. 1 KV ergeben. Die bestehende Regelung wird in Anlehnung an die aktuelle Rechtspre-
chung so angepasst oder vielmehr verdeutlicht, dass eben nicht die Wohngemeinde respektive der 
die Wohngemeinde umfassende Schulkreis massgebend ist, sondern der jeweilige Aufenthaltsort, 
grundsätzlich der Schlafort des Kindes.108 

Absatz 3: Beim Besuch ihres Kindes einer öffentlichen Schule ausserhalb des Aufenthaltsorts oder 
des betreffenden Schulkreises ohne wichtigen Grund haben dagegen die Eltern ein Schulgeld zu 
zahlen (§ 46 E-VSG). Die "wichtigen Gründe" sollten wie bisher nicht abschliessend aufgezählt wer-
den, weil dieser unbestimmte Rechtsbegriff in der Praxis die notwendige Flexibilität zulässt, nicht zu-
letzt darum, weil auch nicht jeder Sachverhalt vorhersehbar ist. Voraussetzung dafür ist, dass die ge-
wünschte Gemeinde das Kind tatsächlich auch in ihrer Schule aufnimmt, wozu sie grundsätzlich 
nicht verpflichtet ist. Die meisten Gemeinden bieten aber dafür Hand, weil das Kind ja die betreffen-
den personellen Ressourcen mitnimmt und die Gemeinde für die übrigen Kosten mit der Erhebung 
eines Schulgelds entschädigt wird. Die Kostenpflicht der Eltern ist für solche Fälle bei deren Pflichten 
geregelt (§ 46 Abs. 1 E-VSG). 

 
107 https://edudoc.ch/record/96777?ln=de; https://www.cdep.ch/de/themen/harmos  
108 AGVE 1996 S. 210 ff., S. 211 

https://edudoc.ch/record/96777?ln=de
https://www.cdep.ch/de/themen/harmos
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§ 34 Information 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die Rechte der Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite und die Rechte der Eltern 
auf der anderen Seite werden im vorliegenden E-VSG auseinandergenommen und unter den jeweili-
gen Titeln systematisch neu eingeordnet (siehe auch §§ 35 und 40 E-VSG unten). Information, Mei-
nungsäusserung und Anhörung sind wichtige und prägende Instrumente für einen erfolgreichen 
Schulbetrieb. Auch wenn sie sich teilweise bereits unter die bestehenden Grundrechtskataloge der 
BV und KV subsumieren lassen, macht es Sinn, sie auch im E-VSG ausdrücklich zu verankern. Leit-
linie aus der Sicht der betroffenen Schülerinnen und Schüler bilden die beiden Art. 12 und  
Art. 13 UN-Kinderrechtskonvention. Art. 13 UN-Kinderrechtskonvention betreffend Information lautet 
wie folgt: 

"(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, un-
geachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, 
durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und wei-
terzugeben. 

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unter-
worfen werden, die erforderlich sind a) für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder b) 
für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesund-
heit oder der öffentlichen Sittlichkeit." 

§ 35 Meinungsäusserung und Anhörung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Verordnung über die Volksschule in Absatz 1 und 2 
mit redaktioneller Anpassung. 

Absatz 1: Beim Recht auf freie Meinungsäusserung handelt es sich wie gesagt um ein verfassungs-
mässiges Grundrecht, das auch allein für sich stehen könnte. Dennoch ist es wichtig, dieses Grund-
recht auch im Schulgesetz in einer konkretisierten Norm zu verankern, um dessen Wichtigkeit her-
vorzuheben und auch der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention gerecht zu werden. Bislang 
existiert mit § 10 der Verordnung über die Volksschule bloss auf Verordnungsebene eine entspre-
chende Norm. Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention, der auch betreffend Meinungsäusserung und An-
hörung eine Leitlinie setzt, lautet wie folgt: 

"(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das 
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berück-
sichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berühren-
den Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine 
geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden." 

Absatz 2: Auch der Anspruch auf Rechtliches Gehör hat Verfassungsrang. Dennoch wird er an die-
ser Stelle nochmals vollständigkeitshalber und explizit erwähnt, wobei zu betonen ist, dass das be-
troffene Kind je nach Entscheid und Urteilsfähigkeit persönlich anzuhören ist. Es gibt Fälle, in denen 
sich beispielsweise die beiden Elternteile nicht darüber einigen können, ob ihr noch nicht volljähriges 
Kind beim Übertritt in die Oberstufe die Bezirksschule oder die Sekundarschule anstrebt. Lassen die 
promotionsrelevanten Voraussetzungen beide Optionen zu, kann das Kind bei diesem Entscheid von 
Rechts wegen nämlich allein entscheiden, was sich Eltern nicht immer bewusst sind. 
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§ 36 Unterrichtsbesuch 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

§ 37 Urlaub 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Verordnung über die Volksschule in Absatz 2 mit 
redaktioneller Anpassung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 3 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Absatz 2 und 3: Da es sich generell beim Thema Urlaub einerseits um eine Ausnahme der Schul-
pflicht handelt und anderseits Urlaubsentscheide oft emotional diskutiert werden, bisweilen gar mit 
Beschwerde angefochten werden, macht es Sinn, diese Norm ganzheitlich, also nicht nur in Bezug 
auf den freien Schulhalbtag, auf Gesetzesebene zu regeln. 

Die bisherige Urlaubs- und Dispensationsregelung wird auseinandergenommen und erhält gegen-
über dem bisherigen Recht eine Präzisierung. Unter Urlaub wird die vollständige Absenz vom Unter-
richt verstanden, während es bei der Dispensation um eine Absenz von einem oder mehreren Lektio-
nen geht. Beispiele dafür sind die Dispensation vom Turn- und Sportunterricht für Spitzensportler-
innen und Spitzensportler oder von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine, die teilweise noch 
im Fernunterricht mit ihrer Schule in der Ukraine verbunden bleiben. 

§ 38 Dispensation 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung.  

Absatz 2: Unter dem Stichwort Modalitäten sind insbesondere Ersatzmassnahmen wie Selbststu-
dium angesprochen (siehe § 14a Verordnung über die Volksschule). Im Übrigen wird auf den oben-
stehenden Kommentar zu § 37 E-VSG verwiesen. 

§ 39 Schulunfallversicherung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 3 mit redaktioneller 
Anpassung.  

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Mit der angepassten Formulierung erfolgt eine Klärung betreffend den Schulweg, der seit 
jeher ebenfalls versicherungsrechtlich gedeckt ist.109 

Absatz 2: Obwohl die Schulunfallversicherung schon bestand, als die obligatorische Krankenversi-
cherung eingeführt wurde, ging man aus Sicht der so quasi doppelt versicherten Personen stets von 
der Subsidiarität der Schulunfallversicherung aus. Trotzdem kam es damals zu einigen Diskussio-
nen, ob in solchen Fällen nicht die Schulträger für Franchisen und Selbstbehalte einstehen müssten. 
Zur Klärung wird nun der Subsidiaritätsgrundsatz gesetzlich verankert. 

Eine andere Frage betrifft nach Einführung der obligatorischen Krankenversicherung die Fortführung 
der Schulunfallversicherung als solche. Einige Kantone haben denn anlässlich der Einführung der 
obligatorischen Krankenversicherung die Schulunfallversicherung ganz abgeschafft. Da aber die 
Leistungen der beiden Versicherungen nicht deckungsgleich sind und insbesondere Invaliditätsfol-
gen nicht durch die obligatorische Krankenversicherung gedeckt sind, wird einstweilen an der gelten-
den Regelung festgehalten. Im Fall einer späteren Abschaffung, wie dies andere Kantone gemacht 

 
109 Siehe auf der Verordnungsebene die Verordnung über die Versicherung von Schülerinnen und Schülern (V Schulunfallversicherung) vom 
22. Oktober 1997 (SAR 403.711) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/403.711


 

 
 87 von 146 

 

haben, müsste die ganze Situation genauer analysiert und von Grund auf neu beurteilt werden (unter 
Einschluss der Obhutspflichten aller Beteiligten und der Staatshaftung). 

3.2 Eltern 

Zur Begriffsdefinition der Eltern und den entsprechenden Konsequenzen wird auf § 2 E-VSG und die 
dazu gemachten Erläuterungen oben verwiesen. 

§ 40 Information 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die hier vorgenommene geringfügige Anpassung gegenüber der Regelung im Schulge-
setz berücksichtigt, dass für die Eltern nicht nur Informationen zu den Leistungen ihrer Kinder, son-
dern auch zu deren Verhalten wichtig sind. Die Regelung ergänzt die bestehende wichtige bundes-
rechtliche Bestimmung von Art. 275a ZGB110, wonach auch Eltern ohne elterliche Sorge über 
besondere Ereignisse im Leben des Kindes benachrichtigt werden und vor Entscheidungen, die für 
die Entwicklung des Kindes wichtig sind, angehört werden sollen. Es handelt sich dabei um eine so 
genannte Bringschuld der Schule. Weniger zentrale Informationen sind demgegenüber aktiv bei der 
Schule abzuholen. Im Übrigen wird zum Begriff der Eltern auf § 2 E-VSG verwiesen. 

Absatz 2: Die bestehende Regelung im Schulgesetz wird einerseits um die Durchführung von Schul-
veranstaltungen erweitert, anderseits in Bezug auf das Recht auf Gründung einer Elternversamm-
lung verkürzt. Elternversammlung unterstehen bereits der in der Verfassung verankerten Versamm-
lungsfreiheit und müssen daher nicht mehr speziell erwähnt werden. 

§ 41 Besuchsrecht 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Das Besuchsrecht wird gegenüber dem Schulgesetz neu separat geregelt und mit einer 
angemessenen Einschränkung versehen, um insbesondere die Lehrpersonen zu schützen. Es gibt 
leider ab und zu Eltern, die ein generelles Besuchsrecht zum Anlass nehmen, die Lehrperson mit ei-
ner übermässigen Präsenz unter Druck zu setzen. Solchen Auswüchsen soll mit einer klaren Rege-
lung Einhalt geboten werden, auch wenn man unter Berufung auf den allgemeinen Rechtsgrundsatz 
des Rechtsmissbrauchsverbots auf solches Gebaren reagieren könnte. So kann es nicht zuletzt hel-
fen, in solchen Fällen unter Vorhalten einer wörtlichen Gesetzesbestimmung in dieser Hinsicht 
schwierige Eltern unmittelbar in Pflicht zu nehmen.  

§ 42 Kontakte 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Viele Lehrpersonen bekunden mehr und mehr Mühe im Umgang mit so genannten "Heli-
kopter"-Eltern, die ihren Kindern jeden – auch vermeintlichen – Stein aus dem Weg zu räumen ver-
suchen. Wie bereits zum Besuchsrecht in § 41 E-VSG oben ausgeführt, werden auch hier Schranken 
gesetzt, mit denen ein wenig Abhilfe zur zunehmenden Belastung der Lehrpersonen geschafft wer-
den kann. 

  

 
110 Diese Regelung ist in der heutigen Zeit zwar nicht mehr von zentraler Bedeutung, weil das elterliche Sorgerecht seit dem Jahr 2014 auch 
nach einer Scheidung in der Regel bei beiden Elternteilen verbleibt. 
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§ 43 Verantwortung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Neben Regelmässigkeit wird auch Pünktlichkeit erwähnt. Die Regelung steht in einem Zu-
sammenhang mit den entsprechenden Sanktionen zu Schulversäumnissen, die in § 121 E-VSG ge-
regelt sind. 

Absatz 2: Selbst, wenn die Schulunfallversicherung Unfälle auf dem Schulweg deckt, sind nach herr-
schender Lehre und Rechtsprechung die Eltern für den Weg ihrer Kinder zur Schule und zurück ver-
antwortlich, da der Zuständigkeitsbereich der Schule in örtlicher Hinsicht ausserhalb des Schulareals 
endet. Aus diesem Grund darf die Schule ihren Schülerinnen und Schülern nicht verbieten, mit dem 
Fahrrad oder mit einem anderen Gefährt zu Schule kommen oder auf die Mitnahme gewisser Sa-
chen wie zum Beispiel das Smartphone zu verzichten. Sie können höchstens das Abstellen von Ve-
los und dergleichen auf dem Schulareal verbieten, wenn beispielsweise nicht genügend Platz vor-
handen ist oder Unordnung herrscht. Dasselbe gilt für Smartphones und andere Geräte, deren 
Deponierung an einem sicheren Ort während der Unterrichtszeiten verlangt werden darf. 

§ 44 Mitwirkungspflichten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 2 und 3: Die Regelung steht in einem Zusammenhang mit den entsprechenden Sanktionen 
zu Verstössen gegen die Mitwirkungspflichten, die in § 120 E-VSG geregelt sind. 

§ 45 Absenzen 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Diese Regelung, die im Rahmen der Schulpflicht zu sehen und derzeit in der Verordnung 
über die Volksschule111 verankert ist, steht in einem engen Zusammenhang mit weiteren Regelungen 
– insbesondere mit der wichtigen Strafbestimmung des Schulversäumnisses und den Urlaubsrege-
lungen, weshalb es angebracht ist, diese auf die Gesetzesebene anzuheben. 

Nachdem verschiedene Anhörungsteilnehmende darauf hingewiesen hatten, die Abwesenheitsmel-
dung dürfe nicht den Schülerinnen und Schülern überlassen bleiben, werden – in Analogie zur oben 
genannten aktuellen Verordnungsregelung – primär die Eltern in Pflicht genommen. Sie werden am 
Ende auch die Begründung der Absenz verantworten müssen. 

Absatz 2: Diese neue Regelung geht auf eine politische Debatte zurück, die immer wieder auf das 
Tapet kommt. Sie muss auf Gesetzesebene angehoben werden, damit entsprechende Einträge aus 
datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt zulässig sind.  

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.2. 

§ 46 Schulgeld 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit inhaltlicher An-
passung. 

Absatz 1: Hier wird nur das Schulgeld für individuelle Fälle geregelt. Die weitergehenden Regelun-
gen zur Schulgeldübernahme, wenn eine Gemeinde das betreffende Angebot nicht selbst führt, be-
finden sich unter dem Titel "4. Zusammenarbeit und Organisation" (§ 52 E-VSG). Die bisherige Re-
gelung zum "Unentgeltlichen Schulort Volksschule" im Schulgesetz wird neu einerseits unter der 

 
111 § 15 Abs. 1 der Verordnung über die Volksschule vom 27. Juni 2012 (SAR 421.313) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.313
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Norm zum unentgeltlichen Schulbesuch verankert (siehe oben § 33 E-VSG). Der Rest wird hier unter 
den Elternpflichten normiert, weil diese in der Regel den Impuls für einen individuellen auswärtigen 
Schulbesuch setzen. 

Absatz 2: Hier wird die Zuständigkeit für die Übernahme des Schulgelds festgelegt in Fällen, in de-
nen wichtige Gründe für einen auswärtigen Schulbesuch bejaht werden können, so beispielsweise, 
wenn das Kind nachweislich unter Mobbing leidet. 

§ 47 Besondere Kostentragung 

Neue Regelung in Absatz 1 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Diese neue Regelung folgt der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts112, wonach 
den Eltern im Rahmen der unentgeltlichen Volksschule nur geringfügige Kosten auferlegt werden 
dürfen. Der Elternbeitrag ist entsprechend limitiert auf die eingesparten Kosten der Verpflegung, die 
anfallen würden, wenn das Kind zu Hause wäre und nicht an der Exkursion oder im Lager. Das Bun-
desgericht nimmt dabei Rückgriff auf ein Merkblatt der Eidgenössischen Steuerverwaltung für Natu-
rallöhne und sagt, dass der Beitrag je nach Alter des Kinds zwischen Fr. 10.– und Fr. 16.– pro Tag 
betragen darf. 

Absatz 2: Der Kostenrahmen sowie die Delegation der Detailregelungen auf Verordnungsebene 
werden in § 48 E-VSG geregelt. 

Absatz 3: Diese neue Regelung hat im Wesentlichen den Instrumentalunterricht im Visier, wo es im-
mer wieder zu Ausstiegen kommt. Solche Ausstiege haben häufig unnötige Lohnkosten zur Folge, 
wenn die betroffene Lehrperson den geplanten Unterricht nicht mehr erteilen kann.  

§ 48 Kostenrahmen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Titel 4. Zusammenarbeit und Organisation 

Untertitel 4.1 Allgemeines 

§ 49 Angebotspflicht 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit inhaltlicher 
Anpassung. 

Absatz 1: Vorgesteuert wird die Trägerschaft der Gemeinden über § 29 Abs. 1 KV. Im systemati-
schen Vergleich mit § 29 Abs. 4 KV bleibt der Kanton von der Führung der Volksschule im engeren 
Sinn (Regelschule) ausgeschlossen, während er Sonderschulen auch selber führen könnte. Nach 
der im Jahr 2017 erfolgten Übertragung der früheren kantonalen Institution des Stifts Olsberg auf die 
private Stiftung Kinderheim Brugg existiert derzeit aber keine eigentliche kantonale Sonderschule be-
ziehungsweise kein kantonales Heim mehr. Die aktuelle Situation entspricht aber auch sonst nicht 
mehr der Regelung von § 52 Abs. 1 SchulG, wonach die Gemeinden parallel zur Regelschule die 
Sonderschulen selber führen. So sind denn die Träger der meisten vom Kanton anerkannten Instituti-
onen privatrechtlich organisiert (Verein oder Stiftung). Zurzeit existieren nur noch drei von Gemein-
den getragene Heilpädagogische Sonderschulen. Weiter ist es seit dem Inkrafttreten der Betreu-
ungsgesetzgebung113 per 1. Januar 2007 Aufgabe des Kantons, für ein bedarfsgerechtes Angebot an 

 
112 BGE 144 I 1 
113 §§ 1 und 2 des Gesetzes über die Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz, BeG) vom  
2. Mai 2006 (SAR 428.500) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.500
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Sonderschulen und an besonderen Förder- und Stützmassnahmen gemäss § 29 SchulG (neu: Wei-
tere Angebote gemäss § 24 E-VSG) auf der Grundlage einer kantonalen Gesamtplanung zu sorgen 
(vgl. § 18 BeG). 

Keine Angebotspflicht trifft die Gemeinden in Bezug auf folgende Angebote: Kleinklasse (§ 13 E-
VSG), Sonderformen in der dritten Oberstufe (§ 14 E-VSG), Talentschulung (§ 19 E-VSG), Angebote 
für Asylsuchende (§ 20 E-VSG), Spitalschulung (§ 21 E-VSG) und Spezialangebote (§ 22 E-VSG). 
Diese Angebote können von den Gemeinden angeboten werden und setzen hierfür teilweise sogar 
eine entsprechende Bewilligung des Kantons voraus (siehe §§ 19 und 22 E-VSG). Ein Spezialfall 
stellt die Spitalschulung dar, bei welcher die Standortgemeinden verpflichtet sind, ein angemessenes 
Unterrichtsangebot bereitzustellen. Derzeit betrifft dies nur Aarau. 

Eine Verankerung der Verpflichtung zur Schulgeldübernahme zwischen den Gemeinden ist grund-
sätzlich nicht mehr erforderlich, weil für die Zusammenarbeit künftig eine klare Grundlage mit einem 
Gemeindevertrag oder mit Verbandssatzungen verlangt wird (siehe § 50 E-VSG unten). Daher muss 
das Schulgeld an dieser Stelle nicht mehr speziell erwähnt werden. Demgegenüber braucht es in Be-
zug auf individuelle Fälle weiterhin eine Regelung zur Schulgeldübernahme (siehe oben § 46 E-
VSG). 

Absatz 2: Die Regelung in Absatz 2 geht wie die Bestimmung des bisherigen § 57 Abs. 1 SchulG 
weiter als der in Absatz 1 oben verankerte Grundsatz der Zusammenarbeit, indem die Gemeinden 
eben nicht nur zur Zusammenarbeit angehalten werden, sondern in gewissen Situationen auch dazu 
verpflichtet sind, so explizit dann, wenn die Rahmenbedingungen (gemäss §§ 53–56 E-VSG) nicht 
eingehalten werden können. 

Absatz 3: Der Regierungsrat soll zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Förder- und 
Stützangeboten, bei denen keine Angebotspflicht gemäss Absatz 1 besteht, die Möglichkeit erhalten, 
einzelne Gemeinden zur Führung entsprechender Angebote zu verpflichten. Bei den Angeboten ge-
mäss Absatz 1 gelten die §§ 50 und 51 E-VSG sowie die einschlägigen Bestimmungen im Gemein-
degesetz zur Zusammenarbeit der Gemeinden (siehe Erläuterungen unten zu §§ 50 und 51 E-VSG). 

§ 50 Form der Zusammenarbeit 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit inhaltlicher 
Änderung. 

Absatz 1: Diese Regelung bedeutet einen Paradigmenwechsel, indem die Zusammenarbeit zwi-
schen den Gemeinden künftig zwingend eines Gemeindevertrags- oder eines Gemeindeverbands 
mit entsprechenden Satzungen bedarf. 

Damit kann ein grosses Deregulierungspotenzial ausgeschöpft werden: Auf die Regelungen zum 
Übergang der Rechten und Pflichten (Absatz 2), zum Kreisschulverband (Absatz 3) und zu den ver-
traglichen Optionen (Absatz 4), die nach den erfolgten Erneuerungen der Führungsstrukturen nicht 
mehr auf die geteilten Zuständigkeiten in der Volksschule zwischen Schulpflege und Gemeinderat 
Rücksicht nehmen müssen, kann verzichtet werden. Es kommen so unmittelbar die einschlägigen 
Normen des Gemeindegesetzes betreffend den Gemeindevertrag und den Gemeindeverband zur 
Anwendung (§§ 72–82 GG). 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.1. 

  



 

 
 91 von 146 

 

§ 51 Planung der Schulkreise 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 3. 

Absatz 1: Die bestehende Norm kann vereinfacht werden, weil die Spezifizierung bezüglich Oberstu-
fenzentren und Bezirksschulen nicht mehr erforderlich ist, ja sogar auf den ersten Blick die Bildung 
von Schulkreisen für Primarschulen auszuschliessen scheint, was selbstverständlich nicht der geleb-
ten Wirklichkeit entspricht. 

Absatz 2: Mit dem Verweis auf das Gemeindegesetz kann die aktuelle Regelung im Schulgesetz 
stark vereinfacht werden. Denn es macht keinen Sinn, ein zweistufiges Verfahren vorzusehen, indem 
zunächst die Schulkreise und anschliessend die Form der Zusammenarbeit festgelegt werden. 

Bei Uneinigkeit – nicht nur bezüglich der grundsätzlichen Zusammenarbeit und der Form, sondern 
auch bei inhaltlichen Unstimmigkeiten – entscheidet der Regierungsrat (Ausgestaltung des Gemein-
devertrags) beziehungsweise der Grosse Rat (Ausgestaltung der Satzungen). 

§ 52 Schulgelder 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Absatz 1: Hier geht es erstens um eine generelle Schulgeldregelung zur Situation, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler ausserhalb ihrer Aufenthaltsgemeinde (Bsp. in einer Nachbargemeinde) die 
Schule besuchen, weil deren Aufenthaltsort keine eigene Schule führt oder ein schulisches Angebot 
zusammen mit anderen Gemeinden geführt wird (vgl. § 49 E-VSG Angebotspflicht). Zweitens geht es 
um individuelle Fälle, in denen bestimmte Schülerinnen und Schüler ein schulisches Angebot aus-
serhalb ihrer Aufenthaltsgemeinde besuchen, da dieses in ihrer Gemeinde nicht geführt wird (Zum 
Beispiel § 13 E-VSG Kleinklasse, § 14 E-VSG Sonderformen im dritten Jahr der Oberstufe, vgl. auch 
e contrario § 49 E-VSG). Drittens fallen auch Schülerinnen und Schüler unter diese Regelung, die 
aus persönlichen Gründen, etwa bei anhaltendem Mobbing am bisherigen Schulort, dem nicht mehr 
anders begegnet werden kann als mit einem Schulwechsel, eine andere Schule besuchen. In diesen 
Fallkategorien von wichtigen Gründen, die der bisherigen Rechtsprechung entstammen, ist die Auf-
enthaltsgemeinde zur Schulgeldtragung verpflichtet. 

Absatz 2: Relevant sind die Vollkosten des ganzen Schulbetriebs geteilt durch die Anzahl Schülerin-
nen und Schüler, also nicht die zusätzlichen Kosten im Einzelfall. 

Der in § 52 Abs. 4 SchulG genannte Rahmen, verstanden als fixe Grösse, ist hinderlich für die Kon-
zeption der geplanten, neuen Schulgeldverordnung, wonach gemäss dem effektiven buchhalteri-
schen Aufwand und Ertrag sowie der geltenden Freiheit der Gemeinden, im Vertrag oder in den Sat-
zungen eine (leicht) abweichende Berechnung des Schulgelds vereinbaren zu dürfen, vorgesehen 
ist; das heisst, dass die Regelungen der Schulgeldverordnung nur subsidiär gelten, was auch schon 
bisher in einigen Kreisschulen Praxis war beziehungsweise ist. 

Siehe im Übrigen die Erläuterungen zur Regelung von § 46 Abs. 1 E-VSG oben unter den Eltern-
pflichten (Titel 3.2) zur Übernahme des Schulgelds für den auswärtigen Schulbesuch ohne Vorliegen 
eines wichtigen Grundes. 

§ 53 Aufnahmepflicht 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Bei dieser neuen Regelung geht es um Einzelfälle, wie beispielsweise um disziplinarische 
Versetzungen, insbesondere wegen Mobbings. Der auswärtige Schulbesuch wegen Fehlens eines 



 

 
 92 von 146 

 

Angebots ist demgegenüber in den Regelungen zur Zusammenarbeit der Gemeinden verankert 
(siehe § 52 E-VSG oben). 

Absatz 2: In solchen Fällen wird meistens die Schulaufsicht involviert. Das BKS soll entsprechend 
entscheiden können, wenn keine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Diese Entscheide 
sind anfechtbar. Erste Beschwerdeinstanz bei departementalen Entscheiden ist der Regierungsrat. 

Untertitel 4.2 Rahmenbedingungen 

§ 54 Kindergarten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die Betonung liegt auf der Verpflichtung zur Führung von Abteilungen, die zwei Schuljahr-
gänge umfassen. Es geht im Wesentlichen darum, dass mit dieser Mischung die jüngeren Kinder von 
den älteren Kindern lernen können. 

Ausnahmebewilligungen sind nicht nur diesbezüglich, sondern in Bezug auf alle Rahmenbedingun-
gen unter diesem Untertitel 4.2 möglich (vgl. § 58 E-VSG). 

§ 55 Primarschule 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

§ 56 Oberstufe 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Absatz 1: Die Differenzierung in § 22 SchulG zwischen Real- und Sekundarschulen einerseits und 
der Bezirksschule anderseits wirkt aus heutiger Sicht störend. Es ist deshalb angezeigt, die Rege-
lung von Grund auf neu zu fassen, ohne aber inhaltlich etwas zu ändern. Der Begriff des "Oberstu-
fenzentrums" ist unklar und eigentlich auch unwichtig, weshalb dieser im neuen VSG nicht mehr ver-
wendet wird. 

Absatz 2: Die drei Absätze von § 22a SchulG können gut in einem Absatz zusammengefasst wer-
den. 

§ 57 Abteilungsgrösse 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: § 14 Abs.1 SchulG wird in der neuen Regelung enger gefasst, indem der Fokus nicht 
mehr so stark auf die Lehrpersonen gerichtet wird, denn die Sicht der jeweiligen Lehrperson, mit wie 
vielen Schülerinnen und Schülern sie in einer Abteilung sinnvoll arbeiten kann, ist je nach persönli-
cher Belastbarkeit individuell. Demgegenüber hängen die Schülerzahlen aber selbstverständlich 
auch von anderen Umständen ab, wie zum Beispiel der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler 
in einer Abteilung. An der bislang gezogenen Obergrenze soll jedoch nichts geändert werden, da sie 
dem Schutz der Lehrpersonen, aber auch den Schülerinnen und Schülern dienen. 

Absatz 2: Seit der Umsetzung des Vorhabens "Neue Ressourcierung Volksschule" wird die Menge 
der zugeteilten Ressourcen unabhängig von Strukturentscheiden der Schule vor Ort gesprochen. 
Dies hat zur Folge, dass die Bildung von mehr oder weniger Abteilungen keine Auswirkung auf das 
Ressourcenkontingent einer Schule hat, sondern lediglich die Schülerzahl dafür massgeblich ist. Aus 
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diesem Grund werden seither in der Ressourcenverordnung114 nur noch die Mindestschülerzahlen 
pro Schultyp festgelegt und nicht mehr pro Abteilung. 

§ 58 Ausnahmen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Die Ausnahmebewilligung von § 21a Abs. 1 SchulG wird neu in einem eigenen Paragrafen 
geregelt, um Ausnahmen bei allen Rahmenbedingungen anwenden zu können. Zudem wird die 
Kompetenz zur Erteilung einer entsprechenden Ausnahmebewilligung vom Regierungsrat auf das 
BKS übertragen. 

Untertitel 4.3 Unterricht 

§ 59 Grundsatz 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit Inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 2: In Fällen des Jobsharings kann die Funktion der Klassenlehrperson auch auf zwei Lehr-
personen aufgeteilt werden. Die unterschiedlichen Lohneinstufungen (je mit und ohne Klassenver-
antwortung; vgl. Anhang 2 LDLP) werden in solchen Fällen ebenfalls anteilmässig aufgeteilt. 

§ 60 Schuljahr 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit inhaltlicher An-
passung. 

Absatz 1 und 2: Die Regelung von § 7 Abs. 1 und 3 SchulG wird einerseits differenziert, anderseits 
präzisiert. In Absatz 1 geht um das Schuljahr aus schulorganisatorischer und betrieblicher Sicht. 
Beim Semesterwechsel ist Klarheit zu schaffen, weil ein variabler Semesterwechsel in Bezug auf die 
personalrechtlichen Kündigungstermine und -fristen zu viele Unsicherheiten bringt. Wann der Schul-
unterricht innerhalb eines Schuljahrs jeweils startet und wann er endet, regelt Absatz 2. 

§ 61 Schulwoche 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

§ 62 Schulferien 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 2: Die Kompetenz des BKS zur Festlegung der gesetzlich nicht fixierten, restlichen vier Wo-
chen Schulferien wird auf die Gemeinden übertragen. 

§ 63 Unterrichtszeiten 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Die Unterrichtszeiten sind aktuell nur auf Verordnungsebene geregelt, obwohl sie im Zu-
sammenhang mit der Schulpflicht und den Elternrechten doch erheblich in die Grundrechte der Be-
troffenen eingreifen. Darum werden die Unterrichtszeiten – allerdings nur als Rahmen – neu auf Ge-
setzesebene angehoben. 

 
114 § 4 Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule (Ressourcenverordnung) vom 20. März 2019 (SAR 421.322) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.322
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Absatz 2: Die Details zu den Unterrichtszeiten können weiterhin auf Verordnungsebene belassen 
werden. 

§ 64 Schullager und Schulanlässe 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz, bislang jedoch 
ein Stück weit auf Verordnungsebene verankert. 

Die bisherige Regelung in der Verordnung über die Volksschule115 wird in groben Zügen auf die Ge-
setzesebene angehoben, weil die entsprechende zeitliche Ausdehnung der obligatorischen Unter-
richtszeit über den Stundenplan hinaus die Schulpflicht ausdehnt und der Gesetzgeber so zumindest 
geringfügig in das verfassungsmässige Grundrecht der Persönlichen Freiheit und die Elternrechte 
eingreift. 

Absatz 1: Zunächst gilt es zu differenzieren zwischen obligatorischen und freiwilligen Schullagern. 
Diese Regelung bildet eine gesetzliche Grundlage dafür, dass überhaupt Schullager angeboten wer-
den können, aber auch, dass der Besuch eines maximal wöchigen Schullagers auch durchgesetzt 
werden kann. Schullager bilden für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Zeit besonderer Er-
fahrungen und Lernens, wobei in erster Linie Selbst- und Sozialkompetenzen gestärkt werden kön-
nen.   

Absatz 2: Zu den obligatorischen Schullagern zählen auch die alternativ obligatorischen Schullager, 
wie sie ein Teil der Schulen anbietet. Dabei können selbst obligatorische Schullager in die Schulfe-
rien fallen, wobei in diesem Fall eine Wahlmöglichkeit bestehen muss.  

Absatz 3: Die Samstagvormittage wurden zwar vor einiger Zeit als Unterrichtszeit abgeschafft. Den-
noch gibt es weiterhin Fälle, wo sich die Schulpflicht ausnahmsweise auch auf den Samstag er-
streckt. Dazu gehören insbesondere Kinder- und Jugendfeste oder andere öffentliche Schulanlässe. 
Auch Schullager können den Samstag miteinschliessen.  

§ 65 Lehrplan 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Absatz 2: Vor Erlass des Lehrplans 21 und bevor das Kindergartenobligatorium eingeführt worden 
war, gab es in Bezug auf den Kindergarten einzig Richtziele zu den Selbst-, Sozial- und Sachkompe-
tenzen. Diese sind mittlerweile wie auch zur Primarstufe und zur Oberstufe durch den Lehrplan 21 
(Zyklus 1) abgedeckt. 

§ 66 Lehrmittel 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Hier wird die wichtige Verbindung zum Lehrplan betont. 

Absatz 2: In den obligatorischen Lehrmitteln sind auch die alternative-obligatorischen Lehrmittel ent-
halten, weshalb diese nicht mehr speziell erwähnt werden müssen. Die freiwilligen Lehrmittel müs-
sen nicht geregelt werden. 

  

 
115 § 7 Abs. 1 und 2 Verordnung über die Volksschule vom 27. Juni 2012 (SAR 421.313) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.313
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§ 67 Unterrichtssprache 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 3 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1 und 2: Diese Norm geht auf eine entsprechende Volksinitiative zurück, die im Jahr 2014 in 
der Volksabstimmung mit einem Ja-Anteil von 55,5 % angenommen wurde. 

Absatz 3: Die Regelungskompetenz des Regierungsrats gemäss geltendem Absatz 3 der betreffen-
den Norm aus dem bisherigen SchulG wird verkürzt, womit weitergehende Ausnahmen auf Verord-
nungsebene ermöglicht werden, wie das von einigen Anhörungsteilnehmenden gefordert wurde, so 
beispielsweise zur Ermöglichung eines bilingualen respektive immersiven Unterrichts. 

Untertitel 4.4 Schulische Laufbahn 

§ 68 Grundsatz 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Grundsatz und Ausnahmen werden in separaten Paragrafen geregelt. 

Noten sind wie im geltenden Schulgesetz 1981 ausdrücklich auf die Zeugnisse bezogen. Ob die Be-
urteilung von Einzelleistungen während des Schuljahrs ebenfalls auf Noten basieren, in Worten vor-
genommen werden oder auf andere Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden, ist Sache der 
Schule vor Ort.  

Absatz 2: Die bestehende Regelung im Schulgesetz wird in Anlehnung an die geltende Promotions-
verordnung mit der Nennung der Zwischenberichte ergänzt. Aus Gründen des Datenschutzes sind 
an dieser Stelle überdies die Selbst- und Sozialkompetenzen zu benennen, damit eine entspre-
chende Datenbearbeitung auch zulässig ist. 

§ 69 Ausnahmen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Promotionsverordnung in Absatz 1 und 3 mit redak-
tioneller Anpassung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 2: Diese Regelung wird nicht mehr als Vorbehalt gegenüber den Regelungen ab der dritten 
Klasse der Primarschule formuliert. 

§ 70 Stufen- und Typenwechsel 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

§ 71 Laufbahnentscheide 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 3 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Die Kompetenz des Gemeinderats, beziehungsweise nach erfolgter Delegation der Zu-
ständigkeit, die Kompetenz der Schulleitung ist in § 83 E-VSG unten geregelt. Es geht in der neu for-
mulierten Regelung also nur noch darum, das Verfahren festzulegen. 
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Die teilweise in der Anhörung geforderten Beschleunigungsoptionen sind vorne in § 18 Abs. 2 E-
VSG (Begabtenförderung) geregelt. 

Absatz 2: Neu entscheidet der Kanton, der bereits bei ausserkantonalen Platzierungen mitwirken 
musste. Zuständig innerhalb des Kantons ist das BKS (§ 87 Abs. 1 lit. i E-VSG). Solche Entscheide 
können gemäss den einschlägigen Regelungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes über den nor-
malen Rechtsweg beim Regierungsrat und weiter beim Verwaltungsgericht angefochten werden 
(§ 131 Abs. 2 E-VSG). 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.9. 

Absatz 3: Die bisherige Formulierung muss geringfügig angepasst werden, weil der Gemeinderat 
seit Einführung der neuen Führungsstrukturen seine Kompetenz auch an die Schulleitung oder an 
ein einzelnes Gemeinderatsmitglied delegieren kann. 

§ 72 Abschlusszertifikat 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

§ 73 Detailregelungen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Untertitel 4.5 Infrastruktur 

§ 74 Schulanlagen und Schuleinrichtungen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Die Regelung zu den Lehrmitteln ist unter dem Oberbegriff "Schulmaterial" unten in  
§ 75 E-VSG zu finden. 

Absatz 2: Hier wird eine ergänzende Regelung zur digitalen Schulinfrastruktur geschaffen, die heute 
unabdingbar ist. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Möglichkeit des Kantons, gegenüber den 
Gemeinden und ihren Schulen diesbezüglich gewisse Vorgaben zu machen. Dazu wurden eine Inter-
pellation116 eingereicht sowie entsprechende Forderungen in zwei parlamentarischen Vorstössen ge-
stellt, in der (20.96) Motion117 und im (20.102) Postulat.118 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.4. 

§ 75 Schulmaterial 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Die einschlägigen Normen des Schulgesetzes zum Schulmaterial werden hier zusammen-
gefasst und gleichzeitig auf die im heutigen Schulbetrieb ebenso unabdingbaren Informatikmittel aus-
gedehnt. 

 
116 (22.164) Interpellation der SP-Fraktion (Sprecher Alain Burger, Wettingen) vom 21. Juni 2022 betreffend Digitalisierung der Aargauer Schu-
len 
117 (20.96) Motion der FDP-Fraktion (Sprecherin Sabina Freiermuth, Zofingen) vom 12. Mai 2020 betreffend Schaffung von kantonal einheitli-
chen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Aargauer Schulen 
118 (20.102) Postulat Alain Burger, SP, Wettingen (Sprecher), und Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, vom 12. Mai 2020 betreffend Digitalisierung 
und Chancengerechtigkeit an der Volksschule und auf der Sekundarstufe II im Kanton Aargau  

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5624574
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679515
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=4679643
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Absatz 2: Die bislang erwähnte leihweise Abgabe wird ergänzt durch eine weitergehende Option, 
namentlich mit Fokus auf die in der Schule verwendeten Informatikmittel. Diese Option lehnt sich an 
die Abgabe von Abonnements für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs an, bei der die Gemeinden 
auch nicht die vollen Kosten übernehmen müssen, soweit daraus ein weitergehender Nutzen ent-
steht. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.4. 

§ 76 Schulweg 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit inhaltlicher An-
passung. 

Absatz 1: Die Art der Massnahme ist sekundär. Viel wichtiger ist die Frage der Zumutbarkeit des 
Schulwegs, wozu eine reichhaltige Rechtsprechung existiert, die verschiedene Faktoren wie bei-
spielsweise Alter der betroffenen Kinder und den Zeitbedarf für die Bewältigung des Schulwegs ge-
wichtet. Im Gegensatz zur geltenden Norm im Schulgesetz sind dabei nicht nur Schulwege über die 
Gemeindegrenze hinaus zu berücksichtigen, sondern auch innerhalb der Gemeinde, insbesondere 
natürlich dort, wo es sich um eine grössere Gemeinde mit entsprechend längeren Schulwegen han-
delt. Dies entspricht der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts.119 

Es macht hingegen keinen Sinn, den unbestimmten Rechtsbegriff der "Zumutbarkeit" weiter zu defi-
nieren oder mit konkreten Werten zu füllen, weil nicht alle spezifischen Umstände des Einzelfalls im 
Gesetz oder in der Verordnung abgebildet werden können. Die heutige Gesetzgebung kommt nicht 
ohne unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessenspielräume aus; andernfalls wird das Normengfüge 
zu weit ausgedehnt und es entsteht der Schein, dass alle Lebenssachverhalte und künftigen Ent-
wicklungen vorausgesehen und abschliessend geregelt werden können. Es wäre denn auch illuso-
risch zu glauben, die Rechtsprechung liesse sich mit möglichst umfassenden Regelwerken minimie-
ren. 

Absatz 2: Eine unmittelbare Konsequenz bei Säumnis der Gemeinden betreffend Sicherstellung zu-
mutbarer Schulwege ergibt sich aus der Verpflichtung zur Übernahme notwendiger Transportkosten. 
Optional können die Gemeinden auch Schulgelder für den Besuch einer auswärtigen Schule über-
nehmen, sollte dieser Schulweg individuell besser zu bewältigen sein. 

§ 77 Bibliothek 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Titel 5. Zuständigkeiten und Aufgaben 

Untertitel 5.1 Lehrpersonen 

§ 78 Schulkonferenz 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

§ 79 Kantonalkonferenz 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

  

 
119 AGVE 2000 S. 107 
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Untertitel 5.2 Schulleitung 

§ 80 Zusammensetzung 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Die Schulleitungen waren bislang nicht mit einer eigenständigen, expliziten Norm im 
Schulgesetz verankert, sondern wurden nur indirekt bei den Aufgaben des Gemeinderats im schuli-
schen Bereich erwähnt. Offen gelassen werden hingegen die möglichen Schulleitungsmodelle, so 
dass der Gemeinderat frei bleibt, die Schulleitung zu organisieren. 

Absatz 2: Wichtig ist die direkte Unterstellung, da im Rahmen des Projekts der neuen Führungs-
strukturen implizit ausgeschlossen wurde, die Schulleitung mit externen Personen zu besetzen oder 
in der Verwaltungshierarchie eine den Schulen gegenüber weisungsberechtigte Funktion zwischen 
Gemeinderat und Schulleitung einzusetzen, die über den schulischen Bereich hinaus auch noch für 
andere Verwaltungsbereiche verantwortlich ist (zum Beispiel Gemeindeschreiberin/Gemeindeschrei-
ber). Gegenüber Geschäftsleitungen in grösseren Gemeinden, die sich einzig der Schule widmen, 
aber von den Gemeinden vollständig finanziert werden, weil sie über den gesetzlich verankerten Be-
rufsauftrag der Schulleitungen eingesetzt werden, namentlich im Bereich der Schulbauten, ist dage-
gen nichts einzuwenden. 

Die Aufgabe der internen Qualitätssicherung ist in § 81 Abs. 2 lit. b E-VSG unten verankert. 

§ 81 Aufgaben 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Hier erfolgt eine Präzisierung, weil es heute dem Regelfall entspricht, dass die meisten 
delegierbaren Entscheide in die Kompetenz der Schulleitung gegeben werden. 

Einigen Forderungen aus der Anhörung entsprechend wird neben der schulischen Führung auch die 
personelle Führung ausdrücklich genannt; bei beiden Bereichen der Führung bleibt aber der Fokus 
auf der operativen Ebene. Grundsätzlich bleibt die Personalführung aber primär Gegenstand der 
Personalgesetzgebung (GAL, LDLP, VALL). 

Absatz 2: Diese Regelung steht in Verbindung zum Berufsauftrag der Schulleitung.120 

Untertitel 5.3 Gemeinderat 

§ 82 Aufgaben 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

§ 83 Entscheide 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Diese Regelung wird insoweit präzisiert, als es sich um schulische und nicht um perso-
nelle Entscheidungen handelt. Letztere werden im GAL geregelt. In wenigen Bereichen ist das BKS 
zuständig, so zum Beispiel bei der vorzeitigen Entlassung aus der Schulpflicht (§ 31 Abs. 3 E-VSG), 
bei einem befristeten Schulausschluss bis zwölf Wochen (§ 117 Abs. 3 E-VSG) und neu bei Zuwei-
sungen in Sonderschulen (§§ 71 Abs. 2 und 87 Abs. 1 lit. i E-VSG), weshalb hier ein entsprechender 
Vorbehalt anzubringen ist. 

Absatz 2: Diese Regelung gilt unverändert wie bisher für Schulgelder, die für den Besuch einer aus-
wärtigen Schule anfallen. Neu soll nun der Gemeinderat erstinstanzlich gegenüber Schülerinnen und 

 
120 Siehe § 33 Abs. 1 der Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen (VALL) vom 13. Oktober 2004 (SAR 411.211) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/411.211


 

 
 99 von 146 

 

Schülern beziehungsweise deren Eltern auch über Transportkosten, Kosten bei Schulausschlüssen 
und dergleichen entscheiden, womit der Rechtsmittelweg neu an den Schulrat des Bezirks führen 
wird (siehe §§ 85 und 131 E-VSG). Bisher entschied darüber jeweils das Verwaltungsgericht im Kla-
geverfahren.121 Hingegen gilt die Regelung – was sich aus der Systematik des E-VSG und dem 
Wortlaut der Bestimmung ergibt – nicht für Kosten, die mit dem Besuch einer Privatschule zusam-
menhängen. Darüber soll wie bisher das Verwaltungsgericht – vorbehältlich § 103 E-VSG (Kosten-
gutsprache in besonderen Einzelfällen) – im Klageverfahren entscheiden. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.8. 

Absatz 3: Das Verfahren nach erfolgter Delegation der Entscheidungsbefugnisse soll neu direkt bei 
der bestehenden, einschlägigen Delegationsregelung des Gemeindegesetzes122 eingefügt werden, 
was sachgerecht und eleganter ist und somit an dieser Stelle nur mehr ein entsprechender Verweis 
anzubringen ist. 

Untertitel 5.4 Schulrat des Bezirks 

§ 84 Zusammensetzung und Wahl 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 3 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 2: Nach Änderungen des Wohnsitzerfordernisses123 unter anderem bei den Bezirksgerichten 
(früher Bezirk; heute Kanton) ist auch in Bezug auf die Schulräte der Bezirke eine entsprechende An-
passung beziehungsweise Klärung angebracht. 

§ 85 Entscheide 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Hier drängt sich eine Klärung bezüglich der rechtmässigen Besetzung auf, denn es han-
delt sich beim Schulrat zwar nicht um eine gerichtliche Instanz, so doch aber um eine (verwaltungsin-
terne) Rechtsmittelinstanz, bei der es nicht dem Zufall überlassen werden darf, ob alle gewählten 
Mitglieder präsent sind. Es kommt auch bei diesem Gremium immer wieder zu unvorhersehbaren 
Abgängen (Wegzug, akute Erkrankung), die nicht gleich ersetzt werden können. Überdies gibt es 
bisweilen Ausstände, ohne dass ein Ersatzmitglied eingesetzt werden könnte. Dass der Schulrat 
nicht über personalrechtliche oder gar sachfremde Angelegenheiten entscheiden kann, ergibt sich 
aus dem Verweis betreffend die Entscheidungsbefugnisse des Gemeinderats beziehungsweise ge-
mäss Zuständigkeit nach erfolgter Delegation. 

Absatz 2: Diese neue Regelung zur Problematik der korrekten Besetzung des Spruchkörpers im Fall 
von Abgängen während der Amtsperiode oder wegen Ausständen entschärft das entsprechende Ri-
siko. So wird nämlich in einem neueren Entscheid des Bundesgerichts ausgeführt, dass bei verwal-
tungsinternen Beschwerdeinstanzen zwar nicht Art. 30 Abs. 1 BV zur Anwendung gelangt, aber doch 
der Regelung von Art. 29 Abs. 1 BV Nachachtung zu verschaffen ist, wonach ein bestimmtes Mass 
an Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Unvoreingenommenheit verlangt wird.124 

 
121 Gestützt auf § 60 Abs. 1 lit. c des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG) vom 4. Dezember 
2007 (SAR 271.200) 
122 § 39 Abs. 2 Gemeindegesetz über die Einwohnergemeinde (Gemeindegesetz, GG) vom 19. Dezember 1978 (SAR 171.100) 
123 Siehe § 5 Abs. 2 Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 10. März 1992 (SAR 131.100) sowie § 16 Gerichtsorganisationsgesetz 
(GOG) vom 6. Dezember 2011 (SAR 155.200) 
124 BGE vom 5. Februar 2022 [2D_39/2021] 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/271.200
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171.100
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/131.100
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/155.200
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Podologin&rank=7&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-02-2022-2D_39-2021&number_of_ranks=10
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Absatz 3: Eine entsprechende Regelung fehlte bislang. Aufgrund der quasi richterlichen Funktion 
der Schulräte ist eine diesbezügliche Klärung angebracht. 

§ 86 Weitere Aufgaben 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

Untertitel 5.5 Departement Bildung, Kultur und Sport 

§ 87 Aufgaben 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 3. 

Absatz 1: Die Aufgaben des BKS sind nicht ausdrücklich, sondern nur indirekt geregelt. Zwar erge-
ben sich die departementalen Aufgaben aus einigen anderen Regelungen, aber es ist vor allem mit 
Sicht auf den Datenschutz von Vorteil, die verschiedenen Aufgaben klar zu benennen – allerdings 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil weitere Aufgaben wie gesagt bereits anderweitig bezie-
hungsweise andernorts in diesem sowie in anderen Gesetzen verankert sind (zum Beispiel in der 
Personalgesetzgebung und in der Aufgaben- und Finanz-Gesetzgebung). 

Litera i): Hier wird die neue Zuständigkeit des Kantons für Sonderschulzuweisungen verankert. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.9. 

Absatz 2: Der Spagat zwischen Aufsicht und Beratung, welche im Wesentlichen die Schulaufsicht 
des BKS wahrnimmt, stösst bisweilen an Grenzen. Dennoch lassen sich diese beiden Bereiche nicht 
immer ganz trennen und sind manchmal fliessend. Neben der Schulaufsicht berät beispielsweise 
auch der departementale Rechtsdienst Schulleitungen und Gemeinderäte, nicht aber Eltern und 
Lehrpersonen in persönlichen Angelegenheiten, weil dabei das Risiko einer Befangenheit besteht, 
wenn der Rechtsdienst im Beschwerdefällen tätig werden muss (Beschwerde-Instruktion und/oder 
Entscheid). Die Beratungen erfolgen daher grundsätzlich nicht fallspezifisch, sondern in genereller 
Art und Weise. Es geht vor allem darum, bereits vorweg ein möglichst rechtskonformes Verfahren 
sicherzustellen.  

Absatz 3: § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Gebührengesetzes125, dessen Inkraftsetzung auf den 1. Juli 
2024 geplant ist, sieht vor, staatliche Leistungen spezialgesetzlich als unentgeltlich zu bezeichnen, 
weshalb an dieser Stelle die Unentgeltlichkeit für die genannten Leistungen explizit verankert wird. 

Untertitel 5.6 Erziehungsrat 

§ 88 Zusammensetzung und Wahl 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

§ 89 Aufgaben 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 2: Die Regelung im Schulgesetz entspricht nicht mehr den heutigen Gegebenheiten, sondern 
ist noch auf eine Zeit zurückzuführen, in der noch der Erziehungsrat einen nicht unerheblichen Anteil 
an Aufgaben des Departements bewältigt hatte. So hatte der Erziehungsrat und vor Inkrafttreten der 
neuen Kantonsverfassung und beim Erlass des Schulgesetzes 1981 noch gewisse Rechtssetzungs- 
und Rechtsprechungsfunktionen. Neben seiner Funktion als vorberatendes Organ des Regierungs-

 
125 GR.23.88 (2. Lesung Allgemeines Gebührengesetz) 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5896914
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rats gemäss Absatz 1 und der Bewilligung von Privatschulen gemäss Absatz 3 sind aktuell im Be-
reich der Volksschule kaum mehr weitergehende Aufgaben im Portfolio des Erziehungsrats enthal-
ten. 

Untertitel 5.7 Regierungsrat 

§ 90 Kompetenzen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 3 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.3. 

Absatz 3: Diese bisherige Kompetenz wird aktuell weder eingeschränkt noch ausgebaut, weshalb 
sonst, jedoch unter Vorbehalt der Geringfügigkeit gemäss § 10 Organisationsgesetz, gestützt auf  
§ 82 Abs. 1 lit. a KV der Grosse Rat (inklusive Referendumsmöglichkeit) zum Abschluss interkanto-
naler Verträge zuständig bleibt. 

§ 91 Pilotprojekte 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit inhaltlicher An-
passung. 

Absatz 1, 2 und 3: Schulversuche sind immer möglich, solange die gesetzlichen Regelungen einge-
halten werden. Will man aber davon abweichen, bedarf es einer entsprechenden gesetzlichen 
Grundlage. Das Schulgesetz kennt aktuell gleich zwei Regelungen zu den Schulversuchen – eine in 
der Zuständigkeit des Erziehungsrats und eine in der Zuständigkeit des Grossen Rats. Solche Rege-
lungen haben den Zweck, dass für eine beschränkte Zeit unter den normierten Voraussetzungen 
vom Gesetz abgewichen werden darf. Leider finden sich in den Materialien zum Schulgesetz dazu 
weder Erläuterungen noch protokollierte Voten, und es ist nicht leicht zu erkennen, warum eine sol-
che doppelte Zuständigkeit geschaffen wurde. Klar ist zwar, dass dem Erziehungsrat dabei ein gerin-
gerer Spielraum eingeräumt wurde, während dem Grossen Rat praktisch keinerlei Grenzen auferlegt 
wurden. Die aktuelle Norm des Schulgesetzes 1981126 gewährt ihm gar, auch noch den Rahmen für 
den Schulversuch festzulegen. Das ist aus Sicht des verfassungsmässigen Legalitätsprinzips zumin-
dest fragwürdig. 

Entsprechende neuere Normierungen für Pilotprojekte finden sich auch in anderen Gesetzen127. Aus 
heutiger Sicht macht es aus verschiedenen Gründen Sinn, solche Pilotprojekte – wie auch in ande-
ren Gesetzen – allein in der Zuständigkeit des Regierungsrats anzusiedeln. Der Grosse Rat kann mit 
seinem politischen Instrumentarium, insbesondere mit einer Motion oder einem Postulat, den Regie-
rungsrat zur Durchführung entsprechender Pilotprojekte bewegen, sollte dieser untätig bleiben oder 
sich dagegen wehren. Auch der Erziehungsrat als vorberatendes Organ des Regierungsrats kann 
diesen dazu anhalten, Pilotprojekte an die Hand zu nehmen. Der Regierungsrat seinerseits schlägt 
dem Parlament im Rahmen des AFP Entwicklungsschwerpunkte vor. Zudem verfügt er über die Un-
terstützung einer leistungsfähigen Verwaltung, die entsprechend Pilotprojekte schulnahe erarbeiten 
und durchführen kann. 

  

 
126 § 89 Abs. 2 SchulG ; siehe auch § 84 Abs. 1 SchulG betreffend den Erziehungsrat 
127 Siehe § 22a Gesetz über die Einrichtungen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz, BeG) vom 2. Mai 
2006 (SAR 428.500); § 39a Gesundheitsgesetz (GSG) vom 20. Januar 2009 (SAR 301.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/401.100
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/401.100
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/428.500
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/301.100
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Titel 6. Qualitätssicherung 

Untertitel 6.1 Qualitätsansprüche 

§ 92 Instrumentarium 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

6.2 Kantonale Leistungstests 

§ 93 Zweck und Durchführung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Verordnung über die Volksschule in Absatz 1 und 2 
mit redaktioneller Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 3: Kooperation und Bündelung entsprechender Arbeiten sind wichtig, weshalb hierfür eine 
klare Grundlage geschaffen wird. 

§ 94 Weitergabe und Veröffentlichung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Verordnung über die Volksschule in Absatz 1 und 2 
mit inhaltlicher Anpassung. 

Absatz 1 und 2: Neben den mit der Durchführung kantonaler Leistungstests gewonnenen Chancen 
im Hinblick auf eine Qualitätskontrolle der Schulen ergeben sich auch Risiken, so zum Beispiel, 
wenn mit diesen Tests "Rankings" von Schulen, Abteilung oder Lehrpersonen gemacht werden, die 
mit falschen Folgerungen verbunden werden. Deshalb drängt es sich auf, mit dieser und den folgen-
den Regelungen das im IDAG128 verankerte Öffentlichkeitsprinzip einzuschränken. 

Die Weitergabe der Testergebnisse bezwecken und helfen überdies den weiterführenden Schulen, 
einen allfälligen individuellen Förderbedarf rasch zu ermitteln; sie dient somit der individuellen Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler gemäss § 93 Abs. 2 lit. a E-VSG. 

§ 95 Detailregelungen 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Diese Regelung ist erforderlich, um die Details weiterhin auf Verordnungseben platzieren 
zu können. 

Titel 7. Kantonale Unterstützung 

Dieser Titel nimmt unmittelbar Bezug auf § 29 Abs. 2 KV, der nicht nur eine reine finanzielle Beteili-
gung des Kantons umfasst, sondern auch weitere Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise 
die Lohnadministration und die Digitalisierung der Schulverwaltung. 

§ 96 Personelle Ressourcen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 1, 2 und 3: Wie bereits im Marginale wird präzisiert, dass es sich um personelle Ressourcen 
handelt, wobei mit der zentralen Lohnzahlung des Kantons für die dem GAL unterstellten Personen 
letztlich selbstverständlich auch erhebliche Geldmittel fliessen. Diese werden aber bekanntlich zwi-
schen den Gemeinden und dem Kanton aufgeteilt. Daran ändert sich inhaltlich auch nichts. 

  

 
128 Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) vom 24. Oktober 2006 (SAR 150.700) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/150.700
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§ 97 Personalaufwand 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 1: Gegenüber der entsprechenden Regelung im Schulgesetz wird hier einerseits eine Präzi-
sierung zum Personalaufwand gemacht, indem auf die Regelschule und die Förder- und Stützange-
bote fokussiert wird, andererseits werden die beiden Absätze miteinander in einem Absatz verbun-
den. 

§ 98 Bildungs-Identität 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Die Bildungs-Identität hängt mit Edulog129 zusammen und bildet Teil des BKS-Projekts "Koneksa" 
und ist an die Regelung im neuen Volksschulgesetz des Kantons Solothurn angelehnt130. 

Absatz 1: Die Bildungs-Identität (Bildungs-ID) ist eine eindeutige für eine Person bestimmte und un-
veränderliche Nutzungs-Identität im Schulumfeld, die der sicheren Authentisierung der Nutzenden 
und dem sicheren Zugang zu digitalen Dienstleistungen in der Volksschule dient. 

Absatz 2: Der Kanton sorgt dafür, dass die organisatorischen und technischen Grundlagen für eine 
Bildungs-Identität bestehen, die von den Gemeinden (Schulen) genutzt werden kann. Für die not-
wendige Datenlieferung der Schulen stellt der Kanton eine Software sowie standardisierte Schnitt-
stellen (vgl. § 99 E-VSG) zu den IT-Systemen der Gemeinden zur Verfügung (vgl. § 74 Abs. 2 E-
VSG). Der Kanton trägt diese Kosten. Der Regierungsrat regelt die weiteren Personengruppen des 
Schulpersonals durch Verordnung (vgl. § 104 E-VSG). 

Absatz 3: Die Kantone haben eine Föderation von Identitätsdiensten für den Bildungsraum Schweiz 
aufgebaut. Die EDK hat ihre Fachagentur Educa mit der Umsetzung beauftragt, die unter dem Na-
men Edulog auftritt. 

Die Kantone müssen im Rahmen ihrer Rechtsgrundlagen die für den Betrieb der Föderation notwen-
digen rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen. Im Gesetz ist daher eine Be-
stimmung zu verankern, damit der Kanton und seine Schulen Edulog beitreten können. Der Kanton 
liefert dabei bestimmte, wenige Stammdaten der Nutzenden an den Verbund. Zu den Stammdaten 
zählen nur wenige Angaben zur Person (zum Beispiel Vor- und Nachname, Schule, Schulstufe, 
Klasse, Rolle als Schülerin beziehungsweise Schüler, Lehrperson). Es bestehen strenge Daten-
schutzregelungen zugunsten der Nutzenden in den Reglementen und Verträgen von Edulog, die 
vom Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich mitredigiert wurden. 

Diese Grundlage erlaubt schliesslich auch eine (zusätzliche) Zusammenarbeit mit Dritten, so etwa 
mit dem künftigen, staatlichen E-ID-Anbieter nach dem geplanten E-ID-Gesetz des Bundes. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.4. 

§ 99 Digitale Infrastruktur 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Der Kanton fördert und unterstützt die Vernetzung der digitalen Infrastruktur der Schulen. 
Die Hauptverantwortung für die ICT-Infrastruktur verbleibt bei den Gemeinden (§ 74 f. E-VSG). Das 
BKS unterstützt die Schulen in der Vernetzung ihrer Anwendungen mit anderen Schulen, Lehrmittel-
anbietern und dem Kanton. Dazu kann es insbesondere standardisierte technische Schnittstellen für 
verbreitete Programme zur Verfügung stellen und eine Standardsoftware für die Schuladministration 
oder andere Schulzwecke zur freiwilligen Nutzung zur Verfügung stellen.  

 
129 https://www.edulog.ch/de  
130 § 9 Volksschulgesetz (VSG) vom 26. Januar 2022 (BGS 413.111), in Kraft seit 1. August 2023.  

https://www.edulog.ch/de
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/413.111
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Absatz 2: Technische Datenaustauschstandards und Schnittstellen zwischen den Systemen der 
Schulen und dem Kanton reduzieren den administrativen Aufwand und vereinfachen die Zusammen-
arbeit. Wo immer möglich wird das BKS keine bestimmte digitale Infrastruktur zur Verwendung vor-
schreiben, sondern technische Schnittstellen zu und zwischen den verbreiteten IT-Anwendungen zur 
Verfügung stellen und/oder verbindliche technische Datenaustauschstandards festlegen, die der effi-
zienteren Aufgabenerfüllung dienen. Die Schulen vor Ort werden weiterhin möglichst eigenständig 
über die eingesetzten Anwendungen entscheiden können. Nur im Ausnahmefall wird die Nutzung ei-
ner bestimmten digitalen Infrastruktur verbindlich vorgegeben werden. So bestehen bereits heute be-
stimmte digitale Infrastrukturen zwischen den Schulen und dem Kanton, die faktisch von allen Schu-
len genutzt werden müssen: 

• Administration Lehrpersonen Schule Aargau (ALSA): Diese Anwendung wird zur Administration 
der Anstellungen und Löhne sowie zur Bewirtschaftung und dem Controlling der personellen Res-
sourcen verwendet. Die Lohnadministration obliegt dem Kanton, ebenso die Verteilung der perso-
nellen Ressourcen (vgl. § 97 E-VSG). Die Anstellungen erfolgen dagegen durch die Schulen vor 
Ort. In diesem Dreiecksverhältnis Lehrperson - Gemeinde - Kanton (vgl. §§ 41–46 GAL) ist die 
Verwendung einer zentralen digitalen Infrastruktur zwingend. 

• Zusatz zu "Lehreroffice" zwecks Führung der Bildungsstatistiken im Auftrag des Bundesamts für 
Statistik, Statistik Aargau und des BKS. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.4. 

§ 100 Beschaffung von Lehrmitteln 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

Absatz 1: Auf die bisherige Regelung der speziellen Kompetenz des Regierungsrats kann verzichtet 
werden, weil dies im Rahmen der GAF-Gesetzgebung mit den entsprechenden Schwellenwerten 
normiert ist. 

§ 101 Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Hiermit wird eine Grundlage für entsprechende Leistungen des Kantons geschaffen. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.5. 

§ 102 Ausserschulische Jugendarbeit 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Verordnung über die Volksschule in Absatz 1 mit 
inhaltlicher Anpassung. 

Absatz 1: Entsprechend den Anliegen der (22.148) Motion131 wird der Kreis der in der Jugendarbeit 
tätigen Akteure gegenüber dem bisherigen Recht, wo nur Gemeinden und Kirchgemeinden genannt 
wurden, erweitert. 

Demgegenüber braucht es eine Grenze zur "beliebigen" Jugendarbeit; so müssen die dahinterste-
henden Akteure der Jugendarbeit eine gewisse Professionalität in ihrer Struktur aufweisen sowie in 
der Öffentlichkeit in Bezug auf deren Qualität und somit auch in Bezug auf deren Ausbildungsstand 
entsprechend bekannt und anerkannt sein. Wie bis anhin sollen mit Anschubfinanzierungen schwer-
punktmässig der Auf- und Ausbau von professionellen Strukturen unterstützt werden. Die Details 
dazu regelt der Regierungsrat durch Verordnung (§ 104 Abs. 1 lit. e E-VSG). 

 
131 (22.148) Motion Rita Brem-Ingold, Mitte, Oberwil-Lieli (Sprecherin), Edith Saner, Mitte, Birmenstorf, Jürg Baur, Mitte, Brugg, Colette Basler, 
SP, Zeihen, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Kurt Gerhard, SVP, Brittnau, Markus Lang, GLP, Brugg, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Ruth Müri, 
Grüne, Baden, Uriel Seibert, EVP, Schöftland, Béa Bieber, GLP, Rheinfelden, vom 14. Juni 2022 betreffend Änderung § 67b, Leistung der Struk-
turen der ausserschulischen Jugendarbeit 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5615899
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Absatz 2: Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen, nachdem mit der oben genannten Motion dessen 
ersatzlose Aufhebung verlangt worden war und der Regierungsrat die Motion mit Erklärung entge-
gengenommen hatte. 

§ 103 Kostengutsprache in besonderen Einzelfällen 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Diese neue Regelung schafft eine Möglichkeit für besondere Situationen, in denen im 
Rahmen des bestehenden Volksschulangebots kein passendes Angebot für eine Schülerin oder ei-
nen Schüler gefunden werden kann, oder wenn (vorübergehend) kein Platz in einer vom Kanton an-
erkannten Sonderschule verfügbar ist. Privatschulen führen in manchen Fällen ein spezielles Ange-
bot, das auf den spezifischen Bedarf des betreffenden Kindes oder Jugendlichen zugeschnitten ist. 

Absatz 2: Die Finanzierung eines Privatschulbesuchs durch den Kanton soll gemäss den einschlägi-
gen Regelungen der Betreuungsgesetzgebung zu den Tagessonderschulen (§ 24 Abs. 2 und 3, § 25 
Abs. 1 und § 27 Abs. 1 BeG). Der Gemeindebeitrag beträgt aktuell Fr. 620.– pro Kalendermonat, der 
Elternbeitrag Fr. 10.– pro Mittag. 

Absatz 3: Die Preise (Pauschalen) und die Qualität variieren zwischen verschiedenen Privatschulan-
geboten und können auch umstritten sein. Daraus kann das Problem ungedeckter oder überhöhter 
Kosten sowie mangelnder Qualität entstehen. Wird keine mit anerkannten Sonderschulen vergleich-
bare Qualität erreicht, ist das Recht auf Bildung und der unentgeltliche Schulunterricht gemäss 
Art. 19 BV tangiert. Eine entsprechend ausgerichtete Aufsicht über Privatschulangebote, die als Son-
derschulung finanziert werden, soll dies verhindern. 

Um angemessene Kosten der Privatschule als Sonderschule sicherzustellen, sollte die gesetzliche 
Möglichkeit bestehen, nicht nur Kostengutsprache im besonderen Einzelfall zu leisten, sondern auch 
Leistungsverträge mit Privatschulen abzuschliessen. So besteht ein gewisser Spielraum zum Aus-
handeln von Leistungen, Qualität und Preis. Überdies können die genauen Modalitäten (Zahlung, 
Berichterstattung) auf diese Art und Weise speziell geregelt werden. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.9. 

§ 104 Detailregelungen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Literae a) und b): Den neueren Entwicklungen wird mit einer etwas anderen Formulierung Rech-
nung getragen ist (beispielsweise keine Zusatzlektionen mehr). 

Litera c): Neu, siehe oben Kommentar zu § 98 E-VSG. 

Litera d): Neu, siehe oben Kommentar zu § 101 E-VSG. 

Litera e): Hier wird zusätzlich erwähnt, dass der Regierungsrat auch die Beitragshöhe regelt (siehe 
oben Kommentar zu § 102 E-VSG). 

Litera f): Neu, siehe oben Kommentar zu § 103 E-VSG. 

Titel 8. Schuldienste 

§ 105 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Da die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zum grösseren Teil die Sekundarstufe II betrifft, wer-
den die betreffenden Normen ins Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung überführt, womit nur 
noch ein Absatz erforderlich ist. Bislang wurde umgekehrt im GBW auf das Schulgesetz verwiesen  
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(§ 42 Abs. 1 GBW). Die entsprechende Änderung im GBW wird über eine Fremdänderung im neuen 
Mittelschulgesetz vorgenommen. 

§ 106 Schulsozialarbeit 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Auf die Regelung im bisherigen Absatz 1 des Schulgesetzes kann verzichtet werden. Die Delegati-
onskompetenz von Satz 2 in Absatz 2 wird mit den übrigen Delegationsnormen zu den Schuldiens-
ten zusammengefasst und am Schluss des 8. Titels zu den Schuldiensten verankert (vgl.  
§ 115 E-VSG unten). 

§ 107 Schulpsychologischer Dienst a) Aufgaben 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

§ 108 b) Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

§ 109 c) Verschwiegenheit 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

§ 110 Kinder und Jugendpsychiatrische Dienstleistungen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2. 

§ 111 Schulärztlicher Dienst 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 3 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 2: Das geltende Recht (§ 62 Abs. 1 Satz 2 SchulG) enthält im Katalog der Hauptaufgaben 
unter anderem die Durchführung von epidemiologischen Massnahmen. Diese sind hauptsächlich in 
der Bundesgesetzgebung geregelt. Die kantonalen Ausführungsbestimmungen sind in der kantona-
len Verordnung über den Vollzug der eidgenössischen Epidemien-Gesetzgebung132 verankert, wes-
halb an dieser Stelle von einer Doppelnormierung abgesehen wird. 

§ 112 Vorsorgeuntersuchung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 3: Die Regelung wird mit einer Anhörungspflicht zugunsten der Gemeinden ergänzt.  

§ 113 Schulzahnpflege 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3. 

§ 114 Schulzahnprophylaxe 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2. 

 
132 Verordnung über den Vollzug der eidgenössischen Epidemiengesetzgebung (VV EpG) vom 28. Oktober 2015 (SAR 320.112) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/320.112


 

 
 107 von 

146 
 

§ 115 Detailregelungen 

Sämtliche Delegationsnormen der Schuldienste (§ 60 Abs. 3, § 60a Abs. 4 Satz 2 und Abs. 8, § 61 
Abs. 5, § 61a Abs. 2 Satz 2, § 62 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2, § 63 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 
Satz 2 SchulG) werden unter einem einzigen Paragrafen zusammengefasst. 

Titel 9. Disziplinarische Bestimmungen 

Die Regelungen zum bisherigen Disziplinarrecht gemäss den §§ 38a–38e SchulG werden soweit wie 
möglich dereguliert, indem die Massnahmen bei leichten und mittleren Verstössen de lege ferenda 
auf Verordnungsebene normiert werden. 

§ 116 Grundsatz 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit inhaltlicher An-
passung. 

Absatz 1: Hier wird das Subsidiaritätsprinzip verankert und damit vermerkt, dass im Rahmen des 
Schulbetriebs das Augenmerk primär auf die Pädagogik gerichtet sein sollte – so zu sagen als Vor-
stufe der Disziplinarmassnahmen. 

Tatsächlich kann die Grenze zwischen pädagogischen und disziplinarischen Massnahmen fliessend 
sein, wie dies auch im Rahmen der Anhörung geltend gemacht wurde. Mit der Regelung in Absatz 1 
soll das im Verwaltungsrecht gängige Verhältnismässigkeitsprinzip konkretisiert werden. Neben der 
Bildung prägt die Erziehung den schulischen Alltag, auch wenn sich die Schule primär auf die Bil-
dung konzentrieren können sollte. Demgemäss sind vorab stets sämtliche pädagogischen Optionen 
anzuwenden, bevor zu disziplinarischen Massnahmen gegriffen werden. Denn mit dem Disziplinar-
recht überschreitet man gewissermassen den pädagogischen Bereich, geht es doch bei den diszipli-
narischen Massnahmen vornehmlich um die Sicherung eines geordneten Schulbetriebs, womit 
gleichzeitig ein juristisch relevanter Bereich tangiert wird. Im Gegensatz zu pädagogischen Massnah-
men sind disziplinarische Massnahmen rechtlich anfechtbar und können so auf dem Beschwerdeweg 
überprüft werden. 

Absatz 2: Grundsätzlich fallen Körperstrafen, Einschliessung und Kollektivstrafen unter die entspre-
chenden Straftatbestände des Schweizerischen Strafgesetzbuchs.133 Angesichts der UN-Kinderkon-
vention und den aktuell in den eidgenössischen Räten laufenden Debatten zu entsprechend umstrit-
tenen "Erziehungsmethoden" ist es angebracht, ein solches Verbot auch weiterhin im neuen 
Volksschulgesetz beizubehalten. Mit der Neuformulierung des bisherigen Grundsatzes in  
§ 38a SchulG kann künftig auf die ausdrückliche Nennung der Kollektivstrafe verzichtet werden, 
während die Betonung kurz und prägnant auf die körperliche und psychische Gewalt gelegt wird. Mit 
der speziellen Nennung der psychischen Gewalt wird überdies ein Konnex gemacht zu "Mobbing" 
und "Bossing", das in den letzten Jahren, besonders mit dem Aufkommen der sozialen Medien, im-
mer stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist. 

Sexuelle Übergriffe können – je nach Tatbestand – unter der psychischen Gewalt und/oder unter der 
physischen Gewalt subsumiert werden, weshalb auf eine explizite Nennung der sexuellen Gewalt 
verzichtet wird. Die Formen der psychischen Gewalt sind vielfältig. Verstanden werden darunter im 
Wesentlichen Angriffe auf die Gefühle, Gedanken, das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit ei-
nes Menschen. Das Ausüben von Kontrolle und Macht spielt dabei eine grosse Rolle. Betroffen sind 
verschiedene Ebenen, also nicht nur Schülerinnen und Schüler untereinander, sondern auch in Ver-
bindung zwischen Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern – und dies in jede Richtung. Die Rege-
lung von § 116 ist in einer engen Verbindung mit dem Strafrecht zu betrachten, wo hauptsächlich die 
einschlägigen Straftatbestände massgebend sind. Dennoch ist es angezeigt, die beiden unterschied-

 
133 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0), so zum Beispiel Tätlichkeit, Körperverletzung, Nötigung, Be-
schimpfung, Freiheitsberaubung u.a. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de
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lichen Ausprägungen von Gewalt im neuen Volksschulgesetz ausdrücklich anzusprechen. Es soll da-
mit ein klares Bekenntnis zu einer gewaltfreien Schule statuiert werden. Es gibt nämlich auch subti-
lere Formen von Gewalt, die je nach den Umständen in einem Graubereich zu strafrechtlich relevan-
ten Handlungen liegen. Auch diese sollen explizit in der Schule keinen Platz haben. Geahndet 
werden können sie trotzdem entweder über disziplinarische (Schülerinnen und Schüler) oder anstel-
lungsrechtliche Massnahmen (Lehrpersonen).  

§ 117 Verstösse und Zuständigkeiten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit inhaltlicher 
Anpassung. 

Absatz 1: Bei leichten bis mittleren Verstössen gegen die Schulvorschriften und entsprechenden 
Massnahmen in der unteren Hälfte der Eskalationsstufe, reichen weitergehende Regelungen auf der 
Verordnungsebene. 

Absatz 2, literae a) und b): Hier geht es um die bisher in § 38c Abs. 1 lit. f SchulG verankerten gra-
vierenden Massnahme, die entsprechend stark in das Recht auf Schule eingreift, sowie um die bis-
her in § 38c Abs. 1 lit. g SchulG verankerten und noch schärferen Massnahme, die das Recht auf 
Schule verwirken lässt, soweit sie nicht die Schulpflicht tangiert, was dementsprechend nur bei älte-
ren Schülerinnen und Schülern in Betracht gezogen werden kann.  

§ 118 Ersatzmassnahmen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit inhaltlicher 
Anpassung. 

Absatz 1 und 3: Der an dieser Stelle nicht übernommene Teil der aktuellen Regelung im Schulge-
setz ist neu oben bei den Elternpflichten geregelt (§ 47 Abs. 2 E-VSG). 

§ 119 Detailregelungen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Weil das Disziplinarrecht auf Gesetzesebene nun stark dereguliert wird, ist die bisherige 
Kompetenznorm aus dem Schulgesetz entsprechend zu erweitern. 

Titel 10. Strafrechtliche Bestimmungen 

Im Jahr 2011 wurden die kantonalen Strafprozessordnungen und Jugendstrafprozessordnungen 
durch zwei entsprechende Bundesgesetze ersetzt, wovon grundsätzlich auch die kantonale Neben-
strafgesetzgebung tangiert ist. Im Nachgang zu den Neuerungen bei den Führungsstrukturen ist es 
umso mehr Zeit, die Strafkompetenzen der bisherigen Schulbehörden generell an die jeweiligen 
Strafbehörden zu übertragen, zumal diese Kompetenz ohnehin nicht an die Schulleitung delegiert 
werden sollte. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.6.  

§ 120 Verstoss gegen Mitwirkungspflichten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Das Verfahren wird in einer separaten Norm geregelt (siehe § 122 E-VSG unten). Auf ei-
nen Bussenrahmen wird verzichtet, da einerseits nach Übertragung der Kompetenz an die professio-
nellen Strafbehörden kein entsprechender Koordinationsbedarf mehr besteht und anderseits bereits 
ein Bussenrahmen im StGB vorhanden ist, der nicht zwingend eingeengt werden muss. 
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§ 121 Schulversäumnis 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit inhaltlicher An-
passung. 

Absatz 1: Die im Schulgesetz enthaltene zwingende Ermahnung stellt weder eine Strafe "sui gene-
ris" dar, noch soll sie als Disziplinarmassnahme verstanden werden. Sie ist für sich allein betrachtet 
nicht anfechtbar, sondern stellt lediglich eine Konkretisierung des verwaltungsrechtlichen Grundsat-
zes der Verhältnismässigkeit dar. Sie soll nun neu aber generell als Strafvoraussetzung qualifiziert 
werden. 

Absatz 2: Für die Strafbarkeit ist einzig entscheidend, ob ein Kind von der Schule rechtmässig be-
urlaubt beziehungsweise dispensiert ist oder nicht. Ob das Kind entschuldigt ist oder nicht, ist weni-
ger bedeutend. Würde die im heute geltenden Schulgesetz verankerte Strafnorm wörtlich angewen-
det, könnte derjenige, der das Kind aus der Schule nimmt, gleichzeitig aber einen aus rechtlicher 
Sicht unzulänglichen Grund mitteilt, nicht bestraft werden, was sicher nicht Sinn der Strafnorm sein 
kann.   

Die bisherige Formulierung stellte lediglich die vorsätzliche Begehung unter Strafe, womit die fahrläs-
sige Begehung straflos bleiben würde. Obwohl davon auszugehen ist, dass im Ergebnis eine fahrläs-
sige Begehung eher unwahrscheinlich ist, werden zwecks Vereinfachung des Verfahrens sowohl die 
vorsätzliche als auch die fahrlässige Begehung unter Strafe gestellt; denn damit treten die Gründe, 
weshalb es zum Schulversäumnis gekommen ist, in den Hintergrund, womit die Verfahren schlanker 
und schneller geführt werden können. 

Im Rahmen des Strafverfahrens ist der Grund der Abwesenheit indes massgebend für die Frage, ob 
überhaupt ein Schulversäumnis vorliegt oder nicht: Gründe für Abwesenheiten, die sich ausserhalb 
des Herrschaftsbereichs der Verantwortlichen befinden (beispielsweise Krankheit des Kindes), kön-
nen keine strafrechtlichen Folgen bewirken. Deshalb liegt in solchen Fällen kein Schulversäumnis 
vor. Erst wenn das Schulversäumnis bejaht wird, muss der Grund der Abwesenheit genauer geprüft 
werden (beispielsweise vorab bewilligter Urlaub oder bewilligte Dispensation). 

Die beiden bisherigen Tatbestände werden im Übrigen zusammengefasst und das Verfahren wird in 
einem separaten Paragrafen geregelt (siehe § 122 E-VSG unten). 

§ 122 Verfahren 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Auf eine Festlegung des Bussenrahmens kann hier wie auch in den §§ 120 und  
121 E-VSG verzichtet werden. 

Titel 11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Die neuen datenschutzrechtlichen Regelungen unter diesem Titel lehnen sich teilweise an neuere 
Volksschulgesetze anderer Kantone an, insbesondere an die §§ 4-7 des Volksschulgesetzes des 
Kantons Solothurn.134 Die folgenden Normen im E-VSG sind aber vor allem in Bezug auf die Weiter-
gabe von Personendaten an neue Schulen etwas liberaler ausgestaltet. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.7. 

  

 
134 Volksschulgesetz des Kantons Solothurn (VSG) vom 26. Januar 2022 (BGS 413.111); in Kraft seit 1. August 2023 

https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/413.111/versions/5348
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§ 123 Bearbeitung von Personendaten 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Eine ähnliche Reglung ist bereits in § 35a des aargauischen Betreuungsgesetzes enthal-
ten. In Anlehnung an § 6 des solothurnischen Volksschulgesetzes sowie § 73 Abs. 2 des bernischen 
Volksschulgesetzes135 wird sie hier entsprechend erweitert. 

Die einzelnen Aufgaben der Schulen, die eine Bearbeitung von Personendaten mit sich bringt, wer-
den zum Teil bereits andernorts im E-VSG geregelt, jedoch nicht umfassend, weshalb hier die wich-
tigsten Aufgaben, bei denen ein datenschutzrechtlicher Rahmen gesetzt werden muss, aufgelistet 
werden.  

Es bestehen insbesondere die folgenden datenschutzrelevanten Aufgaben der Schulen: 

Litera a): Bei den Schulen fallen diverse organisatorische und administrative Tätigkeiten an, zum 
Beispiel das Führen von Klassenlisten, Listen für die Einteilung von Schülerinnen und Schülern in 
Schulhäuser, Abteilungen, Frei- und Wahlfächer, allgemeine Korrespondenz etc. 

Litera b): Die Lehrpersonen beurteilen den Lernstand und das Verhalten der Schülerinnen und 
Schüler in Bezug auf die Selbst- und Sozialkompetenz in Zwischenberichten und Zeugnissen. 

Litera c): Bei der Planung und Umsetzung von Förder- und Stützmassnahmen in allen schulischen 
Angeboten nach den Titeln 2.2–2.4 (unter anderem Logopädie) werden so unter anderem Förder-
pläne und Berichte erstellt, die namentlich auch besonders schützenswerte Personendaten (unter 
anderem Gesundheit) enthalten. 

Litera d): Die Schulen sind während der Unterrichtszeit anstelle der Eltern für die Aufsicht und Be-
treuung der ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler zuständig. Dies ist eine Folge der Schul-
pflicht. Auch in diesem Rahmen werden teilweise besonders schützenwerte Personendaten bearbei-
tet (unter anderem Angaben zu Allergien oder chronischen Erkrankungen). 

Litera e): Auch bei der Organisation und Durchführung von Schulanlässen fallen Personendaten an. 
Zu denken ist an Schulreisen und Lagerwochen, Jugendfeste, Sport- und Exkursionstage, Projektwo-
chen und weitere Schulveranstaltungen. 

Litera f): Schulergänzende Angebote gemäss Titel 2.5 sind – je nach Schule – namentlich Musik-
schulen und schulunterstützende Angebote wie die Aufgabenhilfe, der kirchliche Religionsunterricht 
und die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur. 

Litera g) und h): Im Absenzenwesen und bei der Bearbeitung von Gesuchen um Dispensationen 
und Urlaube fallen Personendaten an, teilweise auch besonders schützenswerte Personendaten (un-
ter anderem zur Gesundheit). Gleiches gilt bei der Anordnung von disziplinarischen Massnahmen 
gegenüber Schülerinnen und Schülern. 

Absatz 2: Soweit dem BKS in Bezug auf konkrete Schülerinnen und Schülern Aufgaben zukommen 
(zum Beispiel Aufsichtstätigkeit, Bearbeiten von Gesuchen, Schulpsychologischer Dienst), bearbeitet 
es auch deren Personendaten. Wenn immer möglich oder sobald es der jeweilige Bearbeitungs-
zweck erlaubt, werden die Personendaten anonymisiert (vgl. § 19 Abs. 1 lit. a sowie §§ 9 und 
21 IDAG). Beispiele: Anfragen, die ohne Nennung von Namen beantwortet werden können sowie 
statistische Auswertungen. 

  

 
135 Volksschulgesetz des Kantons Bern (VSG) vom 19. März 1992 (BSG 432.210); Stand 01.01.2022 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/432.210/versions/2436
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§ 124 Bild-, Ton- und Videoaufnahmen 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Bild-, Ton- und Videoaufnahmen können ohne Einwilligung nur für Unterrichtszwecke vor-
genommen werden, das heisst gemäss expliziter gesetzlicher Formulierung für die individuelle För-
derung, die Lernstanderhebung, die Leistungsbeurteilung (unter anderem Prüfungen) oder die Lehr-
personenausbildung. Für andere Zwecke ist weiterhin eine Einwilligung nötig (vgl. unten Absatz 3). 

Bei den Aufnahmen sind die datenschutzrechtlichen Grundsätze anzuwenden. So müssen die Tatsa-
che und der Zweck der Aufnahme für die Lernenden transparent sein (§ 11 IDAG). Die Lehrperson 
muss die Lernenden vorgängig über sämtliche Aspekte der Aufnahmen (Zweck, Dauer, Verwendung 
und Vernichtung) informieren. Der Einsatz von Videokameras im Unterricht – vorzugsweise mit Gerä-
ten der Schule – muss dem Zweck entsprechend verhältnismässig sein. Auf die Verwendung persön-
licher Geräte wie Smartphone oder Tablet der Lehrperson ist wenn immer möglich zu verzichten, 
weil die dort gespeicherten Daten weniger sicher sind und das Risiko besteht, dass diese bewusst 
oder unbewusst über installierte Apps weiterverbreitet werden. Dies bedingt an den Schulen jedoch 
einen entsprechenden Mehraufwand bei der Organisation. Bei der Aufnahme von Präsentationen ist 
ein Mindestabstand der Kamera zu Lernenden einzuhalten. Die Aufnahmen müssen sicher aufbe-
wahrt werden, so dass unbefugten Dritten keine Kenntnisnahme möglich ist. Aufnahmen dürfen nir-
gends publiziert werden. Es besteht ein entsprechendes Merkblatt für Schulen und Lehrpersonen der 
kantonalen Datenschutzbeauftragten zum Einsatz von Aufnahmen im Sportunterricht.136 

Absatz 2: Werden Personendaten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe sowie zu Sicherungs- und 
Beweiszwecken nicht mehr benötigt, sind sie von der verantwortlichen Behörde zu vernichten. Die 
Löschfristen sind durch Gesetz oder Verordnung zu regeln (vgl. § 21 IDAG).  

Den Schulen und Lehrpersonen wird eine klare Regelung gesetzt, wann die erfolgten Aufnahmen 
wieder zu löschen sind.  

Litera a): Im Rahmen der individuellen Förderung oder Lernstanderhebung dient die Aufnahme 
dazu, dass sich Lernende durch Anschauen beziehungsweise Anhören der Aufnahme in ihrem Lern-
prozess reflektieren und zusammen mit der Lehrperson Verbesserungen zielgerichteter umsetzen 
können. Nach der entsprechenden Auswertung und Besprechung ist der Zweck der Aufnahme erfüllt, 
womit sie unwiderruflich zu löschen ist. 

Litera b): Nach der Eröffnung der Beurteilung (beispielsweise Note) und dem Ablauf der entspre-
chenden Rechtsmittelfrist bei Promotions- und Übertrittsentscheiden besteht kein Bedürfnis mehr, 
die Aufnahme zu Beweissicherungszwecken aufzubewahren, weshalb sie unwiderruflich zu löschen 
ist. 

Litera c): Bei Aufnahmen etwa durch Praktikantinnen und Praktikanten während der Lehrpersonen-
ausbildung ist der Zweck der Aufnahme nach der Besprechung und Auswertung einer aufgenomme-
nen Unterrichtssequenz erfüllt und die Aufnahme ist unwiderruflich zu löschen. 

Absatz 3: Für andere Zwecke, also etwa bei Schulanlässen (unter anderem Veranstaltungen, Ex-
kursionen, Lager), ist weiterhin eine Einwilligung notwendig, wenn Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen 
von Schülerinnen und Schülern vorgenommen werden. Im Kindergarten und in der Primarschule ist 
die Einwilligung der Eltern einzuholen, in der Oberstufe diejenige der Schülerinnen und Schüler, die 
ab diesem Alter in aller Regel für die Einwilligungserklärung urteilsfähig sind. 

  

 
136 https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/datenschutz  

https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/datenschutz
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§ 125 Bekanntgabe von Personendaten 

Neue Regelung in Absatz 1 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Absatz 1: Selbst bei wohl unbestrittenen Bekanntgaben von Personendaten, die in der schulischen 
Laufbahn einer jeden Schülerin und eines jeden Schülers praktisch unabdingbar sind, braucht es 
eine gesetzliche Grundlage, weil auch es auch hier häufig um besonders schützenswerte Personen-
daten geht. Weitergegeben werden dürfen allerdings nur jene Personendaten, die für die neue 
Schule aktuell noch erforderlich sind (vgl. §§ 9 und 21 IDAG). 

Absatz 2: Die geltende Norm im Schulgesetz kann unter der neuen Regelung gut in das neue Volks-
schulgesetz eingepasst werden, was zugleich mit einer starken Deregulierung verknüpft werden 
kann. Erfolgt ein Schulwechsel während eines laufenden Jugendstrafverfahrens, informiert nicht die 
bisherige Schule die neue Schule, sondern die Jugendanwaltschaft informiert direkt die neue Schule 
über den aktuellen Stand des Verfahrens gestützt auf § 15 EG JStPO137 (siehe [10.46] Botschaft 
2. Beratung, Seite 9).  

Absatz 3: Eine ähnliche Regelung findet man in § 3c des zürcherischen Volksschulgesetzes.138 Es 
geht um die Sicherstellung der nahtlosen Betreuung und Aufsicht der Schülerinnen und Schüler. 

§ 126 Datenerhebung und Veröffentlichung 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Es besteht ein Zusammenhang zu den Aufgaben des BKS in § 87 Abs. 1 lit. a E-VSG (Ge-
samtsteuerung Volksschule), Weiterentwicklung (lit. d) sowie Evaluation und Monitoring (lit. e) der 
Volksschule. Das BKS erleichtert den Gemeinden die Aufgabe zur Datenlieferung, indem es digitale 
Infrastrukturen (zum Beispiel ALSA, Lehreroffice) oder technische Schnittstellen (zum Beispiel zu 
Schuladministrationssoftware) zur Verfügung stellt. Ein einheitliches Datenaustauschformat ermög-
licht eine einfache Handhabung für alle Beteiligten (siehe § 99 Abs. 2 E-VSG). 

Soweit es der jeweilige Zweck der Datenbearbeitung ermöglicht, wird mit anonymisierten Daten ge-
arbeitet. Dies wird der Regelfall sein (vgl. auch § 126 Abs. 2 E-VSG). Es ist allerdings nicht auszu-
schliessen, dass je nach Auswertung mit bestimmten Personendaten gearbeitet werden muss, die 
Rückschlüsse auf bestimmte oder bestimmbare Personen erlauben könnten, gerade bei kleinen 
Schulen. 

Absatz 2: Diese Regelung verdeutlicht, dass die Veröffentlichung von statistischen Auswertungen 
derart zu erfolgen hat, dass keinerlei Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind. 

Absatz 3: Mit dieser Kompetenznorm lassen sich die Detailregelungen auf Verordnungsebene ver-
ankern. 

  

 
137 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO) vom 16. März 2010 (SAR 251.300).  
138 https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-119.html?se-
arch=Volksschule  

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/251.300
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-119.html?search=Volksschule
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-119.html?search=Volksschule
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Titel 12. Privatschulen und private Schulung 

§ 127 Privatschulen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Absatz 2: Umformulierung der einschlägigen Norm aus dem aktuellen Schulgesetz, weil einerseits 
die beiden Sätze systematisch umzukehren sind, anderseits der Regierungsrat dazu Detailregelun-
gen erlassen können soll und letztlich nicht mehr auf die weggefallene Präambel referenziert werden 
kann. 

§ 128 Private Schulung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

§ 129 Aufsichtsrechtliche Massnahmen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz 4 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 2 und 3: Die bestehende Regelung aus dem aktuellen Schulgesetz wird insoweit präzisiert, 
als bei der privaten Schulung die Konsequenz darin besteht, dass das Kind in die öffentliche Schule 
einzuschulen ist (siehe Absatz 4 unten). 

Absatz 4: Diese Regelung ist neu und dient der Klärung. 

§ 130 Zugang zu Angeboten; Vorsorgeuntersuchung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Titel 13. Rechtsschutz 

§ 131 Instanzenzug 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Absatz 1: Hier geht es ausschliesslich um verwaltungsrechtliche Schulangelegenheiten. Darunter 
fallen im Wesentlichen alle schulischen Laufbahnentscheide, Disziplinarentscheide, örtliche Zuwei-
sungen, Urlaubs- und Dispensationsentscheide, Schulgeldentscheide und neu auch Entscheide be-
treffend Transportkosten sowie weitere Kostenauflagen gegenüber Eltern. Diese werden vom Ge-
meinderat beziehungsweise bei entsprechender Delegation von einem seiner Mitglieder oder von der 
Schulleitung gefällt (siehe § 83 E-VSG oben). 

Nicht darunter fallen Strafentscheide, die neu über die zuständigen Strafbehörden laufen (siehe 
§ 122 E-VSG), und personalrechtliche Entscheide, für deren Rechtsweg die Personalgesetzgebung 
der Lehrpersonen139 zur Anwendung kommt. 

Absatz 2: Aufgrund der generellen Regelung von § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes könnte 
grundsätzlich auf beide bisherigen Normen im Schulgesetz zum Rechtsweg verzichtet werden. Das 
BKS entscheidet erstinstanzlich unter anderem über Schulausschlüsse bei besonders schweren 
Verstössen gegen den Schulbetrieb (§ 117 Abs. 3 E-VSG), über die Zuweisung in Sonderschulen 
(§§ 71 Abs. 2 und 87 Abs. 1 lit. i E-VSG) und leistet in besonderen Ausnahmefällen Kostengutspra-
che für einen Privatschulbesuch (§§ 103 und 87 Abs. 1 lit. j E-VSG). Der Erziehungsrat entscheidet 

 
139 Vgl. §§ 35 ff. des Gesetzes über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) vom 17. Dezember 2002 (SAR 411.200) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/411.200
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erstinstanzlich über die Bewilligung von Privatschulen (§ 89 Abs. 3 E-VSG). Entscheide des Regie-
rungsrats können an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden, was aber nicht mehr speziell 
erwähnt wird (vgl. § 54 VRPG). 

§ 132 Aufschiebende Wirkung von Beschwerden 

Übernahme der bestehenden Regelung aus der Promotionsverordnung in Absatz 1 mit inhaltlicher 
Anpassung. 

Absatz 1: Neben der Regelung von § 38b Abs. 1 SchulG zur Vollstreckbarkeit geringfügiger Diszipli-
narmassnahmen, enthält die Promotionsverordnung zwei Ausnahmebestimmungen zum Grundsatz 
der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden140 (siehe § 46 Abs. 1 VRPG). Diese beiden Promoti-
onsregelungen sind auf Gesetzesebene anzuheben.  

In Bezug auf das Disziplinarrecht stehen gegenüber dem aktuellen Recht vielmehr die schwerwie-
genden Disziplinarmassnahmen im Vordergrund, bei denen ohne Verzug gehandelt werden muss. 
Zur Vollstreckbarkeit geringfügiger Disziplinarmassnahmen reicht eine entsprechende Regelung auf 
Verordnungsebene, da diese viel weniger stark in die Grundrechte der betroffenen Schülerinnen und 
Schüler eingreifen. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.2.2.8. 

Titel 14. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 133 Zusammenarbeit der Gemeinden 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Den Gemeinden wir nach Inkrafttreten des neuen Volksschulgesetzes Zeit dafür einge-
räumt, für ihre Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden die erforderlichen Grundlagen zu 
schaffen, diese durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entsprechend beschliessen und vom 
Kanton genehmigen zu lassen. 

§ 134 Rechtshängige Entscheide 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1: Dort, wo gemäss den neuen Grundlagen ein anderes Organ als bisher den erstinstanzli-
chen Entscheid fällen wird und/oder sich der Rechtsweg ändert, sollen rechtshängige Verfahren 
nach bisherigem Recht zu Ende geführt werden. Dies betrifft insbesondere schulische Laufbahnent-
scheide betreffend die Sonderschulung, die künftig das BKS fällen wird (§ 87 Abs. 1 lit. i E-VSG), so-
wie verschiedene Kostenentscheide, die der Gemeinderat künftig in einem beschwerdefähigen Ent-
scheid eröffnen wird und somit nicht mehr über den Klageweg ans Verwaltungsgericht gelangen 
werden (§ 83 Abs. 2 E-VSG). 

§ 135 Inkrafttreten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Die bisherige Regelung wird gemäss den aktuellen Richtlinien für die Rechtssetzung neu gefasst, die 
zum einen auf den ersten Satz und zum zweiten auf die generelle Vollzugsregelungskompetenz des 
Regierungsrats verzichtet. Nach der aktuellen Kantonsverfassung, die erst kurz nach dem geltenden 
Schulgesetz in Kraft gesetzt wurde, verlangt bei den jeweiligen Normen spezifischere Delegationsre-
gelungen, um der verfassungsrechtlichen Anforderung einer präziseren Vorsteuerung gerecht zu 
werden.  

 
140 §§ 18 Abs. 2bis und 21 Abs. 2bis der Verordnung über die Laufbahnentscheide an der Volksschule (Promotionsverordnung) vom 19. August 
2009 (SAR 421.352) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/421.352
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7.2 Fremdänderungen im E-VSG 

7.2.1 Gesetz über die Einwohnergemeinden (GG) 

§ 39 Abs. 2bis (neu) GG, Übertragung von Befugnissen 

Diese Regelung steht im Zusammenhang mit § 83 Abs. 3 E-VSG, wonach bei schulischen Entschei-
den, die an die Schulleitung oder an ein einzelnes Gemeinderatsmitglied delegiert wurden, eine Aus-
nahme zum Rechtsweg gemacht wird (siehe Kommentar oben zu § 83 Abs. 3 E-VSG). 

7.2.2 Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) 

§ 1 Abs. 1 GAL, Geltungsbereich 

Absatz 1: Mit der Aufhebung des Schulgesetzes und dessen Ersatz durch ein neues Volksschulge-
setz und ein neues Mittelschulgesetz sind die beiden neuen Gesetze im Geltungsbereich abzubilden. 

§ 6a Abs. 1–4 (neu) GAL, Datenbearbeitungs- und Informationssysteme 

Das BKS und die kommunalen und kantonalen Schulen verwenden Datenbearbeitungs- und Infor-
mationssysteme, namentlich zur Bearbeitung der Anstellungen von Lehrpersonen und zur Lohnaus-
zahlung. Es handelt sich aktuell um das System "Administration Lehrpersonen Schule Aargau 
(ALSA)" sowie das kantonale Personal- und Lohnsystem PULS. Dabei werden zum Teil auch beson-
ders schützenswerte Personendaten bearbeitet, die eine gesetzliche Grundlage erfordern.  

§ 8 Abs. 1bis (neu) und Abs. 2 GAL, Anstellungsvoraussetzungen 

Absatz 1bis: Dies Änderung steht in einem Zusammenhang mit § 50a SchulG, geht auf Forderungen 
aus der vom Grossen Rat überwiesenen (22.90) Motion141 ein und erweitert so die bereits im Schul-
gesetz enthaltene Regelung von § 50a SchulG, die vom Schulgesetz ins GAL überführt wird (siehe 
Kommentar unten zu § 8a GAL [neu]). 

§ 8a Abs. 1 (neu) und 2 (neu) GAL, Meldung an die EDK 

Diese Regelung, die aktuell noch in § 50a SchulG unter dem Titel 3.3. Qualitätssicherung" zu finden 
ist, betrifft in erster Linie das Personalrecht und wird deshalb ins GAL hinübergenommen.  

§ 21a Abs. 1–4 (neu), Lehrpersonenberatung 

Absatz 1: Gemäss § 61 Abs. 1 SchulG sorgt der Kanton für bedarfsgerechte Beratungsangebote für 
Ausbildung und Beruf, wozu unter anderem die Lehrpersonenberatung gehört. Die bestehende Re-
gelung richtet sich im Übrigen in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, 
weshalb der übrige Teil der genannten Normierung einerseits ins neue Mittelschulgesetz transferiert 
wird, anderseits ins Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (siehe § 41 E-MSG sowie die im  
E-MSG vorgenommene Fremdänderung von § 42 GBW). 

Absatz 2: Die bislang in § 61 Abs. 4 SchulG enthaltene Regelung wird ins GAL übertragen, weil es 
sich hier um den Zweig eines Schuldiensts handelt, der spezifisch auf die Lehrpersonen ausgerichtet 
ist und sich nicht direkt an die Schülerinnen und Schüler richtet. Deshalb passt die Regelung besser 
in die Personalgesetzgebung der Lehrpersonen und Schulleitungen. Sie gilt für alle Angestellten im 
Geltungsbereich des GAL. 

Absatz 3 und 4: Hier werden die bisherigen Regelungen von § 61 Abs. 5 und 6 SchulG in entspre-
chend angepasster Formulierung übernommen. 

§ 24 Abs. 3 GAL, Berufsauftrag 

Hier ist nur der Verweis auf das neue Volksschulgesetz zu ändern. 

 
141 (22.90) Motion Roland Vogt, SVP, Wohlen (Sprecher), und Maya Meier, SVP, Auenstein, vom 22. März 2022 betreffend Anstellung von Leh-
rerpersonal nur mit den aktuellen Strafregisterauszügen (Privatauszug und Sonderprivatauszug)  

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5516254
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Titel 7. Besondere Bestimmungen zu den Rechtsverhältnissen im Volksschul- und Kindergar-
tenbereich 

Der Titel kann vereinfacht werden, nachdem der Kindergarten in die Volksschule integriert bezie-
hungsweise mit der entsprechenden Erweiterung der Schulpflicht Teil der Volksschule wurde. 

§ 46 GAL, Lehrpersonen an Kindergärten 

Diese Regelung ist obsolet geworden, nachdem es für den Bereich Kindergarten keine Sonderbe-
handlungen mehr gibt. 

§ 47a GAL, Mundartkompetenzen der Kindergartenlehrpersonen 

§ 49 GAL, Aufhebung und Anpassung geltenden Rechts 

§ 50 GAL, Übergangsrecht 

Diese übergangsrechtlichen Regelungen sind nicht mehr aktuell und deshalb ersatzlos aufzuheben. 

7.2.3 Gesetz über die Einrichtungen für Menschen mit Betreuung mit besonderen Betreuungs-
bedürfnissen (BeG) 

§ 2 Abs. 1 lit. a und 2 BeG, Geltungsbereich 

Mit der Aufhebung des Schulgesetzes und dessen Ersatz durch ein neues Volksschulgesetz und ein 
neues Mittelschulgesetz ist der betreffende Verweis auf das neue Volksschulgesetz anzupassen. 
Gleichzeitig wird die Formulierung in Absatz 2 verdeutlicht ("durch Verordnung").  

§ 12 Abs. 1 BeG, Lehrpersonen und Sprachheilfachpersonen 

Mit der Aufhebung des Schulgesetzes und dessen Ersatz durch ein neues Volksschulgesetz und ein 
neues Mittelschulgesetz ist der betreffende Verweis auf das neue Volksschulgesetz anzupassen. 

§ 23 Abs. 1 und 2bis BeG, Grundsatz 

Mit der Aufhebung des Schulgesetzes und dessen Ersatz durch ein neues Volksschulgesetz und ein 
neues Mittelschulgesetz ist der betreffende Verweis auf das neue Volksschulgesetz anzupassen. 
Gleichzeitig wird die Formulierung in Absatz 2 verdeutlicht ("durch Verordnung"). 

§ 32 Abs. 2 BeG, Zuweisungen und Unterbringungen von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie Kostengutsprachen 

§ 32 Abs. 2 BeG wird infolge der neuen Bestimmungen von § 71 Abs. 2 und § 87 Abs. 1 lit. i E-VSG 
angepasst, wonach bei schulischen Laufbahnentscheiden zugunsten einer Sonderschulung der Kan-
ton an die Stelle der betroffenen Gemeinde tritt und das BKS die entsprechende Kompetenz erhält 
(siehe Kommentar oben zu § 71 Abs. 2 und § 87 Abs. 1 lit. i E-VSG).  
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7.3 Entwurf Mittelschulgesetz (E-MSG) 

Ingress  

Übernahme des bestehenden Ingresses aus dem Schulgesetz mit inhaltlicher Anpassung.  

Der Ingress wird nach neuerer aargauischer Rechtssetzungspraxis jeweils auf die einschlägigen De-
legationsnormen der übergeordneten Erlassebene begrenzt. Die geltende Kantonsverfassung steu-
ert in diesem Sinn die Bildungsgesetzgebung allgemein in § 28 Abs. 3 KV vor. Sie delegiert im Wei-
teren die Regelung der Entscheidungsbefugnisse des Erziehungsrats und seine Zuständigkeiten als 
vorberatendes Organ des Regierungsrats (§ 31 Abs. 1 lit. a KV) an den Gesetzgeber. Zudem wird in 
§ 34 Abs. 1 KV festgehalten, dass der Unterricht an öffentlichen Schulen und Bildungsanstalten für 
Kantonseinwohnerinnen sowie -einwohner unentgeltlich ist und Ausnahmen durch das Gesetz be-
stimmt werden.  

Titel 1. Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 Gegenstand 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung.  

Marginale: Das Marginale "Gegenstand" trifft die darunter stehende Formulierung besser als das 
bisherige Marginale "Geltungsbereich". Das neue Marginale wird ausserdem auch in den neueren 
Gesetzen häufiger verwendet.  

Absatz 1: Die Regelung wird explizit auf die kantonalen Mittelschulen und die Aargauische Maturi-
tätsschule für Erwachsene (AME) ausgerichtet und entsprechend formuliert.  

§ 2 Standorte und Trägerschaft   

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittel-
schuldekret. 

Absatz 1: Gemäss § 33 Abs. 1 des Schulgesetzes beschliesst der Grosse Rat über die Standorte 
der Mittelschulen. Diese Kompetenz soll ihm wie bis anhin zukommen. Es wird daher eine Regelung 
verankert, die inhaltlich der Regelung von § 13 GBW entspricht, womit einheitliche Regeln für die 
Mittelschulen sowie die kantonalen und kommunalen Berufsfachschulen gelten werden. Dies bedeu-
tet, dass der Grosse Rat im Rahmen der kantonalen Richtplanung gemäss § 9 BauG142 über die 
Standorte der Mittelschulen und der AME entscheidet. Die AME fällt nicht unter den Begriff "Mittel-
schulen". An der AME werden im Gegensatz zu den Mittelschulen bildungsinteressierte Erwachsene 
beschult, die den zweiten Bildungsweg beschreiten. Dies soll mit der separaten Nennung verdeutlich 
werden. 

Die Kompetenz zur Standortfestlegung in § 2 E-MSG hat demgegenüber nichts zu tun mit der Rege-
lung von § 40 Abs. 1 E-MSG (aktuell § 89 Abs. 2 SchulG), wo die langjährigen Standorte der Mittel-
schulen bezeichnet sind, damit der Grosse Rat abschliessend über die Ausgaben für Bauvorhaben 
dieser Mittelschulen beschliessen kann, ohne dass dabei das Ausgabenreferendum zur Anwendung 
gelangt (vgl. § 63 Abs. 2 lit. b KV).  

Absatz 2: Entsprechend der Regelung von § 15 GBW, wonach der Regierungsrat gestützt auf die 
kantonale Richtplanung und die Berufszuteilungsplanung die öffentlichen Berufsfachschulen be-
zeichnet, wird der Regierungsrat auf Verordnungsstufe die Mittelschulen und die AME bezeichnen.   

 
142 Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 (SAR 713.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/713.100
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Absatz 3: Träger der Mittelschulen und der AME ist der Kanton. Bei den Schulen handelt es sich um 
unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten. Diese können gemäss § 94 Abs. 2 KV Bestimmun-
gen über ihre Organisation und die Benützung ihrer Einrichtungen erlassen, soweit ihnen Gesetz und 
Verordnung Raum dazu geben. 

§ 3 Bildungsziel  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret. 

Absatz 1: Das Bildungsziel, das für alle Lehrgänge an den Mittelschulen und der AME gilt, wird de-
taillierter formuliert als bisher. Hauptziel ist die Vermittlung der fachlichen und überfachlichen Kompe-
tenzen für die erfolgreiche Absolvierung eines Lehrgangs oder eines Studiums auf der Tertiärstufe 
(Universitäre Hochschulen, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen und Höhere Fachschu-
len).  

Absatz 2: In Absatz 2 werden – zusätzlich zum Hauptbildungsziel in Absatz 1 und in Anlehnung an 
das Maturitätsanerkennungsreglement143 – weitere Fähigkeiten aufgeführt, die an den Mittelschulen 
und der AME gefördert werden.  

§ 4 Neutralitätsgebot  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret. 

Absatz 1 und 2: Hinsichtlich des Kommentars zu den beiden Absätzen wird auf die Ausführungen 
zu § 5 E-VSG verwiesen.  

§ 5 Schuljahr  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2 mit inhaltlicher An-
passung. 

Neue Regelung in Absatz 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret.  

Absatz 1 und 2: Hinsichtlich des Kommentars zu den beiden Absätzen wird auf die Ausführungen 
zu § 60 E-VSG verwiesen.  

Absatz 3: Für die nicht an das Schuljahr gebundenen Lehrgänge Passerelle Berufsmaturität/Fach-
maturität – universitäre Hochschulen144 und Vorkurs Pädagogik145 sowie Vorkurs Pädagogik kompakt 
an der AME bedarf es der Möglichkeit, unter anderem den Semesterbeginn auf ein anderes Datum 
als bei den Mittelschulen zu legen. So fängt beispielsweise der Vorkurs Pädagogik kompakt bereits 
nach den Weihnachtsferien an. 

§ 6 Unterrichtstage und -zeiten  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Zusätzlich zu den Unterrichtstagen wird der Regierungsrat neu die Unterrichtszeiten re-
geln. Die Regelung im E-MSG hinsichtlich der Unterrichtstage und -zeiten gilt sowohl für die Mittel-
schulen als auch für die AME. Da die Schulen diesbezüglich unterschiedliche Bedürfnisse haben (so 

 
143 Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR) vom 16. Januar 1995 (SAR 400.710) 
144 Verordnung über die Passerelle Berufsmaturität/Fachmaturität – universitäre Hochschulen (Passerellenverordnung) vom 2. Mai 2007 (SAR 
453.153) 
145 Verordnung über den Vorkurs Pädagogik (V Vorkurs Pädagogik) vom 21. Mai 2003 (SAR 453.163) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.710
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.153
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.153
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.163
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findet der Unterricht an der AME beispielsweise auch am Samstag statt), bedarf es unterschiedlicher 
Regelungen. Um eine gewisse Flexibilität zu haben, falls Anpassungen notwendig sind, soll der Re-
gierungsrat die Kompetenz erhalten, sowohl die Unterrichtstage als auch die -zeiten zu regeln.  

§ 7 Schulferien  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1.  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 2: Da es sich bei den Mittelschulen und der AME um kantonale Schulen handelt, bedarf es 
keiner Anhörung der Gemeinderäte, weshalb die Wendung "nach Anhören der Gemeinderäte" weg-
gelassen wird. 

§ 8 Unterricht und Schulveranstaltungen  

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret.  

Absatz 1: Es soll klar festgehalten werden, dass die Beschulung an den Mittelschulen und der AME 
nicht nur den Unterricht, sondern darüber hinaus verschiedene Schulveranstaltungen beinhaltet.  

§ 9 Begabtenförderung  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 und 2 mit redaktio-
neller Anpassung. 

Absatz 1: Es wird nicht mehr von "Hochbegabtenförderung" gesprochen, sondern von "Begabtenför-
derung". Damit wird der Begriff verwendet, der in der Praxis gebräuchlich ist. An den Mittelschulen 
findet eine besondere Förderung von sportlich, musikalisch oder kognitiv begabten Schülerinnen und 
Schülern sowie Studierenden statt. Sportlich herausragende Schülerinnen und Schüler könnenden 
Lehrgang für Leistungssportlerinnen und -sportler an der Alten Kantonsschule Aarau besuchen. Für 
musikalische Begabungen gibt es das Spitzenförderungsprogramm Instrumentalmusik und Gesang 
und für die kognitiven Begabungen, die den anderen Schulfächern entspringen, aber auch weit dar-
über hinaus gehen können, tragen individuelle Angebote zur Entfaltung der Schülerinnen und Schü-
ler sowie Studierenden bei (beispielsweise auch im Hinblick an der Teilnahme an Wissenschafts-
Olympiaden146 oder an Wettbewerben im Rahmen von "Schweizer Jugend forscht"147). Einer Rege-
lung entsprechend dem aktuell geltendem § 9 Abs. 2 Mittelschuldekret, wonach der Regierungsrat 
die strukturelle Dauer der Ausbildung je nach besonderem Angebot verlängern kann (der Lehrgang 
für Leistungssportlerinnen und -sportler dauert beispielsweise ein Schuljahr länger als der reguläre 
Gymnasiallehrgang), bedarf es nicht mehr. Dem Regierungsrat kommt die Kompetenz zu, die Dauer 
der Lehrgänge gestützt auf § 21 Abs. 1 lit. a E-MSG zu regeln.    

Absatz 2: Der Regierungsrat wird die diversen Angebote, wie beispielsweise die Teilnahme an Vor-
lesungen der Universität oder das Förder- und Mentoring-Programm für talentierte und leistungsfä-
hige Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen (aktuell laufendes Pilotprojekt 
"ChagALL") auf Verordnungsstufe regeln. In den aktuell geltenden §§ 4a und 4b Mittelschulverord-
nung finden sich bereits Angebote zur Begabtenförderung und die Teilnahmevoraussetzungen, die 
erfüllt werden müssen, damit ein Angebot besucht werden kann.  

§ 10 Nachteilsausgleich  

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Mittelschuldekret.  

Absatz 1 und 2: Bislang war das Thema "Nachteilsausgleich" lediglich in der Promotionsverordnung 
des jeweiligen Lehrgangs geregelt. Neu wird der Nachteilsausgleich aufgrund seiner Bedeutung nicht 

 
146 https://science.olympiad.ch/  
147 https://sjf.ch/  

https://science.olympiad.ch/
https://sjf.ch/
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mehr nur auf Verordnungs-, sondern im Grundsatz auch auf Gesetzesstufe verankert. Die Detailre-
gelungen, beispielsweise zum Nachweis der Behinderung (im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Behinderten-
gleichstellungsgesetz) und zur Zuständigkeit der Festlegung der Nachteilsmassnahmen, werden wei-
terhin auf Verordnungsstufe festgehalten. 

§ 11 Schulunfallversicherung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 3 mit redaktioneller 
Anpassung.  

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz.   

Absatz 1, 2 und 3: Hinsichtlich des Kommentars zu den beiden Absätzen wird auf die Ausführungen 
zu § 39 E-VSG verwiesen.  

§ 12 Religionsunterricht 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung. 

Absatz 1: Der Begriff "Landeskirchen" wird entsprechend der Formulierung in § 109 Abs. 1 KV in "öf-
fentliche-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaften" umformuliert. Momentan sind dies die evan-
gelisch-reformierte, die römisch-katholische und die christ-katholische Kirche. Die bisherige Formu-
lierung "bis zwei Stunden pro Woche und Abteilung" kann verkürzt werden, indem die auf die 
Nennung der Abteilung verzichtet wird. In der Praxis wird dies zu keiner grossen Einschränkung in 
Bezug auf die Erteilung des Religionsunterrichts führen, zumal aktuell nur wenige Schülerinnen und 
Schüler den Religionsunterricht an den Mittelschulen besuchen. Die Kosten für diesen Unterricht tra-
gen wie bisher die Landeskirchen, was aber nicht speziell geregelt werden muss. 

§ 13 Verpflegung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1. 

Titel 2. Mittelschulen 

§ 14 Lehrgänge 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 und 2 mit redaktio-
neller Anpassung. 

Absatz 1: Es wird aufgeführt, welche Lehrgänge an den Mittelschulen angeboten werden. Anstatt 
wie bislang von "Schultypen" wird neu von "Lehrgängen" gesprochen, da dies der gängigen Praxis 
an den Schulen entspricht. An den Aargauischen Mittelschulen wird – wie in anderen Kantonen auch 
– seit Jahren der Begriff "Wirtschaftsmittelschule" anstatt "Handelsmittelschule" verwendet. Das Bun-
desrecht macht den Kantonen hinsichtlich der Bezeichnung der vorerwähnten Schule keine Vorga-
ben. Das im Jahr 2004 in Kraft getretene Berufsbildungsgesetz enthält keine Grundlage mehr für ein 
eidgenössisch anerkanntes Handelsmittelschuldiplom. Die Schülerinnen und Schüler, welche die 
Handelsmittelschule besuchen, erhalten wie die Lernenden in der beruflichen Grundbildung das eid-
genössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) und erlangen die Berufsmaturität kaufmännischer Richtung. 
Daher kann neu der Begriff "Wirtschaftsmittelschule" auf Gesetzesstufe verankert werden. Anzumer-
ken ist, dass die Konferenz, welche die Interessen der Handelsmittelschulen sowohl auf eidgenössi-
scher als auch auf kantonaler Ebene vertritt, sich "Konferenz Schweizer Handels- und Wirtschafts-
mittelschulen" nennt.  

Absatz 2: Wie bis anhin legt der Regierungsrat fest, an welchen Mittelschulen welche Lehrgänge ge-
führt werden. Die Wendung "nach Massgabe der Bedürfnisse" ist nicht notwendig und kann wegge-
lassen werden, weil aufgrund verschiedener Faktoren entschieden wird, an welchen Schulen welche 
Lehrgänge geführt werden. In Bezug auf den Begriff "Schultypen" wird auf die Ausführungen unter 
Absatz 1 hiervor verwiesen. 
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§ 15 Gymnasium 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 und 2 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Absatz 1: Das Bildungsziel des Gymnasiums wird in Absatz 1 konkretisiert. Da der direkte Zugang 
mit einer gymnasialen Maturität nur an die universitären und pädagogischen Hochschulen gewähr-
leistet ist, nicht jedoch an die Fachhochschulen und die Höheren Fachschulen, die den Zugang bei-
spielsweise zusätzlich vom Nachweis einer mehrjährigen Berufserfahrung abhängig machen, werden 
die beiden vorgenannten Schulen in der neuen Regelung nicht mehr erwähnt. Bei den Schülerinnen 
und Schülern hat die aktuell geltende Formulierung oftmals zu Missverständnissen geführt, weil sie 
glaubten, mit der gymnasialen Maturität ohne Weiteres Zugang an eine Fachhochschule oder Hö-
here Fachschule zu erhalten. Anzumerken ist hinsichtlich des Bildungsauftrags des Gymnasiums, 
dass momentan das Projekt "Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität"148 im Gang ist. In diesem 
Zusammenhang werden sowohl die Maturitäts-Anerkennungsverordnung149 als auch das Maturitäts-
anerkennungs-Reglement150 einer Totalrevision unterzogen.  

Absatz 2: Da das Bestehen der Maturität nicht allein von der Maturitätsprüfung respektive der an-
lässlich der Prüfung erbrachten Leistungen abhängt, sondern auch die Vornoten und die Maturitäts-
arbeit massgebend sind, wird die aktuell geltende Regelung inhaltlich umformuliert. Das Bildungsziel 
bleibt jedoch auch im revidierten MAR dasselbe. 

§ 16 Zulassung zum Gymnasium 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz und dem Mittelschuldekret in Ab-
satz 1 und 2 mit inhaltlicher Anpassung.  

Absatz 1: Neu wir anstatt des Begriffs "Aufnahme" der Begriff "Zulassung" zur 1. Klasse verwendet.  

Litera a): Absolventinnen und Absolventen der Aargauischen Bezirksschule können aufgenommen 
werden, wenn sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, die auf Verordnungsebene geregelt wer-
den. Gemäss § 21 Abs. 1 lit. c E-MSG erhält der Regierungsrat die Kompetenz, die Voraussetzun-
gen und das Verfahren der Zulassung zu regeln.  

Litera b): Da vermehrt Schülerinnen und Schüler aus anderen Kantonen zuziehen, bedarf es einer 
Regelung auf Gesetzesstufe. Zuziehende Schülerinnen und Schüler, welche die Zulassungsbedin-
gungen an ein eidgenössisch anerkanntes Gymnasium in ihrem Herkunftskanton erfüllen und auf Be-
ginn des Schuljahrs in den Kanton Aargau zuziehen, dürfen in eine 1. Klasse eines Aargauischen 
Gymnasiums eintreten.  

Litera c): Die aktuell geltende Regelung wird leicht verändert übernommen. Es handelt sich hierbei 
beispielsweise um Schülerinnen und Schüler, die eine Privatschule besuchen oder aus dem Ausland 
zuziehen. Sie müssen, wenn sie in eine 1. Klasse des Gymnasiums eintreten möchten, die Zulas-
sungsvoraussetzungen, welche vom Regierungsrat definiert werden, erfüllen.  

Absatz 2: In Bezug auf den Begriff "Aufnahme" wird auf die Ausführungen unter Absatz 1 verwiesen. 
Es geht in diesem Absatz um diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in eine 2. oder höhere Klasse 
des Gymnasiums eintreten möchten. 

Litera a): Zuziehende Schülerinnen und Schüler, die bereits ein eidgenössisch anerkanntes Gymna-
sium in ihrem Herkunftskanton besuchen, werden in die entsprechende Klasse eines Aargauischen 
Gymnasiums zugelassen.   

 
148 Bund; EDK 
149 Verordnung über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (Maturitäts-Anerkennungsverordnung, MAV) vom 15. Februar 1995 
(SR 413.11) 
150 Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR) vom 16. Januar 1995 (EDK Rechtssammlung 
4.2.1.1) (SAR 400.170) 

https://matu2023.ch/de/
https://www.edk.ch/de/themen/gymnasium
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1001_1001_1001/de
https://www.edk.ch/de/dokumentation/rechtstexte-beschluesse/rechtssammlung
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.710
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Litera b): Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland werden in die entsprechende Klasse eines 
Aargauischen Gymnasiums zugelassen, wenn sie in ihrem Herkunftsland bereits auf entsprechender 
Stufe eine Schule besucht haben, die eine gleichwertige Ausbildung anbietet wie ein eidgenössisch 
anerkanntes Gymnasium.   

§ 17 Fachmittelschule 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 und 2 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Absatz 1: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Neu werden 
die pädagogischen Hochschulen explizit erwähnt, da die Fachmittelschule mit dem Fachmaturitäts-
lehrgang "Pädagogik" auf den Übertritt an eine pädagogische Hochschule ausgerichtet ist.  

Absatz 2: Die geltenden Regelungen des Mittelschuldekrets werden inhaltlich angepasst übernom-
men. Da das Erlangen sowohl des Fachmittelschulausweises und als auch des Fachmaturitätsab-
schlusses nicht allein von der jeweiligen Abschlussprüfung respektive der anlässlich der Prüfung er-
brachten Leistungen abhängt, sondern zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise die Selbstständige 
Arbeit oder die Fachmaturitätsarbeit erbracht werden müssen, bedarf es der Umformulierung der gel-
tenden Regelungen.  

§ 18 Wirtschaftsmittelschule 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 und 2 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Absatz 1: Wie bereits im Kommentar zu § 14 E-MSG hiervor ausgeführt, wird der Begriff "Handels-
mittelschule" durch "Wirtschaftsmittelschule" ersetzt. Es wird auf diesbezüglich auf die dortigen Aus-
führungen verwiesen. Ansonsten wird die geltende Regelung des Mittelschuldekrets, das Bildungs-
ziel der Wirtschaftsmittelschule konkretisiert, unverändert übernommen. 

Absatz 2: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Da das Beste-
hen des Berufsmaturitätsabschlusses und des eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses nicht alleine 
von den Abschlussprüfungen respektive der anlässlich der Prüfungen erbrachten Leistungen abhän-
gen, sondern unter anderem auch die Note für die interdisziplinäre Projektarbeit oder diejenige der 
selbstständigen Arbeit massgebend sind, wird die geltende Regelung anpasst. Zudem wird auf Ge-
setzesstufe nicht mehr explizit erwähnt, welche Ausrichtung die Berufsmaturität beziehungsweise 
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis aufweist. Dies erfolgt auf Verordnungsstufe, damit Änderun-
gen auf Bundesebene in Bezug auf die Ausrichtung rasch umgesetzt werden können. 

§ 19 Informatikmittelschule 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 2 mit redaktioneller An-
passung.  

Absatz 2: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Da das Beste-
hen des Berufsmaturitätsabschlusses und des eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses nicht allein 
von den Abschlussprüfungen respektive der anlässlich der Prüfung erbrachten Leistungen abhän-
gen, sondern unter anderem auch die Note für die interdisziplinäre Projektarbeit oder diejenige der 
praktischen Arbeit massgebend sind, wird die geltende Regelung geändert. Zudem wird auf Geset-
zesstufe nicht mehr explizit erwähnt, welche Ausrichtung die Berufsmaturität beziehungsweise das 
eidgenössische Fähigkeitszeugnis aufweist. Dies erfolgt auf Verordnungsstufe, damit Änderungen 
auf Bundesebene in Bezug auf die Ausrichtung rasch umgesetzt werden können. 
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§ 20 Zulassung zur Fach-, Wirtschafts- und Informatikmittelschule 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz und dem Mittelschuldekret in Ab-
satz 1 und 2 mit inhaltlicher Anpassung.  

Absatz 1: Neu wir anstatt des Begriffs "Aufnahme" der Begriff "Zulassung" zur 1. Klasse verwendet.  

Litera a): Absolventinnen und Absolventen der Aargauischen Bezirks- und Sekundarschule können 
aufgenommen werden, wenn sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, die auf Verordnungs-
ebene geregelt werden. Gemäss § 21 Abs. 1 lit. c E-MSG erhält der Regierungsrat die Kompetenz, 
die Voraussetzungen und das Verfahren der Zulassung zu regeln.  

Litera b): Da vermehrt Schülerinnen und Schüler aus anderen Kantonen zuziehen, bedarf es einer 
Regelung auf Gesetzesstufe. Zuziehende Schülerinnen und Schüler, welche die Zulassungsbedin-
gungen an eine eidgenössisch anerkannte Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule in ihrem 
Herkunftskanton erfüllen und auf Beginn des Schuljahrs in den Kanton Aargau zuziehen, dürfen in 
eine 1. Klasse einer der vorerwähnten Schulen eintreten.  

Litera c): Die aktuell geltende Regelung wird leicht verändert übernommen. Es handelt sich hierbei 
beispielsweise um Schülerinnen und Schüler, die eine Privatschule besuchen oder aus dem Ausland 
zuziehen. Sie müssen, wenn sie in eine 1. Klasse der Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule 
eintreten möchten, die Zulassungsvoraussetzungen, welche vom Regierungsrat erlassen werden, 
erfüllen.  

Absatz 2: In Bezug auf den Begriff "Aufnahme" wird auf die Ausführungen unter Absatz 1 verwiesen. 
Es geht in diesem Absatz um diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in eine 2. oder höhere Klasse 
der Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule eintreten möchten. Anstatt der Wendungen "vom 
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) anerkannter Handels- und Informatikmittel-
schulen" sowie "von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) an-
erkannter Fachmittelschulen" wird nur noch von "eidgenössisch anerkannte Fach-, Wirtschafts- und 
Informatikmittelschule" gesprochen. In der Schweiz dürfen nur das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI; ehemaliges Bundesamt für Berufsbildung und Technologie [BBT]) und 
die EDK-Abschlüsse der vorerwähnten Schulen anerkennen.  

Litera a): Zuziehende Schülerinnen und Schüler, die bereits eine eidgenössisch anerkannte Fach-, 
Wirtschafts- oder Informatikmittelschule in ihrem Herkunftskanton besuchen, werden in die entspre-
chende Klasse an eine der vorgenannten Schulen im Kanton Aargau zugelassen.   

Litera b): Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland werden in die entsprechende Klasse einer 
Aargauischen Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule zugelassen, wenn sie in ihrem Her-
kunftsland bereits auf entsprechender Stufe eine Schule besucht haben, die eine gleichwertige Aus-
bildung anbietet wie eine eidgenössisch anerkannte Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule. 

§ 21 Detailregelungen 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz und dem Mittelschuldekret in Ab-
satz 1 lit. a, b, c, d, e, g, h, i und j mit inhaltlicher Anpassung.  

Neue Regelung in Absatz 1 lit. f und k ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittel-
schuldekret.  

Absatz 1: Es erfolgt in Bezug auf die Regelung der diversen Lehrgänge eine Vorsteuerung auf Ge-
setzesstufe. Die Details werden wie bis anhin auf Verordnungsstufe (Mittelschulverordnung, Maturi-
tätsverordnung, V FMS, V HMS und V IMS) verankert. Durch den Begriff "insbesondere" wird zum 
Ausdruck gebracht, dass die Aufzählung nicht abschliessend ist.  
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Litera a): Die geltenden Regelungen des Mittelschuldekrets werden inhaltlich gekürzt und es erfolgt 
eine Regelung auf Verordnungsstufe, was die Dauer und die Struktur der Lehrgänge anbelangt. Un-
ter "Struktur" eines Lehrgangs wird beispielsweise die Unterteilung in einen schulischen Teil und ein 
betriebliches Langzeitpraktikum eines Lehrgangs verstanden, wie dies beispielsweise beim Lehrgang 
an der Handelsmittelschule der Fall ist.  

Litera b): Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. In den Stun-
dentafeln sind die Lektionendotationen enthalten, weshalb neu der Begriff "Stundentafeln" anstatt 
"Lektionentafeln" verwendet wird. Die Lehrpläne werden wie bis anhin ebenfalls auf Verordnungs-
stufe geregelt werden.  

Litera c): Es wird vorgesteuert, dass die Voraussetzungen und das Verfahren der Zulassung zu ei-
nem der Lehrgänge auf Verordnungsstufe geregelt werden müssen. Es geht dabei insbesondere um 
die Zulassung in die 1. Klasse (prüfungsfrei, nach bestandener Zulassungsprüfung oder auf Ge-
such), die Zulassung in die Speziallehrgänge am Gymnasium, die Zulassung in einen Lehrgang als 
Hospitantin oder Hospitant, die Zulassung im Lauf des Lehrgangs und die Zulassung in die Fachma-
turitätslehrgänge. Bereits aktuell finden sich sämtliche Detailregelungen in der Mittelschulverord-
nung.   

Litera d): Es wird vorgesteuert, dass die Beurteilung, Probezeit, Promotion, promotionsbedingte Ent-
lassung aus der Schule, das Zeugnis und die Zwischenbeurteilung hinsichtlich des jeweiligen Lehr-
gangs auf Verordnungsstufe verankert werden müssen. In den diversen Promotionsverordnungen 
(Maturitätsverordnung, V HMS, V FMS und V IMS)151 sind die vorerwähnten Punkte bereits heute 
normiert. Da nicht alle vorerwähnten Themen in jedem der Lehrgänge geregelt werden müssen, wird 
in einer Klammerbemerkung ergänzt "sofern für den jeweiligen Lehrgang erforderlich".  

Litera e): Es wird vorgesteuert, was auf Verordnungsstufe zu regeln ist, welche Berufsfelder (aktuell 
sind dies: Pädagogik; Gesundheit/Naturwissenschaften; Soziale Arbeit; Kommunikation und Informa-
tion; Gestaltung und Kunst) und welche Fachmaturitätslehrgänge (aktuell sind dies: Pädagogik; Ge-
sundheit/Naturwissenschaften; Soziale Arbeit, Kommunikation und Information; Gestaltung und 
Kunst) an welcher Fachmittelschule angeboten werden. Momentan werden nicht an allen Fachmittel-
schulen alle Berufsfelder und Fachmaturitätslehrgänge angeboten. Die Berufsfelder und Fachmaturi-
tätslehrgänge sind bereits detailliert auf Verordnungsstufe geregelt.  

Litera f): Bei den berufsfeldspezifischen Anforderungen geht es beispielsweise um das Praktikum, 
das Einführungs- und Vertiefungsmodul oder den Sprachaufenthalt etc. Diese müssen je nach Fach-
maturität absolviert werden und sind bereits heute detailliert auf Verordnungsstufe verankert. 

Litera g): Neu soll die Ausrichtung der Berufsmaturität (im Fall der Handels- und der Informatikmittel-
schule: Berufsmaturität "kaufmännischer Richtung") und diejenige des eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnisses (im Fall der Handels- und der Informatikmittelschule: EFZ Kauffrau/Kaufmann respektive 
EFZ Informatikerin/Informatiker) nicht mehr auf Gesetzes-, sondern nur auf Verordnungsstufe gere-
gelt werden. Dies hat den Vorteil, dass im Fall einer Änderung des Bundesrechts (insbesondere der 
massgebenden Bildungsverordnung des SBFI) rasch eine Anpassung auf Verordnungsebene statt-
finden kann.  

Litera h): In der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit eid-
genössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist von "betrieblichem Langzeitpraktikum" die Rede und in 
der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin / Informatiker mit EFZ wird 
der Begriff "betriebliches Praktikum" verwendet. Da es sich bei beiden Lehrgängen um ein langedau-

 
151 Verordnung über die Promotion und die Maturität an den Mittelschulen (Maturitätsverordnung) vom 23. Juni 1999 (SAR 423.152); Verord-
nung über die Handelsmittelschule (V HMS) vom 19. Mai 2010 (SAR 423.155); Verordnung über die Fachmittelschule (V FMS) vom 19. Mai 
2010 (SAR 423.332); Verordnung über die Informatikmittelschule (V IMS) vom 19. Mai 2010 (SAR 423.342)  

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.152
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.155
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.332
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.342
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erndes Praktikum handelt, wird neu der Begriff "betriebliches Langzeitpraktikum" anstatt "betriebli-
cher Praxisaufenthalt" gesetzlich verankert. Die konkrete Dauer des betrieblichen Langzeitprakti-
kums wird auf Verordnungsstufe geregelt. 

Litera i): Die Regelung wird so umformuliert, dass nicht wie bis anhin nur der Übertritt von der Fach-
mittelschule ans Gymnasium, sondern auch von anderen Lehrgängen geregelt werden könnte. 

Litera j): Neu wird nicht mehr nur von der Zulassung zu den Prüfungen und dem Prüfungsverfahren 
gesprochen, sondern eine offenere Formulierung gewählt, damit auch diejenigen Voraussetzungen 
abgedeckt werden, die neben einer Abschlussprüfung für das erfolgreiche Absolvieren eines Lehr-
gangs erfüllt werden müssen. Zudem wird neu explizit der Begriff "Organisation" erwähnt. Damit sind 
beispielsweise die Maturitätsprüfungskommission und die Prüfungskommission FMS gemeint, denen 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Maturitätsprüfung und der Abschlussprüfung an der Fachmittel-
schule zukommen. 

Litera k): In dieser Litera wird vorgesteuert, was auf Verordnungsstufe zu regeln ist, welchen Inhalt 
das jeweilige Abschlusszeugnis eines Lehrgangs aufzuweisen hat und durch wen es zu unterzeich-
nen ist. Diese Punkte sind bereits heute auf Verordnungsstufe verankert.  

Titel 3. Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene  

§ 22 Maturitätslehrgang 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz und dem Mittelschuldekret in Ab-
satz 1, 2 und 3 mit inhaltlicher Anpassung.  

Absatz 1: Das Bildungsziel des Maturitätslehrgangs für Erwachsene an der AME wird gleich formu-
liert wie dasjenige des Maturitätslehrgangs am Gymnasium und wird in Absatz 1 konkretisiert. Es 
wird auf die Ausführungen zu § 15 Abs. 1 E-MSG hiervor verwiesen.  

Absatz 2: Da das Bestehen der Maturität nicht allein von der Maturitätsprüfung abhängt, sondern 
auch die Vornoten und die Maturitätsarbeit massgebend sind, wird die geltende Regelung inhaltlich 
umformuliert.  

Absatz 3: Es erfolgt in Bezug auf die Regelung des Maturitätslehrgangs an der AME eine Vorsteue-
rung auf Gesetzesstufe. Die Details werden wie bis anhin auf Verordnungsstufe verankert. Durch 
den Begriff "insbesondere" wird zum Ausdruck gebracht, dass die Aufzählung nicht abschliessend 
ist.  

Zum Verweis in Absatz 3 auf § 21 Abs. 1 lit. a): Die Dauer und die Struktur des Maturitätslehr-
gangs werden wie bis anhin auf Verordnungsstufe konkretisiert. Unter dem Begriff "Struktur" versteht 
man gemäss geltender Regelung in der Verordnung über die Aargauische Maturitätsschule für Er-
wachsene152 die Gliederung des Lehrgangs in einen Grundkurs von einem Semester und in einen 
Aufbaukurs von sechs Semestern.  

Zum Verweis in Absatz 3 auf § 21 Abs. 1 lit. b): In den Stundentafeln sind die Lektionendotationen 
enthalten, weshalb neu der Begriff "Stundentafeln" anstatt "Lektionentafeln" verwendet wird.  

Zum Verweis in Absatz 3 auf § 21 Abs. 1 lit. c): Es wird vorgesteuert, dass die Voraussetzungen 
und das Verfahren der Zulassung zum Maturitätslehrgang an der AME auf Verordnungsstufe gere-
gelt werden müssen. Bis anhin sind die Zulassungsvoraussetzungen auf Verordnungsstufe geregelt.  

Zum Verweis in Absatz 3 auf § 21 Abs. 1 lit. d): Es wird vorgesteuert, dass die Beurteilung, Probe-
zeit, Promotion, promotionsbedingte Entlassung aus der Schule, das Zeugnis und die Zwischenbeur-
teilung hinsichtlich des jeweiligen Lehrgangs auf Verordnungsstufe verankert werden müssen. Die 

 
152 Verordnung über die Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene (V AME) vom 9. September 1991 (SAR 453.111) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.111
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vorerwähnten Punkte sind aktuell in der Verordnung über die Promotion, die Maturitätsprüfung und 
die Erlangung der Maturität an der Aargauischen Maturitätsschule für Erwachsene153 geregelt.  

Zum Verweis in Absatz 3 auf § 21 Abs. 1 lit. j): Neu wird nicht mehr nur von der Zulassung zu den 
Prüfungen und dem Prüfungsverfahren gesprochen, sondern eine offenere Formulierung gewählt, 
damit auch diejenigen Voraussetzungen abgedeckt werden, die neben einer Abschlussprüfung für 
das erfolgreiche Absolvieren des Maturitätslehrgangs an der AME erfüllt werden müssen. Zudem 
wird neu explizit der Begriff "Organisation" erwähnt. Damit ist beispielsweise die Maturitätsprüfungs-
kommission gemeint, der Aufgaben im Zusammenhang mit der Maturitätsprüfung zukommen. Die 
vorerwähnten Punkte sind aktuell in der VPAME verankert. 

Zum Verweis in Absatz 3 auf § 21 Abs. 1 lit. k): Es wird vorgesteuert, dass auf Verordnungsstufe 
zu regeln ist, welchen Inhalt das Maturitätszeugnis aufzuweisen hat und durch wen es zu unterzeich-
nen ist. Diese Punkte sind bereits heute in der VPAME verankert.   

§ 23 Weitere Lehrgänge 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 und 2 mit inhaltli-
cher Anpassung.  

Absatz 1: Es wird verankert, dass die AME neben dem Maturitätslehrgang weitere Lehrgänge anbie-
ten kann, die zur allgemeinen Hochschulreife führen oder auf die Zulassung der Diplomstudiengänge 
an einer Pädagogischen Hochschule vorbereiten. Aktuell sind dies der Passerellenlehrgang und der 
Vorkurs Pädagogik.  

Absatz 2: Es erfolgt in Bezug auf die Regelung des Passerellenlehrgangs und des Vorkurses Päda-
gogik an der AME eine Vorsteuerung auf Gesetzesstufe. Die Details werden wie bis anhin auf Ver-
ordnungsstufe verankert werden. Durch den Begriff "insbesondere" wird zum Ausdruck gebracht, 
dass die Aufzählung nicht abschliessend ist. 

§ 23 Abs. 2 E-MSG wird als "Kann-Bestimmung" formuliert, sodass die Voraussetzungen und das 
Verfahren zur Erlangung der Abschlüsse und die damit zusammenhängende Organisation nur auf 
Verordnungsebene verankert werden müssen, wenn dies für einen bestimmten Lehrgang erforderlich 
ist. Die Passerellenprüfung (Zulassung, Prüfungsinhalt, Prüfungsverfahren) und die diesbezüglichen 
organisatorischen Bestimmungen sind aktuell in der geltenden Passerellenverordnung normiert. 

Zum Verweis in Absatz 2 auf § 21 Abs. 1 lit. a): Die Dauer und die Struktur der beiden Lehrgänge 
werden wie bis anhin auf Verordnungsstufe konkretisiert. Unter dem Begriff "Struktur" versteht man 
gemäss geltender Passerellenverordnung, dass dieser als zweisemestriger Jahreskurs durchgeführt 
wird. Als Vorkurs Pädagogik werden gemäss geltender V Vorkurs Pädagogik zwei unterschiedliche 
Kursformen (Vorkurs Pädagogik und Vorkurs Pädagogik kompakt) angeboten.  

Zum Verweis in Absatz 2 auf § 21 Abs. 1 lit. b): Je Lehrgang werden – wie bis anhin auf Verord-
nungsstufe – die Stundentafeln zu regeln sein.  

Zum Verweis in Absatz 2 auf § 21 Abs. 1 lit. c): Es wird vorgesteuert, dass die Voraussetzungen 
und das Verfahren der Zulassung zu den beiden Lehrgängen auf Verordnungsstufe geregelt werden 
müssen. Bereits heute sind die Zulassungsvoraussetzungen in den beiden oben erwähnten Verord-
nungen verankert.   

Zum Verweis in Absatz 2 auf § 21 Abs. 1 lit. j): Der Passerellenlehrgang schliesst mit einer Ab-
schlussprüfung (Ergänzungsprüfung) ab, welche die AME nach Vorgaben der EDK und den darauf 
gestützten Richtlinien der Schweizerischen Maturitätsprüfungskommission (SMK) durchführt. Der 
Vorkurs Pädagogik schiesst ebenfalls mit einer Ergänzungsprüfung ab, welche die AME im Auftrag 
der der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) durchführt. 

 
153 Verordnung über die Promotion, die Maturitätsprüfung und die Erlangung der Maturität an der Aargauischen Maturitätsschule für Erwachsene 
(VPAME) vom 7. Januar 1998 (SAR 453.151) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/453.151
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Da die Prüfung in der Rechtsordnung der PH FHNW normiert ist, muss sie nicht auch auf Verord-
nungsebene normiert werden.  

Titel 4. Rechte und Pflichten  

Untertitel 4.1. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 

§ 24 Rechte 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret. 

Absatz 1: Die Rechte der Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden und die Rechte der Eltern 
werden im vorliegenden E-MSG auseinandergenommen und unter den jeweiligen Titeln systema-
tisch neu eingeordnet (siehe auch § 28 E-MSG). Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu § 34 E-
VSG verwiesen.  

Selbstverständlich steht das Recht, in regelmässigen Abständen über den Stand ihrer Leistungen 
informiert zu werden, auch den volljährigen Schülerinnen und Schülern sowie den Studierenden zu. 
Die Information aller Schülerinnen und Schüler respektive Studierenden erfolgt primär im Rahmen 
der Zwischenbeurteilungen und Zeugnisse.  

Absatz 2: Der Anspruch auf rechtliches Gehör hat Verfassungsrang. Dennoch wird er an dieser 
Stelle nochmals vollständigkeitshalber und explizit erwähnt, wobei zu betonen ist, dass die betroffene 
Schülerin respektive Studierende oder der betroffene Schüler respektive Studierende vor schuli-
schen Entscheiden (zum Beispiel Laufbahnentscheide oder Disziplinarmassnahmen) oder zu schuli-
schen Themen, die sie persönlich betreffen (zum Beispiel Wahl des Themas der Maturaarbeit), anzu-
hören sind.   

Absatz 3: Die geltende Regelung des Schulgesetzes und diejenige des Mittelschuldekrets werden 
übernommen, jedoch redaktionell angepasst. Auch zukünftig wird die konkrete Mitsprache der Schü-
lerinnen und Schüler sowie der Studierenden auf Verordnungsstufe geregelt werden. Normen zu den 
Themen "Schülerorganisation" sowie "Individuelle Anliegen und Anliegen von Abteilungen" finden 
sich aktuell in der Mittelschulverordnung. 

§ 25 Pflichten 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus der Mittelschulverordnung in Absatz 1, 2 und 4 mit 
inhaltlicher Anpassung. 

Neue Regelung in Absatz 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret. 

Absatz 1: Die geltende Regelung der Mittelschulverordnung wird aufgrund ihrer Wichtigkeit neu auf 
Gesetzesstufe verankert. Die Pflicht, den obligatorischen Unterricht und Schulveranstaltungen sowie 
die gewählten Freifächer zu besuchen, hat Gesetzesrang. Sprachlich wird die Norm im E-MSG ge-
genüber der Regelung in der Verordnung geringfügig angepasst. Insbesondere werden die Studie-
renden der AME neu explizit erwähnt. 

Absatz 2: Die geltende Regelung der Mittelschulverordnung wird aufgrund ihrer Wichtigkeit neu auf 
Gesetzesstufe verankert und sprachlich angepasst und gekürzt. Gleichzeitig wird festgehalten, dass 
nicht nur die (pädagogisch sinnvollen) Anordnungen der Lehrpersonen und der Mitglieder der Schul-
leitung zu befolgen sind, sondern auch diejenigen der Mitarbeitenden der Schulverwaltung. 

Absatz 3: Unter gewissen Umständen kann es nützlich sein, wenn die Schülerinnen und Schüler so-
wie die Studierenden die Schule über Ereignisse, die sie persönlich betreffen (wie beispielsweise ein 
Todesfall in der Familie oder eine eigene schwere Krankheit) informieren. So ist es möglich, dass ge-
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meinsam mit allen Involvierten geeignete Massnahmen getroffen werden können, sollte dies notwen-
dig sein. Bei den minderjährigen Schülerinnen und Schülern obliegt diese Pflicht zusätzlich auch den 
Eltern. Es wird diesbezüglich auf § 28 Abs. 3 E-MSG verwiesen. 

Absatz 4: Die geltende Regelung wird inhaltlich angepasst und aufgrund ihrer Wichtigkeit im Grund-
satz neu auf Gesetzesstufe verankert. Gewisse Vorgaben zu den Themen Dispensation, Urlaub und 
Absenzen sollen neu einheitlich auf Verordnungsstufe verankert werden. Dies war bislang nicht der 
Fall. Ebenfalls wird auf Gesetzesstufe die Grundlage dafür gelegt, dass es zukünftig möglich sein 
soll, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende aus der Schule zu entlassen (es handelt sich da-
bei nicht um eine Disziplinarmassnahme oder promotionsbedingte Entlassung), wenn diese eine 
lange Zeit oder wiederkehrend den Unterricht in der angestammten Abteilung nicht besuchen res-
pektive besuchen können und getroffene Massnahmen der Schule zu keiner Verbesserung der Situ-
ation führen. Zu denken ist beispielsweise an Fälle von Schülerinnen und Schülern sowie Studieren-
den, die an einer psychischen Erkrankung leiden und die Schule daher monatelang nicht oder nur 
mit Unterbrüchen besuchen und die Bemühungen, welche die Schule unternimmt, um sie wieder in 
die angestammte Abteilung oder in den Schulalltag zu integrieren, aber nicht fruchten. Bereits heute 
haben die einzelnen Schulen Konzepte, wie sie mit solchen Schülerinnen und Schülern sowie Stu-
dierenden umgehen, jedoch ist es ihnen bislang nicht möglich, dieselben aus der Schule zu entlas-
sen. Selbstverständlich darf diese Massnahme nur ergriffen werden, wenn andere mögliche und an-
gemessen mildere Massnahmen nicht erfolgreich waren.  

§ 26 Spitalschulung 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittel-
schuldekret.  

Absatz 1: Es kommt regelmässig vor, dass Schülerinnen und Schüler respektive Studierende für 
längere Zeit hospitalisiert sind und beschult werden müssen, damit ihnen der Wiedereinstieg in ihre 
angestammte Klasse oder ihren Lehrgang gut gelingt. Je nach Gesundheitszustand und Dauer des 
Spitalaufenthalts reicht es nicht, wenn den Schülerinnen und Schülern die Unterlagen seitens der 
Schule digital zugestellt werden und sie den Lernstoff selbstständig bearbeiten, sondern es Bedarf 
des Unterrichts durch eine Lehrperson. Mit der vorliegenden Bestimmung soll eine gesetzliche 
Grundlage dafür geschaffen werden, aus der hervorgeht, dass Schülerinnen und Schüler respektive 
Studierende einen Anspruch haben, eine angemessene Beschulung zu erhalten. Da Mittelschülerin-
nen und -schüler respektive Studierende aus dem Kanton Aargau teilweise in einem ausserkantona-
len Spital behandelt und beschult werden, ist es vorgesehen, dass der Kanton Aargau der Interkan-
tonalen Vereinbarung für schulische Angebote in Spitälern (Interkantonale Spitalschulvereinbarung, 
ISV) beitreten wird. Damit können Zahlungen für den Besuch ausserkantonaler Spitalschulen künftig 
über die ISV abgewickelt werden.  

Absatz 2: Auf Verordnungsebene soll verankert werden, wie die angemessene Beschulung respek-
tive das Angebot auf kantonaler Ebene ausgestaltet sein wird.  

Absatz 3: Es wird geregelt, dass die Kosten für die inner- und die ausserkantonale Beschulung vom 
Kanton getragen werden. Massgebend für die Kostenübernahme wird sein, ob die hospitalisierte 
Person ihren Wohnsitz im Kanton Aargau hat oder nicht. Gemäss Art. 6 Abs. 2 ISV (in Ratifikation) 
ist im Bereich der Sekundarstufe II derjenige Kanton zahlungspflichtig, in dem die hospitalisierte Per-
son den stipendienrechtlichen Wohnsitz hat.  

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.3.2.1. 
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§ 27 Disziplinarmassnahmen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 mit redaktioneller An-
passung.  

Absatz 1: Die Bestimmung wird praktisch unverändert übernommen. Neu wird auf Anliegen der Rek-
torinnen und Rektoren der Mittelschulen und der AME in § 27 E-MSG Abs. 1 lit. a von "Verwarnung" 
anstatt "Verweis" gesprochen. 

Untertitel 4.2. Eltern 

§ 28 Zusammenarbeit 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktio-
neller Anpassung.   

Marginale: Da auf der Sekundarstufe II der Schulbesuch freiwillig ist, keine Schulpflicht besteht, und 
die Schülerinnen und Schüler im Lauf des Lehrgangs die Volljährigkeit erreichen, sind deren Eltern 
nicht dafür verantwortlich, dass ihre Kinder den Unterricht besuchen. Deshalb wird im Marginale von 
§ 28 E-MSG nicht von "Rechten und Pflichten" der Eltern gesprochen, sondern von "Zusammenar-
beit". Bei den Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden erscheint es dagegen richtig, im Zu-
sammenhang mit dem Schulbesuch von Rechten und Pflichten zu sprechen, da sie in einem beson-
deren Rechtsverhältnis zur Schule stehen (vgl. §§ 24 und 25 E-MSG).  

Absatz 1: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird geringfügig angepasst. Neben der Infor-
mation über die schulischen Leistungen werden die Eltern - sofern dies notwendig erscheint - auch 
über das Verhalten ihres Kinds in Kenntnis gesetzt. Zu beachten ist, dass die Schulen grundsätzlich 
nur Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler über deren Leistungen und Verhalten informie-
ren dürfen. Gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) besitzen voll-
jährige (urteilsfähige) Schülerinnen und Schüler sowie Studierende die Fähigkeit, durch ihre eigenen 
Handlungen Rechte und Pflichten zu begründen (Art. 12 ZGB). Sie sind dementsprechend für ihre 
Handlungen selbst verantwortlich. Dazu gehören auch solche im Bereich der Schulbildung. Selbst-
verständlich steht es volljährigen Schülerinnen und Schülern frei, den Schulen die Einwilligung zu er-
teilen, an ihre Eltern zu gelangen. Zudem können sie sich von ihren Eltern vertreten lassen. 

Absatz 2: Die geltende Regelung des Schulgesetzes, die primär auf die Eltern der Volksschülerin-
nen und -schüler ausgerichtet ist, wird angepasst. An den Mittelschulen finden beispielsweise Eltern-
besuchstage statt, anlässlich derer sich Eltern und Lehrpersonen miteinander austauschen können. 

Absatz 3: Unter gewissen Umständen kann es nützlich sein, wenn die Eltern die Schule über Verhal-
tensänderungen ihrer minderjährigen Kinder oder andere wichtige Ereignisse aus dem persönlichen 
Umfeld (wie beispielsweise ein Todesfall in der Familie oder eine schwere Krankheit eines Familien-
mitglieds) informiert. So ist es möglich, dass gemeinsam mit allen Involvierten geeignete Massnah-
men getroffen werden können, sollte dies notwendig sein. In Bezug auf die Informationspflicht sämtli-
cher Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden wird auf § 25 Abs. 3 E-MSG verwiesen. 

Titel 5. Gebühren  

§ 29 Lehrgänge an den Mittelschulen 

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit inhaltlicher 
Anpassung.  

Neue Regelung in Absatz 4 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz.  

Absatz 1: Da der Unterricht an den Mittelschulen grundsätzlich unentgeltlich ist, müssen Vorbehalte 
angebracht werden in Bezug auf die Absätze 3 (Freifach Instrumentalunterricht) und 4 (diverse Ge-
bühren) und § 31 E-MSG (Auslagen und Kosten). Die Wohnsitzdefinition der beiden nachfolgend er-
wähnten Abkommen gilt sowohl in Bezug auf Absatz 1 als auch 2. 
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Absatz 2: Im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren, vorliegend die Erhebung eines 
Schulgelds, muss der Gesetzgeber mindestens den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand 
der Abgabe (Tatbestand) und die Höhe der Abgabe in den Grundzügen (Bemessungsgrundlage) 
festlegen. Mit der neu formulierten Regelung werden die vorerwähnten Elemente umgesetzt. Durch 
den Verweis auf das entsprechende Schulgeld gemäss Regionalem Schulabkommen154 respektive 
gemäss Berufsfachschulvereinbarung155 wird die Bemessungsgrundlage genügend klar definiert.  

Um abklären zu können, ob es sich um eine inner- oder ausserkantonale Person handelt, die einen 
Lehrgang an einer Aargauischen Mittelschule oder der AME besucht, muss auf Gesetzesebene fest-
gehalten werden, welche Wohnsitzdefinition gilt. Da die Wohnsitzdefinition des RSA 2009 und dieje-
nige der BFSV nicht deckungsgleich sind, wird die BFSV neu zusätzlich aufgeführt. Die BFSV ist für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler massgebend, die eine Wirtschafts- oder Informatikmittelschule 
besuchen und ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis und einen Berufsmaturitätsabschluss erlangen 
möchten.  

Absatz 3: Neu wird die maximale Höhe der Gebühr im E-MSG festgelegt, damit die Grundzüge der 
Gebühr auf Gesetzesstufe verankert sind. Momentan beträgt die auf Verordnungsebene geregelte 
Gebühr pro halbe Lektion und Schuljahr Fr. 1'000.–. Der Regierungsrat soll wie bis anhin die Modali-
täten (wie beispielsweise die Rückerstattung infolge länger dauernder, unverschuldeter Absenz oder 
Austritt aus der Schule während des Schuljahrs) regeln können. 

Absatz 4: Es bedarf einer Regelung auf Gesetzesstufe, damit an den Mittelschulen weiterhin Gebüh-
ren erhoben werden können. Momentan bezahlen lediglich Schülerinnen und Schüler, die den Fach-
maturitätslehrgang Gestaltung und Kunst absolvieren und dafür das gestalterische Propädeutikum 
an der Schule für Gestaltung in Aarau besuchen, eine Gebühr für das Aufnahmeverfahren und eine 
Einschreibegebühr. Diese ist aktuell noch in der Verordnung über das gestalterische Propädeuti-
kum156 verankert und wird anschliessend in die frühestens am 1. Juli 2024 in Kraft tretende Gebüh-
renverordnung überführt.  

§ 30 Lehrgänge an der AME  

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit inhaltlicher 
Anpassung.  

Neue Regelung in Absatz 4 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz.  

Absatz 1: Da der Unterricht an der AME grundsätzlich unentgeltlich ist, müssen Vorbehalte ange-
bracht werden in Bezug auf die Absätze 3 (Studiengeld) und 4 (diverse Gebühren) und § 31 E-MSG 
(Auslagen und Kosten). Die Wohnsitzdefinition des RSA 2009 gilt sowohl in Bezug auf Absatz 1 als 
auch 2. 

Absatz 2: Es wird auf die Ausführungen zu § 29 Abs. 2 E-MSG hiervor verwiesen. Da es an der 
AME keine Lehrgänge der Wirtschafts- und Informatikmittelschule geführt werden, muss die BSFV 
nicht erwähnt werden. Es ist nur das RSA 2009 massgebend.  

Absatz 3: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird geringfügig angepasst. Neu wird neben 
dem Begriff "Semester" der Begriff "Kurs" aufgeführt. Dies ist notwendig, da ein Lehrgang an der 
AME nicht ein ganzes Semester lang, sondern auch kürzer sein kann. So dauert beispielsweise der 
Vorkurs Pädagogik kompakt nicht ein ganzes Semester, sondern nur 12 Wochen (ohne Schulferien). 

 
154 Regionales Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen (RSA 2009) vom 23. No-
vember 2007 (SAR 400.300) 
155 Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (Berufsfachschulvereinbarung, 
BFSV) vom 22. Juni 2006 (SAR 400.562) 
156 Verordnung über das gestalterische Propädeutikum vom 3. Mai 2017 (SAR 426.123) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.300
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/400.562
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/426.123
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Absatz 4: Es bedarf einer Regelung auf Gesetzesstufe, damit an der AME Gebühren erhoben wer-
den können. Momentan bezahlen Studierende, die sich für den Passerellenlehrgang an der AME an-
melden, eine Gebühr von Fr. 200.–. Es wird eine Formulierung verankert, die es auch erlaubt, neben 
der Anmeldegebühr weitere Gebühren zu erheben, sollte sich dies als nötig erweisen. 

§ 31 Auslagen und Kosten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung.  

Absatz 1: Es werden die Auslagen ausgeführt, die anfallen können. Die Aufzählung derselben ist 
aber aufgrund des Begriffs "namentlich" nicht abschliessend gemeint. Zusätzlich wird gesetzlich ver-
ankert, dass die Kosten für Sprachaufenthalte und Spezialwochen (Reisekosten, Verpflegung und 
Unterkunft etc.) von den Schülerinnen und Schülern sowie den Studierenden selber getragen werden 
müssen. Dies entspricht der heutigen Praxis. 

Titel 6. Organe und Kantonalkonferenz 

§ 32 Schulleitung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Absatz 1: Neu wird anstatt von "Stellvertreterin" oder "Stellvertreter" von "Prorektorin" oder "Prorek-
tor" gesprochen. Zudem wird die Schulleitung der AME in Absatz 2 separat geregelt. 

Absatz 2: Neu wird ebenfalls von "Prorektorin" oder "Prorektor" und nicht mehr von "Stellvertreterin" 
oder "Stellvertreter" gesprochen. Aktuell ist die Rektorin der Neuen Kantonsschule Aarau gleichzeitig 
die Rektorin der AME. 

Absatz 3: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird wörtlich übernommen, jedoch mit der 
Wendung "durch Verordnung" ergänzt. 

§ 33 Konferenzen der Lehrpersonen 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1 und 2 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Absatz 1: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Neu wird expli-
zit erwähnt, dass die AME eine eigene Gesamtkonferenz hat. 

Absatz 2: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Es wird neu die 
Wendung "durch Verordnung" hinzugefügt. 

§ 34 Konferenz der Rektorinnen und Rektoren 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1, 3 und 4 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 2. 

Absatz 1: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Der Begriff 
"Rektorenkonferenz" wird ersetzt durch "Konferenz der Rektorinnen und Rektoren". Neu wird explizit 
geregelt, dass eine Vertreterin oder ein Vertreter des BKS (in der Regel ist das die Leiterin oder der 
Leiter der Sektion Mittelschule) an den Konferenzen der Rektorinnen und Rektoren teilnimmt. Dies 
entspricht der geltenden Praxis. 

Absatz 3: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Neu wird die 
AME explizit aufgeführt. 
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Absatz 4: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst. Der Begriff 
"Rektorenkonferenz" wird ersetzt durch "Konferenz der Rektorinnen und Rektoren". 

§ 35 Schulkommission 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Absatz 1: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig angepasst, indem der Be-
griff "Departement Bildung, Kultur und Sport" durch "das zuständige Departement" ersetzt wird. 

Absatz 2: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird gekürzt. Die Aufgaben und Befugnisse 
der Schulkommission werden nur noch detailliert auf Verordnungsebene geregelt. Die geltende Re-
gelung des Mittelschuldekrets in Bezug auf die Amtszeitbeschränkung wird telquel übernommen und 
in Absatz 2 integriert. 

Absatz 3: Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird inhaltlich gekürzt. Es ist selbstver-
ständlich, dass das zuständige Departement nur Personen wählt, die für die Tätigkeit in der Schul-
kommission als geeignet angesehen werden. Die Rektorin oder der Rektor der jeweiligen Schule 
nimmt weiterhin von Amts wegen an den Sitzungen der Schulkommission teil.  

§ 36 Kantonalkonferenz 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2 und 3 mit redaktionel-
ler Anpassung.  

Absatz 1 und 2: Der Inhalt der geltenden Regelung wird telquel übernommen. Lediglich der Begriff 
"Departement Bildung, Kultur und Sport" wird durch "das zuständige Departement" ersetzt.  

Absatz 3: Der Inhalt der geltenden Regelung wird praktisch telquel übernommen. Lediglich der Be-
griff "Departement Bildung, Kultur und Sport" wird durch "das zuständige Departement" ersetzt.  

Titel 7. Behörden  

§ 37 Departement Bildung, Kultur und Sport 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret.  

Übernahme der bestehenden Regelungen aus dem Mittelschuldekret in Absatz 2 lit. a und lit. b.  

Absatz 1: Es werden die hauptsächlichen Aufgaben des BKS im Zusammenhang mit den Mittel-
schulen und der AME aufgeführt, insbesondere auch die Aufsicht des BKS über die Mittelschulen 
und die AME. Die Aufzählung der Aufgaben entspricht der heutigen Praxis und ist nicht abschlies-
send, weshalb der Begriff "insbesondere" verwendet wird. Es handelt sich im Wesentlichen um die 
Zuteilung von Ressourcen in Form von Globalbudgets sowie um die Zuteilung von Schülerinnen und 
Schülern an die einzelnen Kantonsschulen, um eine ausgeglichene Belastung der Schulen zu errei-
chen und Skaleneffekte realisieren zu können. Dies ist deshalb möglich, weil mit der Umsetzung des 
Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) im Jahr 1995 im Kanton Aargau die Typenmaturität abge-
schafft und an allen Schulen die gleichen Unterrichtsfächer und curriculare Grundstruktur der gymna-
sialen Lehrgänge eingeführt wurden. Auch die Fachmittelschule mit ihren Berufsfeldern ist an allen 
Standorten gleich, wobei zwei Standorte noch zwei zusätzliche Berufsfelder führen. Sodann berät 
und unterstützt das BKS die Schulen, macht ihnen Instrumente zugänglich, mit denen die Qualität 
der Ausbildung mit den sich wandelnden Erfordernissen der Hochschulen mithalten kann und ver-
folgt den Bildungserfolg der Lehrgänge. Das BKS ist überdies zuständig für die Bestellung von 
Schulraum und Infrastruktur für einen modernen Unterricht an den stetig wachsenden Mittelschulen. 
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Mit den andernorts gesetzlich verankerten Aufgaben und Entscheidungsbefugnissen ist beispiels-
weise die Zuständigkeit gemäss § 11 Abs. 1 lit. a der Delegationsverordnung157 gemeint. 

Absatz 2 

Litera a): Die geltende Regelung des Mittelschuldekrets wird geringfügig geändert. Neu wird zusätz-
lich "pro Lehrgang" aufgeführt. Die Lehrgänge sind sehr unterschiedlich gross und entwickeln sich 
auch unterschiedlich. Deshalb sind neben der gesamthaft ausgewogenen Abteilungsbildung auch die 
optimale Verteilung pro Lehrgang und Schule zu berücksichtigen. 

Litera b): Die geltende Regelung wird wörtlich übernommen. Wann immer möglich, wird der Wunsch 
der Neueintretenden berücksichtigt. Ausnahmen sind den Anforderungen einer ausgewogenen Ab-
teilungsbildung über einzelne Mittelschulen hinweg geschuldet. Dabei wird auf eine möglichst gute 
ÖV-Verbindung geachtet. 

§ 38 Erziehungsrat 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 und 2. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 3 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Absatz 1: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird inhaltlich übernommen.   

Absatz 2: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird inhaltlich übernommen, jedoch werden die 
§§ 79 und 80 Schulgesetz neu in § 38 E-MSG zusammengezogen.  

Absatz 3: Der Erziehungsrat ernennt zum einen die Maturitätsprüfungskommission und zum andern 
die Prüfungskommission FMS. Zudem arbeitet eine Delegation des Erziehungsrats in den beiden 
Kommissionen mit158. Die diesbezüglichen Detailregelungen auf Verordnungsstufe werden weiterhin 
durch den Regierungsrat erlassen werden.  

§ 39 Regierungsrat 

Neue Regelung in Absatz 1 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittel-
schuldekret.  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Mittelschuldekret in Absatz 2 mit redaktioneller An-
passung. 

Absatz 1: Über Verpflichtungskredite für Baubeiträge an nichtkantonale Berufsfachschulen bis  
5 Millionen Franken. entscheidet nach geltendem Recht der Regierungsrat (§ 54 Abs. 6 GBW). Diese 
Regelung wird im Rahmen der separaten GBW-Revision für die kantonalen Schulen der Berufs- und 
Weiterbildung übernommen und in der vorliegenden Gesetzesänderung für die Mittelschulen eben-
falls verankert. Das Ziel ist die Schaffung einheitlicher Regeln für alle Schulen der Sekundarstufe II 
(Mittelschulen sowie kantonale und nichtkantonale Berufsfachschulen). Diese Vereinheitlichung 
vereinfacht die Prozesse zur Realisierung baulicher Vorhaben. 

Absatz 2: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird geringfügig angepasst. Der Wendung "die 
Bildung von Kreisschulen in den Grenzgebieten" bedarf es auf der Sekundarstufe II nicht, da diese 
Thematik lediglich die Volksschule betrifft. Mit "Verträgen" sind beispielsweise das RSA 2009 und die 
BFSV gemeint. In diesen legen die Kantone fest, welche Schulen für Schülerinnen respektive Schü-
ler, Studierende und Lernende aus anderen Kantonen offenstehen und welche Abgeltungen die Kan-
tone hierfür untereinander verrechnen. 

 
157 Verordnung über die Delegation von Kompetenzen des Regierungsrats (Delegationsverordnung, DelV) vom 10. April 2013 (SAR 153.113)  
158 Verordnung über die Promotion und die Maturität an den Mittelschulen (Maturitätsverordnung) vom 23. Juni 1999 (SAR 423.152) und Verord-
nung über die Fachmittelschule (V FMS) vom 19. Mai 2010 (SAR 423.332) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/153.113
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.152
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/423.332
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Absatz 3: Es wird auf die Ausführungen zu § 91 E-VSG hiervor verwiesen. Im Gegensatz zur Norm 
im VSG bedarf es im MSG keiner Regelung, wonach mit den beteiligten Schulen ein Leistungsver-
trag abgeschlossen wird, da es sich um kantonale Schulen handelt. Ebenso kann die Wendung "um 
Erkenntnisgewisse für die Weiterentwicklung der Volksschule zu erhalten" weggelassen werden. 

§ 40 Grosser Rat 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit inhaltlicher Anpas-
sung.  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Absatz 1: Schon seit Jahrzehnten sind die Standortgemeinden der Mittelschulen in § 89 Abs. 3 
Schulgesetz verankert, so dass der Grosse Rat endgültig (ohne Finanzreferendum) über Ausgaben-
beschlüsse ab 5 Millionen Franken für bauliche Veränderungen entscheidet. Es handelt sich dabei 
um eine gesetzliche Bestimmung gemäss § 63 Abs. 2 lit. b KV mit der Folge, dass keine öffentliche 
Anhörung nötig (vgl. § 66 KV) und kein Finanzreferendum möglich sind. Die Begrifflichkeiten von 
§ 89 Abs. 3 Schulgesetz (Errichtung, Erweiterung oder Aufhebung einer Mittelschule) werden aktuali-
siert. In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis sind alle Bauvorhaben mitumfasst, das heisst, 
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Instandsetzungen und Rückbauten (§ 3 Abs. 1 lit. d Im-
moV159). Grundstücksgeschäfte im Zusammenhang mit Bauvorhaben von Mittelschulen sind nament-
lich der Erwerb, Verkauf oder Tausch von Grundstücken und -dienstbarkeiten (unter anderem Bau-
recht). Auch die Anmietung von Räumlichkeiten für Mittelschulen ist mitumfasst. Die Regelung von 
Absatz 1 gilt auch für die AME.  

Diese Regelung wird auch im Rahmen der Teilrevision des GBW übernommen, womit einheitliche 
Regeln für die Mittelschulen sowie die kantonalen und kommunalen Berufsfachschulen gelten wer-
den.  

Der Grosse Rat behandelte die (23.414) Botschaft vom 13. Dezember 2023 betreffend "Mittelschulen 
im Aargauer Mittelland – Aufnahme von zwei neuen Mittelschulstandorten".160 Im Rahmen der 1. Be-
ratung beschloss er am 5. März 2024 der Änderung des Schulgesetzes zuzustimmen. Aufgrund der 
beiden neuen Mittelschulstandorte Lenzburg und Windisch wird im Rahmen der 2. Beratung eine An-
passung von § 1 Mittelschuldekret (Erweiterung des Geltungsbereichs um die Kantonschule Lenz-
burg und die Kantonsschule Windisch) beantragt werden. Vorgesehen ist, die mit dem vorerwähnten 
Geschäft verknüpfte Änderung des Schulgesetzes und des Mittelschuldekrets per 1. Mai 2025 in 
Kraft zu setzen. Aufgrund dieser geplanten Änderungen werden die Mittelschulen in Lenzburg und 
Windisch zusätzlich zu den Mittelschulen in Aarau, Baden, Stein, Wettingen, Wohlen und Zofingen in 
§ 40 E-MSG aufgeführt.  

Absatz 2: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird übernommen, jedoch mit den Begriffen 
"Schülerinnen und Schüler sowie Studierende" ergänzt. Dem Grossen Rat soll es weiterhin möglich 
sein, Mittelschulen und Schulen im Bereich der Erwachsenenbildung, wie beispielsweise eine AME, 
mit anderen Trägern zu errichten und führen. Zu denken ist beispielsweise an die Errichtung einer 
Mittelschule mit einem anderen respektive mehreren anderen Kantonen oder mit einer Organisation 
der Arbeitswelt. In Bezug auf die Genehmigung von internationalen und interkantonalen Verträgen ist 
die Regelung von § 81 Abs. 1 lit. a KV zu beachten. 

Von einer Übernahme des einschränkenden Nebensatzes in § 89 Abs. 4 Schulgesetz "wenn der 
Kanton selbst für vergleichbare Ausbildung persönliche Studiengelder vorsieht" wird abgesehen. Die 
Frage einer allfälligen Kostenbeteiligung (Schul- oder Studiengeld) kann erst entschieden werden, 
wenn es tatsächlich zu einem solchen Projekt kommen würde. 

 
159 Verordnung über die Immobilien des Kantons vom 8. März 2023 (SAR 612.117) 
160 GR.23.414 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/612.117
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=6128394
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Die Zuständigkeit des Grossen Rats zur Festsetzung der Gebührenrahmen ergibt sich aus § 10 Abs. 
1 des auf den 1. Juli 2024 in Kraft tretenden Gebührengesetzes.161 Daher bedarf es des Satzes "Der 
Grosse Rat setzt den Rahmen fest." in Absatz 2 nicht mehr. 

Titel 8. Schuldienste  

Im November 2015 wurde dem Grossen Rat der Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes betreffend 
Reorganisation der Schuldienste zur 1. Beratung unterbreitet. Da in den §§ 41 und 42 E-MSG und  
§§ 42 ff. GBW nur wenige Änderungen vorgenommen werden, wird in Bezug auf die Erläuterungen 
der vorerwähnen Paragrafen auf die Ausführungen in den jeweiligen Botschaften des Regierungsrats 
des Kantons Aargau an den Grossen Rat162 verwiesen.  

§ 41 Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 

Vgl. zum Ganzen die §§ 42–42c GBW (Fremdänderung) nachfolgend.  

§ 42 Schulärztlicher Dienst 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 und 3 mit inhaltlicher An-
passung.  

Absatz 1: Neu wird explizit verankert, dass jede Mittelschule und die AME über einen schulärztlichen 
Dienst verfügen müssen. Die Regelung betreffend die Privatschulen findet sich neu in § 111 E-VSG.  

Absatz 2: Aufgrund der Praxis in den letzten Jahren soll neu explizit verankert werden, dass die 
Schule die Schulärztin oder den Schularzt beiziehen kann, sofern sie dies als notwendig erachtet. Da 
die Erstattung von Stellungnahmen zu ärztlichen Zeugnissen von Schülerinnen und Schülern sowie 
Studierenden an den Mittelschulen und der AME eine wichtige Aufgabe der Schulärztinnen und 
Schulärzten darstellt, wird diese Aufgabe neu nicht mehr auf Verordnungsstufe163, sondern auf Ge-
setzesstufe verankert. 

Absatz 3: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird geringfügig angepasst. Da die Kosten des 
Schulärztlichen Diensts zulasten des Kantons als Schulträger der kantonalen Mittelschulen und der 
AME gehen, bedarf es keiner expliziten Norm dazu, weshalb Satz 1 des aktuell geltenden  
§ 62 Abs. 2 Schulgesetz "Für den schulärztlichen Dienst sind die Schulträger kostenpflichtig" wegge-
lassen werden kann. Im Übrigen wird die bestehende Regelung redaktionell angepasst. 

§ 43 Schulsozialarbeit  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Absatz 1: Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden soll es nach vorgängiger Absprache mit 
der Schulleitung ihrer Schule möglich sein, Dienstleistungen einer externen Schulsozialarbeit in An-
spruch zu nehmen. Die Finanzierung der Dienstleistungen wird über die jeweiligen Globalbudgets 
(externe Aufträge) der Mittelschulen und der AME erfolgen. 

  

 
161 GR.23.88 
162 (15.242) Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 11. November 2015, Bericht und Entwurf zur 1. Bera-
tung; (16.186) Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 31. August 2016, Bericht und Entwurf zur 2. Bera-
tung 
163 Verordnung über die Schuldienste (V Schuldienste) vom 3. Mai 2017 (SAR 405.112) 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=5896914
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=970159
https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=970765
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/405.112
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Titel 9. Datenschutz und Bildungs-Identität 

§ 44 Bearbeitung von Personendaten 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittel-
schuldekret. 

Absatz 1 und 2: Hinsichtlich des Kommentars zu den beiden Absätzen wird grundsätzlich auf die 
Ausführungen zu § 123 E-VSG verwiesen.  

Da die Regelungen sowohl für die Mittelschulen als auch die AME gelten, wird in beiden Absätzen 
von "Schulen" gesprochen. Die Literae von § 44 Abs. 1 E-MSG und diejenigen von § 123 Abs. 1 E-
VSG sind inhaltlich nicht vollständig identisch. In § 44 E-MSG wird in Litera b) wie in den Mittelschu-
len und der AME üblich "von Leistungsstand" gesprochen. Die Aufgabe "Planen und Umsetzen von 
Förder- und Stützmassnahmen" und "Planen und Durchführen von schulergänzenden Angeboten mit 
Schuldiensten" gibt es an den vorerwähnten Schulen nicht, weshalb diese Aufgaben im E-MSG nicht 
aufgeführt werden. In § 44 Abs. 1 lit. f E-MSG wird im Gegensatz zur Regelung in § 123 E-VSG zu-
sätzlich die "Entlassung aus der Schule aufgrund lang andauernder Unterrichtsanwesenheit" aufge-
führt. Hinsichtlich der vorerwähnten Entlassung wird auf die Ausführungen im Kommentar zu  
§ 25 Abs. 3 E-MSG verwiesen.   

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.3.2.2. 

§ 45 Bild-, Ton- und Videoaufnahmen  

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittel-
schuldekret. 

Absatz 1, 2 und 3: Hinsichtlich des Kommentars zu den beiden Absätzen wird grundsätzlich auf die 
Ausführungen im Kommentar zu § 124 E-VSG in Kapitel 7.1 verwiesen.  

Da die Regelungen sowohl für die Mittelschulen als auch die AME gelten, wird in beiden Absätzen 
von "Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden" gesprochen. Da es Studierende der Pädagogi-
schen Hochschule gibt, die ihr Praktikum je nachdem an einer der Mittelschulen absolvieren, bedarf 
es Litera c) auch in § 45 Abs. 2 E-MSG. Anstatt von "Schulanlässen" wird in § 45 Abs. 3 E-MSG ent-
sprechend der Regelung von § 8 E-MSG von "Schulveranstaltungen" gesprochen. 

§ 46 Bekanntgabe von Personendaten 

Neue Regelung in Absatz 1 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittelschuldekret. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 und 3 mit redaktioneller 
Anpassung. 

Absatz 1, 2 und 3: Hinsichtlich des Kommentars zu den beiden Absätzen wird grundsätzlich auf die 
Ausführungen zu § 125 E-VSG in Kapitel 7.1 verwiesen.  

Im Kanton Aargau gibt es sehr wenige Wechsel von einer Mittelschule in eine andere. Trotzdem ist 
es wichtig, eine entsprechende Regelung wie bei der Volksschule vorzusehen. Da an den Mittelschu-
len und der AME auch volljährige Schülerinnen und Schüler sowie Studierende unterrichtet werden, 
muss zusätzlich zum Jugendstrafverfahren auch das Strafverfahren (für Erwachsene) aufgeführt 
werden. 

In Bezug auf die Datenbekanntgabe ist zudem anzumerken, dass die Staatsanwaltschaften andere 
Behörden, wie beispielsweise eine Mittelschule, gemäss § 24 Abs. 3 EG StPO über Erwachsenstraf-
verfahren und verfahrensabschliessende Entscheide informieren, wenn diese für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben darauf angewiesen sind und dieser Mitteilung kein überwiegendes privates Interesse ent-
gegensteht. 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.3.2.2. 
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§ 47 Bildungs-Identität 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz. 

Absatz 1, 2 und 3: Hinsichtlich des Kommentars zu den drei Absätzen wird grundsätzlich auf die 
Ausführungen zu § 98 E-VSG verwiesen.  

Im Gegensatz zum Volksschulbereich handelt es sich in Absatz 2 von § 46 E-MSG um eine "Kann-
Formulierung". 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.3.2.3. 

Titel 10. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 48 Provisorien der Mittelschulen 

Neue Regelung in Absatz 1 und 2 ohne vergleichbare Regelung im Schulgesetz oder Mittel-
schuldekret. 

Es handelt sich um die Übergangsbestimmung § 90e des Schulgesetzes aus der (23.414) Botschaft 
vom 13. Dezember 2023 betreffend "Mittelschulen im Aargauer Mittelland – Aufnahme von zwei 
neuen Mittelschulstandorten"164, die nun ebenso in den E-MSG zu überführen ist. Der Grosse Rat 
beschloss die entsprechende Änderung des Schulgesetzes am 5. März 2024 und verlängerte den 
Anwendungsbereich der Übergangsbestimmung von Ende 2030 auf Ende 2035 (vgl. Absatz 1 und 
Kommentar zu § 40 Abs. 1).  

Absatz 1: Damit die dringliche Suche nach einem geeigneten Standort für Übergangslösungen nicht 
zu fest durch die Notwendigkeit einer Anhörung und den Lauf der Referendumsfrist eingeschränkt 
oder verlängert wird, wird eine Übergangsbestimmung im Sinne von § 63 Abs. 2 lit. b KV erlassen, 
wonach der Grosse Rat bis 31. Dezember 2035 für Ausgabenbeschlüsse ab 5 Millionen Franken. be-
treffend Provisorien der Mittelschulen in den angrenzenden Gemeinden der Standorte gemäss § 40 
Abs. 1 endgültig zuständig ist. Soweit ein Provisorium in den Standortgemeinden selbst realisiert 
wird, besteht in § 40 Abs. 1 bereits eine genügende Rechtsgrundlage. 

Die Übergangslösungen sind keine eigenständigen Mittelschulen, sondern zwingend einer im E-MSG 
eingetragenen Mittelschule betrieblich zugeordnet. 

Absatz 2: Bei Vorhaben für Provisorien der Mittelschulen bis 5 Millionen Franken entscheidet der 
Regierungsrat analog zur Regelung für ordentliche Bauvorhaben der Mittelschulen gemäss § 39 Abs. 
1 E-MSG. 

§ 49 Inkrafttreten 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung. 

Die bisherige Regelung wird gemäss den aktuellen Richtlinien für die Rechtssetzung neu gefasst, die 
zum einen auf den ersten Satz und zum zweiten auf die generelle Vollzugsregelungskompetenz des 
Regierungsrats verzichtet. Nach der aktuellen Kantonsverfassung, die erst kurz nach dem geltenden 
Schulgesetz in Kraft gesetzt wurde, verlangt bei den jeweiligen Normen spezifischere Delegationsre-
gelungen, um der verfassungsrechtlichen Anforderung einer präziseren Vorsteuerung gerecht zu 
werden. 

  

 
164 GR.23.414 

https://www.ag.ch/grossrat/grweb/de/195/Detail%20Gesch%C3%A4ft?ProzId=6128394
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7.4 Fremdänderungen im E-MSG: Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) 

§ 11a GBW (neu), Bildungs-Identität 

Neue Regelung in Absatz 1, 2 und 3 ohne vergleichbare Regelung im GBW. 

Absatz 1, 2 und 3: Hinsichtlich des Kommentars zu den drei Absätzen wird grundsätzlich auf die 
Ausführungen zu § 98 E-VSG verwiesen.  

Im Gegensatz zum Volksschulbereich handelt es sich in Absatz 2 von § 11a GBW um eine "kann-
Formulierung". 

Siehe im Übrigen die Ausführungen oben zu Kapitel 3.3.2.3. 

Titel 7. Beratungsangebote für Ausbildung und Beruf 

Da unter diesen Titel nicht nur die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung fällt, sondern auch die 
jugendpsychologische Beratung auf der Sekundarstufe II, wird der geltende Titel geändert. 

§ 42 Abs. 1, 1bis, 2, 3 und 4 GBW, Kantonales Angebot 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 1bis, 3 und 4 mit redaktio-
neller Anpassung. 

Aufhebung von Absatz 2 der bestehenden Regelung des Schulgesetzes. 

Absatz 1: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird geringfügig geändert. Die "Lehrpersonen-
beratung" wird neu im Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) verankert. Anstatt von 
"schul- und jugendpsychologischer Beratung" wird nur noch von "jugendpsychologischer Beratung" 
gesprochen, weil sich die schulpsychologische Beratung (die durch den Schulpsychologischen 
Dienst erbracht wird) auf die Volksschülerinnen und -schüler bezieht. Dieselbe wird im E-VSG gere-
gelt. 

Absatz 1bis lit. a): Die Wendung "in der Regel ab der 2. Klasse der Oberstufe" braucht es auf Sekun-
darstufe II nicht und ist daher wegzulassen.  

Absatz 2: Bei der "Unterstützung zur Erstellung von individuellen Qualifikationsnachweisen" geht es 
darum, Personen, die einen Abschluss nachholen wollen, bei der Vorbereitung der Qualifikations-
nachweise zur Anerkennung und Validierung nicht formal erworbener Bildung zu unterstützen. Im 
Kanton Aargau selbst werden keine Validierungsverfahren durchgeführt, sondern es wird auf die An-
gebote der Validierungskantone verwiesen. Die wenigen Interessierten im Kanton Aargau werden 
daher an die ausserkantonalen Validierungsstellen verwiesen. Die meisten Erwachsenen im Kanton 
Aargau wählen im Übrigen den Weg der Nachholbildung, um einen Berufsabschluss zu erlangen be-
ziehungsweise nachzuholen. Folglich kann der geltende Absatz 2 aufgehoben werden. 

Absatz 3: Neu wird nur noch von jugendpsychologischer Beratung gesprochen, da es sich einerseits 
bei den Schülerinnen und Schüler um Jugendliche handelt und die Beratung andererseits nicht vom 
Schulpsychologischen Dienst, welcher der Volksschule angegliedert ist, angeboten wird, sondern 
vom Jugendpsychologischen Dienst (ask! Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf). 

Absatz 4: Da aufgrund des Wortlauts von § 42 GBW klar ist, wer die Zielgruppen sind, welche Auf-
gaben die Beratungsstellen haben und welches Leistungsangebot besteht, muss dies nicht explizit 
ausgeführt werden. Es genügt, wenn verankert wird, dass der Regierungsrat die Einzelheiten regelt. 
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§ 42a Abs. 1, 2 und 3 GBW (neu), Unentgeltliches Grundangebot, Kostenpflicht 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit inhaltlicher Anpas-
sung.  

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 3. 

Absatz 2: Die geltende Regelung des Schulgesetzes wird durch den Zusatz ergänzt, dass Personen 
in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten teilweise oder ganz erlassen werden kön-
nen. Auf Verordnungsstufe wird festzulegen sein, in welchen Fällen von bescheidenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen ausgegangen wird. 

§ 42b Abs. 1 und 2 GBW (neu), Auslagerung 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1. 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 2 mit redaktioneller Anpas-
sung.  

Absatz 2: Da bereits in § 5 GBW normiert wird, welche Punkte in einem Leistungsvertrag zu regeln 
sind, bedarf es in § 42a GBW nicht einer Wiederholung derselben. Bestimmungen zum Thema "Aus-
lagerung" finden sich in der V Schuldienste. Daher wird in Absatz 2 verankert, dass der Regierungs-
rat die Einzelheiten regelt.  

§ 42c Abs. 1, 2, 3 und 4 GBW (neu), Verschwiegenheit 

Übernahme der bestehenden Regelung aus dem Schulgesetz in Absatz 1, 2, 3 und 4 mit redaktio-
neller Anpassung.  

Absatz 1: Neu wird ausdrücklich erwähnt, dass es sich um die Mitarbeitenden des Jugendpsycholo-
gischen Diensts handelt. 

Absatz 2: Neu wird nicht mehr von Behörde, sondern von Departement gesprochen. Zuständig für 
die Schweigepflichtentbindung der Jugendpsychologinnen und Jugendpsychologen ist gemäss gel-
tendem Recht das Departement Gesundheit und Soziales. 

Absatz 3: Der Wortlaut bleibt gleich, ausser dass anstatt auf "Absatz 7" neu auf "Absatz 4" verwie-
sen wird.  

Absatz 4: Anstatt "Schulpsychologischer Dienst" wird der Begriff "Jugendpsychologischer Dienst" 
verwendet. 
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8. Auswirkungen 

8.1 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Kanton 

Nebst den projektbezogenen Kosten werden von den inhaltlichen Neuerungen im Wesentlichen die 
beiden Bereiche Schule im digitalen Wandel (vgl. Kapitel 3.2.2.4) sowie die Änderung der Zuständig-
keit in der Sonderschulung (vgl. Kapitel 3.2.2.9) personelle und finanzielle Auswirkungen haben. Die 
übrigen inhaltlichen Neuerungen dürften entweder keine personellen und finanziellen Auswirkungen 
gegenüber der heutigen Rechtslage und Vollzugspraxis haben, oder betreffen neu geschaffene ge-
setzliche Grundlagen, die zwar projektspezifische kantonale Unterstützungen ermöglichen, die aber 
vorerst über entsprechende Detailregelungen und noch zu beschliessende Kredite erst noch zu kon-
kretisieren sein werden. 

8.1.1 Projektbezogene Kosten 

Der Entwicklungsschwerpunkt zur Totalrevision Projekt Schulgesetz "Nachführung Schulgesetz" 
(310E024) wird im Aufgabenbereich 310 Volksschule geführt. Für den damit verbundenen Aufwand 
(Projektstelle und Sachaufwand) wurde ein Verpflichtungskredit gemäss § 24 Abs. 1 Gesetz über die 
wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben und Finanzen vom 5. Juni 2012 (GAF, SAR 612.300) 
mit einem einmaligen Bruttoaufwand von Fr. 490'000.– beschlossen. Dieser ist im Aufgabenbereich 
100 Zentrale Dienstleistungen und kantonale Projekte eingestellt. 

8.1.2 Schule im digitalen Wandel 

Im Rahmen des Entwicklungsschwerpunkts 310E022 "Möglichkeiten der Digitalisierung im Bildungs-
bereich nutzen (Leuchtturmprojekt SmartAargau)" waren Massnahmen für die Unterstützung der 
Schulen bei der Digitalisierung zu entwickeln. Zwei zu diesem Zweck durchgeführte Initialprojekte 
zeigten einen deutlichen Handlungsbedarf in den Bereichen Bildungs-Identität, Datenaustausch und 
Schnittstellen auf. Diese werden mittels des 2023 gestarteten Projekts Koneksa bearbeitet (vgl. 
Folge-Entwicklungsschwerpunkt 310E025 "Digitalisierung der Schulen durch Bildungs-Identitäten 
und Vernetzung (Projekt Koneksa – Leuchtturmprojekt SmartAargau)"). Die finanziellen Auswirkun-
gen für die Umsetzung der Bildungs-Identität und der Vernetzung der Infrastruktur sind abhängig von 
der konkreten Ausgestaltung. Für die Realisierung und Umsetzung fallen voraussichtlich einmalige 
Aufwände im Umfang von rund 1,5 Millionen Franken an. Dieser Betrag ist im AFP 2024–2027 be-
reits vorgesehen. Darin sind die Kosten für die Anschaffung der Software beziehungsweise den Auf-
bau einer internen Lösung für den Service Bildungs-Identität, das Basismodul Schuladministration 
sowie die internen Schnittstellen enthalten. Für die Services Bildungs-Identität werden dabei Auf-
wände zwischen 500’000 und 1 Million Franken geschätzt, für das Basismodul Schuladministration 
wird von einem Beschaffungsaufwand von rund Fr. 200'000.– ausgegangen.  

Es wird geschätzt, dass für die Services Bildungs-Identität auf Ebene der Volksschule zudem jährlich 
zwischen Fr. 5.– und Fr. 10.– pro Bildungs-Identität anfallen werden. Die effektiven Kosten sind ab-
hängig von der Schülerzahl sowie der Zahl der an den Schulen beschäftigten Personen (Schulleitun-
gen, Lehrpersonen, Assistenzpersonen, Fachpersonen) und der Zahl der Mitarbeitenden der Schul-
verwaltungen. Dementsprechend fallen jährlich Kosten im Rahmen von Fr. 470'000.– bis 1 Million 
Franken an. Da das Basismodul von den Schulen freiwillig genutzt werden kann, sind die jährlichen 
Kosten abhängig von der Anzahl Schulen, die das neue Modul nutzen. Die Schätzung beläuft sich 
auf jährliche Kosten zwischen Fr. 10.– und Fr. 50.– pro Schülerin und Schüler für das Basismodul 
Schuladministration. In einer Befragung aus dem Jahr 2021 haben etwas mehr als 50 % der Schulen 
mit etwa 40'000 Schülerinnen und Schülern angegeben, dass sie eine kantonale Schuladministrati-
onslösung nutzen möchten. Dementsprechend fallen hierfür Kosten im Rahmen von 400'000 bis 2 
Millionen Franken pro Jahr an. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Entwicklungsgeschwindigkeit im Be-
reich der Digitalisierung ist die nähere Bezifferung der Kosten praktisch unmöglich, da in wenigen 
Jahren grosse technische und preisliche Veränderungen passieren können. 
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Als Folgeaufwand des Projekts wird es im Nachgang der Inbetriebnahme in den drei darauffolgenden 
Jahren zu Abschreibungen kommen. Des Weiteren wird ein Betrag für laufende notwendige Sys-
temanpassungen budgetiert werden müssen. Dieser und weitere Folgeaufwände können zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.  

Auf Ebene der Mittelschule hat das Inkrafttreten der Bestimmungen betreffend die Bildungs-Identität 
keine unmittelbaren Kostenfolgen. Da es sich – im Gegensatz zum Volksschulbereich –um "Kann-
Formulierungen" handelt.  

8.1.3 Spital- und Talentschulung 

Spitalschulung 

Die Kosten, die im Zusammenhang mit der inner- und ausserkantonalen Spitalschulung für Schüle-
rinnen und Schüler der Volksschule anfallen, werden seit 1. August 2018 gemäss § 1 Abs. 1 lit. e 
GbD zum pauschalen Personalaufwand pro Vollzeitstelle gerechnet und über den indirekten Auf-
wand den Gemeinden anteilig in Rechnung gestellt. Vor dem Hintergrund, dass dieses Vorgehen 
trotz der neu geschaffenen Rechtsgrundlage auf Gesetzesebene nicht ändert, sind in diesem Zu-
sammenhang keine personellen und finanziellen Auswirkungen auf den Kanton zu erwarten. Es wird 
daher mit gleichbleibenden Kosten gerechnet, die jedoch starken Schwankungen unterliegen (vgl. 
Kapitel 3.2.2.3). 

Für die Spitalschulung von Mittelschülerinnen und Mittelschülern sind ausgebildete Mittelschullehr-
personen einzusetzen. Dies sind für die Aargauer Spitalschulen voraussichtlich Lehrpersonen, die an 
einer Aargauer Mittelschule unterrichten und mit dem Lehrplan des jeweiligen Bildungsangebots ver-
traut sind. Somit sind in geringem Ausmass personelle Auswirkungen bei den Mittelschullehrperso-
nen zu erwarten.  

Die konkreten personellen und finanziellen Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht abge-
schätzt werden. Sie werden von verschiedenen noch zu klärenden Rahmenbedingungen abhängen, 
wie beispielsweise von einer allfälligen Karenzfrist bei Eintritt in eine Spitalschule, von der Frage, wer 
über die Durchführung einer Spitalschulung entscheidet, nach welchen Kriterien die Spitalschulung 
konzeptionell in den Klinikalltag integriert wird, und in welchem Ausmass Mittelschülerinnen und Mit-
telschüler selbst mit von der Stammschule zur Verfügung gestellten Materialien lernen können, oder 
den Kosten pro Lektion respektive Schultag. Diese konzeptionellen Fragen sind mit den zuständigen 
Stellen des Departements BKS und des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) zu klären 
und sind im Rahmen der aus der Mittelschulgesetzgebung resultierenden Verordnungsanpassung zu 
verankern. 

Überdies ist derzeit noch der Beitritt zur interkantonalen Spitalschulvereinbarung hängig. Die Verein-
barung ist aufgrund der unterschiedlichen Spitaleinrichtungen und der Vielzahl der einzelnen Ange-
bote nach dem À-la-Carte-System aufgebaut. In diesem Zusammenhang wird noch zu klären sein, 
von welchen ausserkantonalen Angeboten der Kanton Aargau Gebrauch machen möchte und wel-
che Angebote er selbst zu welchen Beitragssätzen der Vereinbarung unterstellen will.  

Talentschulung 

Das Inkrafttreten der Bestimmungen zur Talentschulung hat keine unmittelbaren Kostenfolgen. Ein 
allfälliger Ausbau von Standorten in der Talentschulung erfolgt frühestens nach einer Bedarfsabklä-
rung. Sofern diese ergeben sollte, dass weitere Talentschulen entstehen, wäre über die in diesem 
Zusammenhang anfallende Mehrkosten in einem separaten Verfahren zu beschliessen. 
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8.1.4 Sprach- und Kulturaustausch 

Im Zuge der Motionsumsetzung "Förderung des Sprach und Kulturaustausch" wurde für das Projekt 
vom Regierungsrat im Aufgabenbereich Volksschule Projektstelle von 60 % für die Dauer vom 1. Ja-
nuar 2023 bis 31. Dezember 2027 bewilligt. Zudem wurde ein Verpflichtungskredit mit einem einmali-
gen Bruttoaufwand von Fr. 575'000.– beschlossen. 

Für die Aufrechterhaltung des Sprach- und Kulturaustauschs nach Abschluss der Projektphase wer-
den insbesondere für die Koordination und Initiierung von Austauschangeboten, deren nachgelager-
ten Betrieb sowie für die interkantonale Netzwerkarbeit Kosten anfallen, die zum heutigen Zeitpunkt 
noch nicht bezifferbar sind. Zu gegebener Zeit ist über die notwendigen finanziellen Mittel in einem 
separaten Verfahren zu beschliessen. 

8.1.5 Schulspezifische Strafnormen 

Die Verschiebung der Strafkompetenzen der bisherigen Schulbehörden an die jeweiligen Strafbehör-
den dürfte höchstens zu einem geringfügigen Mehraufwand zulasten letzterer führen, während die 
kommunalen Schulbehörden entsprechend entlastet werden. Der personelle respektive finanzielle 
Mehraufwand des Kantons dürfte infolge der Professionalisierung der Prozesse jedoch insgesamt 
mehr als kompensiert werden und sich demzufolge zugunsten der Gemeinden entlastend auswirken. 

8.1.6 Rechtsschutz 

Die Verschiebung der Kompetenzen dürfte insgesamt kostenneutral erfolgen. Es wird mit etwas we-
niger Verfahren vor dem Verwaltungsgericht gerechnet, während die verwaltungsinternen Beschwer-
deinstanzen etwas stärker zum Zuge kommen dürften. 

8.1.7 Entscheid Sonderschulung und Kostengutsprache bei Schulung in einer Privatschule in 
besonderen Einzelfällen 

Da eine Platzierung in einer Sonderschule im Vergleich zur Regelschulung mit Unterstützung mit 
Mehrkosten verbunden ist, besteht diesbezüglich auch ein grosses finanzielles Risiko. Ein unge-
bremstes Wachstum der Sonderschulquote führt somit schnell zu erheblichen Mehrkosten, die zu  
60 % vom Kanton und zu 40 % von den Gemeinden nach Massgabe der Bevölkerungszahl zu tragen 
sind. Die Änderung der Zuständigkeit von den kommunalen Schulbehörden zum Kanton lässt dies-
bezüglich eine bessere Steuerung zu, was sich aus finanzieller Sicht insgesamt positiv niederschla-
gen dürfte. 

Die Möglichkeit, in besonderen Einzelfällen auch Privatschulen wie Sonderschulen finanzieren zu 
können (§ 103 E-VSG), verschärft die oben beschriebene Dynamik in zweifacher Hinsicht: Erstens 
stehen damit mehr potenzielle Plätze zur Verfügung und zweitens könnte die Option, in Ausnahme-
fällen die Sonderschulung in einer Privatschule über die öffentliche Hand zu finanzieren, zu erhöhten 
Ansprüchen führen. Da entsprechende Entscheide aber vom Kanton getroffen werden, bleibt auch 
dies grundsätzlich besser steuerbar, als wenn diese Möglichkeit den Gemeinden eingeräumt würde. 

Für die Prüfung der Zuweisungen und die Koordination der Aufnahmen von Schülerinnen und Schü-
lern ist beim Kanton voraussichtlich mit zusätzlichen personellen Ressourcen im Umfang von jährlich 
Fr. 400'000.– zu rechnen. Gleichzeitig kann aber durch eine kantonale Zuweisung der Koordinations- 
und Suchaufwand von vielen an Sonderschulplatzierung beteiligten Akteuren deutlich reduziert wer-
den: so den Verantwortlichen in den Gemeinden, in Gemeindeverwaltung und in den Schulen, dem 
schulpsychologischen Dienst und in den Sonderschulen. Schliesslich darf unter dem Strich zusätz-
lich mit einer Entlastung der Beschwerdeinstanzen gerechnet werden, auch wenn die betreffenden 
Entscheide des BKS selbstverständlich beschwerdefähig bleiben; immerhin werden aber die Schul-
räte der Bezirke von schwierigen Beschwerdefällen entlastet, die doch sehr spezifisches Fachwissen 
verlangen. Insgesamt entsteht mit dieser Kompetenzübertragung von den Gemeinden an den Kan-
ton ein deutlicher Effizienzgewinn.  
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8.2 Auswirkungen auf die Wirtschaft 

Indem die Totalrevision des Schulgesetzes zwei übersichtliche und gut strukturierte Erlasse nach 
sich zieht, werden wichtige Voraussetzungen für ein funktionierendes Lernen und Lehren an den 
Aargauer Schulen geschaffen. Dies ist sowohl der Qualität der Schulbildung der Lernenden und da-
mit ihren Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt dienlich als auch der Attraktivität der Schulen Aargau 
als Arbeitgeberin. 

8.2.1 Spital- und Talentschulung 

Die gesetzliche Verankerung der Spitalschulung schafft die Grundlage dafür, dass Abwesenheiten 
aufgrund von gesundheitlichen Problemen kompensiert werden können und sich diese nicht notge-
drungen negativ auf das weitere Fortkommen der Jugendlichen auswirken müssen. 

8.2.2 Schule im digitalen Wandel 

Die zeitgemässe digitale Infrastruktur in den Schulen ermöglicht mehr Kindern und Jugendlichen den 
Zugang zu digitalen Lernmedien. Dies hat einen positiven Effekt auf die Entwicklung von digitalen 
Bildungsangeboten. Der vereinfachte Zugang zu digitalen Lernmedien fördert zudem den Erwerb von 
digitalen Kompetenzen, was wiederum langfristig einen Beitrag leistet zur Behebung des Fachkräfte-
mangels. Durch die zeitgemässen, digitalen Dienstleistungen und den Abbau von administrativem 
Aufwand für Lehrpersonen steigt die Attraktivität des Arbeitsorts "Schulen Aargau". Damit kann ein 
Beitrag zur Reduktion des Lehrpersonenmangels geleistet werden.  

8.2.3 Sprach- und Kulturaustausch 

Die Vernetzung von Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitswelt nimmt stetig zu. Damit zukünftige Gene-
rationen für die Herausforderungen der Arbeitswelt gut ausgerüstet sind und in der Gesellschaft aktiv 
partizipieren können, ist es unerlässlich, neben den fachlichen und sozialen Fähigkeiten auch 
sprachliche und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben.  

8.3 Auswirkungen auf die Gesellschaft 

Die Totalrevision des Schulgesetzes legt die Basis dafür, dass die Aargauer Schulen weiterhin ein 
von gegenseitiger Achtung geprägtes Zusammenleben, selbstständiges und vernetztes Denken so-
wie die Sozial- und Selbstkompetenz der Kinder und Jugendlichen in einem zukunftsgerichteten Um-
feld fördern können.  

8.3.1 Schule im digitalen Wandel 

Eine zeitgemässe, sichere und effiziente digitale Infrastruktur unterstützt die Schulen in ihrem Bil-
dungsauftrag. 

8.3.2 Sprach- und Kulturaustausch 

Mit Austausch erleben die Schülerinnen und Schüler die Vielfalt der Schweizer Sprach- und Kulturre-
gionen und fördern die Stärkung ihrer interkulturellen Kompetenzen.  

8.3.3 Entscheid Sonderschulung und ausnahmsweise Kostengutsprache bei Schulung in ei-
ner Privatschule in besonderen Einzelfällen 

Die soziale Integration von Menschen mit Behinderungen ist die zentrale Zielsetzung ihrer Förde-
rung, Schulung und Betreuung (§ 1 Abs. 1 Betreuungsgesetz). Teilhabe an der Gesellschaft beginnt 
mit der Schule; Kinder mit Behinderungen treffen auf Kinder ohne Behinderungen: so lernen sie den 
Umgang miteinander, der zum Alltag wird. Verminderte Separation im Schulalter führt langfristig 
auch zu besseren Voraussetzungen für eine spätere Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an 
der Gesellschaft.  
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8.4 Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima 

Die Totalrevision des Schulgesetzes beziehungsweise die beiden an dessen Stelle tretenden neuen 
Gesetze haben weder Auswirkungen auf die Umwelt noch auf das Klima. 

8.5 Auswirkungen auf die Gemeinden 

Durch die Entflechtung des Schulgesetzes in ein Volksschulgesetz und ein Mittelschulgesetz und die 
Verdeutlichung der Zuständigkeiten und Kompetenzen schafft die Totalrevision Schulgesetz stabile 
Rahmenbedingungen für die Aufgabenerfüllung der Gemeinden als Träger der Volksschulen. 

8.5.1 Verbindlichere Zusammenarbeit der Gemeinden 

Die Verpflichtung der Gemeinden, ihre Zusammenarbeit in einem Vertrag oder in Satzungen (Ver-
band) zu verankern, führt dazu, dass zahlreiche Gemeinden gemeinsam eine verbindliche Grundlage 
für ihre Zusammenarbeit auf Ebene der Volksschule schaffen müssen165.  

Durch die verbindlichere Zusammenarbeit wird die Planungssicherheit (beispielsweise im Zusam-
menhang mit dem Schulraumbedarf) aber auch die Rechtssicherheit (beispielsweise hinsichtlich Mo-
dalitäten betreffend die Zahlung des Schulgelds) erhöht.  

8.5.2 Schule im digitalen Wandel 

Die Gemeinden als Träger der Volksschulen haben weiterhin die Freiheit ihre Schuladministrations-
software selbst zu wählen. Neu steht ihnen dabei auch das vom Kanton beschaffte und finanzierte 
Basismodul Schuladministration zur Auswahl. Hierbei entfallen für die Gemeinden inskünftig die Be-
schaffungskosten sowie die jährlichen Lizenzkosten (vgl. Kapitel 8.1.2). Die Schuladministrationssoft-
ware wird durch die neuen Schnittstellen besser mit den kantonalen Systemen vernetzt und die Da-
tenaustauschstandards erleichtern den Datenaustausch auch zwischen den Schulen, zum Beispiel 
bei einem Schulwechsel. Mit der Bildungs-Identität, dem Basismodul Schuladministration, den 
Schnittstellen und den Datenaustauschstandards stellt der Kanton den Schulen eine notwendige Er-
gänzung der lokalen Basisinfrastruktur auf Hardware-Ebene (WLAN, Geräte, usw.) bereit. Der Initial-
aufwand bei der Einführung wird ausgeglichen mit der langfristigen administrativen Vereinfachung für 
den Umgang mit Login im Klassenzimmer und den Datenaustausch zwischen Schulen und mit dem 
Kanton.  

Im Fall von Bestimmungen zur ICT-Basisinfrastruktur fallen für diejenigen Gemeinden, deren Regel-
schulen diese noch nicht erfüllen, Kosten für den Ausbau der Infrastruktur an. Diese Kosten können 
aktuell noch nicht abgeschätzt werden, da dies sowohl von den Basisinfrastrukturvorgaben als auch 
von der Ausstattung der Schulen abhängt. 

Die Implementierung der neuen Services (Bildungs-Identität, Datenaustauschstandards und gegebe-
nenfalls Basismodul Schuladministration) bewirkt in den Schulen einen Initialaufwand. Neue Pro-
zesse müssen etabliert und der Umgang mit neuen Programmen erlernt werden. Der Initialaufwand 
wird ausgeglichen mit der langfristigen, administrativen Vereinfachung beim täglichen Umgang mit 
Logins im Klassenzimmer und dem Datenaustausch zwischen Schulen und dem Kanton. 

8.5.3 Sprach- und Kulturaustausch 

Die Gemeinden sind Träger des obligatorischen Volksschulunterrichts und finanzieren daher im 
Grundsatz neben den Kosten für das Unterrichtsmaterial auch die Kosten für die Durchführung von 
Schulveranstaltungen, Lagern, Projektwochen, Ausflügen und Exkursionen. Aufgrund der erweiterten 
Mobilität werden voraussichtlich mehr Schulausflüge und Lagerwochen in der Romandie oder im 
Tessin durchgeführt als in näher gelegenen Deutschschweizer Gebieten. Dies dürfte sich jedoch 

 
165 Im Schuljahr 2023/24 weist der Kanton Aargau über 40 Schulkreise auf. 25 davon sind mittels Satzungen (Verband) verstetigt. Die Zahl der 
bestehenden Gemeindeverträge ist nicht bekannt, da der Abschluss eines Gemeindevertrags ohne Mitwirken (und dementsprechend auch nicht 
in Kenntnis) des Kantons erfolgt. 
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kaum auf die Gemeindebeiträge auswirken, da die Schulen angehalten sind, finanzielle Unterstüt-
zung in erster Linie bei der nationalen Agentur Movetia zu beantragen. Zudem bieten die Schweizeri-
schen Bundesbahnen (SBB) Schultageskarten für Fr. 15.– pro Schülerin und Schüler an. 

8.5.4 Schulspezifische Strafnormen 

Die Verschiebung der Strafkompetenzen der bisherigen Schulbehörden an die jeweiligen Strafbehör-
den führt dazu, dass die Schule sich nicht mehr selber mit strafrechtlichen Fragestellungen ausei-
nandersetzen müssen und hat somit eine Entlastung der Gemeinden zur Folge. 

8.5.5 Entscheid Sonderschulung und Kostengutsprache bei Schulung in einer Privatschule in 
besonderen Einzelfällen 

Wie oben unter Kapitel 8.1.7 beschrieben, führt die in Kapitel 3.2.2.9 beschriebene Lösung zu einem 
Effizienzgewinn, der auch die Gemeinden betrifft. Die Restkosten, die zu 40 % von den Gemeinden 
getragen werden, bleiben steuerbar und die Gemeinden sowie die Schulen werden von anspruchs-
vollen und zeitraubenden Zuweisungsprozessen entlastet. 

8.6 Auswirkungen auf die Beziehungen zum Bund und zu anderen Kantonen 

Die aus der Totalrevision Schulgesetz resultierenden beiden Erlasse stehen im Einklang mit den 
übergeordneten Vorgaben und erlauben die Zusammenarbeit im Schulbereich auch über die Kan-
tonsgrenzen hinaus. 

8.6.1 Schule im digitalen Wandel 

Der kantonale Anschluss an Edulog stärkt diese von der EDK initiierte Schnittstelle zwischen den 
Online-Diensten und der Verwaltung der digitalen Bildungs-Identität und hilft, dieses Angebot lang-
fristig zu etablieren.  

8.6.2 Sprach- und Kulturaustausch 

Auf operativer Ebene liegt die Hauptverantwortung für die Umsetzung der Sprachaustausche weitge-
hend bei der nationalen Agentur Movetia, die von Bund und Kantonen für die Förderung von Aus-
tausch und Mobilität gegründet wurde. Das Netzwerk "Kantonale Austauschverantwortliche (KAV)" 
operiert unter dem Dach der drei Deutschschweizer Regionalkonferenzen der EDK. Die KAV des 
Kanton Aargau ist mit der nationalen Agentur Movetia verbunden und fungiert als Vermittelnde zu 
den Bildungsinstitutionen und internen Stakeholder. Die Beziehungen zu Movetia wurden intensiviert 
und ist durch die regelmässige Teilnahme der KAV an nationalen Konferenzen und Themensitzun-
gen langfristig gewährleistet. Folglich gelingt es vermehrt, Einfluss auf nationale Entscheidungen und 
Prozesse zu nehmen.  

Die Kantonalen Austauschverantwortlichen KAV ist mit den Austauschverantwortlichen anderer Kan-
tone vernetzt und fördert die Zusammenarbeit aktiv. Im Rahmen diverser Austauschprojekte arbeitet 
der Kanton Aargau mit anderen Kantonen zusammen. Durch die Entwicklung neuer Angebote in Ko-
operation mit – in erster Linie französischsprachigen – Kantonen entstehen neue Partnerschaften.  

8.6.3 Entscheid Sonderschulung und Kostengutsprache bei Schulung in einer Privatschule in 
besonderen Einzelfällen 

Mit einer kantonalen Kompetenz für Sonderschulzuweisungen schafft der Kanton Aargau eine Vo-
raussetzung, um die Vorgaben von Bundesverfassung (Art. 8), UNO-Behindertenrechtskonvention 
und Behindertengleichstellungsgesetz umsetzen zu können.  

Zudem kann der Kanton Aargau als verlässlicher Partner anderer Kantone auftreten, was eine kan-
tonsübergreifende Angebotsplanung ermöglicht. Dies ist für Angebote, die aufgrund ihrer hohen Spe-
zialisierung überkantonal angeboten werden müssen, sowie für eine interkantonal abgestimmte An-
gebotsplanung, wie sie die IVSE verlangt, erforderlich.  

https://www.movetia.ch/


 

 
 146 von 

146 
 

9. Wirkungsprüfung 

Die Qualitätssicherung der Schulen ist eine ständige Aufgabe des Kantons und ist so auch immer 
wieder Gegenstand zahlreicher politischer Vorstösse. Die beiden vorliegenden Gesetzesentwürfe 
selbst enthalten spezifische Normen zur Qualitätssicherung (§§ 92 ff. E-VSG, § 37 Abs. 1 lit. a  
E-MSG), die eine Wirkungsprüfung miteinschliessen. Die betreffenden Normierungen ziehen prak-
tisch weder neue noch stark veränderte Aufgaben nach sich. Die wesentlichste Änderung beschränkt 
sich auf den Wechsel der Zuständigkeit bei der Sonderschulzuweisung von den Schulen bezie-
hungsweisen Gemeinden zum Kanton (vgl. Kapitel 3.2.2.9). Zu dieser Änderung werden nachfolgend 
flankierende Massnahmen notwendig sein, um eventuell bereits heute bestehende, aber auch künf-
tige Fehlanreize bei der Sonderschulzuteilung – wenn nicht ganz ausschliessen – so doch mindes-
tens reduzieren zu können. Dazu gehört zweifellos eine Analyse der damit verbundenen Ressourcie-
rung und Finanzierung. 

10. Weiteres Vorgehen 

Meilenstein Termin 

Beratung Kommission Grosser Rat Mai / Juni 2024 

1. Beratung im Grossen Rat Juni 2024 

2. Beratung im Grossen Rat 1. Quartal 2025 

Referendumsfrist für fakultatives Referendum 90 Tage 

Inkrafttreten beider Erlasse 
Im Fall einer Volksabstimmung 

1. August 2025 (Schuljahr 2025/26) 
1. August 2026 (Schuljahr 2026/27) 

Antrag 

1. 

Der vorliegende Entwurf des neuen Volksschulgesetzes (VSG) wird in 1. Beratung zum Beschluss 
erhoben. 

2. 

Der vorliegende Entwurf des neuen Mittelschulgesetzes (MSG) wird in 1. Beratung zum Beschluss 
erhoben. 

Regierungsrat Aargau 
 
 

Beilagen 
• Synopse Volksschulgesetz (VSG) (Beilage 1) 
• Volksschulgesetz (VSG) (mit Vergleich zum Schulgesetz) (Beilage 2) 
• Synopse Mittelschulgesetz (MSG) (Beilage 3) 
• Mittelschulgesetz (MSG) (mit Vergleich zum Schulgesetz und zum Mittelschuldekret) (Beilage 4) 

 
 

 

 

Peyer Nina-Eva Katharina  PDGR TDL6YI
Hervorheben



  

 

 
Synopse (Papierfarbe hellgelb) 24.112 
 
Volksschulgesetz (VSG); 1. Beratung 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 
Neu: ???.??? 
Geändert: 171.100 | 411.200 | 428.500 
Aufgehoben: 401.100 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Volksschulgesetz (VSG)                   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf die §§ 28 Abs. 3, 
31 Abs. 1 und 38bis der Kan-
tonsverfassung, 

   

 beschliesst:    

 I.    

      1. Allgemeine Bestimmun-
gen 

                  

 §  1 
Gegenstand 

   

 1 Dieses Gesetz regelt das Bil-
dungswesen in der Volks-
schule. 

   

Anträge / Minderheitsanträge / Prüfungsan-
träge / Eventualantrag Kommission BKS: 
Seiten 3, 5, 9, 20, 21, 26, 29-31, 38, 41, 42, 44, 
46, 51-55, 60, 61, 64-67, 74, 76-78, 81, 85-87, 
91, 100, 119 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Es findet ausserdem Anwen-
dung auf die Schuldienste, die 
ausserschulische Jugendarbeit 
sowie die Aufsicht der im 
Volksschulbereich tätigen Pri-
vatschulen und der privaten 
Schulung. 

   

 §  2 
Begriffe 

   

 1 Die folgenden in diesem Ge-
setz genannten Begriffe wer-
den wie folgt verwendet: 

   

 a) Eltern: gemäss Schweizeri-
schem Zivilgesetzbuch erzie-
hungsberechtigte und erzie-
hungsverpflichtete Person 
beziehungsweise Personen, 

   

 b) Gemeinden: Einwohnerge-
meinden oder Gemeindever-
bände, 

   

 c) Gemeinderat: einschliesslich 
Vorstand, wo dieser anstelle 
des Gemeinderats tritt, 

   

 d) Schulträger: Gemeinden 
und private Träger der öf-
fentlichen Sonderschulen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 e) Öffentliche Schulen: Schu-
len, die von Gemeinden ge-
tragen werden, und vom 
Kanton anerkannte Sonder-
schulen mit privater Träger-
schaft, 

   

 f) Privatschulen: Schulen mit 
privater Trägerschaft, die 
vom Kanton bewilligt sind. 

   

  Prüfungsantrag 
Auf die 2. Beratung ist die Be-
grifflichkeit "Aufenthaltsge-
meinde" zu definieren. 

Zustimmung  

 §  3 
Bildungsauftrag 

   

 1 Die Volksschule vermittelt al-
len Schülerinnen und Schülern 
die von der Bundesverfassung 
garantierte Grundausbildung. 

   

 2 Sie erfüllt ihren Bildungsauf-
trag in Zusammenarbeit mit 
den Eltern. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  4 
Bildungsziele 

   

 1 Die Volksschule legt die Ba-
sis für ein von gegenseitiger 
Achtung geprägtes Zusam-
menleben und fördert die geis-
tigen, emotionalen, körperli-
chen und sozialen Fähigkeiten 
und Begabungen jedes einzel-
nen Kindes, unabhängig von 
seinem sozialen, kulturellen 
und religiösen Hintergrund. 

   

 2 Sie vermittelt jene Kennt-
nisse und Fertigkeiten, welche 
die Grundlagen für die berufli-
che Ausbildung, den Besuch 
weiterführender Schulen, die 
Partizipation an demokrati-
schen Prozessen und das le-
benslange Lernen darstellen. 

   

 3 Sie fördert die Sach-, Selbst- 
und Sozialkompetenz zur 
ganzheitlichen Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler, die 
Selbständigkeit im Denken, 
Werten und Handeln sowie 
Leistungsbereitschaft und Dia-
logfähigkeit. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  5 
Neutralitätsgebot 

   

 1 Die öffentlichen Schulen sind 
in Bezug auf religiöse, politi-
sche, kulturelle, herkunftsbe-
zogene und lebensformgebun-
dene Zugehörigkeiten neutral. 

1 Die öffentlichen Schulen sind 
[…] politisch und religiös neut-
ral.  

Zustimmung  

 2 Sowohl die öffentlichen 
Schulen als auch die Privat-
schulen sind der demokrati-
schen und rechtsstaatlichen 
Grundordnung verpflichtet. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      2. Angebote                   

      2.1. Allgemeines                   

 §  6 
Grundsatz 

   

 1 Kinder und Jugendliche sind 
grundsätzlich in Abteilungen 
der Regelschule zu unterrich-
ten. 

   

 2 Vorbehalten bleiben die För-
der- und Stützangebote sowie 
die Sonderschulung. 

   

 §  7 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zu den Angebo-
ten gemäss den §§ 9–24, 26, 
27 und 29 durch Verordnung, 
insbesondere die Vorausset-
zungen zur Nutzung des An-
gebots und zur Zuweisung, 
den Umfang sowie die Unter-
richtsinhalte, soweit sie sich 
nicht unmittelbar aus den 
Lehrplänen ergeben. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      2.2. Regelschule                   

 §  8 
Gliederung 

   

 1 Die Regelschule gliedert sich 
in den Kindergarten von zwei 
Jahren, die Primarschule von 
sechs Jahren und die Ober-
stufe von drei Jahren. 

   

 §  9 
Kindergarten 

   

 1 Der Kindergarten fördert die 
Entwicklung der Wahrneh-
mungs-, Ausdrucks- und Ge-
meinschaftsfähigkeit des Kin-
des. Er schafft die Vorausset-
zungen für das weitere schuli-
sche Lernen. 

   

 §  10 
Primarschule 

   

 1 Die Primarschule baut auf 
dem Kindergarten auf. 

   

 2 Sie vermittelt die Grundlagen 
für Lesen, Schreiben, Rech-
nen und weitere elementare 
Bereiche des Wissens und 
Könnens und schafft eine Ba-
sis für Urteilsfähigkeit und 
selbständiges Denken und 
Handeln. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  11 
Oberstufe 

   

 1 Die Oberstufe baut auf der 
Primarschule auf. 

   

 2 Sie vermittelt eine allgemeine 
Bildung und vertieft und er-
gänzt damit die Grundlagen für 
Urteilsfähigkeit sowie für selb-
ständiges Denken und Han-
deln. Sie schafft bei allen 
Schülerinnen und Schülern die 
Voraussetzungen zur Aus- und 
Weiterbildung. 

   

 3 Die verschiedenen Typen der 
dreigliedrigen Oberstufe ent-
halten folgende Ausprägung:   

   

 a) die Realschule vermittelt 
eine breite Grundausbildung 
und schafft die Vorausset-
zungen für eine berufliche 
Grundbildung, 

   

 b) die Sekundarschule vermit-
telt eine erweiterte Grund-
ausbildung und schafft die 
Voraussetzungen für eine 
berufliche Grundbildung oder 
für den Eintritt in die nicht-
gymnasialen Lehrgänge der 
Mittelschulen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) die Bezirksschule schafft 
durch eine umfassende 
Grundausbildung die Vo-
raussetzung für eine berufli-
che Grundbildung, ein-
schliesslich der Berufsmatu-
rität, oder für den Eintritt in 
das Gymnasium und die wei-
teren Lehrgänge der Mittel-
schulen. 

   

  Minderheitsantrag 
4 Die verschiedenen Typen 
sind so aufeinander abge-
stimmt, dass ein Wechsel von 
einem Typ in einen anderen 
möglich ist. 

Festhalten  

      2.3. Förder- und Stützange-
bote 

                  

 §  12 
Einführungsklasse 

   

 1 In der Einführungsklasse 
werden Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet, die für die 
Erfüllung der Anforderungen 
der 1. Primarklasse voraus-
sichtlich mehr Zeit benötigen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  13 
Kleinklasse 

   

 1 In Kleinklassen der Primar-
schule und Oberstufe werden 
Schülerinnen und Schüler un-
terrichtet, die aufgrund von be-
sonderen Bildungsbedürfnis-
sen dem ordentlichen Unter-
richt in der Regelschule nicht 
zu folgen vermögen. 

   

 §  14 
Sonderformen im dritten Jahr 
der Oberstufe 

   

 1 Die Gemeinden können im 
dritten Jahr der Oberstufe zu-
sätzliche Angebote wie ein Be-
rufswahljahr, ein Werkjahr 
oder eine Integrations- und 
Berufsfindungsklasse führen. 
 

   

 §  15 
Schulische Heilpädagogik 

   

 1 Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Bildungsbedürf-
nissen, die in der Regelschule 
oder in einem Förder- und 
Stützangebot unterrichtet wer-
den, werden bedarfsgerecht 
mit Schulischer Heilpädagogik 
unterstützt und begleitet. 

   



  
- 11 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  16 
Logopädie 

   

 1 Schülerinnen und Schüler mit 
sprech- und sprachtherapeuti-
schen Bedürfnissen sind ab 
dem Eintritt in den Kindergar-
ten mit Logopädie zu fördern. 

   

 §  17 
Deutschförderung 

   

 1 Fremdsprachige Schülerin-
nen und Schüler, die wegen 
mangelnder Deutschkennt-
nisse dem ordentlichen Unter-
richt nicht zu folgen vermögen, 
erhalten zum Erwerb der deut-
schen Sprache eine geeignete 
Unterstützung. 

   

 2 Sie können unter besonderen 
Umständen übergangsweise in 
Integrationskursen oder mittels 
vergleichbarer Angebote ge-
fördert werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  18 
Begabtenförderung 

   

 1 Schülerinnen und Schüler mit 
überdurchschnittlichem Poten-
zial und hoher Leistungsbereit-
schaft, die durch den ordentli-
chen Unterricht nicht genü-
gend gefördert werden kön-
nen, erhalten Begabtenförde-
rung und bei Bedarf eine ge-
eignete Begleitung. 

   

 2 Massnahmen der Begabten-
förderung sind insbesondere 
die Straffung der Lehrplanin-
halte, das Bereitstellen von 
weiterführenden Lernaktivitä-
ten oder das Beschleunigen 
der schulischen Laufbahn.  

   

 3 Der Kanton kann ergänzende 
Förderangebote bereitstellen. 

   

 §  19 
Talentschulung 

   

 1 Der Kanton kann einzelnen 
Gemeinden zur Talentschu-
lung die Führung von Abteilun-
gen mit spezieller Schul- und 
Unterrichtsorganisation bewilli-
gen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Er kann die Talentschulung 
über die gesetzliche Beteili-
gung beim Personalaufwand 
hinaus zusätzlich finanzieren. 

   

 3 Die Voraussetzungen, Bedin-
gungen und Auflagen sind in 
einem Leistungsvertrag zwi-
schen der Gemeinde und dem 
zuständigen Departement zu 
regeln. Es können Dritte in den 
Leistungsvertrag eingebunden 
werden. 

   

 §  20 
Angebote für Asylsuchende 

   

 1 Asylsuchende Kinder und Ju-
gendliche werden in der Regel 
während der ersten Monate ih-
res Aufenthalts im Kanton in 
speziellen Angeboten auf den 
Übertritt in die Regelschule 
oder in ein anderes schuli-
sches Angebot vorbereitet. 

   

 2 Für Kinder und Jugendliche 
in kantonalen Asylgrossunter-
künften sind vor Ort in der Re-
gel altersgemischte Abteilun-
gen zu bilden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Kanton übernimmt die Fi-
nanzierung der erforderlichen 
Infrastruktur, des Personals 
sowie der Schulleitung und un-
terstützt die Standortgemein-
den besonders in fachlichen 
und organisatorischen Fragen. 

   

 §  21 
Spitalschulung 

   

 1 Für Schülerinnen und Schü-
ler mit längerem oder wieder-
kehrendem Spitalaufenthalt ist 
ein angemessener Unterricht 
zu gewährleisten. 

   

 2 Der Unterricht in der entspre-
chenden aargauischen Spital-
einrichtung bildet Teil der öf-
fentlichen Schule an deren 
Standort. 

   

 3 Der Grosse Rat regelt die 
Kostenverteilung zwischen 
dem Kanton und den Gemein-
den durch Dekret. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  22 
Spezialangebote 

   

 1 Der Kanton kann Gemeinden 
die Führung von regionalen 
Spezialangeboten für Kinder 
und Jugendliche mit psychoso-
zialen Auffälligkeiten bewilli-
gen. 

   

 2 Die Zuteilung in ein Spezial-
angebot ist eine vorüberge-
hende Massnahme für Schüle-
rinnen und Schüler, welche die 
Regelschule aufgrund ihres 
Verhaltens kurzfristig nicht zu 
tragen vermag. 

   

 3 Die Schulträger erheben von 
den Aufenthaltsgemeinden der 
Schülerinnen und Schüler ein 
Schulgeld, das sich aus den 
Vollkosten berechnet. Der 
Kanton trägt ein allfälliges De-
fizit und erhält einen allfälligen 
Überschuss. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      2.4. Sonderschulung                   

 §  23 
Sonderschulen 

   

 1 In Sonderkindergärten und 
Sonderschulen werden Kinder 
und Jugendliche mit einer Be-
hinderung unterrichtet und ge-
fördert, 

   

 a) die aufgrund ihrer Fähigkei-
ten voraussichtlich nicht in 
der Lage sein werden, aus 
dem Unterricht in der Regel-
schule oder in einem Förder- 
und Stützangebot einen 
sinnvollen Nutzen für ihre 
weitere Entwicklung zu zie-
hen sowie am gemeinschaft-
lichen Leben der Abteilung 
teilzuhaben, oder 

   

 b) bei denen die Schwere der 
Behinderung dem Unterricht 
der anderen Schülerinnen 
und Schüler ernstlich entge-
gensteht. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Das Angebot in den Sonder-
schulen umfasst Unterricht, Er-
ziehung, Betreuung, Pflege, 
therapeutische Massnahmen, 
Verpflegung, notwendige 
Transporte sowie Unterkunft 
bei Schulung in stationären 
Sonderschulen. 

   

 3 Für Schülerinnen und Schü-
ler ab dem 16. Altersjahr kann 
ein Sonderwerkunterricht an-
geboten werden. 

   

 4 Die Sonderschulung beginnt 
mit der Schulpflicht und endet 
spätestens mit dem vollende-
ten 20. Altersjahr. In pädago-
gisch oder medizinisch beson-
ders begründeten Fällen kann 
das zuständige Departement 
Ausnahmen bewilligen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  24 
Weitere Angebote 

   

 1 Für Kleinkinder mit Entwick-
lungsauffälligkeiten können zur 
Vorbereitung auf den Kinder-
garten und die Schule pädago-
gisch-therapeutische Mass-
nahmen durchgeführt werden. 
Dazu gehören insbesondere 
die heilpädagogische Früher-
ziehung und die Logopädie für 
Säuglinge und Kleinkinder. 

   

 2 Für Kinder und Jugendliche 
mit Auffälligkeiten im Bereich 
der Bewegung wird Psycho-
motorik-Therapie angeboten. 
Diese Massnahme beginnt in 
der Regel frühestens mit dem 
Eintritt in den Kindergarten. 

   

 3 Für den Unterricht von Schü-
lerinnen und Schülern mit Be-
hinderungen, die in der Regel-
schule oder in einem Förder- 
und Stützangebot unterrichtet 
werden, stehen Angebote für 
Beratung oder Begleitung zur 
Verfügung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  25 
Bewilligungspflicht und Finan-
zierung 

   

 1 Die Bewilligungspflicht und 
Finanzierung der Sonderschu-
len und der weiteren Angebote 
richtet sich nach dem Gesetz 
über die Einrichtungen für 
Menschen mit besonderen Be-
treuungsbedürfnissen (Betreu-
ungsgesetz, BeG) vom 2. Mai 
2006 1). 

   

      2.5. Schulergänzende und 
ausserschulische Angebote 

                  

 §  26 
Musikschulen 

   

 1 Die Gemeinden können den 
lehrplanmässigen Instrumen-
tal- und Gesangsunterricht an 
Musikschulen mit eigener oder 
privater Trägerschaft übertra-
gen. 

   

 
1) SAR 428.500 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.500/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  27 
Schulunterstützende Angebote 

   

 1 Über den lehrplanmässigen 
Unterricht hinaus können die 
Gemeinden weitere schulun-
terstützende Angebote führen, 
namentlich eine Aufgabenhilfe. 

   

 2 Der Kanton kann Angebote 
der Gemeinden zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen, 
die aus sozioökonomisch be-
scheidenen Verhältnissen 
stammen und eine hohe Leis-
tungsbereitschaft zeigen, fi-
nanziell unterstützen.     

   

 §  28 
Religionsunterricht 

   

 1 Die Gemeinden stellen den 
öffentlich-rechtlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften 
zur Erteilung des kirchlichen 
Religionsunterrichts für zwei 
Lektionen pro Woche und Ab-
teilung innerhalb der Unter-
richtszeit unentgeltlich geeig-
nete Schulräume zur Verfü-
gung. 

1 Die Gemeinden stellen den 
öffentlich-rechtlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften 
zur Erteilung des kirchlichen 
Religionsunterrichts für zwei 
Lektionen pro Woche und Ab-
teilung innerhalb der Unter-
richtszeit unentgeltlich geeig-
nete […] Räumlichkeiten zur 
Verfügung. 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  29 
Kurse in heimatlicher Sprache 
und Kultur 

Streichung von § 29 Festhalten  

 1 In Kursen in heimatlicher 
Sprache und Kultur werden die 
Erstsprache gefördert und das 
Hintergrundwissen über die 
Sprachregion vermittelt. Sie 
stärken die Sprachkompeten-
zen der Schülerinnen und 
Schüler und unterstützen sie in 
der Identitätsbildung und In-
tegration. 

   

 2 Die Organisation und Finan-
zierung solcher Kurse erfolgen 
durch Botschaften, Konsulate 
oder private Trägerschaften. 

   

  

 

 

 

3 Der Kanton unterstützt die 
Kurse durch Information und 
Koordination. Die Gemeinden 
stellen dafür den privaten Trä-
gern Schulraum unentgeltlich 
zur Verfügung, soweit sich 
diese ausdrücklich auf die de-
mokratische und rechtsstaatli-
che Grundordnung verpflich-
ten. 

Eventualantrag 
Sollte der Streichung von § 29 
nicht zugestimmt werden, wird 
folgender Antrag gestellt: 
3 Der Kanton unterstützt die 
Kurse durch Information und 
Koordination. Die Gemeinden 
stellen dafür den privaten Trä-
gern […] geeignete Räumlich-
keiten unentgeltlich zur Verfü-
gung, soweit sich diese aus-
drücklich auf die demokrati-
sche und rechtsstaatliche 
Grundordnung verpflichten. 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      3. Rechte und Pflichten                   

      3.1. Schülerinnen und 
Schüler 

                  

 §  30 
Recht auf Schulbesuch 

   

 1 Kinder und Jugendliche mit 
Aufenthalt im Kanton haben 
von Beginn der Schulpflicht bis 
zur Vollendung des 16. Alters-
jahrs Anspruch, in ein schuli-
sches Angebot aufgenommen 
zu werden, das ihren Fähigkei-
ten entspricht und dessen An-
forderungen sie erfüllen. 

   

 2 Wer die in Absatz 1 festge-
legte Altersgrenze überschrit-
ten hat, darf das begonnene 
Angebot grundsätzlich ab-
schliessen. 

   

 3 Vorbehalten bleiben die Re-
gelungen zu den besonderen 
Altersgrenzen im Rahmen des 
Sonderschulunterrichts und 
der Förder- und Stützangebote 
sowie zu den disziplinarischen 
Ausschlüssen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  31 
Schulpflicht 

   

 1 Alle Kinder und Jugendlichen 
mit Aufenthalt im Kanton un-
terstehen der Schulpflicht. Sie 
beginnt mit dem Eintritt in den 
Kindergarten und dauert elf 
Jahre oder bis zum erfolgrei-
chen früheren Abschluss einer 
Grundausbildung an der 
Volksschule, längstens jedoch 
bis zur Vollendung des 16. Al-
tersjahrs. 

   

 2 Die Schulpflicht kann auch im 
Rahmen einer staatlich bewil-
ligten Privatschule oder einer 
privaten Schulung erfüllt wer-
den. 

   

 3 Aus wichtigen Gründen kann 
das zuständige Departement 
ein Kind auf Gesuch der Eltern 
vorübergehend von der Schul-
pflicht entbinden oder vorzeitig 
daraus entlassen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  32 
Stichtag 

   

 1 Stichtag für den Eintritt in den 
Kindergarten auf den Beginn 
des kommenden Schuljahrs ist 
der 31. Juli desjenigen Jahrs, 
an dem das Kind sein viertes 
Altersjahr vollendet hat. 

   

 2 Auf Gesuch der Eltern ist ein 
späterer Eintritt in den Kinder-
garten zu gestatten, längstens 
jedoch bis zum nächsten 
Schuljahr. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zum späteren 
Eintritt durch Verordnung. 

   

 §  33 
Unentgeltlichkeit 

   

 1 Der unentgeltliche Unterricht 
bezieht sich in der Regel auf 
die öffentliche Schule am Ort, 
wo sich das betroffene Kind 
während der Woche mehrheit-
lich aufhält. 

   

 2 Wo kein entsprechendes 
Schulangebot vor Ort vorhan-
den ist, bezieht sich der unent-
geltliche Unterricht auf den 
Schulkreis, zu dem der Aufent-
haltsort gehört. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Besuch einer öffentlichen 
Schule ausserhalb des Aufent-
haltsorts oder des Schulkrei-
ses ist ausnahmsweise unent-
geltlich, wenn dafür wichtige 
Gründe vorliegen. 

   

 §  34 
Information 

   

 1 Schülerinnen und Schüler 
sind in regelmässigen Abstän-
den über das Schulgeschehen 
und den Stand ihrer Leistun-
gen zu informieren. 

   

 §  35 
Meinungsäusserung und An-
hörung 

   

 1 Schülerinnen und Schüler 
haben das Recht, ihre Mei-
nung zu den sie berührenden 
Angelegenheiten und zum 
Schulgeschehen frei zu äus-
sern. Ihre Meinung ist von den 
Lehrpersonen und Schulbe-
hörden angemessen und ent-
sprechend ihrem Alter und ih-
rer Reife zu berücksichtigen.   
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Vor schulischen Entscheiden, 
die sie persönlich betreffen, ist 
ihnen Gelegenheit zu geben, 
entweder unmittelbar oder 
durch die Eltern gehört zu wer-
den. Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

 §  36 
Unterrichtsbesuch 

   

 1 Die Schülerinnen und Schü-
ler sind zu regelmässigem Un-
terrichtsbesuch verpflichtet. 

1 Die Schülerinnen und Schü-
ler sind zu regelmässigem und 
pünktlichem Unterrichtsbesuch 
verpflichtet. 

Festhalten  

 §  37 
Urlaub 

   

 1 Die Schülerinnen und Schü-
ler haben Anspruch auf einen 
freien Schulhalbtag pro Quar-
tal. 

1 […] Auf Ersuchen der Eltern 
haben die Schülerinnen und 
Schüler […] Anspruch auf ei-
nen freien Schulhalbtag pro 
Quartal. 

Zustimmung  

 2 Der Gemeinderat kann be-
stimmen, dass die im Schul-
jahr anfallenden freien Schul-
halbtage zusammengefasst 
bezogen werden dürfen sowie 
der Bezug an besonderen 
Schulanlässen oder an Prü-
fungstagen ausgeschlossen 
ist. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Regierungsrat regelt An-
spruch, Verfahren und Modali-
täten für weitergehenden Ur-
laub durch Verordnung. 

   

 §  38 
Dispensation 

   

 1 Schülerinnen und Schüler 
können so weit vom Besuch 
gewisser Unterrichtslektionen 
dispensiert werden, als deren 
überdurchschnittliche Sach-
kompetenz im betreffenden 
Fach anderweitig ausgewiesen 
ist, oder wenn medizinische 
oder andere wichtige Gründe 
vorliegen. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt An-
spruch, Verfahren und Modali-
täten zur Dispensation durch 
Verordnung. 

   

 §  39 
Schulunfallversicherung 

   

 1 Die Schulträger sorgen für 
eine angemessene Unfallver-
hütung, versichern die Schüle-
rinnen und Schüler gegen die 
Folgen von Unfällen im Zu-
sammenhang mit dem Schul-
betrieb und auf dem Schulweg 
und übernehmen die Prämien. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Schulunfallversicherung 
steht subsidiär zur obligatori-
schen Krankenversicherung. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Schulunfall-
versicherung durch Verord-
nung. 

   

      3.2. Eltern                   

 §  40 
Information 

   

 1 Die Eltern sind in regelmässi-
gen Abständen über den 
Stand der Leistungen und das 
Verhalten ihrer Kinder zu infor-
mieren. 

   

 2 Die Schule informiert die El-
tern in angemessener Weise 
über wichtige Bereiche des 
Unterrichts- und Schulgesche-
hens und organisiert Veran-
staltungen, die es den Eltern 
erlauben, einen Einblick in den 
Schulalltag zu gewinnen und 
mit der Schulleitung, den Lehr-
personen und den weiteren in 
der Schule tätigen Personen 
persönlich in Kontakt zu treten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  41 
Besuchsrecht 

   

 1 Die Eltern haben das Recht, 
den Unterricht ihrer Kinder ein-
mal pro Schulhalbjahr nach 
Absprache mit den betroffenen 
Lehrpersonen oder der Schul-
leitung zu besuchen. 

   

 §  42 
Kontakte 

   

 1 Kontakte mit den Lehrperso-
nen und der Schulleitung sind 
rücksichtsvoll auszuüben und 
grundsätzlich auf die normalen 
Unterrichts- und Arbeitszeiten 
zu beschränken. 

   

 §  43 
Verantwortung 

   

 1 Die Eltern sind dafür verant-
wortlich, dass ihre schulpflich-
tigen Kinder die Schule pünkt-
lich und regelmässig besu-
chen. 

1 Die Eltern sind […] verant-
wortlich, dass ihre schulpflichti-
gen Kinder die Schule […] 
pflichtgemäss besuchen. 

Zustimmung 
 

 

   2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zum pflichtgemäs-
sen Schulbesuch durch Ver-
ordnung. 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

  

2 Sie tragen die Verantwortung 
für ihre Kinder auf deren 
Schulweg. 

(Abs. 2 wird neu zu Abs. 3) 
3 […] Die Eltern tragen die Ver-
antwortung für ihre Kinder auf  
deren Schulweg. 

Zustimmung  

 §  44 
Mitwirkungspflichten 

   

 1 Die Eltern müssen die Klas-
senlehrperson oder die Schul-
leitung über Verhaltensände-
rungen ihrer Kinder oder über 
Ereignisse, die sich in dessen 
Umfeld abspielen, informieren, 
soweit dies für den Schulalltag 
von Bedeutung ist. 

   

 2 Sie sind verpflichtet, an an-
geordneten Elternveranstaltun-
gen oder Gesprächen teilzu-
nehmen. 

   

 3 Bleiben sie unentschuldigt 
fern, können sie mit dem Hin-
weis auf allfällige Straffolgen 
bei Nichterscheinen formell 
vorgeladen werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  45 
Absenzen 

   

 1 Bleibt eine Schülerin oder ein 
Schüler wegen Krankheit oder 
aus anderen unvorhersehba-
ren Gründen dem Unterricht 
fern, benachrichtigen die El-
tern unverzüglich die Schule. 

   

  

2 Unentschuldigte Absenzen 
auf der Oberstufe werden in 
den Zwischenberichten und 
Zeugnissen eingetragen. 

Minderheitsantrag 
2 Entschuldigte und unent-
schuldigte Absenzen auf der 
Oberstufe werden in den Zwi-
schenberichten und Zeugnis-
sen eingetragen. 

Festhalten  

  3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zu den Absenzen 
durch Verordnung. 

Zustimmung 
 

 

 §  46 
Schulgeld 

   

 1 Erfolgt der Unterrichtsbesuch 
ohne wichtige Gründe nicht an 
der Schule am Aufenthaltsort 
des Kindes oder im entspre-
chenden Schulkreis, haben die 
Eltern ein höchstens die Voll-
kosten deckendes Schulgeld 
zu bezahlen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Sind wichtige Gründe für ei-
nen auswärtigen Schulbesuch 
vorhanden, hat die Aufent-
haltsgemeinde des Kindes das 
betreffende Schulgeld zu über-
nehmen.  

   

 §  47 
Besondere Kostentragung 

   

 1 Bei der Teilnahme an obliga-
torischen Exkursionen und 
Schullagern kann von den El-
tern ein finanzieller Beitrag an 
die auswärtigen Verpflegungs-
kosten verlangt werden. 

   

 2 Kostenfolgen für Ersatzmass-
nahmen bei Schulausschlüs-
sen können den Eltern in 
Rechnung gestellt werden. 

   

 3 Wird der Besuch eines Frei-
fachs während des laufenden 
Schuljahrs ohne wichtigen 
Grund abgebrochen, kann den 
Eltern ein Anteil an den Perso-
nalkosten auferlegt werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  48 
Kostenrahmen 

   

 1 Das Maximum für die Über-
nahme von Kosten gemäss 
§ 47 Abs. 2 und 3 beträgt 
Fr. 1'000.–. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten der besonderen 
Kostentragung durch Verord-
nung. 

   

      4. Zusammenarbeit und Or-
ganisation 

                  

      4.1. Allgemeines                   

 §  49 
Angebotspflicht 

   

 1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, die Regelschule und 
die Förder- und Stützangebote 
gemäss den §§ 12 Abs. 1, 15 
Abs. 1, 16 Abs. 1 sowie 17 
Abs. 1 unter den vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen sel-
ber oder gemeinsam mit ande-
ren Gemeinden ihrer Region 
zu führen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Sind die gesetzlichen Rah-
menbedingungen gemäss den 
§§ 54–57 zur eigenständigen 
Führung der in Absatz 1 ge-
nannten Angebote nicht erfüllt, 
arbeiten die Gemeinden einer 
Region zusammen. 

   

 3 Mangelt es in einer Region 
an bestimmten Förder- und 
Stützangeboten, kann der Re-
gierungsrat Gemeinden zur 
Führung entsprechender An-
gebote verpflichten. 

   

 §  50 
Form der Zusammenarbeit 

   

 1 Die Zusammenarbeit der Ge-
meinden erfolgt in den vom 
Gesetz über die Einwohnerge-
meinden (Gemeindegesetz, 
GG) vom 19. Dezember 
1978 1) vorgesehenen Formen 
des Gemeindevertrags oder 
des Gemeindeverbands ge-
mäss den §§ 72–82 GG. 

 
 

  

 
1) SAR 171.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  51 
Planung der Schulkreise 

   

 1 Die Gemeinden und Regio-
nalplanungsverbände planen 
gemeinsam unter Mithilfe des 
Kantons die Bildung von 
Schulkreisen. 

   

 2 Können sich die Gemeinden 
über eine Zusammenarbeit 
nicht einigen, richtet sich das 
weitere Vorgehen nach den 
Bestimmungen des Gemein-
degesetzes. 

   

 3 Der Regierungsrat kann für 
eine befristete Übergangszeit 
Ausnahmen hinsichtlich der 
Zusammenarbeit bewilligen. 

   

 §  52 
Schulgelder 

   

 1 Die Aufenthaltsgemeinden 
von Schülerinnen und Schü-
lern, die eine Schule aus wich-
tigen Gründen ausserhalb ih-
rer Aufenthaltsgemeinden be-
suchen, haben ein Schulgeld 
zu bezahlen, das höchstens 
die Vollkosten deckt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Berechnung des Schulgelds 
durch Verordnung. Die Ge-
meinden können das Schul-
geld davon abweichend durch 
Gemeindevertrag oder im 
Rahmen eines Gemeindever-
bands regeln. 

   

 §  53 
Aufnahmepflicht 

   

 1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, Schülerinnen und 
Schüler aus einer anderen Ge-
meinde aufzunehmen, 

   

 a) so lange die Zusammenar-
beit gemäss § 51 pendent 
ist, 

   

 b) falls besondere Einzelfälle 
vorliegen. 

   

 2 Das zuständige Departement 
entscheidet bei fehlender Eini-
gung und legt nach Anhörung 
der Beteiligten die Modalitäten 
des auswärtigen Schulbe-
suchs fest. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      4.2. Rahmenbedingungen                   

 §  54 
Kindergarten 

   

 1 Der Kindergarten ist mit Ab-
teilungen mit jeweils zwei 
Schuljahrgängen zu führen. 

   

 §  55 
Primarschule 

   

 1 Zur Führung einer Primar-
schule bedarf es mindestens 
15 Schülerinnen und Schüler. 

   

 2 Primarschulen dürfen mit 
mehrklassigen Abteilungen ge-
führt werden. 

   

 §  56 
Oberstufe 

   

 1 Sekundar- und Realschulen 
sind mit mindestens sechs Ab-
teilungen gemeinsam zu füh-
ren. Werden sie dezentral in 
mehr als einer Schulanlage 
geführt, sind pro Schulanlage 
mindestens drei Abteilungen 
zu bilden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

  
2 Bezirksschulen sind mit min-
destens sechs Abteilungen in 
einer Schulanlage zu führen. 
Sie können zentral zusammen 
mit Sekundar- und Realschu-
len geführt werden. 

Minderheitsantrag 
2 Bezirksschulen sind mit min-
destens sechs Abteilungen in 
einer Schulanlage zu führen. 
Sie können zentral zusammen 
mit Sekundar- und Realschu-
len geführt werden. In diesem 
Fall können Bezirksschulen 
auch mit mindestens drei Ab-
teilungen geführt werden. 

Festhalten  

 3 Die Abteilungen sind einklas-
sig zu führen. 

   

  Prüfungsantrag 
Auf die 2. Beratung soll die 
Möglichkeit geprüft werden, 
das 3. Oberstufenjahr zu flexi-
bilisieren, mit dem Ziel, dass 
sich Schülerinnen und Schüler 
in den geforderten Kompeten-
zen und Schwerpunkten ge-
zielt auf den Einstieg in die 
Ausbildung auf der Sekundar-
stufe II vorbereiten können. 

Zustimmung  

 §  57 
Abteilungsgrösse 

   

 1 Die Abteilungsgrösse darf auf 
die Dauer am Kindergarten, an 
der Primarschule, an der Be-
zirks- und Sekundarschule je 
25 sowie an der Realschule 22 
Schülerinnen und Schüler 
nicht übersteigen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Regierungsrat kann im 
Hinblick auf einen pädago-
gisch sinnvollen und wirt-
schaftlich effizienten Ressour-
ceneinsatz an den Schulen bei 
sämtlichen Angeboten die mi-
nimale Schülerzahl pro Schul-
typ durch Verordnung regeln. 

   

 §  58 
Ausnahmen 

   

 1 Das zuständige Departement 
kann auf Antrag der Gemein-
den in besonderen Fällen Aus-
nahmen zur Einhaltung der 
Rahmenbedingungen gemäss 
den §§ 54–57 bewilligen. 

   

      4.3. Unterricht                   

 §  59 
Grundsatz 

   

 1 Aufbau und Gestaltung des 
Unterrichts nehmen Rücksicht 
auf den Entwicklungsstand der 
Schülerinnen und Schüler. Die 
Anforderungen richten sich 
nach der Vorbildung und dem 
Aufnahmevermögen der Al-
tersstufe. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Für jede Abteilung sind eine, 
maximal zwei hauptverant-
wortliche Klassenlehrpersonen 
zu bestimmen. 

   

 §  60 
Schuljahr 

   

 1 Das Schuljahr beginnt am 
1. August und endet am 
31. Juli. Das erste Semester 
endet am 31. Januar.  

   

 2 Der Schulunterricht beginnt 
am zweiten Montag im August 
und endet mit Beginn der 
Sommerferien. 

   

 §  61 
Schulwoche 

   

 1 Die Schulwoche dauert von 
Montag bis Freitag. 

   

 §  62 
Schulferien 

   

 1 Je zwei Wochen Frühlings-, 
Herbst- und Weihnachtsferien 
sowie drei Wochen Sommerfe-
rien werden einheitlich durch 
den Erziehungsrat festgelegt. 

   

 2 Die restlichen vier Ferienwo-
chen legen die Gemeinden 
selber fest. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  63 
Unterrichtszeiten 

 
 

  

 1 Der Unterricht beginnt in der 
Regel frühestens um 
07.30 Uhr und endet spätes-
tens um 18.00 Uhr. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zu den Unterricht-
zeiten und deren Gestaltung 
sowie die Ausnahmen durch 
Verordnung. 

   

 §  64 
Schullager und Schulanlässe 

   

 1 Die Schulen können obligato-
rische und freiwillige Schulla-
ger durchführen. 

   

 2 Obligatorische Schullager 
sind auf eine Schulwoche pro 
Jahr zu begrenzen. Soweit die 
Schullager freiwillig sind, oder 
wo eine Wahlmöglichkeit be-
steht, dürfen sie auch während 
der Schulferien angesetzt wer-
den. 

2 Obligatorische Schullager 
sind auf eine Schulwoche pro 
Jahr zu begrenzen. Soweit die 
Schullager freiwillig sind, oder 
wo eine Wahlmöglichkeit be-
steht, dürfen sie auch während 
der Schulferien […] und an 
Wochenenden durchgeführt 
werden. 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Schullager und Schulan-
lässe, bei denen die Eltern 
oder die Öffentlichkeit mit ein-
bezogen sind, dürfen auch 
Samstage einschliessen. 

3 […] Schulanlässe, bei denen 
die Eltern oder die Öffentlich-
keit mit einbezogen sind, sowie 
obligatorische Schullager dür-
fen auch Samstage einschlies-
sen. 

Zustimmung  

 §  65 
Lehrplan 

   

 1 Der Lehrplan enthält die Be-
reiche Sprachen, Mathematik 
und Naturwissenschaften, So-
zial- und Geisteswissenschaf-
ten (inklusive Ethik und Religi-
onen), Musik, Kunst und Ge-
staltung, Bewegung und Ge-
sundheit. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die einzel-
nen Unterrichtsbereiche, die 
Zahl der Unterrichtslektionen 
und ihre Dauer, die Lernziele 
und die Stoffauswahl sowie die 
Anforderungen an die Schüle-
rinnen und Schüler bezüglich 
ihrer Selbst- und Sozialkompe-
tenzen. Er beachtet dabei die 
interkantonale Harmonisierung 
der Lehrpläne. 

   



  
- 43 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  66 
Lehrmittel 

   

 1 Die Lehrmittel sind auf den 
Lehrplan abgestimmt. 

   

 2 Der Regierungsrat legt die 
obligatorischen Lehrmittel 
durch Verordnung fest. 

   

 §  67 
Unterrichtssprache 

   

 1 Die Unterrichtssprache im 
Kindergarten ist grundsätzlich 
Mundart. 

   

 2 Die Unterrichtssprache in der 
Primarschule und in der Ober-
stufe ist grundsätzlich die 
Standardsprache. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Ausnahmen durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      4.4. Schulische Laufbahn                   

 §  68 
Grundsatz 

Prüfungsantrag 
Auf die 2. Beratung ist zu prü-
fen, ob der Nachteilsausgleich, 
der Umgang damit und dessen 
Gewährung für Schülerinnen 
und Schüler mit nachgewiese-
ner Behinderung analog zum 
Mittelschulgesetz mit einer Ab-
leitung in die Promotionsver-
ordnung im Volksschulgesetz 
explizit Erwähnung finden soll. 
Ebenfalls ist zu prüfen, ob und 
wie allenfalls ein gewährter 
Nachteilsausgleichs im Zeug-
nis ausgewiesen werden soll. 

Zustimmung  

 1 Die schulische Laufbahn wird 
ab der zweiten Klasse der Pri-
marschule grundsätzlich ge-
stützt auf leistungsbezogene 
und selektive Notenzeugnisse 
durchlaufen. 

   

 2 Es können weitere Leistungs-
belege beigezogen und Zwi-
schenberichte ausgestellt wer-
den, in denen auch eine Beur-
teilung der Selbst- und Sozial-
kompetenzen ausgewiesen 
werden darf. 

Minderheitsantrag 
Streichung von Abs. 2 
 

Festhalten  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  69 
Ausnahmen 

   

 1 Im Kindergarten wird einmal 
im Jahr eine Einschätzung 
zum Entwicklungs- und Lern-
stand des Kindes erstellt. 

   

 2 In der ersten Klasse der Pri-
marschule sowie in bestimm-
ten Förder- und Stützangebo-
ten werden Beurteilungen in 
Worten erstellt, welche die 
weitere schulische Laufbahn 
begründen. 

   

 3 Bei Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen wer-
den Beurteilungen in Worten 
erstellt beziehungsweise 
Zeugnisnoten gesetzt, wenn 
die Lernziele nach Lehrplan 
erreicht werden. 

   

 §  70 
Stufen- und Typenwechsel 

   

 1 Für den Stufen- und Typen-
wechsel gilt ein Empfehlungs-
verfahren. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  71 
Laufbahnentscheide 

   

 1 Laufbahnentscheide sind nur 
dann formell zu eröffnen, wenn 
sich die betroffene Schülerin, 
der betroffene Schüler bezie-
hungsweise deren Eltern der 
Beurteilung der beteiligten 
Lehrpersonen nicht anschlies-
sen können. 

   

 2 Zuweisungen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in Sonderkindergärten 
und Sonderschulen erfolgen 
über den Kanton. 

2 Zuweisungen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in Sonderkindergärten 
und Sonderschulen erfolgen 
über den Kanton. Die beteilig-
ten Schulträger sind in den Ab-
klärungsprozess miteinzube-
ziehen. 

Zustimmung  

 3 Liegt beim Übertritt von einer 
bewilligten Privatschule in die 
Volksschule eine entspre-
chende Empfehlung vor, wird 
die Schülerin oder der Schüler 
ohne weiteren formellen Ent-
scheid aufgenommen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  72 
Abschlusszertifikat 

   

 1 Die Leistungen der Schüle-
rinnen und Schüler in den letz-
ten beiden Schuljahren der 
Oberstufe können neben dem 
Notenzeugnis in einem inter-
kantonal vergleichenden, nicht 
selektionswirksamen Ab-
schlusszertifikat erfasst wer-
den. 

   

 §  73 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zu den Laufbahnent-
scheiden sowie den Inhalt des 
Abschlusszertifikats. 

   

      4.5. Infrastruktur                   

 §  74 
Schulanlagen und Schulein-
richtungen 

   

 1 Die Gemeinden beschaffen 
und unterhalten die erforderli-
chen Schulbauten samt Sport- 
und Spielplätzen, das dazu ge-
hörende Mobiliar und die übri-
gen Schuleinrichtungen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Sie sorgen für eine angemes-
sene digitale Infrastruktur der 
Schulen. Der Regierungsrat 
legt eine Basisinfrastruktur 
durch Verordnung fest. 

   

 §  75 
Schulmaterial 

   

 1 Die Gemeinden stellen den 
Schülerinnen und Schülern die 
Lehr- und Informatikmittel, wei-
teres Schulmaterial sowie Mu-
sikinstrumente für den lehr-
planmässigen Unterricht zum 
unentgeltlichen Gebrauch zur 
Verfügung. 

   

 2 In besonderen Fällen be-
schränkt sich deren Gebrauch 
auf die Nutzung unmittelbar in 
der Schule, oder die betref-
fende Sache kann gegen ei-
nen nach privater Nutzungs-
möglichkeit gemessenen El-
ternbeitrag zu Eigentum abge-
geben werden. 

   

 §  76 
Schulweg 

   

 1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, für zumutbare Schul-
wege zu sorgen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Schaffen sie bei einem unzu-
mutbaren Schulweg keine Ab-
hilfe, haben sie die notwendi-
gen Kosten für den Transport 
zu übernehmen. 

   

 §  77 
Bibliothek 

   

 1 Die Gemeinden sorgen für ei-
nen unentgeltlichen Zugang ih-
rer Schülerinnen und Schüler 
zu einer Bibliothek. 

   

      5. Zuständigkeiten und Auf-
gaben 

                  

      5.1. Lehrpersonen                   

 §  78 
Schulkonferenz 

   

 1 Die Lehrpersonen einer 
Schule bilden die Schulkonfe-
renz. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung das Mit-
spracherecht der Schulkonfe-
renz und die Vertretung der 
Anliegen der Lehrerschaft in 
der Schulleitung und gegen-
über den zuständigen Behör-
den. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  79 
Kantonalkonferenz 

   

 1 Die Delegierten der Lehrper-
sonen aller öffentlichen Schu-
len des Kantons bilden die 
Kantonalkonferenz. 

   

 2 Die Kantonalkonferenz orga-
nisiert und konstituiert sich 
selbst; ihre Statuten bedürfen 
der Genehmigung durch das 
zuständige Departement. 

   

 3 Sie befasst sich mit Schulfra-
gen von allgemeiner Bedeu-
tung, begutachtet Schulange-
legenheiten und hat ein An-
tragsrecht gegenüber dem Er-
ziehungsrat und dem zuständi-
gen Departement. 

   

      5.2. Schulleitung                   

 §  80 
Zusammensetzung 

   

 1 Die Organisation der Schul-
leitung richtet sich nach der 
Grösse und nach den Bedürf-
nissen der Schule. 

   

 2 Sie wird vom Gemeinderat 
bestellt und ist diesem direkt 
untergeordnet. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  81 
Aufgaben 

   

 1 Die Schulleitung führt die 
Schule operativ und entschei-
det in schulischen sowie in 
personellen Angelegenheiten, 
soweit der Gemeinderat diese 
an sie delegiert hat. 

   

 2 Ausserdem obliegen ihr fol-
gende Aufgaben: 

   

 a) Pädagogische Führung,    

 b) Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung, 

   

 c) Organisation und Administ-
ration des Schulbetriebs, 

   

 d) Information und Kommuni-
kation. 

   

      5.3. Gemeinderat                   

 §  82 
Aufgaben 

   

  

1 Der Gemeinderat ist verant-
wortlich für die Führung der 
Volksschule und die Aufsicht 
über die private Schulung.  

Minderheitsantrag 
1 Der Gemeinderat ist verant-
wortlich für die strategische 
Führung der Volksschule und 
die Aufsicht über die private 
Schulung. 

Festhalten  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  83 
Entscheide 

   

 1 Der Gemeinderat trifft alle 
schulischen Entscheide, so-
weit das vorliegende Gesetz 
die entsprechende Befugnis 
nicht ausdrücklich einer ande-
ren Behörde zuweist. 

   

 2 Er entscheidet namentlich 
auch über die Tragung von 
Schulgeldern, Transportkosten 
und anderen Kosten, die mit 
dem Besuch der öffentlichen 
Schule zusammenhängen. 

   

 3 Vorbehalten bleibt die Dele-
gation von Entscheidungsbe-
fugnissen gemäss Gemeinde-
gesetz an eines seiner Mitglie-
der oder an die Schulleitung. 

   

      5.4. Schulrat des Bezirks                   

 §  84 
Zusammensetzung und Wahl 

   

 1 In jedem Bezirk wird durch 
Volkswahl ein Schulrat von 
sieben Mitgliedern bestellt. 

   

 2 Wählbar ist jede stimmbe-
rechtigte Person mit Wohnsitz 
im Kanton. 

2 Wählbar ist jede stimmbe-
rechtigte Person mit Wohnsitz 
im […] entsprechenden Bezirk. 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Schulrat konstituiert sich 
selbst. 

   

 §  85 
Entscheide 

   

 1 Der Schulrat des Bezirks ent-
scheidet in Fünferbesetzung 
als erste Beschwerdeinstanz 
über Entscheide gemäss § 83. 

1 Der Schulrat des Bezirks ent-
scheidet mindestens in Fünfer-
besetzung als erste Beschwer-
deinstanz über Entscheide ge-
mäss § 83. 

Zustimmung  

 2 Kann keine Fünferbesetzung 
sichergestellt werden, bietet 
das zuständige Departement 
nach Losentscheid ein Ersatz-
mitglied aus einem anderen 
Bezirk auf. 

   

 3 Stimmenthaltungen sind un-
zulässig. 

   

 §  86 
Weitere Aufgaben 

   

 1 Der Schulrat des Bezirks 
führt nach Bedarf Orientie-
rungs- und Weiterbildungsver-
anstaltungen für Mitglieder der 
Gemeinderäte und Schullei-
tungen des Bezirks durch und 
kann dazu die Unterstützung 
des zuständigen Departe-
ments anfordern. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      5.5. Departement Bildung, 
Kultur und Sport 

             

 §  87 
Aufgaben 

Prüfungsantrag 
Der Regierungsrat soll auf die 
2. Beratung aufzeigen, wie die 
rechtlichen Grundlagen zur 
griffigen Intervention durch den 
Kanton bei Verstössen gegen 
gesetzliche Vorgaben und sub-
stanziellen Qualitätsdefiziten 
an Aargauer Volksschulen im 
Schulgesetz beispielsweise 
mittels Fremdänderung im Ge-
meindegesetz verankert wer-
den können. Auch konkrete 
Massnahmen und Möglichkei-
ten zur Intervention sollen da-
bei aufgezeigt werden. 

Zustimmung  

 1 Dem Departement Bildung, 
Kultur und Sport kommen ne-
ben den andernorts in diesem 
Gesetz und in anderen Geset-
zen verankerten Aufgaben und 
Entscheidungsbefugnissen 
insbesondere folgende Aufga-
ben zu: 

   

 a) Gesamtsteuerung der Volks-
schule zur Erreichung der 
Bildungsziele durch eine 
hohe Qualität des Volks-
schulangebots im ganzen 
Kanton, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 b) Aufsicht über die öffentli-
chen und privaten Schulen, 

   

 c) Unterstützung der Schulträ-
ger in allen schulischen An-
gelegenheiten sowie bei der 
Digitalisierung der Volks-
schule, 

   

 d) Weiterentwicklung der 
Volksschule und deren An-
passung an die aktuellen Be-
dürfnisse, 

   

 e) Evaluation und Monitoring 
der Qualität der Volksschule, 

   

 f) Abstimmung der Volksschule 
und ihrer Übergänge in wei-
terführende Schulen und 
Ausbildungen mit anderen 
Kantonen und dem Bund, 

   

 g) Abstimmung und Koordina-
tion der Volksschule mit der 
vor- und ausserschulischen 
Betreuung und Förderung 
der Kinder und Jugendli-
chen, 

 
 
 

  

 h) Vermittlung bei Auseinan-
dersetzungen, die nicht in-
tern geregelt werden können 
und für die kein anderer Weg 
zur Verfügung steht, 

h) Vermittlung bei Auseinan-
dersetzungen, die nicht […] in-
nerhalb der Schulen geregelt 
werden können und für die 
kein anderer Weg zur Verfü-
gung steht, 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 i) Zuweisung von Kindern und 
Jugendlichen in Sonderkin-
dergärten und Sonderschu-
len gemäss § 71 Abs. 2, 

   

 j) Erteilung einer Kostengut-
sprache gemäss § 103 
Abs. 1. 

   

 2 Es pflegt eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit den 
Schulträgern und deren Füh-
rungsorganen. 

   

 3 Für die gemäss Absatz 1 er-
brachten Leistungen zuguns-
ten der Schulträger werden 
keine Kosten erhoben.  

   

      5.6. Erziehungsrat                   

 §  88 
Zusammensetzung und Wahl 

   

 1 Der Erziehungsrat besteht 
aus elf Mitgliedern. 

   

 2 Die Vorsteherin beziehungs-
weise der Vorsteher des zu-
ständigen Departements führt 
den Vorsitz; die übrigen Mit-
glieder werden vom Grossen 
Rat gewählt, vier Mitglieder auf 
Vorschlag der Kantonalkonfe-
renz. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  89 
Aufgaben 

   

 1 Der Erziehungsrat ist als vor-
beratende Behörde des Regie-
rungsrats und beratende Be-
hörde des zuständigen Depar-
tements in allen Schulfragen 
von grundsätzlicher Bedeu-
tung anzuhören. 

   

 2 Er betreut das Lehrmittelwe-
sen. 

   

 3 Er entscheidet über die Be-
willigung von Privatschulen ge-
mäss § 127 Abs. 1. 

   

      5.7. Regierungsrat                   

 §  90 
Kompetenzen 

   

 1 Der Regierungsrat kann ein-
zelnen Gemeinden bei beson-
deren Gründen und im Inte-
resse der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler Ausnah-
men von den Vorschriften über 
die Zusammenarbeit und Or-
ganisation bewilligen. 

   

 2 Er entscheidet über die Be-
willigung von Talentschulung 
gemäss § 19 und von Spezial-
angeboten gemäss § 22. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Er ist ermächtigt, mit anderen 
Kantonen Verträge über die 
Zuweisung und die Aufnahme 
von Schülerinnen und Schü-
lern sowie die Bildung von 
grenzüberschreitenden Schul-
kreisen abzuschliessen. 

   

 §  91 
Pilotprojekte 

   

 1 In Zusammenarbeit mit den 
Schulträgern kann der Kanton 
befristete Pilotprojekte durch-
führen, um Erkenntnisgewinne 
für die Weiterentwicklung der 
Volksschule zu erhalten. 

   

 2 Der Regierungsrat entschei-
det über die Durchführung von 
befristeten Pilotprojekten. Er 
regelt die hierfür erforderlichen 
Abweichungen von kantonalen 
Bestimmungen durch befris-
tete Verordnung. 

.   

 3 Das zuständige Departement 
schliesst mit den am Pilotpro-
jekt beteiligten Schulträgern ei-
nen Leistungsvertrag ab. 

.   
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      6. Qualitätssicherung                   

      6.1. Qualitätsansprüche                   

 §  92 
Instrumentarium 

   

 1 Das zuständige Departement 
legt die Qualitätsansprüche an 
die Schulen fest, stellt diesen 
ein Instrumentarium für die 
Qualitätssicherung zur Verfü-
gung und kann den Schulträ-
gern im Rahmen seines Bud-
gets zusätzliche finanzielle 
Mittel für qualitätssichernde 
Massnahmen gewähren. 

   

      6.2. Kantonale Leistungs-
tests 

                  

 §  93 
Zweck und Durchführung 

   

 1 Es werden kantonale Leis-
tungstests durchgeführt. Das 
zuständige Departement legt 
die Durchführungszeitpunkte 
fest. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Ergebnisse von Leis-
tungstests dienen 

   

 a) der individuellen Förderung 
der Schülerinnen und Schü-
ler, 

   

 b) der Unterrichts- und Schul-
entwicklung, 

   

 c) zur Standortbestimmung im 
Hinblick auf die weitere 
schulische oder berufliche 
Laufbahn, 

   

 d) der Evaluation der Wirksam-
keit des kantonalen Bil-
dungssystems. 

   

  e) der institutionellen Rechen-
schaftslegung und der Quali-
tätssicherung durch die Ge-
meinderäte. 

Festhalten  

 3 Der Kanton kann mit anderen 
Kantonen oder Dritten zusam-
menarbeiten und Leistungs-
verträge zur Durchführung der 
Leistungstests abschliessen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  94 
Weitergabe und Veröffentli-
chung 

   

 1 Den weiterführenden Schu-
len werden die individuellen 
Testergebnisse der Schülerin-
nen und Schüler des Leis-
tungstests am Ende der jewei-
ligen Schulstufe übermittelt. 

   

 2 Bei der Veröffentlichung von 
Testergebnissen ist sicherzu-
stellen, dass keine Rück-
schlüsse auf einzelne Perso-
nen, Abteilungen und Schulen 
gemacht werden können. 

2 Bei der Veröffentlichung von 
Testergebnissen ist sicherzu-
stellen, dass keine Rück-
schlüsse auf einzelne Perso-
nen, Abteilungen, […] Schulen 
und Gemeinden gemacht wer-
den können. 
 
Minderheitsantrag 
2 Bei der Veröffentlichung von 
Testergebnissen ist sicherzu-
stellen, dass keine Rück-
schlüsse auf einzelne Perso-
nen […] und Abteilungen […] 
gemacht werden können. 

Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
Ablehnung 

 

 §  95 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zur Durchführung der 
Leistungstests, zur Information 
der Beteiligten und zur Weiter-
gabe der Testergebnisse. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      7. Kantonale Unterstützung                   

 §  96 
Personelle Ressourcen 

   

 1 Die Zuteilung der personellen 
Ressourcen erfolgt im Rah-
men der vom Grossen Rat im 
Budget für die Schulen festge-
legten Mittel. 

   

 2 Sie bemisst sich nach den 
Stundentafeln und den päda-
gogischen Bedürfnissen der 
jeweiligen Schulstufen und 
Schultypen, der besonderen 
Belastungssituation von Lehr-
personen und Schulleitungen 
sowie den sozioökonomischen 
Strukturen der Gemeinden. 

   

 3 Schulen, welche die ihnen 
zugeteilten personellen Res-
sourcen nicht voll ausschöp-
fen, können sich diese auf das 
kommende Schuljahr übertra-
gen lassen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  97 
Personalaufwand 

   

 1 Die Beteiligung der Gemein-
den am Personalaufwand der 
Regelschulen und der Förder- 
und Stützangebote bemisst 
sich nach den von ihnen bean-
spruchten Stellen und liegt bei 
höchstens 35 % dieses Auf-
wands. Der Grosse Rat regelt 
durch Dekret die Zusammen-
setzung des Personalauf-
wands, die Berechnung sowie 
den Prozentsatz der Beteili-
gung. 

   

 2 Der Kanton kann sich am 
Personalaufwand der Gemein-
den für weitere durch die Ge-
setzgebung vorgesehene 
Funktionen beteiligen. Der 
Grosse Rat regelt die Einzel-
heiten durch Dekret.  

   

 3 Der Kanton zahlt die Löhne 
der Lehrpersonen und Mitglie-
der der Schulleitungen an den 
von den Gemeinden geführten 
Volksschulen aus. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  98 
Bildungs-Identität 

   

 1 Die Bildungs-Identität (Bil-
dungs-ID) ist eine eindeutige 
und unveränderliche Nut-
zungs-Identität, die der siche-
ren Authentisierung der Nut-
zenden und dem sicheren Zu-
gang zu digitalen Dienstleis-
tungen in der Volksschule 
dient. 

1 Die Bildungs-Identität […] ist 
eine eindeutige und unverän-
derliche Nutzungs-Identität, die 
der sicheren Authentisierung 
der Nutzenden und dem siche-
ren Zugang zu digitalen 
Dienstleistungen in der Volks-
schule dient. 

Zustimmung  

 2 In Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden stattet der Kanton 
Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen, Schuleiterinnen 
und Schulleiter sowie weiteres 
Schulpersonal mit einer Bil-
dungs-ID aus. Er trägt die Kos-
ten. 

2 In Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden stattet der Kanton 
Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen, Schuleiterinnen 
und Schulleiter sowie weiteres 
Schulpersonal mit einer Bil-
dungs-Identität aus. Er trägt 
die Kosten. 

Zustimmung  

 3 Das zuständige Departement 
kann mit anderen Kantonen 
oder Dritten zusammenarbei-
ten. Es stellt sicher, dass die 
Datenhoheit über die erfassten 
Daten bei den jeweiligen Nut-
zenden verbleibt. 

   

 §  99 
Digitale Infrastruktur 

   

 1 Der Kanton fördert und unter-
stützt die Vernetzung der digi-
talen Infrastruktur der Schulen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Das zuständige Departement 
kann die Schulträger verpflich-
ten, bestimmte digitale Infra-
strukturen oder technische 
Schnittstellen zu verwenden. 
Es definiert verbindliche Da-
tenaustauschstandards. 

   

 §  100 
Beschaffung von Lehrmitteln 

   

 1 Der Kanton kann die Schul-
träger durch geeignete Mass-
nahmen bei der Beschaffung 
von Lehrmitteln, Lernmedien 
und Lernumgebungen unter-
stützen. Zu diesem Zweck 
kann er sich insbesondere an 
einem Verlag beteiligen oder 
selber einen Verlag führen. 

   

 §  101 
Austauschprogramme für 
Schülerinnen und Schüler 

   

  
1 Der Kanton fördert den 
Sprach- und Kulturaustausch 
unter den Kantonen und mit 
dem grenznahen Ausland, in-
dem er Austauschprogramme 
für Schülerinnen und Schüler 
initiiert, koordiniert und finanzi-
ell unterstützt. 

Minderheitsantrag 
1 Der Kanton fördert den 
Sprach- und Kulturaustausch 
unter den Kantonen […], in-
dem er Austauschprogramme 
für Schülerinnen und Schüler 
initiiert, koordiniert und finanzi-
ell unterstützt,  

Festhalten  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

  2 Die Schulen sind angehalten, 
in der Oberstufe mindestens 
einen Schulanlass wie eine 
Schulreise, ein Lager, eine 
Projektwoche oder eine Ex-
kursion in einer anderen 
Sprachregion der Schweiz 
durchzuführen. 

Zustimmung  

 §  102 
Ausserschulische Jugendar-
beit 

   

 1 Der Kanton kann Akteuren 
der ausserschulischen Ju-
gendarbeit Beiträge an den 
Auf- und Ausbau von Struktu-
ren für die im informellen Bil-
dungsbereich angesiedelte 
ausserschulische Jugendarbeit 
gewähren. 

1 Der Kanton kann Akteuren 
der ausserschulischen Jugend-
arbeit sowie von Vereinen und 
Verbänden organisierten Ju-
gendarbeitsangeboten Bei-
träge an den Auf- und Ausbau 
von Strukturen für die im infor-
mellen Bildungsbereich ange-
siedelte ausserschulische Ju-
gendarbeit gewähren. 

Festhalten  

 §  103 
Kostengutsprache in besonde-
ren Einzelfällen 

   

 1 Der Kanton kann in besonde-
ren Einzelfällen für die Schu-
lung eines sonderschulungs-
bedürftigen Kindes oder Ju-
gendlichen in einer bewilligten 
Privatschule Kostengutspra-
che erteilen. 
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rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Finanzierung des Privat-
schulbesuchs und die Kosten-
verteilung erfolgen nach den 
Ansätzen und Bestimmungen 
für Tagessonderschulen ge-
mäss den einschlägigen Best-
immungen der Betreuungsge-
setzgebung. 

   

 3 Das zuständige Departement 
kann mit bewilligten Privat-
schulen Leistungsverträge ab-
schliessen. 

   

 §  104 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zur kantonalen Unter-
stützung der Gemeinden. Er 
regelt insbesondere: 

   

 a) die Kriterien für die Zutei-
lung und Verwendung der 
personellen Ressourcen, 

   

 b) die Obergrenze für die Ab-
grenzung zur Übertragbar-
keit personeller Ressourcen, 

   

 c) die Ausstattung allfälliger 
weiterer Personen mit einer 
Bildungs-ID, 

c) die Ausstattung allfälliger 
weiterer Personen mit einer 
Bildungs-Identität, 

Zustimmung  
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rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 d) den Vollzug von Austausch-
programmen, 

   

 e) die subventionsberechtigten 
Ausgaben, die Förderkrite-
rien, die Beitragshöhe und 
das Verfahren zur ausser-
schulischen Jugendarbeit, 

   

 f) die Einzelheiten zur Kosten-
gutsprache in besonderen 
Einzelfällen. 

   

      8. Schuldienste                   

 §  105 
Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung 

   

 1 Die Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung gemäss 
§ 42 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Berufs- und Weiterbildung 
(GBW) vom 6. März 2007 1) 
steht den Schülerinnen und 
Schülern in der Regel ab der 
2. Klasse der Oberstufe offen. 

   

 
1) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  106 
Schulsozialarbeit 

   

 1 Der Kanton kann die 
Schulsozialarbeit in fachlichen 
Belangen und in der Zusam-
menarbeit mit den Schulen un-
terstützen. 

   

 §  107 
Schulpsychologischer Dienst 
a) Aufgaben 

   

 1 Der Schulpsychologische 
Dienst ist ein kantonaler 
Dienst mit regionalen Standor-
ten. 

   

 2 Er ist tätig für Kinder und Ju-
gendliche ab Eintrittsprozess 
in den Kindergarten, kann aber 
auch von ihren Bezugsperso-
nen, von Schulen und Behör-
den in Anspruch genommen 
werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

   

 a) Beurteilung, Beratung und 
Begleitung bei Lern- und 
Leistungsbesonderheiten so-
wie bei psychischen und 
psychosozialen Schwierig-
keiten, die sich im schuli-
schen Umfeld zeigen oder 
sich darauf auswirken, 

   

 b) Abklärung und Beurteilung 
des Bildungs- und Förderbe-
darfs bei bestimmten Lauf-
bahnentscheiden, 

   

 c) Beratung und Unterstützung 
der Bezugspersonen, Schu-
len und Behörden insbeson-
dere in Konflikt- und Krisen-
situationen sowie in Notfäl-
len, 

   

 d) Öffentlichkeitsarbeit zu lern- 
und entwicklungspsychologi-
schen Fragestellungen. 

   

 §  108 
b) Freiwilligkeit und Unentgelt-
lichkeit 

   

 1 Die Inanspruchnahme des 
Schulpsychologischen Diens-
tes ist grundsätzlich freiwillig 
und unentgeltlich. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Vorbehalten sind die im Rah-
men des zivilrechtlichen Kin-
desschutzes oder gestützt auf 
andere spezialgesetzliche 
Bestimmungen angeordnete 
Beratungen und Abklärungen. 

   

 3 Der Regierungsrat kann bei 
bestimmten Laufbahnentschei-
den durch Verordnung eine 
obligatorische Abklärung vor-
sehen. 

   

 §  109 
c) Verschwiegenheit 

   

 1 Die Mitarbeitenden des 
Schulpsychologischen Diens-
tes sind grundsätzlich zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 

   

 2 Vorbehalten sind gesetzliche 
Melde- und Mitwirkungsrechte 
und -pflichten sowie Fälle von 
häuslicher Gewalt, in denen 
die Anlaufstelle gegen häusli-
che Gewalt informiert und die 
Akten offengelegt werden dür-
fen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Die Schweigepflicht wird 
durch die Einwilligung der 
dazu berechtigten Person oder 
mit schriftlicher Ermächtigung 
durch das zuständige Departe-
ment aufgehoben. Bei obliga-
torischen Abklärungen gemäss 
§ 108 Abs. 3 sind die Mitarbei-
tenden gegenüber der Schul-
leitung und dem Gemeinderat 
zur Auskunft verpflichtet.  

   

 §  110 
Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Dienstleistungen 

   

 1 Der Kanton sorgt für die Be-
reitstellung von psychiatri-
schen Dienstleistungen. Dazu 
gehören insbesondere die Be-
ratung der Schulen in kinder- 
und jugendpsychiatrischen 
Fragen sowie die psychiatri-
sche Mitbeurteilung bei Abklä-
rungen durch den Schulpsy-
chologischen Dienst. 

   

 2 Der Regierungsrat kann mit 
öffentlichen oder privaten Insti-
tutionen, die psychiatrische 
Dienstleistungen anbieten, 
Leistungsverträge abschlies-
sen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  111 
Schulärztlicher Dienst 

   

 1 Jeder Schulträger verfügt 
über einen schulärztlichen 
Dienst. 

   

 2 Hauptaufgabe der Schulärz-
tin oder des Schularztes ist die 
Beratung der Schule zu Ge-
sundheitsthemen, zur Präven-
tion und zur Gesundheitsförde-
rung. 

   

 3 Die Schulträger übernehmen 
die Kosten. 

   

 §  112 
Vorsorgeuntersuchung 

   

 1 Zu Beginn und zum Ende der 
obligatorischen Schulzeit fin-
det bei allen Kindern und Ju-
gendlichen mit Aufenthalt im 
Kanton eine obligatorische 
Vorsorgeuntersuchung statt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Für diejenigen Vorsorgeun-
tersuchungen, die nicht als 
kassenpflichtige Leistungen in 
der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung abgerech-
net werden können, sind die 
Aufenthaltsgemeinden bezie-
hungsweise bei Kindern und 
Jugendlichen in stationären 
Einrichtungen die Wohnsitzge-
meinden kostenpflichtig. 

   

 3 Die Entschädigung für die 
privatärztlichen Untersuchun-
gen erfolgt nach einem zwi-
schen dem Regierungsrat und 
der aargauischen Ärztegesell-
schaft vertraglich vereinbarten 
Tarif. Bei Änderungen sind die 
Gemeinden vorab anzuhören. 

3 Die Entschädigung für die pri-
vatärztlichen Untersuchungen 
erfolgt nach einem zwischen 
dem Regierungsrat und der 
aargauischen Ärztegesell-
schaft vertraglich vereinbarten 
Tarif. […] 

Zustimmung  

 §  113 
Schulzahnpflege 

   

 1 Alle Kinder und Jugendlichen 
mit Aufenthalt im Kanton ha-
ben während der obligatori-
schen Schulzeit Anspruch auf 
eine unentgeltliche Kontrollun-
tersuchung pro Schuljahr bei 
einer Zahnärztin oder einem 
Zahnarzt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Für die Kontrolluntersuchun-
gen sind die Aufenthaltsge-
meinden beziehungsweise bei 
Kindern und Jugendlichen in 
stationären Einrichtungen die 
Wohnsitzgemeinden kosten-
pflichtig. 

   

 3 Die Entschädigung der Zahn-
ärztinnen und -ärzte erfolgt 
nach einem zwischen dem Re-
gierungsrat und der Sektion 
Aargau der Schweizerischen 
Zahnärztegesellschaft SSO 
vereinbarten Tarif. 

   

 §  114 
Schulzahnprophylaxe 

   

 1 Die Schulzahnprophylaxe 
wird auf Kindergarten- und Pri-
marstufe regelmässig von ei-
ner Fachperson für Schulzahn-
prophylaxe durchgeführt. 

   

 2 Die Schulträger sind ver-
pflichtet, die Schulzahnprophy-
laxe durchzuführen. Sie sind 
für die Anstellung und Entlöh-
nung der Fachpersonen zu-
ständig. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  115 
Detailregelungen 

 
 

 
 

 

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten sowie allfällige weitere 
Aufgaben der verschiedenen 
schuldienstlichen Angebote. 

1 Zu den verschiedenen schul-
dienstlichen Angeboten regelt 
der Regierungsrat durch Ver-
ordnung die Einzelheiten, all-
fällige weitere Aufgaben, die 
Entschädigung der freiberufli-
chen Fachpersonen sowie die 
kostenpflichtigen Leistungen. 

Zustimmung  

 2 Er entscheidet über die regio-
nalen Standorte und legt durch 
Verordnung die Entschädigung 
der freiberuflichen Fachperso-
nen sowie die kostenpflichti-
gen Leistungen fest. 

2 Er legt durch Verordnung die 
regionalen Standorte des 
Schulpsychologischen Diensts 
fest. 

Zustimmung  

      9. Disziplinarische Bestim-
mungen 

                  

 §  116 
Grundsatz 

   

 1 Wenn pädagogische Mass-
nahmen nicht greifen, können 
disziplinarische Massnahmen 
angeordnet werden. 

   

 2 Die Anwendung körperlicher 
und psychischer Gewalt ist 
verboten.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  117 
Verstösse und Zuständigkeiten 

   

 1 Bei leichten und mittelschwe-
ren Verstössen gegen die 
Schulvorschriften können die 
Lehrpersonen Disziplinarmas-
snahmen anordnen. 

1 Bei leichten und mittelschwe-
ren Verstössen gegen die 
Schulvorschriften können die 
Lehrpersonen und Schulleitun-
gen Disziplinarmassnahmen 
anordnen. 

Zustimmung  

 2 Bei schweren Verstössen ge-
gen die Schulvorschriften kann 
der Gemeinderat verfügen: 

   

 a) einen befristeten vollständi-
gen oder teilweisen Schul-
ausschluss bis höchstens 
sechs Schulwochen pro 
Schuljahr, 

   

 b) eine Versetzung in ein regio-
nales Spezialangebot ge-
mäss § 22, 

b) eine Versetzung in ein regi-
onales Spezialangebot ge-
mäss § 22 oder in eine öffentli-
che Schule mit anderer Träger-
schaft, 

Zustimmung  

 c) eine Wegweisung von der 
Schule, sofern die Schul-
pflicht bereits erfüllt ist. 

   



  
- 78 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Bei besonders schweren 
Verstössen gegen die Schul-
vorschriften kann das zustän-
dige Departement auf Antrag 
des Gemeinderats einen be-
fristeten vollständigen oder 
teilweisen Schulausschluss bis 
höchstens zwölf Schulwochen 
pro Schuljahr verfügen. 

   

  Prüfungsantrag 
Der Regierungsrat soll auf die 
2. Beratung prüfen, ob Diszipli-
narmassnahmen bei leichten 
und mittelschweren Verstös-
sen gegen die Schulvorschrif-
ten von der Beschwerdemög-
lichkeit vor Verwaltungsgericht 
ausgenommen werden können 
(Ergänzung § 54 Abs. 2 
VRPG). 

Zustimmung  

 §  118 
Ersatzmassnahmen 

   

 1 Ist die Betreuung durch die 
Eltern im Falle eines während 
des laufenden Schultags aus-
gesprochenen disziplinari-
schen Ausschlusses nicht ge-
währleistet, muss sie von der 
Schule organisiert werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Bei Schulausschlüssen von 
mehr als einem Tag sind die 
Eltern für die Betreuung und 
mit Hilfe der Schulleitung und 
allenfalls unter Beiziehung der 
Fachstellen für eine angemes-
sene Beschäftigung verant-
wortlich. In begründeten Fällen 
und mit Zustimmung der für 
den Ausschluss zuständigen 
Behörde können Schülerinnen 
und Schüler auch in Sonder-
schulen geschult und betreut 
werden. 

   

 3 Die Schulleitung plant recht-
zeitig die Wiedereingliederung. 

   

 §  119 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zu den Disziplinarmass-
nahmen bei leichten und mit-
telschweren Verstössen sowie 
die Einzelheiten zum Schul-
ausschluss und das Verfahren. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      10. Strafrechtliche Bestim-
mungen 

                  
 

 §  120 
Verstoss gegen Mitwirkungs-
pflichten 

   

 1 Eltern und Pflegeeltern, die 
einer Vorladung gemäss § 44 
Abs. 3 nicht Folge leisten, wer-
den von der zuständigen Straf-
behörde mit einer Busse be-
straft. 

   

 §  121 
Schulversäumnis 

   

 1 Eltern und Pflegeeltern, die 
ihr schulpflichtiges Kind bis 
maximal drei Schultage vor-
sätzlich oder fahrlässig vom 
Schulbesuch fernhalten, wer-
den vom Gemeinderat er-
mahnt. 

   

 2 Im Wiederholungsfall oder 
wenn das Fernhalten länger 
als drei Schultage dauert, wer-
den die Eltern beziehungs-
weise Pflegeeltern von der zu-
ständigen Strafbehörde mit ei-
ner Busse bestraft. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  122 
Verfahren 

   

 1 Der Gemeinderat oder die 
Schulleitung erstatten von Am-
tes wegen Strafanzeige. Das 
Verfahren richtet sich nach 
den einschlägigen Normen der 
Schweizerischen Strafprozess-
ordnung (Strafprozessord-
nung, StPO) vom 5. Oktober 
2007 1) und der kantonalen 
Ausführungsgesetzgebung. 

1 Der Gemeinderat […] erstat-
tet von Amtes wegen Strafan-
zeige. Das Verfahren richtet 
sich nach den einschlägigen 
Normen der Schweizerischen 
Strafprozessordnung (Strafpro-
zessordnung, StPO) vom 5. 
Oktober 2007 1) und der kanto-
nalen Ausführungsgesetzge-
bung. 

Zustimmung  

 
1) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      11. Datenschutzrechtliche 
Bestimmungen 

                  

 §  123 
Bearbeitung von Personenda-
ten 

   

 1 Die öffentlichen Schulen be-
arbeiten Personendaten von 
Schülerinnen und Schülern, 
einschliesslich besonders 
schützenswerter Personenda-
ten, soweit dies zur Erfüllung 
der gesetzlichen und insbe-
sondere der folgenden Aufga-
ben erforderlich ist: 

   

 a) Organisation und Administ-
ration, 

   

 b) Beurteilung des Lernstands 
und der Selbst- und Sozial-
kompetenz, 

   

 c) Planung und Umsetzung 
von Förder- und Stützmass-
nahmen, 

   

 d) Aufsicht und Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern, 

   

 e) Organisation und Durchfüh-
rung von Schulanlässen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 f) Planung und Durchführung 
von schulergänzenden An-
geboten sowie Zusammenar-
beit mit Schuldiensten unter 
Vorbehalt von Berufsgeheim-
nissen, 

   

 g) Bearbeitung von Gesuchen 
betreffend Absenzen, Dis-
pensationen und Urlauben, 

   

 h) Anordnung von Disziplinar-
massnahmen. 

   

 2 Das zuständige Departement 
bearbeitet Personendaten ge-
mäss Absatz 1 nur, wenn dies 
zur Erfüllung einer gesetzli-
chen Aufgabe notwendig ist. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  124 
Bild-, Ton- und Videoaufnah-
men 

   

 1 Lehrpersonen und solche in 
Ausbildung dürfen während 
des Unterrichts Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen von Schüle-
rinnen und Schülern machen, 
soweit sie der individuellen 
Förderung, Lernstanderhe-
bung, Leistungsbeurteilung 
oder der Lehrpersonenausbil-
dung dienen und die Betroffe-
nen vorgängig über Ziel und 
Zweck sowie die konkrete Ver-
wendung der Aufnahmen infor-
miert wurden. 

   

 2 Die Aufnahmen sind wie folgt 
zu löschen: 

   

 a) individuelle Förderung und 
Lernstanderhebung: nach 
Auswertung und Bespre-
chung mit den Schülerinnen 
und Schülern, 

   

 b) Leistungsbeurteilung: nach 
Rechtskraft der Laufbahnent-
scheide, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Lehrpersonenausbildung: 
nach Auswertung und Be-
sprechung mit den angehen-
den Lehrpersonen, spätes-
tens nach Rechtskraft der 
Leistungsnachweise. 

   

 3 Für Aufnahmen von Schüle-
rinnen und Schülern, die für 
andere Zwecke vorgenommen 
oder verwendet werden, na-
mentlich im Rahmen von 
Schulanlässen, ist die Einwilli-
gung der Eltern beziehungs-
weise in der Oberstufe der 
Schülerinnen und Schüler er-
forderlich. 

Minderheitsantrag 
Streichung von Abs. 3 

Festhalten  

 §  125 
Bekanntgabe von Personen-
daten 

   

 1 Bei einem Schulwechsel gibt 
die bisherige Schule der 
neuen Schule diejenigen Per-
sonendaten von Schülerinnen 
und Schülern bekannt, die zur 
Aufgabenerfüllung durch die 
neue Schule aktuell erforder-
lich sind. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Darunter fallen Informationen 
über rechtskräftige Urteile be-
treffend schwere Straftaten, 
bei denen die psychische, kör-
perliche oder sexuelle Integri-
tät einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt wurde. 
Keine Bekanntgabe erfolgt, 
wenn die Straftat mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 

2 Darunter fallen auch Informa-
tionen über rechtskräftige Ur-
teile betreffend […] Straftaten, 
bei denen die psychische, kör-
perliche oder sexuelle Integri-
tät einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt wurde. 
Keine Bekanntgabe erfolgt, 
wenn die Straftat mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 

Zustimmung  

 3 Die Schulen und die Anbie-
tenden gemäss dem Gesetz 
über die familienergänzende 
Kinderbetreuung (Kinderbe-
treuungsgesetz, KiBeG) vom 
12. Januar 2016 1) geben ei-
nander diejenigen Personen-
daten, einschliesslich beson-
ders schützenswerter Perso-
nendaten, bekannt, die für die 
durchgehende Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern 
notwendig sind. 

   

 
1) SAR 815.300 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/815.300/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  126 
Datenerhebung und Veröffent-
lichung 

   

 1 Der Kanton kann die Ge-
meinden verpflichten, Daten 
zu erheben und ihm zu über-
mitteln, die der Evaluation und 
dem Monitoring der Qualität 
sowie der Gesamtsteuerung 
und Weiterentwicklung der 
Volksschule dienen. Davon 
ausgenommen sind besonders 
schützenswerte Personenda-
ten. 

   

 2 Bei der Veröffentlichung von 
statistischen Daten der Schu-
len ist sicherzustellen, dass 
keine Rückschlüsse auf ein-
zelne Personen gemacht wer-
den können. 

2 Bei der Veröffentlichung von 
statistischen Daten […] ist si-
cherzustellen, dass generell 
keine Rückschlüsse auf ein-
zelne Personen, überdies bei 
leistungs- sowie verhaltensbe-
zogenen Daten auch keine 
Rückschlüsse auf einzelne Ab-
teilungen, Schulen und Ge-
meinden gemacht werden kön-
nen. 

Zustimmung . 

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      12. Privatschulen und pri-
vate Schulung 

                  

 §  127 
Privatschulen 

   

 1 Privatschulen, in denen Kin-
der ihre Schulpflicht erfüllen, 
bedürfen einer Bewilligung des 
Erziehungsrats. 

   

 2 Die jeweilige Trägerschaft ei-
ner Privatschule muss vertrau-
enswürdig sein und Gewähr 
dafür bieten, dass die Schüle-
rinnen und Schüler nicht Ein-
flüssen ausgesetzt werden, die 
denjenigen Zielen der öffentli-
chen Schulen zuwiderlaufen, 
die sich aus diesem Gesetz er-
geben. Der Regierungsrat legt 
zur Sicherung einer den öffent-
lichen Schulen gleichwertigen 
Ausbildung die übrigen Bewilli-
gungsvoraussetzungen durch 
Verordnung fest. 

   

 3 Die Privatschulen verfügen 
über eine Schulärztin oder ei-
nen Schularzt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  128 
Private Schulung 

   

 1 Bei privater Schulung schul-
pflichtiger Kinder und Jugendli-
cher durch die Eltern oder 
durch eine Drittperson aus-
serhalb einer Privatschule 
muss gegenüber dem zustän-
digen Departement der genü-
gende Unterricht nachgewie-
sen werden. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

 §  129 
Aufsichtsrechtliche Massnah-
men 

   

 1 Privatschulen und private 
Schulung stehen unter staatli-
cher Aufsicht. 

   

 2 Bestehen begründete Zwei-
fel, ob die Bewilligungsvoraus-
setzungen bei einer Privat-
schule weiterhin erfüllt werden, 
kann der Erziehungsrat Anord-
nungen zur Klärung und Behe-
bung von Missständen treffen. 

   



  
- 90 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Sind die Bewilligungsvoraus-
setzungen nicht mehr oder 
nicht mehr vollständig erfüllt, 
kann der Erziehungsrat die 
notwendigen Massnahmen 
treffen und der Trägerschaft 
allenfalls die Bewilligung ent-
ziehen. 

   

 4 Wird bei einer privaten Schu-
lung kein genügender Nach-
weis erbracht oder besteht ein 
erheblicher Zweifel an deren 
Qualität, entscheidet der Ge-
meinderat über die Einschu-
lung in die öffentliche Schule. 

   

 §  130 
Zugang zu Angeboten; Vorsor-
geuntersuchungen 

   

 1 Schulpflichtige Kinder mit 
Aufenthalt im Kanton, die eine 
Privatschule besuchen oder 
privat geschult werden, haben 
zu den gleichen Bedingungen 
wie die Kinder an den öffentli-
chen Schulen Zugang zu fol-
genden Angeboten und 
Dienstleistungen: 

   

 a) Logopädie (§ 16),    

 b) Psychomotorik-Therapie 
(§ 24 Abs. 2), 

   



  
- 91 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) lehrplanmässiger Instrumen-
talunterricht (§ 65 Abs. 1), 

   

 d) Bibliothek (§ 77),    

 e) Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung (§ 105), 

   

 f) Schulpsychologischer Dienst 
(§ 107), 

   

 g) zahnärztliche Kontrollunter-
suchung (§ 113 Abs. 1). 

 
 
 
 

  

 2 Sie sind verpflichtet, sich den 
obligatorischen Vorsorgeunter-
suchungen zu unterziehen 
(§ 112 Abs. 1). 

2 Sie sind verpflichtet, sich den 
obligatorischen Vorsorgeunter-
suchungen beim schulärztli-
chen Dienst der öffentlichen 
Schule der Aufenthaltsge-
meinde zu unterziehen 
(§ 112 Abs. 1). 

Festhalten  

      13. Rechtsschutz                   

 §  131 
Instanzenzug 

   

 1 Gegen kommunale Ent-
scheide gemäss § 83 kann in-
nert 30 Tagen seit Zustellung 
Beschwerde beim Schulrat 
des Bezirks geführt werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Gegen Beschwerdeent-
scheide der Schulräte der Be-
zirke sowie erstinstanzliche 
Entscheide des zuständigen 
Departements und des Erzie-
hungsrats kann innert 30 Ta-
gen seit Zustellung Be-
schwerde beim Regierungsrat 
geführt werden.  

   

 §  132 
Aufschiebende Wirkung von 
Beschwerden 

   

 1 Beschwerden gegen die Zu-
weisung in einen anderen 
Oberstufentypus sowie gegen 
disziplinarische befristete und 
unbefristete Schulausschlüsse 
haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      14. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 

                  

 §  133 
Zusammenarbeit der Gemein-
den 

   

 1 Die Gemeinden haben ihre 
Zusammenarbeit gemäss § 50 
bis spätestens 31. Dezember 
2028 auf rechtsgültig abge-
schlossene Gemeindeverträge 
oder Satzungen abzustützen. 

   

 §  134 
Rechtshängige Entscheide 

   

 1 Die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes 
rechtshängigen Entscheide 
werden bis zu deren Rechts-
kraft nach bisherigem Recht 
erledigt. 

   

 §  135 
Inkrafttreten 

   

 1 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 II.    

 1. 
Der Erlass SAR 171.100 (Ge-
setz über die Einwohnerge-
meinden [Gemeindegesetz, 
GG] vom 19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Januar 2023) wird 
wie folgt geändert: 

   

§  39 
5. Übertragung von Befugnis-
sen 

    

1 Der Gemeinderat kann Ent-
scheidungsbefugnisse an ei-
nes seiner Mitglieder, an Kom-
missionen oder an Mitarbei-
tende der mit der entsprechen-
den Aufgabe betrauten Ver-
waltungsstelle übertragen. 

    

2 Erklären Betroffene, dass sie 
mit der Verfügung dieser Stelle 
nicht einverstanden sind, ent-
scheidet der Gemeinderat sel-
ber. Die Erklärung ist innert 
10 Tagen nach Zustellung der 
Verfügung schriftlich beim Ge-
meinderat einzureichen. 

    

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2bis Gegen delegierte schuli-
sche Entscheide gemäss § 83 
Abs. 2 des Volkschulgesetzes 
(VSG) vom XX.XX.XXXX 1) ist 
direkt bei der zuständigen 
Rechtsmittelinstanz Be-
schwerde zu führen. 

   

3 Die Einzelheiten der Delega-
tion sind vom Gemeinderat in 
einem Reglement festzulegen. 

    

 
1) SAR xxx.xxx 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2. 
Der Erlass SAR 411.200 (Ge-
setz über die Anstellung von 
Lehrpersonen [GAL] vom 
17. Dezember 2002) (Stand 
1. Januar 2022) wird wie folgt 
geändert: 

   

§  1 
Geltungsbereich 

    

1 Dieses Gesetz regelt in Be-
zug auf das Personalrecht die 
Grundzüge der Rechtsverhält-
nisse zwischen dem Kanton, 
den Gemeinden, den Gemein-
deverbänden und den Lehr-
personen an Volksschulen und 
kantonalen Schulen gemäss 
Schulgesetz vom 17. März 
1981 1) und Gesetz über die 
Berufs- und Weiterbildung 
(GBW) vom 6. März 2007 2). 

1 Dieses Gesetz regelt in Be-
zug auf das Personalrecht die 
Grundzüge der Rechtsverhält-
nisse zwischen dem Kanton, 
den Gemeinden, den Gemein-
deverbänden und den Lehr-
personen an Volksschulen und 
kantonalen Schulen gemäss 
[…] dem Volksschulgesetz 
(VSG) vom […] 
XX.XX.XXXX  3) und dem Ge-
setz über die Berufs- und Wei-
terbildung (GBW) vom 6. März 
2007 4). 

   

 
1) SAR 401.100 
2) SAR 422.200 
3) SAR XXX.XXX 
4) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Der Grosse Rat kann den 
Geltungsbereich dieses Geset-
zes auf weitere an Volksschu-
len und kantonalen Schulen 
tätige Personen erweitern so-
wie auf Lehrpersonen an Bil-
dungseinrichtungen ausdeh-
nen, die anderen kantonalen 
Erlassen unterstehen. 

    

 §  6a 
Datenbearbeitungs- und Infor-
mationssysteme 

   

 1 Das zuständige Departement 
und die Gemeinden können 
Datenbearbeitungs- und Infor-
mationssysteme mit gemein-
samer Datenhaltung für An-
stellungsverhältnisse von Per-
sonen im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes sowie für die 
Ressourcen der Volksschulen 
betreiben, insbesondere für 
folgende Zwecke: 

   

 a) Bewirtschaftung der Anstel-
lungen, insbesondere von 
Anstellungsverträgen, 
Lohneinstufungen, Abwesen-
heiten und Stellvertretungen, 

   

 b) Auszahlung von Löhnen, 
Lohnnebenleistungen und 
Weiterbildungsbeiträgen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Erhebung beziehungsweise 
Auszahlung von Beiträgen 
und Leistungen von Sozial-
versicherungen sowie der 
Kranken- und Unfalltaggeld-
versicherung, 

   

 d) Wahrnehmung von Melde-
pflichten und Erhebung von 
Quellensteuern, 

   

 e) Planung, Bewirtschaftung 
und Controlling der Ressour-
cen der Volksschulen. 

   

 2 Die beteiligten Behörden be-
arbeiten und geben einander 
Daten von Personen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes 
bekannt, einschliesslich be-
sonders schützenswerter Per-
sonendaten, wenn dies zur 
Aufgabenerfüllung notwendig 
ist. 

   

 3 Das zuständige Departement 
trägt die Hauptverantwortung 
für den Datenschutz. 

   

 4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung, namentlich die Zugriffs-
rechte der beteiligten Behör-
den und Mitarbeitenden. 

   



  
- 99 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  8 
Anstellungsvoraussetzungen 

    

1 Voraussetzung für die Anstel-
lung als Lehrperson ist neben 
der persönlichen Eignung die 
für die entsprechende Lehrtä-
tigkeit erforderliche fachliche, 
pädagogische und metho-
disch-didaktische Qualifikation. 
Das zuständige Departement 
kann entsprechende Vorgaben 
machen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

  
1bis Die Anstellungsbehörden 
haben bei den Betroffenen vor 
jeder Anstellung sowie perio-
disch sowohl einen Privataus-
zug als auch einen Sonderpri-
vatauszug aus dem Strafregis-
ter einzufordern. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelhei-
ten sowie die Ausnahmen 
durch Verordnung. 

Minderheitsantrag 
1bis Die Anstellungsbehörden 
haben bei den Betroffenen vor 
jeder Anstellung […] sowohl ei-
nen Privatauszug als auch ei-
nen Sonderprivatauszug aus 
dem Strafregister einzufordern. 
Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten sowie die Aus-
nahmen durch Verordnung. 
 
Prüfungsantrag 
Auf die 2. Beratung sind die 
gesetzlichen Grundlagen in al-
len Kantonen aufzuzeigen, 
welche es den Staatsanwalt-
schaften und Strafgerichten er-
lauben, laufende Strafuntersu-
chungen und rechtskräftige Ur-
teile gegen Lehr-, Erziehungs- 
und Betreuungspersonal den 
Behörden mitzuteilen, sofern 
die ihnen zur Last gelegte 
Straftat mit der Ausübung ihrer 
Tätigkeit in Zusammenhang 
steht oder die weitere ord-
nungsgemässe Ausübung der 
Tätigkeit in Frage steht. 

Zustimmung zum Minderheits-
antrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Lehrpersonen, die auf der 
Liste über Lehrpersonen ohne 
Unterrichtsberechtigung ge-
mäss Art. 12bis der Interkanto-
nalen Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen vom 
18. Februar 1993 1) eingetra-
gen sind, dürfen nicht ange-
stellt werden. 

2 Lehrpersonen, die wegen ei-
nes Sexualdelikts im Zusam-
menhang mit Minderjährigen 
oder Abhängigen rechtskräftig 
verurteilt wurden, dürfen nicht 
angestellt werden. Dasselbe 
gilt für Lehrpersonen, die auf 
der Liste über Lehrpersonen 
ohne Unterrichtsberechtigung 
gemäss Art. 12bis der Interkan-
tonalen Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen vom 
18. Februar 1993 2) eingetra-
gen sind […] . 

   

 
1) SAR 400.700 
2) SAR 400.700 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.700/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.700/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  8a 
Meldung an die EDK 

   

 1 Die Anstellungsbehörde mel-
det dem zuständigen Departe-
ment Lehrpersonen, deren 
persönliche oder fachliche Eig-
nung für das Erteilen eines ge-
nügenden Unterrichts in Frage 
gestellt ist, insbesondere wenn 
sie 

   

 a) ihre Handlungsfähigkeit ver-
loren haben, 

   

 b) wegen eines Delikts verur-
teilt worden sind, das sie 
nach Art und Schwere der 
Tat sowie des Verschuldens 
als nicht mehr vertrauens-
würdig erscheinen lässt, 

   

 c) wiederholt durch ihr Verhal-
ten die Sicherstellung des or-
dentlichen Schulbetriebs 
ernsthaft gefährdet haben, 

   

 d) sonst offensichtlich unfähig 
sind, genügenden Unterricht 
zu erteilen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Das zuständige Departement 
erlässt eine beschwerdefähige 
Verfügung, wenn eine Weiter-
meldung an die Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirekto-
ren (EDK) gemäss § 8 Abs. 2 
notwendig erscheint. 

   

 §  21a 
Lehrpersonenberatung 

   

 1 Der Kanton sorgt für ein Be-
ratungsangebot für Lehrperso-
nen. 

   

 2 Die Lehrpersonenberatung 
unterstützt Lehrpersonen bei 
der Prävention und der Bewäl-
tigung von Schwierigkeiten, 
die im Berufsfeld auftreten 
oder sich darauf auswirken, 
durch 

   

 a) fach- und unterrichtsbezo-
gene Beratung, 

   

 b) personenbezogene Bera-
tung und Begleitung, 

   

 c) Beratung in Konflikt- und Kri-
sensituationen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Regierungsrat    

 a) kann die Führung der Lehr-
personenberatung durch 
Leistungsvertrag einem öf-
fentlichen oder privaten An-
bieter übertragen, 

   

 b) regelt die Einzelheiten durch 
Verordnung und bestimmt 
diejenigen Leistungen, die im 
Sinne eines Grundangebots 
unentgeltlich sind und 

   

 c) kann den Bezug von Leis-
tungen begrenzen und für 
darüberhinausgehende Be-
züge eine Kostenpflicht ein-
führen. 

   

 4 Leistungen, die nicht zum 
Grundangebot gehören, sind 
zu Vollkosten deckenden Prei-
sen anzubieten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  24 
Berufsauftrag 

    

1 Der Berufsauftrag basiert auf 
den Bildungszielen, den Lehr-
plänen und den weiteren An-
forderungen des jeweiligen 
Schultyps. Er umfasst insbe-
sondere 

    

a) das Unterrichten gemäss 
Lehrplan (Planung, Vorberei-
tung und Auswertung); 

    

b) die Beratung, Förderung 
und Beurteilung der Schüle-
rinnen und Schüler bezie-
hungsweise Studierenden; 

    

c) das Erziehen im Rahmen 
der Grundsätze von Verfas-
sung und Gesetz und die 
Unterstützung der Eltern in 
deren generellem Erzie-
hungsauftrag; 

    

d) die Weiterbildung, einzeln 
und gemeinsam; 

    

e) die Zusammenarbeit in der 
Schule sowie mit Eltern und 
Behörden; 

    

f) die Erledigung von Organisa-
tions- und Verwaltungsauf-
gaben im Schulalltag; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

g) die Mitarbeit an der Gestal-
tung und Entwicklung der 
Schule; 

    

h) die Evaluation der Arbeit an 
der Schule. 

    

2 Der Regierungsrat kann ent-
sprechend dem Leistungsauf-
trag eines Schultyps den Be-
rufsauftrag der dort unterrich-
tenden Lehrpersonen erwei-
tern oder abändern und indivi-
duelle Änderungen, Ergänzun-
gen oder spezielle Gewichtun-
gen der vertraglichen Verein-
barung überlassen. 

    

3 Schulleitungen der Volks-
schule haben einen besonde-
ren Berufsauftrag. Dieser 
ergibt sich aus der im Schulge-
setz festgelegten Kompetenz-
ordnung und wird durch den 
Regierungsrat geregelt. 

3 Schulleitungen der Volks-
schule haben einen besonde-
ren Berufsauftrag. Dieser 
ergibt sich aus der im […] 
Volksschulgesetz festgelegten 
Kompetenzordnung und wird 
durch den Regierungsrat 
durch Verordnung geregelt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

7. Besondere Bestimmun-
gen zu den Rechtsverhält-
nissen im Volksschul- und 
Kindergartenbereich 

7. Besondere Bestimmun-
gen zu den Rechtsverhält-
nissen im […] Volksschul-
bereich 

                  

§  46 
Lehrpersonen an Kindergärten 

§  46 Aufgehoben.    

1 Trifft der Grosse Rat Rege-
lungen über den vorzeitigen 
Ruhestand im Sinne von § 14 
Abs. 2 und 3 dieses Gesetzes 
auch für die Lehrpersonen an 
den Kindergärten, beteiligt sich 
der Kanton angemessen an 
den entstehenden Kosten. Der 
Grosse Rat regelt den Um-
fang. 

    

§  47a 
Mundartkompetenzen der Kin-
dergartenlehrpersonen 

§  47a Aufgehoben.    

1 Laufende Anstellungsverhält-
nisse von Kindergartenlehrper-
sonen, die Ende 2018 noch 
nicht über die erforderlichen 
Fachkompetenzen für das Un-
terrichten in Mundart verfügen, 
sind frist- und termingerecht 
auf Ende Schuljahr 2018/19 
aufzulösen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  49 
Aufhebung und Anpassung 
geltenden Rechts 

§  49 Aufgehoben.    

1 Mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes wird das Gesetz 
über die Festsetzung des 
Schuljahresbeginns auf den 
Spätsommer vom 23. Juni 
1987 1) aufgehoben. 

    

2 Das Gesetz über den Finanz-
haushalt des Kantons Aargau 
(Finanzhaushaltsgesetz, FHG) 
vom 3. Juli 1990 2) wird wie 
folgt geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

3 Das Schulgesetz vom 
17. März 1981 3) wird wie folgt 
geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

 
1) AGS Bd. 12 S. 523 
2) AGS Bd. 14 S. 397; 1997 S. 348; 2002 S. 340; 2003 S. 249 (SAR 611.100) 
3) AGS Bd. 10 S. 529; Bd. 11 S. 335; Bd. 12 S. 524; Bd. 14 S. 189; 1995 S. 142; 1997 S. 283; 1998 S. 175, 191; 1999 S. 119; 2000 S. 89, 111, 155, 242; 2002 S. 329, 390; 2003 S. 250 (SAR 401.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/611.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

4 Das Einführungsgesetz zum 
Bundesgesetz über die Berufs-
bildung (EG BBG) vom 8. No-
vember 1983 1) wird wie folgt 
geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

5 Das Aargauische Fachhoch-
schulgesetz (AFHG) vom 
27. Mai 1997 2) wird wie folgt 
geändert: 
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

6 Das Gesetz über die Gewäh-
rung von Staatsbeiträgen an 
die anerkannten gemeinnützi-
gen und öffentlichen aargaui-
schen Erziehungsheime (Er-
ziehungsheimgesetz) vom 
6. Oktober 1964 3) wird wie 
folgt geändert: 
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

 
1) AGS Bd. 11 S. 357; Bd. 12 S. 525; 1995 S. 140, 146; 1997 S. 106 (SAR 422.100) 
2) AGS Bd. 1997 S. 273 (SAR 426.100) 
3) AGS Bd. 6 S. 177; Bd. 11 S. 547; 1995 S. 143 (SAR 428.300) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/426.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.300/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

7 Das Gesetz über die Grund-
züge des Personalrechts (Per-
sonalgesetz, PersG) vom 
16. Mai 2000 1) wird wie folgt 
geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

 
1) AGS 2000 S. 228 (SAR 165.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  50 
Übergangsrecht 

§  50 Aufgehoben.    

1 Die bestehenden auf Amts-
dauer eingegangenen Dienst-
verhältnisse werden im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes in Anstellungsver-
hältnisse nach diesem Gesetz 
überführt, soweit die zustän-
dige Anstellungsbehörde der 
betreffenden Lehrperson nicht 
mindestens 3 Monate vorher 
schriftlich mitgeteilt hat, dass 
sie das Anstellungsverhältnis 
nicht mehr weiterzuführen ge-
denkt. 1) 

    

2 Ohne fristgerechte Mitteilung 
besteht ein Anspruch auf Aus-
stellung eines unbefristeten 
Vertrags nach diesem Gesetz, 
und es gelten die entsprechen-
den Kündigungsbestimmun-
gen. 2) 

    

3 Für die im Zeitpunkt des In-
krafttretens der neuen Verfah-
renskostenregelung (§ 38a) 
gerichtlich hängigen Verfahren 
gelten die bisherigen Bestim-
mungen. 

    

 
1) Rückwirkende Inkraftsetzung auf den 1. August 2004 durch Regierungsratsbeschluss vom 13. Oktober 2004 (AGS 2004 S. 161).  
2) Rückwirkende Inkraftsetzung auf den 1. August 2004 durch Regierungsratsbeschluss vom 13. Oktober 2004 (AGS 2004 S. 161). 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3. 
Der Erlass SAR 428.500 (Ge-
setz über die Einrichtungen für 
Menschen mit besonderen Be-
treuungsbedürfnissen [Betreu-
ungsgesetz, BeG] vom 
2. Mai 2006) (Stand 1. Ja-
nuar 2022) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  2 
Geltungsbereich 

    

1 Das Gesetz gilt für folgende 
Einrichtungen: 

    

a) Einrichtungen für besondere 
Förder- und Stützmassnah-
men gemäss Schulgesetz 
vom 17. März 1981 1), 

a) Einrichtungen […] mit Ange-
boten gemäss […] § 24 des 
Volksschulgesetzes (VSG) 
vom […] XX.XX.XXXX  2), 

   

abis) Einrichtungen mit ambu-
lanten Angeboten für Kinder, 
Jugendliche, junge Erwach-
sene und Familien, 

    

b) stationäre Sonderschulen 
und Tagessonderschulen 
einschliesslich Sonderkinder-
gärten, 

    

 
1) SAR 401.100 
2) SAR XXX.XXX 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.500/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) stationäre Einrichtungen, die 
Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene beherber-
gen, 

    

cbis) Dienstleistungsanbieter in 
der Familienpflege, die Plat-
zierungen in Pflegefamilien 
begleiten, 

    

d) stationäre Einrichtungen für 
erwachsene Menschen mit 
Behinderungen, 

    

dbis) Werk- und Tagesstätten 
für erwachsene Menschen 
mit Behinderungen, 

    

dter) Einrichtungen mit ambu-
lanten Angeboten für er-
wachsene Menschen mit Be-
hinderungen, 

    

e) stationäre Einrichtungen für 
erwachsene Menschen in fa-
miliären oder sozialen Notla-
gen. 

    

2 Der Regierungsrat regelt die 
Einrichtungen und ihre Ange-
bote näher. 

2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zu den Einrich-
tungen und […] ihrer Angebote 
[…] durch Verordnung. 

   

3 …     
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  12 
Lehrpersonen und Sprachheil-
fachpersonen 

    

1 Sonderschulen und Einrich-
tungen für besondere Förder- 
und Stützmassnahmen ge-
mäss Schulgesetz mit privater 
Trägerschaft richten sich bei 
der Ausgestaltung der Anstel-
lungsverhältnisse und Entlöh-
nung ihrer Lehrpersonen und 
Sprachheilfachpersonen nach 
der Gesetzgebung über die 
Anstellung von Lehrpersonen. 

1 Sonderschulen und Einrich-
tungen  […] gemäss […] § 2 
Abs. 1 lit. a mit privater Träger-
schaft richten sich bei der Aus-
gestaltung der Anstellungsver-
hältnisse und Entlöhnung ihrer 
Lehrpersonen und Sprachheil-
fachpersonen nach der Ge-
setzgebung über die Anstel-
lung von Lehrpersonen. 

   

§  23 
Grundsatz 

    

1 Die nachfolgenden Bestim-
mungen zu Finanzierung und 
Kostenverteilung gelten für alle 
Leistungen, die anerkannte 
und kantonale Einrichtungen 
im Rahmen ihres Leistungs-
auftrags für Menschen mit be-
sonderen Betreuungsbedürf-
nissen mit zivilrechtlichem 
Wohnsitz beziehungsweise 
bei Einrichtungen für beson-
dere Förder- und Stützmass-
nahmen gemäss Schulgesetz 
und bei Tagessonderschulen 
mit Aufenthalt im Kanton Aar-
gau erbringen. 

1 Die nachfolgenden Bestim-
mungen zu Finanzierung und 
Kostenverteilung gelten für alle 
Leistungen, die anerkannte 
und kantonale Einrichtungen 
im Rahmen ihres Leistungs-
auftrags für Menschen mit be-
sonderen Betreuungsbedürf-
nissen mit zivilrechtlichem 
Wohnsitz beziehungsweise 
bei Einrichtungen […] gemäss 
[…] § 2 Abs. 1 lit. a und bei 
Tagessonderschulen mit Auf-
enthalt im Kanton Aargau er-
bringen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Diese Bestimmungen finden 
auch Anwendung für 

    

a) Leistungen anerkannter 
Dienstleistungsanbieter in 
der Familienpflege für Kinder 
und Jugendliche mit Unter-
stützungswohnsitz im Kanton 
Aargau und ausserkantona-
lem zivilrechtlichem Wohn-
sitz, 

    

b) die vom zuständigen Depar-
tement bewilligten Leistun-
gen ausserkantonaler Ein-
richtungen. 

    

2bis Der Regierungsrat regelt, 
welche ausserkantonalen Leis-
tungen gemäss Absatz 2 lit. b 
bewilligt werden können, de-
ren Bewilligungsvoraussetzun-
gen sowie das Verfahren. 

2bis Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung, welche 
ausserkantonalen Leistungen 
gemäss Absatz 2 lit. b bewilligt 
werden können, deren Bewilli-
gungsvoraussetzungen sowie 
das Verfahren. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Von diesen Bestimmungen 
ausgenommen sind die Voll-
zugskosten von Massnahmen 
und Strafen nach Bundesge-
setz über das Jugendstrafrecht 
(Jugendstrafgesetz, JStG) 
vom 20. Juni 2003 1) und 
Schweizerischem Strafgesetz-
buch vom 21. Dezember 
1937 2), deren Deckung sich 
nach den Bestimmungen die-
ser Erlasse und des Strafpro-
zessrechts richtet. 

    

§  32 
Zuweisungen und Unterbrin-
gungen von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
sowie Kostengutsprachen 

    

1 Zuweisungen und Unterbrin-
gungen von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
in Einrichtungen gemäss § 2 
Abs. 1 lit. b, c und cbis erfolgen 
nach den Bestimmungen des 
Schul-, Jugendstraf- und Kin-
desschutzrechts. 

    

 
1) SR 311.1 
2) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Zuweisungen und Unterbrin-
gungen in ausserkantonalen 
Einrichtungen bedürfen der 
Zustimmung des zuständigen 
Departements. 

2 Zuweisungen und Unterbrin-
gungen […] erfolgen über ei-
nen entsprechenden schuli-
schen Laufbahnentscheid des 
zuständigen Departements. 

   

3 Für Kostengutsprachen zur 
Nutzung von Einrichtungen ge-
mäss § 2 Abs. 1 lit. c und 
cbis im Einverständnis mit den 
Inhabern der elterlichen Sorge 
ist der Gemeinderat der Wohn-
sitzgemeinde zuständig. 
Die Kostengutsprache setzt 
eine Abklärung bei einer Fach-
stelle voraus. 

    

4 Der Regierungsrat kann re-
geln, welche Fachstellen eine 
Abklärung gemäss Absatz 3 
vornehmen können. 

    

 III.    

 Der Erlass SAR 401.100 
(Schulgesetz vom 
17. März 1981) wird aufgeho-
ben. 

   

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen unter 
Ziff. II. sowie der Aufhebung 
unter Ziff. III. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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Zur Botschaft 
 24.112 
Synopse  
 
Volksschulgesetz (VSG); 1. Beratung 
 

Entwurf des Regierungsrats vom 
27. März 2024 

Abweichende Anträge der Kommis-
sion BKS vom 20. August 2024 

Stellungnahme des Regierungsrats Ergebnis der 1. Beratung vom … 

  
Prüfungsantrag 
Auf die 2. Beratung sind der Kommis-
sion BKS die Verordnungsentwürfe 
vorzulegen. 

Zustimmung mit Präzisierung:  
Auf die 2. Beratung sind der Kommis-
sion BKS departementale Entwürfe zu 
den Verordnungen vorzulegen.  

 

 
 



  

 

Synopse (Papierfarbe grün) 24.112 
 
Mittelschulgesetz (MSG); 1. Beratung 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 
Neu: ???.??? 
Geändert: 422.200 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Mittelschulgesetz (MSG)                   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf die §§ 28 Abs. 3, 
31 Abs. 1 lit. a und 34 Abs. 1 
der Kantonsverfassung, 

   

 beschliesst:    

 I.    

      1. Allgemeine Bestimmun-
gen 

                  

 §  1 
Gegenstand 

   

 1 Dieses Gesetz regelt das Bil-
dungswesen an den kantona-
len Mittelschulen und der Aar-
gauischen Maturitätsschule für 
Erwachsene (AME).  

   

Anträge / Minderheitsanträge / Prüfungsantrag 
Kommission BKS: Seiten 3, 7, 19, 26, 33, 35, 39, 
40, 42, 43 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  2 
Standorte und Trägerschaft 

   

 1 Der Grosse Rat entscheidet 
im Rahmen der kantonalen 
Richtplanung gemäss § 9 
Abs. 4 des Gesetzes über 
Raumentwicklung und Bauwe-
sen (Baugesetz, BauG) vom 
19. Januar 1993 1) über die 
Standorte der Mittelschulen 
und der AME. 

   

 2 Der Regierungsrat bezeich-
net die Mittelschulen und die 
AME gestützt auf die kanto-
nale Richtplanung durch Ver-
ordnung. 

   

 3 Der Kanton führt die Mittel-
schulen und die AME als un-
selbständige öffentlich-rechtli-
che Anstalten. 

   

 §  3 
Bildungsziel 

 
 

  

 1 Die Mittelschulen und die 
AME vermitteln grundlegende 
fachliche und überfachliche 
Kompetenzen für die allge-
meine Studierfähigkeit auf Ter-
tiärstufe. 

 
 

  

 
1) SAR 713.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Sie fördern das selbständige 
und vernetzte Denken sowie 
die Sozial- und Selbstkompe-
tenz der Schülerinnen und 
Schüler der Mittelschulen so-
wie der Studierenden der 
AME. Zudem unterstützen sie 
deren persönliche Entwicklung 
und bereiten diese auf an-
spruchsvolle Aufgaben in der 
Gesellschaft vor. 

   

 §  4 
Neutralitätsgebot 

   

 1 Die Mittelschulen und die 
AME sind in Bezug auf religi-
öse, politische, kulturelle, her-
kunftsbezogene und lebens-
formgebundene Zugehörigkei-
ten neutral.  

1 Die Mittelschulen und die 
AME sind […] politisch und re-
ligiös neutral. 

Zustimmung  

 2 Sie sind der demokratischen 
und rechtsstaatlichen Grund-
ordnung verpflichtet.  

   

 §  5 
Schuljahr 

   

 1 Das Schuljahr beginnt am 
1. August und endet am 
31. Juli. Das erste Semester 
endet am 31. Januar. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Schulunterricht beginnt 
am zweiten Montag im August 
und endet mit Beginn der 
Sommerferien. 

   

 3 Für Lehrgänge an der AME 
kann der Regierungsrat durch 
Verordnung abweichende Re-
gelungen festlegen.  

   

 §  6 
Unterrichtstage und -zeiten 

   

 1 Der Regierungsrat regelt die 
Unterrichtstage und -zeiten an 
den Mittelschulen und der 
AME durch Verordnung.  

 
 

  

 §  7 
Schulferien 

   

 1 Je zwei Wochen Frühlings-, 
Herbst- und Weihnachtsferien 
sowie drei Wochen Sommerfe-
rien werden für den Kanton 
einheitlich durch den Erzie-
hungsrat festgelegt.  

   

 2 Die vier weiteren Ferienwo-
chen setzt das zuständige De-
partement fest.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  8 
Unterricht und Schulveranstal-
tungen 

   

 1 Der Unterricht findet sowohl 
im Rahmen des Stundenplans 
als auch in Form von Exkursio-
nen, Spezialwochen, Sprach-
aufenthalten und weiteren be-
sonderen Schulveranstaltun-
gen statt. 

   

 §  9 
Begabtenförderung 

   

 1 Für leistungsfähige und -wil-
lige Schülerinnen und Schüler 
sowie Studierende werden be-
sondere Angebote geführt. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Ausgestaltung der Angebote 
der Begabtenförderung, die 
Teilnahmevoraussetzungen 
und das Verfahren durch Ver-
ordnung.  

   

 §  10 
Nachteilsausgleich 

   

 1 Schülerinnen und Schüler so-
wie Studierende mit nachge-
wiesenen Behinderungen ha-
ben Anspruch auf einen ange-
messenen Nachteilsaus-
gleich.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten, namentlich das 
Verfahren, durch Verordnung.  

   

 §  11 
Schulunfallversicherung 

   

 1 Der Kanton sorgt für eine an-
gemessene Unfallverhütung, 
versichert die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Studie-
renden gegen die Folgen von 
Unfällen im Zusammenhang 
mit dem Schulbetrieb und auf 
dem Schulweg und übernimmt 
die Prämien. 

   

 2 Die Schulunfallversicherung 
steht subsidiär zur obligatori-
schen Krankenversicherung. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Schulunfall-
versicherung durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  12 
Religionsunterricht 
 

   

 1 Den öffentlich-rechtlich aner-
kannten Religionsgemein-
schaften werden zur Erteilung 
des Religionsunterrichts an 
den Mittelschulen innerhalb 
der ordentlichen Schulzeit bis 
zwei Stunden pro Woche ein-
geräumt und geeignete Unter-
richtszimmer unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt.  

1 Den öffentlich-rechtlich aner-
kannten Religionsgemein-
schaften werden zur Erteilung 
des Religionsunterrichts an 
den Mittelschulen innerhalb 
der ordentlichen Schulzeit bis 
zwei Stunden pro Woche ein-
geräumt und geeignete […] 
Räumlichkeiten unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt.  

Zustimmung  

 §  13 
Verpflegung 

   

  

1 Der Kanton kann eine kos-
tengünstige Verpflegung an 
den Mittelschulen ermögli-
chen.  

Minderheitsantrag 
1 Der Kanton […] ermöglicht 
eine kostengünstige Verpfle-
gung an den Mittelschulen 
[…]. 

Festhalten  

      2. Mittelschulen                   

 §  14 
Lehrgänge 

   

 1 An den Mittelschulen werden 
folgende Lehrgänge geführt: 

   

 a) Gymnasium,    

 b) Fachmittelschule,    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Wirtschaftsmittelschule,    

 d) Informatikmittelschule.    

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung, an welchen 
Mittelschulen welche Lehr-
gänge geführt werden.  

   

 §  15 
Gymnasium 

   

 1 Das Gymnasium bereitet auf 
das Studium an universitären 
und pädagogischen Hoch-
schulen vor. Der Bildungsauf-
trag wird durch die eidgenössi-
schen Vorschriften über die 
Anerkennung von gymnasialen 
Maturitätszeugnissen um-
schrieben.   

   

 2 Wer den gymnasialen Lehr-
gang erfolgreich abgeschlos-
sen hat, erlangt die eidgenös-
sisch anerkannte Maturität.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  16 
Zulassung zum Gymnasium 

   

 1 Zur 1. Klasse werden zuge-
lassen: 

   

 a) Absolventinnen und Absol-
venten der Bezirksschule, 
welche die Zulassungsvo-
raussetzungen erfüllen, 

   

 b) zuziehende Schülerinnen 
und Schüler aus anderen 
Kantonen, welche die Zulas-
sung an ein eidgenössisch 
anerkanntes Gymnasium in 
ihrem Herkunftskanton erhal-
ten haben, 

   

 c) Schülerinnen und Schüler, 
die über eine Vorbildung ver-
fügen, wie sie von der ent-
sprechenden Stufe einer an-
deren gleichwertigen Schule 
vermittelt wird und welche 
die Zulassungsvorausset-
zungen erfüllen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 In eine höhere Klasse wer-
den zugelassen: 

   

 a) zuziehende Schülerinnen 
und Schüler aus anderen 
Kantonen, die in ihrem Her-
kunftskanton bereits die ent-
sprechende Klasse eines 
eidgenössisch anerkannten 
Gymnasiums besucht haben, 

   

 b) Schülerinnen und Schüler, 
die in ihrem Herkunftsland 
eine Schule, die eine gleich-
wertige Ausbildung wie ein 
eidgenössisch anerkanntes 
Gymnasium anbietet, auf 
entsprechender Stufe be-
sucht haben. 

   

 §  17 
Fachmittelschule 

   

 1 Die Fachmittelschule vermit-
telt eine vertiefte Allgemeinbil-
dung gemäss Vorgaben der 
Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK) und bereitet in 
verschiedenen Berufsfeldern 
auf Ausbildungen an pädago-
gischen Hochschulen, Fach-
hochschulen und höheren 
Fachschulen vor. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Wer den Lehrgang an der 
Fachmittelschule erfolgreich 
abgeschlossen hat, erhält den 
Fachmittelschulausweis. Wer 
im Anschluss daran die Zu-
satzleistungen gemäss den 
Vorgaben der EDK erbringt, 
erlangt die Fachmaturität.  

   

 §  18 
Wirtschaftsmittelschule 

   

 1 Die Wirtschaftsmittelschule 
vermittelt eine berufliche 
Grundbildung im kaufmänni-
schen Bereich gemäss dem 
Bundesgesetz über die Berufs-
bildung (Berufsbildungsgesetz, 
BBG) vom 13. Dezember 
2002 1) und führt mit der Be-
rufsmaturität zur Fachhoch-
schulreife.  

   

 2 Wer den Lehrgang erfolg-
reich abgeschlossen hat, er-
langt die Berufsmaturität und 
erhält das eidgenössische Fä-
higkeitszeugnis. 

   

 
1) SR 412.10 

https://db.clex.ch/link/Bund/412.10/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  19 
Informatikmittelschule 

   

 1 Die Informatikmittelschule 
vermittelt eine berufliche 
Grundbildung im Bereich der 
Informationstechnologie 
(IT) gemäss BBG und führt mit 
der Berufsmaturität zur Fach-
hochschulreife.   

   

 2 Wer den Lehrgang erfolg-
reich abgeschlossen hat, er-
langt die Berufsmaturität und 
erhält das eidgenössische Fä-
higkeitszeugnis. 

   



  
- 13 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  20 
Zulassung zur Fach-, Wirt-
schafts- und Informatikmittel-
schule 

   

 1 Zur 1. Klasse werden zuge-
lassen: 

   

 a) Absolventinnen und Absol-
venten der Bezirks- und Se-
kundarschule, welche die 
Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllen, 

   

 b) zuziehende Schülerinnen 
und Schüler aus anderen 
Kantonen, welche die Zulas-
sung an eine eidgenössisch 
anerkannte Fach-, Wirt-
schafts- oder Informatikmit-
telschule in ihrem Herkunfts-
kanton erhalten haben, 

   

 c) Schülerinnen und Schüler, 
die über eine Vorbildung ver-
fügen, wie sie von der ent-
sprechenden Stufe einer an-
deren gleichwertigen Schule 
vermittelt wird und welche 
die Zulassungsvorausset-
zungen erfüllen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 In eine höhere Klasse wer-
den zugelassen: 

   

 a) zuziehende Schülerinnen 
und Schüler aus anderen 
Kantonen, die in ihrem Her-
kunftskanton bereits die ent-
sprechende Klasse einer eid-
genössisch anerkannten 
Fach-, Wirtschafts- oder In-
formatikmittelschule besucht 
haben, 

   

 b) Schülerinnen und Schüler, 
die in ihrem Herkunftsland 
eine Schule, die eine gleich-
wertige Ausbildung wie eine 
eidgenössisch anerkannte 
Fach-, Wirtschafts- oder In-
formatikmittelschule anbietet, 
auf entsprechender Stufe be-
sucht haben. 

   

 §  21 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zu den Lehrgängen ge-
mäss § 14 Abs. 1, insbeson-
dere 

   

 a) die Dauer und Struktur,    

 b) die Stundentafeln und Lehr-
pläne, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) die Voraussetzungen und 
das Verfahren der Zulas-
sung, 

   

 d) die Beurteilung, Probezeit, 
Promotion, promotionsbe-
dingte Entlassung aus der 
Schule, das Zeugnis und die 
Zwischenbeurteilung (sofern 
für den jeweiligen Lehrgang 
erforderlich), 

   

 e) die Berufsfelder und Fach-
maturitätslehrgänge, die an 
der jeweiligen Fachmittel-
schule angeboten werden, 

   

 f) die berufsfeldspezifischen 
Anforderungen der Fachma-
turitätslehrgänge, 

   

 g) die Ausrichtung der Berufs-
maturität und diejenige des 
eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnisses bei der Wirt-
schafts- und Informatikmittel-
schule, 

   

 h) das betriebliche Langzeit-
praktikum und dessen Min-
destdauer bei der Wirt-
schafts- und Informatikmittel-
schule, 

   

 i) den Übertritt von einem Lehr-
gang in einen anderen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 j) die Voraussetzungen und 
das Verfahren zur Erlangung 
der Abschlüsse sowie die 
damit zusammenhängende 
Organisation, 

   

 k) den Inhalt und die Formvor-
schriften des jeweiligen Ab-
schlusszeugnisses. 

   

      3. Aargauische Maturitäts-
schule für Erwachsene 

                  

 §  22 
Maturitätslehrgang 

   

 1 Der Maturitätslehrgang berei-
tet die Studierenden auf das 
Studium an universitären und 
pädagogischen Hochschulen 
vor. Der Bildungsauftrag wird 
durch die eidgenössischen 
Vorschriften über die Anerken-
nung von gymnasialen Maturi-
tätszeugnissen umschrieben. 

   

 2 Wer den Lehrgang erfolg-
reich abgeschlossen hat, er-
langt die eidgenössisch aner-
kannte Maturität.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zum Lehrgang 
durch Verordnung, insbeson-
dere diejenigen gemäss § 21 
Abs. 1 lit. a–d, j und k sowie 
die Unterrichtsform und den  
-ort. 

   

 §  23 
Weitere Lehrgänge 

   

 1 Die AME kann weitere Lehr-
gänge anbieten, die zur allge-
meinen Hochschulreife führen 
oder auf die Zulassung der 
Diplomstudiengänge einer Pä-
dagogischen Hochschule vor-
bereiten.  

   

 2 Der Regierungsrat kann die 
Einzelheiten zu den Lehrgän-
gen durch Verordnung regeln, 
insbesondere diejenigen ge-
mäss § 21 Abs. 1 lit. a–c und j 
sowie die Unterrichtsform und 
den -ort. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      4. Rechte und Pflichten                   

      4.1. Schülerinnen und 
Schüler sowie Studierende 

             

 §  24 
Rechte 

   

 1 Die Schülerinnen und Schü-
ler sowie die Studierenden ha-
ben das Recht, in regelmässi-
gen Abständen über den 
Stand ihrer Leistungen infor-
miert zu werden.  

   

 2 Sie sind zu schulischen The-
men und vor schulischen Ent-
scheiden, die sie persönlich 
betreffen, anzuhören.  

   

 3 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Mitspra-
che der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Studieren-
den. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  25 
Pflichten 

   

 1 Die Schülerinnen und Schü-
ler sowie die Studierenden 
sind verpflichtet, den Unter-
richt in den obligatorischen Fä-
chern und in den gewählten 
Freifächern zu besuchen so-
wie an den obligatorischen 
Schulveranstaltungen teilzu-
nehmen.  

   

 2 Sie haben die Anordnungen 
von Lehrpersonen, Schullei-
tung und Schulverwaltung zu 
befolgen und die Schul- und 
Hausordnung einzuhalten. 

   

 3 Sie informieren die Abtei-
lungslehrperson oder die 
Schulleitung über Ereignisse, 
die sie persönlich betreffen, 
soweit dies für den Schulalltag 
von Bedeutung ist. 

   

 4 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zur Dispensation, zum 
Urlaub, zu den Absenzen und 
zur Entlassung aus der Schule 
aufgrund lang andauernder 
Unterrichtsabwesenheit.  

Prüfungsantrag 
Auf die 2. Beratung ist aufzu-
zeigen, wie das Dispensati-
ons- und Absenzenwesen 
künftig gehandhabt werden 
sollen, und wie die bisherigen 
Erfahrungen in diesem Bereich 
aussehen. 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  26 
Spitalschulung 

   

 1 Für Schülerinnen und Schü-
ler sowie Studierende mit län-
gerem oder wiederkehrendem 
Spitalaufenthalt ist eine ange-
messene Beschulung zu ge-
währleisten.  

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Nutzung des 
Angebots durch Verordnung.  

   

 3 Der Kanton übernimmt die 
Kosten für die Beschulung 
vollumfänglich.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  27 
Disziplinarmassnahmen 

   

 1 Gegen fehlbare Schülerinnen 
und Schüler sowie Studie-
rende kommen neben pädago-
gischen Massnahmen fol-
gende Disziplinarmassnahmen 
zur Anwendung: 

   

 a) schriftliche Verwarnung 
durch die Schulleitung, 

   

 b) Androhung der Wegweisung 
durch die Schulleitung, 

   

 c) Wegweisung aus der Schule 
durch das zuständige Depar-
tement auf Antrag der Schul-
leitung. 

   

      4.2. Eltern              

 §  28 
Zusammenarbeit 

   

 1 Die Eltern erhalten von der 
Schule in regelmässigen Ab-
ständen Informationen über 
den Stand der Leistungen und 
bei Bedarf das für den Schul-
alltag bedeutsame Verhalten 
ihrer minderjährigen Kinder. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Mittelschulen ermögli-
chen es den Eltern, einen Ein-
blick in den Schulalltag zu ge-
winnen und mit der Schullei-
tung und den Lehrpersonen 
persönlich ins Gespräch zu 
kommen.   

   

 3 Die Eltern informieren die Ab-
teilungslehrperson oder die 
Schulleitung über Verhaltens-
änderungen ihrer minderjähri-
gen Kinder oder über Ereig-
nisse, die sich in deren Umfeld 
abspielen, soweit dies für den 
Schulalltag von Bedeutung ist.  

   

      5. Gebühren                   

 §  29 
Lehrgänge an den Mittelschu-
len 

   

 1 Für Schülerinnen und Schü-
ler mit Wohnsitz im Kanton 
Aargau ist der Unterricht an 
den Mittelschulen unentgelt-
lich. Vorbehalten sind die Ab-
sätze 3 und 4 und § 31. Hin-
sichtlich der Wohnsitzdefinition 
gilt Absatz 2. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Schülerinnen und Schüler, 
die ihren Wohnsitz ausserhalb 
des Kantons Aargau haben 
und für die kein anderer Kan-
ton oder Staat auf Basis einer 
Vereinbarung eine Kostengut-
sprache leistet, bezahlen ein 
Schulgeld. Dessen Höhe ent-
spricht demjenigen Betrag, 
den ein anderer Kanton oder 
Staat dem Kanton Aargau, ge-
stützt auf die massgebende 
Vereinbarung für den Besuch 
des entsprechenden Lehr-
gangs, pro Schülerin und 
Schüler sowie pro Schuljahr 
bezahlt. Es gilt die Wohnsitz-
definition des Regionalen 
Schulabkommens über die ge-
genseitige Aufnahme von Aus-
zubildenden und Ausrichtung 
von Beiträgen (RSA 2009) 
vom 23. November 2007 1) be-
ziehungsweise der Interkanto-
nalen Vereinbarung über die 
Beiträge an die Ausbildungs-
kosten in der beruflichen 
Grundbildung (Berufsfach-
schulvereinbarung, BFSV) 
vom 22. Juni 2006 2). 

   

 
1) SAR 400.300 
2) SAR 400.562 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.300/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.562/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Für die Belegung des Frei-
fachs Instrumentalunterricht 
kann der Regierungsrat durch 
Verordnung eine Gebühr von 
maximal Fr. 1'000.– pro halbe 
Lektion und Schuljahr festle-
gen und die Modalitäten re-
geln. 

   

 4 Zusätzlich kann der Regie-
rungsrat durch Verordnung 
Gebühren für die Anmeldung, 
Einschreibung und das Zulas-
sungsverfahren festlegen.  

   

 §  30 
Lehrgänge an der AME 

   

 1 Für Studierende mit Wohn-
sitz im Kanton Aargau ist der 
Unterricht an der AME unent-
geltlich. Vorbehalten sind die 
Absätze 3 und 4 sowie § 31. 
Hinsichtlich der Wohnsitzdefi-
nition gilt Absatz 2. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Studierende, die ihren Wohn-
sitz ausserhalb des Kantons 
Aargau haben und für die kein 
anderer Kanton oder Staat auf 
Basis einer Vereinbarung eine 
Kostengutsprache leistet, be-
zahlen ein Schulgeld. Dessen 
Höhe entspricht demjenigen 
Betrag, den ein anderer Kan-
ton oder Staat dem Kanton 
Aargau, gestützt auf die mass-
gebende Vereinbarung für den 
Besuch des entsprechenden 
Lehrgangs, pro Studierende 
und Studierenden sowie pro 
Schuljahr bezahlt. Es gilt die 
Wohnsitzdefinition des RSA 
2009.  

   

 3 Sämtliche Studierenden be-
zahlen ein vom Regierungsrat 
durch Verordnung auf maximal 
Fr. 1'000.– pro Semester res-
pektive Kurs festgelegtes Stu-
diengeld.  

   

 4 Zusätzlich kann der Regie-
rungsrat durch Verordnung 
Gebühren für die Anmeldung, 
Einschreibung und das Zulas-
sungsverfahren festlegen.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  31 
Auslagen und Kosten 

   

 1 Die Schülerinnen und Schü-
ler sowie die Studierenden ha-
ben die Auslagen, namentlich 
für Unterrichtsmaterialien, 
Lehrmittel, Lizenzen, Drucksa-
chen, Exkursionen und Pro-
jekte sowie die Kosten für 
Sprachaufenthalte und Spezi-
alwochen selber zu tragen. 

   

      6. Organe und Kantonal-
konferenz 

                  

 §  32 
Schulleitung 

   

 1 Die Schulleitungen der Mittel-
schulen bestehen je aus einer 
Rektorin oder einem Rektor, 
einer Prorektorin oder einem 
Prorektor sowie mindestens ei-
nem weiteren Mitglied.  

1 Die Schulleitungen der Mittel-
schulen bestehen je aus einer 
Rektorin oder einem Rektor 
[…] und den jeweiligen Prorek-
torinnen und Prorektoren […]. 

Festhalten  

 2 Die Schulleitung der AME be-
steht aus der Rektorin oder 
dem Rektor einer Mittelschule 
und einer Prorektorin oder ei-
nem Prorektor.  

2 Die Schulleitung der AME be-
steht aus der Rektorin oder 
dem Rektor einer Mittelschule 
und mindestens einer Prorek-
torin oder einem Prorektor.  

Zustimmung  

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Aufgaben und Befugnisse der 
Schulleitungen durch Verord-
nung. 

   



  
- 27 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  33 
Konferenzen der Lehrperso-
nen 

   

 1 Die Lehrpersonen einer Mit-
telschule sowie diejenigen der 
AME bilden je eine Gesamt-
konferenz.  

   

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Aufga-
ben und Befugnisse der Ge-
samtkonferenz und weiterer 
von ihm eingesetzter Konfe-
renzen.  

   

 §  34 
Konferenz der Rektorinnen 
und Rektoren 

   

 1 Die Rektorinnen und Rekto-
ren der Mittelschulen bilden 
die Konferenz der Rektorinnen 
und Rektoren. Eine Vertreterin 
oder ein Vertreter des zustän-
digen Departements hat Ein-
sitz in derselben.  

   

 2 Sie konstituiert sich selbst.    

 3 Sie behandelt Fragen, die 
alle Mittelschulen und die AME 
betreffen.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 4 Der Regierungsrat regelt die 
Aufgaben und Befugnisse der 
Konferenz der Rektorinnen 
und Rektoren durch Verord-
nung. 

   

 §  35 
Schulkommission 

   

 1 Das zuständige Departement 
wählt auf eine Amtsdauer von 
vier Jahren für jede Mittel-
schule und die AME eine 
Schulkommission von fünf bis 
sieben Mitgliedern, davon eine 
Präsidentin oder einen Präsi-
denten.  

   

 2 Die Schulkommission berät 
die Schulleitung. Der Regie-
rungsrat regelt durch Verord-
nung die weiteren Aufgaben 
und Befugnisse der Schulkom-
mission. Er kann insbesondere 
eine Amtszeitbeschränkung 
vorsehen.  

   

 3 Die Rektorin oder der Rektor 
nimmt von Amtes wegen an 
den Sitzungen ihrer bezie-
hungsweise seiner Schulkom-
mission teil.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  36 
Kantonalkonferenz 

   

 1 Die Delegierten der Lehrper-
sonen aller öffentlichen Schu-
len des Kantons bilden die 
Kantonalkonferenz. 

   

 2 Die Kantonalkonferenz orga-
nisiert und konstituiert sich 
selbst; ihre Statuten bedürfen 
der Genehmigung durch das 
zuständige Departement. 

   

 3 Sie befasst sich mit Schulfra-
gen von allgemeiner Bedeu-
tung, begutachtet Schulange-
legenheiten und hat ein An-
tragsrecht gegenüber dem Er-
ziehungsrat und dem zuständi-
gen Departement. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      7. Behörden                   

 §  37 
Departement Bildung, Kultur 
und Sport 

   

 1 Dem Departement Bildung, 
Kultur und Sport kommen ne-
ben den andernorts in diesem 
Gesetz und in anderen Geset-
zen verankerten Aufgaben und 
Entscheidungsbefugnissen 
insbesondere folgende Aufga-
ben zu: 

   

 a) Gesamtsteuerung der Mittel-
schulen und der AME zur Er-
reichung der Bildungsziele 
durch eine hohe Qualität des 
Schulangebots im ganzen 
Kanton, 

   

 b) Aufsicht über die Mittelschu-
len und die AME, 

   

 c) Weiterentwicklung der Lehr-
gänge an den Mittelschulen 
sowie der AME und deren 
Anpassung an aktuelle Vor-
gaben und Bedürfnisse, 

   

 d) Unterstützung und Beratung 
der Schulleitungen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 e) Abstimmung der Mittelschu-
len sowie der AME und ihrer 
Übergänge an die Tertiär-
stufe mit anderen Kantonen 
und dem Bund, 

   

 f) Festlegung der Qualitätsan-
sprüche an die Mittelschulen 
beziehungsweise die AME 
und Bereitstellung eines In-
strumentariums für die Quali-
tätssicherung, 

   

 g) Evaluation und Monitoring 
der Qualität der Mittelschu-
len und der AME. 

   

 2 Zudem entscheidet es über    

 a) die Anzahl der an den ein-
zelnen Mittelschulen und der 
AME zu führenden Abteilun-
gen pro Lehrgang und pro 
Klasse sowie über die dazu 
notwendigen Ressourcen, 

   

 b) die Zuteilung von Schülerin-
nen und Schülern aus schul-
organisatorischen Gründen 
an eine andere als die ge-
wünschte Mittelschule. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  38 
Erziehungsrat 

   

 1 Der Erziehungsrat besteht 
aus elf Mitgliedern; den Vorsitz 
führt die Vorsteherin oder der 
Vorsteher des zuständigen 
Departements; die übrigen Mit-
glieder werden vom Grossen 
Rat gewählt, vier Mitglieder auf 
Vorschlag der Kantonalkonfe-
renz. 

   

 2 Er ist als vorberatende Be-
hörde des Regierungsrats und 
als beratende Behörde des zu-
ständigen Departements in al-
len Schulfragen von grund-
sätzlicher Bedeutung anzuhö-
ren. 

   

 3 Er betreut bestimmte Ab-
schlussprüfungen an den 
Schulen. Der Regierungsrat 
regelt die Einzelheiten durch 
Verordnung. 

   

 §  39 
Regierungsrat 

   

 1 Der Regierungsrat bewilligt 
Verpflichtungskredite für Vor-
haben gemäss § 40 Abs. 1 bis 
Fr. 5 Mio. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Er ist ermächtigt, mit anderen 
Kantonen Verträge über die 
Zuweisung und Aufnahme von 
Schülerinnen und Schülern so-
wie von Studierenden abzu-
schliessen.  

   

  

3 Er entscheidet über die 
Durchführung von befristeten 
Pilotprojekten an den Schulen. 
Er regelt die hierfür erforderli-
chen Abweichungen von kan-
tonalen Bestimmungen durch 
befristete Verordnung. 

Minderheitsantrag 
3 Er entscheidet über die 
Durchführung von befristeten 
Pilotprojekten an den Schulen. 
Er regelt die hierfür erforderli-
chen Abweichungen von kan-
tonalen Bestimmungen durch 
befristete Verordnung und in-
formiert den Grossen Rat vor-
gängig über die befristeten Ab-
weichungen von einer gesetzli-
chen Norm in geeigneter 
Weise.  

Festhalten  

 §  40 
Grosser Rat 

   

 1 Der Grosse Rat ist endgültig 
zuständig für Ausgabenbe-
schlüsse ab Fr. 5 Mio. für Bau-
vorhaben und der dafür not-
wendigen Grundstückge-
schäfte sowie Mieten der Mit-
telschulen in Aarau, Baden, 
Lenzburg, Stein, Wettingen, 
Windisch, Wohlen und Zofin-
gen sowie der AME in Aarau. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Er beschliesst über die Er-
richtung von Schulen, die vom 
Kanton gemeinsam mit ande-
ren Trägern geführt werden. Er 
kann festlegen, dass von 
Schülerinnen und Schülern so-
wie von Studierenden dieser 
Schulen mit Wohnsitz im Kan-
ton ein Kostenbeitrag erhoben 
wird. 

   

      8. Schuldienste                   

 §  41 
Beratungsangebote für Ausbil-
dung und Beruf 

   

 1 In Bezug auf die Beratungs-
angebote für Ausbildung und 
Beruf, zu denen auch die Ju-
gendpsychologische Beratung 
an der Sekundarstufe II zählt, 
gelten die §§ 42–42c des Ge-
setzes über die Berufs- und 
Weiterbildung (GBW) vom 
6. März 2007 1). 

   

 §  42 
Schulärztlicher Dienst 

   

 1 Jede Mittelschule und die 
AME verfügen über einen 
schulärztlichen Dienst.  

   

 
1) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Schulärztin oder der 
Schularzt kann von der Schule 
beigezogen werden zur 

   

 a) Beratung zu Gesundheits-
themen, zur Prävention und 
zur Gesundheitsförderung, 

   

 b) Stellungnahme zu ärztlichen 
Zeugnissen von Schülerin-
nen und Schülern sowie von 
Studierenden und 

   

 c) Durchführung von epidemio-
logischen Massnahmen. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zum schulärztli-
chen Dienst durch Verord-
nung, insbesondere die Ein-
setzung und die Entschädi-
gung der Schulärztinnen und  
-ärzte sowie deren zusätzliche 
Aufgaben. 

   

 §  43 
Schulsozialarbeit 

   

 1 Der Kanton kann den Schüle-
rinnen und Schülern sowie 
Studierenden den Zugang zur 
Schulsozialarbeit gewähren. 

Der Kanton […] gewährt den 
Schülerinnen und Schülern so-
wie Studierenden den Zugang 
zur Schulsozialarbeit […]. 

Festhalten  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      9. Datenschutz und Bil-
dungs-Identität 

                  

 §  44 
Bearbeitung von Personenda-
ten 

   

 1 Die Schulen bearbeiten Per-
sonendaten von Schülerinnen 
und Schülern sowie von Stu-
dierenden, einschliesslich be-
sonders schützenswerter Per-
sonendaten, soweit dies zur 
Erfüllung der gesetzlichen und 
insbesondere der folgenden 
Aufgaben erforderlich ist: 

   

 a) Organisation und Administ-
ration, 

   

 b) Beurteilung des Leistungs-
stands, 

   

 c) Aufsicht und Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern 
sowie von Studierenden, 

   

 d) Organisation und Durchfüh-
rung von Schulveranstaltun-
gen, 

   

 e) Zusammenarbeit mit Schul-
diensten unter Vorbehalt von 
Berufsgeheimnissen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 f) Bearbeitung von Gesuchen 
betreffend Absenzen, Dis-
pensationen und Urlauben 
sowie Entlassungen aus der 
Schule aufgrund lang andau-
ernder Unterrichtsabwesen-
heit, 

   

 g) Anordnung von Disziplinar-
massnahmen. 

   

 2 Das zuständige Departement 
bearbeitet Personendaten ge-
mäss Absatz 1 nur, wenn dies 
zur Erfüllung einer gesetzli-
chen Aufgabe notwendig ist. 

   

 §  45 
Bild-, Ton- und Videoaufnah-
men 

   

 1 Lehrpersonen und solche in 
Ausbildung dürfen während 
des Unterrichts Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen von Schüle-
rinnen und Schülern sowie von 
Studierenden machen, soweit 
sie der individuellen Förde-
rung, Lernstandserhebung, 
Leistungsbeurteilung oder der 
Lehrpersonenausbildung die-
nen und die Betroffenen vor-
gängig über Ziel und Zweck 
sowie die konkrete Verwen-
dung der Aufnahmen infor-
miert wurden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Aufnahmen sind wie folgt 
zu löschen: 

   

 a) individuelle Förderung und 
Lernstandserhebung: nach 
Auswertung und Bespre-
chung mit den Schülerinnen 
und Schülern sowie den Stu-
dierenden, 

   

 b) Leistungsbeurteilung: nach 
Rechtskraft der Promotions-
entscheide, 

   

 c) Lehrpersonenausbildung: 
nach Auswertung und Be-
sprechung mit den angehen-
den Lehrpersonen, spätes-
tens nach Rechtskraft der 
Leistungsnachweise. 

   

 3 Für Aufnahmen von Schüle-
rinnen und Schülern sowie von 
Studierenden, die für andere 
Zwecke vorgenommen oder 
verwendet werden, namentlich 
im Rahmen von Schulveran-
staltungen, ist die Einwilligung 
der Schülerinnen und Schülern 
sowie der Studierenden erfor-
derlich. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  46 
Bekanntgabe von Personen-
daten 

   

 1 Bei einem Schulwechsel gibt 
die bisherige Schule der 
neuen Schule diejenigen Per-
sonendaten von Schülerinnen 
und Schülern bekannt, die zur 
Aufgabenerfüllung durch die 
neue Schule aktuell erforder-
lich sind. 

   

 2 Darunter fallen Informationen 
über rechtskräftige Urteile be-
treffend schwere Straftaten, 
bei denen die psychische, kör-
perliche oder sexuelle Integri-
tät einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt wurde. 

Darunter fallen auch Informati-
onen über rechtskräftige Ur-
teile betreffend […] Straftaten, 
bei denen die psychische, kör-
perliche oder sexuelle Integri-
tät einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt wurde. 

Zustimmung  

 3 Keine Bekanntgabe erfolgt, 
wenn die Straftat mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 

   



  
- 40 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  47 
Bildungs-Identität 

  
 

 

 1 Die Bildungs-Identität (Bil-
dungs-ID) ist eine eindeutige 
und unveränderliche Nut-
zungs-Identität, die der siche-
ren Authentisierung der Nut-
zenden und dem sicheren Zu-
gang zu digitalen Dienstleis-
tungen an den Mittelschulen 
und der AME dient.  

1 Die Bildungs-Identität […] ist 
eine eindeutige und unverän-
derliche Nutzungs-Identität, 
die der sicheren Authentisie-
rung der Nutzenden und dem 
sicheren Zugang zu digitalen 
Dienstleistungen an den Mittel-
schulen und der AME dient.  

Zustimmung  

 2 Der Kanton kann Schülerin-
nen und Schüler sowie Studie-
rende, Lehrpersonen, Mitglie-
der der Schulleitungen sowie 
weiteres Schulpersonal mit ei-
ner Bildungs-ID ausstatten. 

2 Der Kanton kann Schülerin-
nen und Schüler sowie Studie-
rende, Lehrpersonen, Mitglie-
der der Schulleitungen sowie 
weiteres Schulpersonal mit ei-
ner Bildungs-Identität ausstat-
ten. 

Zustimmung  

 3 Das zuständige Departement 
kann mit anderen Kantonen 
oder Dritten zusammenarbei-
ten. Es stellt sicher, dass die 
Datenhoheit über die erfassten 
Daten bei den Nutzenden ver-
bleiben.  

   

 4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Bildungs-ID 
durch Verordnung, insbeson-
dere welche weiteren Perso-
nen damit ausgestattet werden 
können. 

4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Bildungs-
Identität durch Verordnung, 
insbesondere welche weiteren 
Personen damit ausgestattet 
werden können. 

Zustimmung  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      10. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 

             

 §  48 
Provisorien der Mittelschulen 

   

 1 Der Grosse Rat ist bis 
31. Dezember 2035 endgültig 
zuständig für Ausgabenbe-
schlüsse ab Fr. 5 Mio. für Bau-
vorhaben und der dafür not-
wendigen Grundstückge-
schäfte sowie Mieten von Pro-
visorien der Mittelschulen in 
den angrenzenden Gemein-
den der Standorte gemäss 
§ 40 Abs. 1. 

   

 2 Der Regierungsrat bewilligt 
Verpflichtungskredite für Vor-
haben gemäss Absatz 1 bis 
Fr. 5 Mio. 

   

 §  49 
Inkrafttreten 

   

 1 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 II.    

 Der Erlass SAR 422.200 (Ge-
setz über die Berufs- und Wei-
terbildung [GBW] vom 
6. März 2007) (Stand 1. Ja-
nuar 2018) wird wie folgt geän-
dert: 

   

 §  11a 
Bildungs-Identität 

   

 1 Die Bildungs-Identität (Bil-
dungs-ID) ist eine eindeutige 
und unveränderliche Nut-
zungs-Identität, die der siche-
ren Authentisierung der Nut-
zenden und dem sicheren Zu-
gang zu digitalen Dienstleis-
tungen in der beruflichen 
Grundbildung dient.  

1 Die Bildungs-Identität […] ist 
eine eindeutige und unverän-
derliche Nutzungs-Identität, 
die der sicheren Authentisie-
rung der Nutzenden und dem 
sicheren Zugang zu digitalen 
Dienstleistungen in der berufli-
chen Grundbildung dient.  

Zustimmung  

 2 Der Kanton kann Lernende, 
Lehrpersonen, Mitglieder der 
Schulleitungen sowie weitere 
Personen der Anbieter der be-
ruflichen Grundbildung mit ei-
ner Bildungs-ID ausstatten. 

2 Der Kanton kann Lernende, 
Lehrpersonen, Mitglieder der 
Schulleitungen sowie weitere 
Personen der Anbieter der be-
ruflichen Grundbildung mit ei-
ner Bildungs-Identität ausstat-
ten. 

Zustimmung  

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Das zuständige Departement 
kann mit anderen Kantonen 
oder Dritten zusammenarbei-
ten. Es stellt sicher, dass die 
Datenhoheit über die erfassten 
Daten bei den Nutzenden ver-
bleiben.  

   

 4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Bildungs-ID 
durch Verordnung, insbeson-
dere welche weiteren Perso-
nen damit ausgestattet werden 
können. 

4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Bildungs-
Identität durch Verordnung, 
insbesondere welche weiteren 
Personen damit ausgestattet 
werden können. 

Zustimmung  

7. Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung 

7.  […] Beratungsangebote 
für Ausbildung und […] Be-
ruf 

             

§  42 
Kantonales Angebot 

    

1 Die Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung ist in § 61 
des Schulgesetzes vom 
17. März 1981 1) geregelt. 

1  […] Der Kanton sorgt für be-
darfsgerechte Beratungsange-
bote für Ausbildung und Beruf. 
Dazu gehören die Berufs-, 
Studien- und Laufbahnbera-
tung […] sowie die jugendpsy-
chologische Beratung an der 
Sekundarstufe II.  

   

 
1) SAR 401.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de


  
- 44 - 

 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1bis Die Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung 

   

 a) unterstützt und berät Ju-
gendliche, Erwachsene und 
beteiligte Bezugspersonen in 
Fragen der Bildungs-, Be-
rufs- und Studienwahl, der 
Weiterbildung, der Neuorien-
tierung, der Laufbahngestal-
tung und der Anrechnung 
von Bildungsleistungen, 

   

 b) informiert umfassend über 
das Bildungsangebot und 
sorgt für die Bereitstellung 
von Informationsmitteln, 

   

 c) arbeitet mit den Bildungsin-
stitutionen, den Betrieben 
und den Organisationen der 
Arbeitswelt zusammen und 

   

 d) stimmt das Leistungsange-
bot mit den Massnahmen der 
Arbeitsmarktbehörden und 
anderer Institutionen im Be-
reich der beruflichen Integra-
tion ab. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Zusätzlich zu den dort festge-
haltenen Aufgaben kann sie 
Interessierte bei der Erstellung 
von individuellen Qualifikati-
onsnachweisen unterstützen. 
Diese Dienstleistung ist kos-
tenpflichtig. 

2 Aufgehoben.    

 3 Die jugendpsychologische 
Beratung an der Sekundar-
stufe II beinhaltet insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

   

 a) Beurteilung, Beratung und 
Begleitung der Jugendlichen 
bei Lern- und Leistungsbe-
sonderheiten sowie bei psy-
chischen und psychosozia-
len Schwierigkeiten, die sich 
im schulischen oder berufli-
chen Umfeld zeigen oder 
sich darauf auswirken, 

   

 b) Beratung und Unterstützung 
der Bezugspersonen in Lehr-
betrieben, Schulen und Be-
hörden insbesondere in Kon-
flikt- und Krisensituationen 
sowie in Notfällen und 

   

 c) Öffentlichkeitsarbeit zu lern- 
und entwicklungspsychologi-
schen Fragestellungen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. Er kann die Standorte 
der Beratungsstellen festle-
gen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  42a 
Unentgeltliches Grundange-
bot, Kostenpflicht 

   

 1 Der Regierungsrat bestimmt 
durch Verordnung diejenigen 
Leistungen, die im Sinne eines 
Grundangebots unentgeltlich 
sind. 

   

 2 Er kann durch Verordnung 
den Bezug von Leistungen be-
grenzen und für darüberhin-
ausgehende Bezüge eine Kos-
tenpflicht einführen. Zudem 
kann er vorsehen, dass Perso-
nen in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen die 
Kosten teilweise oder ganz er-
lassen werden. 

   

 3 Leistungen, die nicht zum 
Grundangebot gehören, sind 
zu Vollkosten deckenden Prei-
sen anzubieten. 

   

 §  42b 
Auslagerung 

   

 1 Der Regierungsrat kann die 
Führung der Beratungsange-
bote durch Leistungsverträge 
öffentlichen oder privaten An-
bietenden übertragen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Er regelt die Einzelheiten 
durch Verordnung. 

   

 §  42c 
Verschwiegenheit 

   

 1 Die Mitarbeitenden des Ju-
gendpsychologischen Diens-
tes sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

   

 2 Die Schweigepflicht wird 
durch die Einwilligung der 
dazu berechtigten Person oder 
mit schriftlicher Ermächtigung 
durch das zuständige Departe-
ment aufgehoben. 

   

 3 Vorbehalten sind gesetzliche 
Melde- und Mitwirkungsrechte 
und -pflichten sowie Absatz 4. 

   

 4 In Fällen von häuslicher Ge-
walt kann der Jugendpsycho-
logische Dienst die Anlauf-
stelle gegen häusliche Gewalt 
informieren und ihr gegenüber 
auch ohne Einwilligung der be-
rechtigten Person Akten offen-
legen. 

   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission BKS vom 
20. August 2024 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter 
Ziff. II. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats  
  
Protokollführerin 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen die Botschaft "Massnahmenplan betreffend Fachpersonal Schulische Heilpä-
dagogik" und erstatten Ihnen dazu folgenden Bericht. 

Zusammenfassung 

Der Regierungsrat wird im überwiesenen (21.177) Postulat Uriel Seibert, EVP, Schöftland (Sprecher) 
et al. vom 22. Juni 2021 betreffend Fachpersonal schulische Heilpädagogik eingeladen, in einem 
Massnahmenplan aufzuzeigen, wie der Anteil Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit 
entsprechender Ausbildung bis 2030 substanziell erhöht werden kann. Inhalte des Massnahmenbe-
richts sollen ebenfalls ein interkantonaler Vergleich betreffend Ausbildungsgrad und eine Aussage 
über Wirksamkeit und finanzielle Auswirkungen des besseren Ausbildungsgrads sein. 

Der Regierungsrat zeigte sich in seiner Stellungnahme bereit, das Postulat entgegenzunehmen und 
stellte in Aussicht, folgende Themen ebenfalls aufzunehmen: Schärfung des Berufsauftrags für 
Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Ausbau der heilpädagogischen Kompetenzen bei 
Klassen- und Fachlehrpersonen, Sensibilisierung der Schulleitungen für sonderpädagogische Pro-
zesse und Optimierung der Schnittstelle Regelschule – Sonderschule. 

Verschiedene Deutschschweizer Kantone haben auf Anfrage angegeben, dass sie grundsätzlich ein 
von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) anerkanntes Mas-
terdiplom für die Anstellung als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge verlangen. 
Der Fachpersonenmangel führt aber dazu, dass auch in diesen Kantonen Personen ohne Masterdip-
lom in dieser Funktion arbeiten. Meist ist dies aber nur befristet möglich.  

Verschiedene Wege und Studienvarianten (Vollzeit, Teilzeit, berufsbegleitend) führen zu einem Mas-
terdiplom in Schulischer Heilpädagogik. Diese können von Aargauer Studierenden frei gewählt wer-
den. Trotz teilweise beschränktem Platzangebot herrscht zurzeit kein Mangel an Ausbildungsplätzen 
für Aargauer Studierende. 

Das Studium betreffende Massnahmen sind bereits einige in Umsetzung. Sie zielen hauptsächlich 
darauf ab, die effektive Studienzeit zu entlasten, indem beispielsweise Vorleistungen angerechnet 
werden können, die vollumfänglich vom Kanton finanziert werden. Zudem soll der Berufsauftrag ge-
schärft und die Arbeitssituation für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen durch verschie-
dene Massnahmen attraktiver gestaltet werden. Zwei vom Grossen Rat überwiesene Motionen, die 
den Funktionslohn nur weiterhin gewähren wollen, wenn während einer gesetzten Frist das Master-
studium absolviert wird ([21.179] Motion) beziehungsweise Grundlagen schaffen, damit Lehrperso-
nen innerhalb einer bestimmten Frist über ein EDK-anerkanntes Diplom verfügen ([23.302] Motion), 
sollen einen zusätzlichen Anreiz schaffen, das Studium zu absolvieren.  

Aufgrund der demografischen Bevölkerungsstruktur und dem Fachpersonenmangel ist trotz dieser 
Massnahmen, welche teilweise erst in den kommenden Jahren ihre Wirkung zeigen, nicht mit einer 
schnellen Entspannung der Mangelsituation zu rechnen. Verschiedene weitere Massnahmen zielen 
darauf ab, das heilpädagogische Wissen im gesamten Schulsystem zu erhöhen. Dabei ist auch eine 
neue Berufsrolle "Lehrperson mit spezifischem heil- und förderpädagogischem Fachwissen" (Arbeits-
titel) mit entsprechender Teilausbildung in Prüfung. Weitere Schwerpunkte liegen auf Unterstüt-
zungs-, Beratungs- und Weiterbildungsangeboten für das gesamte Schulpersonal und das Fördern 
von Netzwerken. Es wird zudem auf flankierende Massnahmen im Umfeld der Volksschule einge-
gangen. 
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1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat wird mit dem (21.177) Postulat Uriel Seibert, EVP, Schöftland (Sprecher), Kathrin 
Hasler, SVP, Hellikon, Jürg Baur, Mitte, Brugg, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Dr. Titus Meier, 
FDP, Brugg, Ruth Müri, Grüne, Baden, und Markus Lang, GLP, Brugg, vom 22. Juni 2021 betreffend 
Fachpersonal Schulische Heilpädagogik aufgefordert, in einem Massnahmenplan aufzuzeigen, wie 
der Anteil Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit entsprechender Ausbildung bis 
2030 substanziell erhöht werden kann. Inhalte des Massnahmenberichts sollen nebst Vorschlägen 
für Massnahmen zur Erhöhung des Ausbildungsgrades des Fachpersonals für Schulische Heilpäda-
gogik ein interkantonaler Vergleich betreffend Ausbildungsgrad sowie Aussagen über Wirksamkeit 
und finanzielle Auswirkungen des besseren Ausbildungsgrads sein. 

Der Regierungsrat erklärte sich bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Es wurde am 9. November 
2021 vom Grossen Rat stillschweigend an den Regierungsrat überwiesen. Der Regierungsrat aner-
kannte in seiner Stellungnahme den Handlungsbedarf hinsichtlich des Mangels an Fachkräften im 
Bereich Schulische Heilpädagogik (SHP) sowie der hohen Sonderschulquote im Kanton Aargau und 
wies auf drei Projekte hin, die sich bereits dieser Thematik annehmen: Projekt "MAGIS" (2021–2025, 
vgl. Entwicklungsschwerpunkt 310E021 'Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aargauer Volks-
schule')", Projekt Sonderschulung (2021–2024, vgl. Entwicklungsschwerpunkt 315E006 'Schulung für 
Kinder und Jugendliche mit erheblicher Beeinträchtigung') und das 2022 umgesetzte Lohnsystem, 
mit dem die Löhne an diejenigen der Nachbarskantone angeglichen wurden. 

Nachfolgend werden – nach Darlegung der rechtlichen Grundlagen – der Ausbildungsstand, die An-
stellungsbedingungen und die Ausbildungsunterstützung verschiedener Kantone aufgezeigt sowie 
die verschiedenen Ausbildungsvarianten beleuchtet. In Kapitel 2 wird auf die daraus resultierenden 
Massnahmen sowie auf Massnahmen zum Ausbau der heilpädagogischen Kompetenzen im gesam-
ten Schulfeld und flankierende Massnahmen ausserhalb der Volksschule eingegangen.  

Im Rahmen des Projekts "MAGIS" wurden im Juni 2023 alle Berufspersonen an der Aargauer Volks-
schule zu verschiedenen Themen wie Aus- und Weiterbildung, Arbeitszufriedenheit und Rahmenbe-
dingungen befragt. Von den 941 angeschriebenen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (Vollbefra-
gung aller unbefristet Angestellten) haben 595 an der Befragung teilgenommen, was einem Rücklauf 
von 63 % entspricht. In den folgenden Kapiteln wird jeweils auf diese Ergebnisse Bezug genommen. 

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dem die Schweiz 2014 bei-
getreten ist, enthält das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung auf der Grundlage der 
Chancengleichheit (Art. 24 UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
[UN-Behindertenrechtskonvention; SR 0.109]). Vertragsstaaten gewährleisten dieses Recht mit  
einem integrativen Bildungssystem auf allen Ebenen. 

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) (Art. 62 Abs. 3) und 
das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3) (Art. 20 Abs. 2 und 3) verlangen, dass behin-
derte Kinder und Jugendliche in die Regelschule mit entsprechender Unterstützung integriert wer-
den, soweit dies möglich ist und dem Wohl des Kindes dient.  

Diesen internationalen und nationalen Rahmenbedingungen folgend ist in der Verordnung über die 
Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und 
Stützmassnahmen (V Schulung und Förderung bei Behinderungen, VSBF; SAR 428.513) festgehal-
ten: Die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- 
und Stützmassnahmen sind Teil des Bildungsauftrags der Volksschule. Ihre Wirkung ist auf soziale 
Integration und auf Teilhabe an Bildung, Erwerbsleben und Gesellschaft der Kinder und Jugendli-
chen ausgerichtet (§ 1). Die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung (§ 2a) 
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erfolgt grundsätzlich im Regelkindergarten beziehungsweise in der Regel-, Einschulungs- oder Klein-
klasse (§ 3). Sowohl der Förder- als auch der Sprachheilunterricht werden von Fachpersonen erteilt, 
die über eine entsprechende Ausbildung verfügen (§ 6a Abs. 2). Voraussetzung für die Anstellung 
als Lehrperson ist neben der persönlichen Eignung die für die entsprechende Lehrtätigkeit erforderli-
che fachliche, pädagogische und methodisch-didaktische Qualifikation (vgl. § 8 Abs. 1 Gesetz über 
die Anstellung von Lehrpersonen [GAL; SAR 411.200]). 

1.2 Ausbildungsstand im Kanton Aargau 

Im Kanton Aargau sind die Gemeinden Anstellungsbehörde des Schulpersonals. Das Departement 
Bildung, Kultur und Sport (BKS) kann Angaben zum Ausbildungsstand nur aus dem Administrations-
tool ALSA1 beziehen. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

1. Masterdiplom SHP bei Anstellung vorhanden: Wird eine Schulische Heilpädagogin respektive ein 
Schulischer Heilpädagoge eingestuft und das Masterdiplom in Schulischer Heilpädagogik vorge-
legt, wird dieses von der Anstellungsbehörde im System ALSA hinterlegt. In der Folge wird durch 
den Kanton der volle Funktionslohn ausbezahlt. 

2. Masterdiplom SHP bei Anstellung nicht vorhanden: Kann bei der Einstufung kein Masterdiplom 
vorgelegt werden, wird die Lehrperson mit dem Funktionslohn abzüglich 5 % angestellt, sofern sie 
über ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom verfügt. Dieser Abzug entfällt nach 5 Jahren an derselben 
Schule, sodass das Masterdiplom innerhalb der Anstellung nicht mehr lohnrelevant ist und mög-
licherweise nicht in allen Fällen nachgereicht wird.  

Eine Analyse der ALSA-Daten aus dem Schuljahr 2021/22 ergab für die erteilten Lektionen (385 Voll-
zeitstellen) aller 1'151 Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (inklusive Stellvertretun-
gen) folgendes Bild: 

• 41 % der Lektionen wurden von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit einer 
EDK-anerkannten Masterausbildung geleistet. 

• 18 % der Lektionen wurden von Personen ohne EDK-anerkannte Masterausbildung geleistet. 

• 41 % der Lektionen wurden von Personen geleistet, die länger als 5 Jahre als Schulische Heilpä-
dagogin oder Heilpädagoge tätig waren, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit2 über kein Masterdip-
lom verfügen. 

Anlässlich der im Juni 2023 durchgeführten Befragung (vgl. Kapitel 1) wurden die Schulischen Heil-
pädagoginnen und Heilpädagogen (ohne Stellvertretungen) zu ihrem Ausbildungsstand befragt: 

• 47 % der Befragten gaben an, eine EDK-anerkannte Masterausbildung absolviert zu haben. 

• 11 % der Befragten gaben an, sich aktuell in einer EDK-anerkannten Masterausbildung zu befin-
den. 

• 42 % der Befragten gaben an, über keine EDK-anerkannte Masterausbildung zu verfügen. 

Die Ergebnisse zeigen ausserdem, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit Mas-
terabschluss tendenziell in höheren Pensen arbeiten. Über ein Viertel der Schulischen Heilpädago-
ginnen und Heilpädagogen ohne Masterabschluss haben ein Pensum kleiner als 20 % (vgl. Abbil-
dung 1).  
  

 
1 Administration Lehrpersonen Schule Aargau; Tool, welches den Schulen für Personalplanung, Ressourcen und Anstellungen zur Verfügung 
steht 
2 Da der Lohnabzug nach 5 Jahren am selben Schulort wegfällt, ist das Masterdiplom ohne Stellenwechsel nicht mehr lohnrelevant und wird 
möglicherweise nicht nachgereicht.  
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Abbildung 1: Pensen nach Ausbildungsstand (Befragung Juni 2023) 

 

Zudem geben 52 % der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ohne Masterdiplom an, 
das Studium nicht absolvieren zu wollen, weil sie der Ansicht sind, über genügend Erfahrungswissen 
beziehungsweise Wissen aus anderen Aus- und Weiterbildungen zu verfügen.  

1.3 Ausbildungsstand in anderen Kantonen 

Es liegen aktuell keine Daten oder Auswertungen vor, die einen aussagekräftigen und verlässlichen 
Quervergleich der Situation in verschiedenen Kantonen erlauben.  

Im Dezember 2021 wurden die Verantwortlichen der Erziehungs- und Bildungsdepartemente in den 
Kantonen Bern, Graubünden, Luzern, Solothurn, Uri und Zürich für eine Auskunft hinsichtlich des 
Ausbildungsstands der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kontaktiert. Alle Verant-
wortlichen haben bestätigt, dass der Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
mit EDK-anerkanntem Masterabschluss erheblich sei. Ihre Schätzungen gingen davon aus, dass bis 
zu zwei Drittel aller Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht über die gewünschte 
EDK-anerkannte Qualifikation verfügen. Konkrete Zahlen zum Ausbildungsstand lagen jedoch in kei-
nem der angefragten Kantone vor.  

1.4 Interkantonaler Vergleich betreffend Ausbildungsgrad und Tragfähigkeit 

Aufgrund der fehlenden Zahlen zum Ausbildungsstand in anderen Kantonen sind weder der im Pos-
tulat geforderte interkantonale Vergleich betreffend Ausbildungsgrad noch Aussagen über Wirksam-
keit und finanzielle Auswirkungen eines besseren Ausbildungsgrades (Korrelation Ausbildungsgrad 
und Tragfähigkeit der Schulen) möglich.  

Eine aussagekräftige Korrelation zwischen Ausbildungsgrad und Tragfähigkeit der Schule wäre inso-
fern problematisch, als dass die Tragfähigkeit durch verschiedene Faktoren bestimmt wird. Die Fach-
lichkeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist zweifelsohne wichtig; gemäss 
Paccaud & Luder (2017)3 formulieren Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit abge-
schlossener Ausbildung qualitativ bessere Förderziele als jene ohne, wobei Förderziele ein wichtiges 
Element in der Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sind. Der Ein-
fluss auf die Tragfähigkeit der Schule ist jedoch beschränkt. Stattdessen deutet die wissenschaftliche 
Literatur auf andere wichtige Einflussfaktoren hin: Gemäss Lanners (2024)4 wird die Qualität und 
Tragfähigkeit der integrativen Schule durch die Haltung, durch die Einstellungen aller Beteiligten so-
wie durch die professionelle Zusammenarbeit beeinflusst. Nach Kronenberg (2021) hat insbesondere 

 
3 PACCAUD, A. & LUDER, R. (2017). Participation versus individual support: Individual goals and curricular access in inclusive special needs Edu-
cation. Journal of cognitive education and psychology, 16 (2), S. 205–224. 
4 LANNERS, R., MEIER-POPA, O. & WETTER, T. (2024). Was wissen wir über die schulische Integration in der Schweiz. Bern, SZH. 
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der Mangel an sonderpädagogischen Fachpersonen gravierende Auswirkungen: "Die Bereitschaft 
zur Integration sinkt und die Einweisung von Lernenden in Sonderschulen steigt."5 Dabei haben die 
Sonderschulen ebenso mit dem Fachpersonenmangel zu kämpfen, und ein weiterer Ausbau der 
Sonderschulen würde den Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Re-
gelschule zusätzlich verschärfen. 

1.5 Ausbildungsvarianten Masterstudium Schulische Heilpädagogik 

Das Masterstudium Schulische Heilpädagogik ist an verschiedenen Instituten möglich. Aargauer Stu-
dierende nutzen Angebote folgender Institutionen: 

• Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), Institut Spezielle Pä-
dagogik und Psychologie (ISP), Muttenz  

• Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich  
• Pädagogische Hochschule Bern (PH BE) 
• Pädagogische Hochschule Luzern (PH LU) 
• Pädagogische Hochschule Zug (PH ZG), seit 2023 
• Universität Fribourg   

Die Studienplätze an der PH FHNW sind limitiert, wurden aber im vergangenen Jahr nicht voll ausge-
schöpft. An der HfH waren bis letztes Jahr die Plätze pro Kanton kontingentiert (es hätten aber bei 
Bedarf zusätzliche beantragt werden können). Für den Kanton Aargau standen 24 Plätze zur Verfü-
gung, von denen in den letzten zwei Jahren 13 beziehungsweise 19 in Anspruch genommen wurden 
(vgl. Tabelle 1). Neu werden die Plätze an der HfH flexibler gehandhabt. Wer die Aufnahmebedin-
gungen erfüllt, bekommt grundsätzlich einen Ausbildungsplatz. Die Pädagogischen Hochschulen 
Bern, Luzern und Zug nehmen alle Studierenden auf, welche die Studiumsvoraussetzungen erfüllen 
(vgl. auch Tabelle 2). 

Tabelle 1: Studienaufnahmen Aargauer Studierender 2022 und 2023 und Kosten pro Studierende/r pro Studienjahr 

Institution 2022 2023 Studienplätze insgesamt Kosten pro Studienjahr/ 
und Studierende/r 

PH FHNW 15 12 125 Fr. 29'800.–** 

HfH 13 19 ca. 300 Fr. 28'400.–** 

PH BE 2 1 Unbeschränkt (ca. 100) Fr. 25'300.– 

PH LU 16 11 Unbeschränkt (ca. 150) Fr. 25'300.– 

PH ZG -  5 Unbeschränkt (im Aufbau) Fr. 25'300.– 

Uni Freiburg 6 * 20–40 Fr. 9'720.– 

*Zahlen erst im Sommer 2024 verfügbar; ** PH FHNW und HfH: Globalbeitrag, der die Finanzierung der Infrastruktur sowie die 

Übernahme des Restdefizits aus Lehre und Forschung beinhaltet und keine Rückschlüsse auf einzelne Studiengänge zulässt. 

Die Berichterstattung der FHNW gegenüber den Parlamenten erfolgt auf Stufe der Hochschulen, die Durchschnittskosten an 
der PH lagen 2022 bei Fr. 29'800.–, die Durchschnittskosten an der HfH betragen Fr. 28'400.–. 

Das Studium kann individuell gestaltet und in der Länge variiert werden (Vollzeit, Teilzeit, berufsbe-
gleitend) und umfasst je nach Studienort und Fächerwahl zwischen 90–110 ECTS (1 ECTS ent-
spricht 25–30 Arbeitsstunden). Ein Vollzeitstudium kann an der HfH am schnellsten, nämlich in drei 
Semestern, absolviert werden. Ein berufsbegleitendes Studium wird aber in der Regel vorgezogen, 
was die Studiendauer entsprechend verlängert, wie die folgende Tabelle zeigt. 

 

 
5 KRONENBERG, B. (2021). Sonderpädagogik in der Schweiz. Bildungsmonitoring Schweiz. Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), S. 86. 
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Tabelle 2: Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik – berufsbegleitende Ausbildung an verschiedenen Instituten 

Institut Abschluss Umfang  

ECTS 

Dauer Studium / mögliche An-
stellung 

Bemerkungen 

PH FHNW Master of Arts 
FHNW in Special 
Needs Education 

110 6–8 Semester / maximal 50 % Ab SJ 2025/26:  
90 ECTS 

HfH  
 

Master of Arts 
Hochschule für 
Heilpädagogik in 
Special Needs Edu-
cation 

90 4–6 Semester / mindestens 20 %  

PH BE Master of Arts 
PHBern in Special 
Needs Education; 
Diplom im Bereich 
der Sonderpädago-
gik, Vertiefungsrich-
tung Schulische 
Heilpädagogik 

105 6–8 Semester / maximal 50 % Wer Studienanforde-
rungen erfüllt, wird 
zugelassen 

PH LU Master of Arts PH 
Luzern in Special 
Needs Education; 
Diplomierte Sonder-
pädagogin/diplomier-
ter Sonderpädagoge 
(EDK) Vertiefungs-
richtung Schulische 
Heilpädagogik 

108 6–12 Semester / 40–60 % Keine Warteliste  

PH ZG Master of Arts PH 
Zug in Special 
Needs Education; 
Lehrbefähigung als 
Schulische Heilpä-
dagogin, als Schuli-
scher Heilpädagoge 

100 6 Semester / 50 % Neu seit SJ 2023/24 

Uni Fribourg Master of Arts Son-
derpädagogik: Ver-
tiefungsrichtung 
Schulische Heilpä-
dagogik (MA SHP) 

90 4–6 Semester / 20–40 % Praktika Hauptsächlich junge 
Studierende direkt 
ab Bachelor 

Studierende können frei wählen, an welchem Institut sie das Masterstudium absolvieren. Die Instituti-
onen unterscheiden sich leicht in der Gewichtung der Inhalte. So gibt es Ausbildungsprofile mit mehr 
oder weniger Praxisbezug. Die PH Luzern arbeitet beispielsweise mit Aargauer Praxisschulen zu-
sammen. Unabhängig vom Studienort und Studiendauer übernimmt der Kanton Aargau die Ausbil-
dungskosten, entweder als Trägerkanton über Leistungsvereinbarungen (PH FHNW und HfH) oder 
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auf Rechnungstellung der Institutionen (PH Bern, PH Luzern und PH Zug, Universität Fribourg). Vor-
leistungen aus definierten Aus- und Weiterbildungen werden seit 2024 von der EDK anerkannt und 
können im Umfang von maximal 30 ECTS an das Masterstudium angerechnet werden. Verschie-
dene Wege, die zu einem Masterdiplom Schulische Heilpädagogik an der PH FHNW führen können, 
zeigt die folgende Abbildung:  

Abbildung 2: Mögliche Wege zum Master in Schulischer Heilpädagogik an der PH FHNW 

 

An der HfH können auch einzelne Module aus dem Masterstudium SHP absolviert und an ein späte-
res Sonderpädagogik-Studium angerechnet werden:  

Abbildung 3: Laufbahnmodell an der HfH 
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1.6 Anstellungsbedingungen und Ausbildungsunterstützung  

Die sechs kontaktierten Kantone (vgl. Kapitel 1.3) wurden im Dezember 2021 auch betreffend An-
stellungsbedingungen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ohne entsprechendes 
Masterdiplom befragt. Alle befragten Kantone verlangen grundsätzlich eine EDK-anerkannte Master-
ausbildung als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge, damit in dieser Funktion 
gearbeitet werden darf. Aufgrund des vorherrschenden Mangels werden aber auch Lehrpersonen 
ohne entsprechende Ausbildung angestellt. In den meisten Kantonen ist eine solche Anstellung nur 
befristet möglich und wird mit dem Lohn gemäss Ausbildung vergütet. Einige Kantone leisten in un-
terschiedlichem Ausmass finanzielle Unterstützung während der Ausbildung. Als Begründung für feh-
lende finanzielle Unterstützung wurde genannt, dass die Ausbildung zu einem höheren Lohn führe. 

Tabelle 3: Kantonaler Vergleich der Anstellungs- und Ausbildungsbedingungen ohne EDK-anerkanntes Masterdiplom 

Kt. Anstellung ohne  

EDK-Diplom 

Lohn ohne 
EDK-Dip-
lom 

Finanzielle Unterstützung wäh-
rend Ausbildung 

Bemerkungen 

AG Grundsätzlich un-
befristet, kann 
aber befristet wer-
den (§12 VALL) 

SHP-Lohn  
mit 5 % Ab-
zug 

Maximal 5 Wochen besoldeter 
Urlaub, ab SJ 2024/25 8 Wochen 

 

BE Unbefristete An-
stellung, kann 
auch befristet wer-
den 

SHP-Lohn 
mit Abzug 
10–20 % 
bis Diplom 

Nur für SEK I-LP je nach Pen-
sum maximal 4 Wochenlektio-
nen; für LP an Sonderschulen in 
Prüfung 

Weil SEK I-LP keinen höheren 
Lohn als SHP-LP haben, wer-
den sie während der SHP-Aus-
bildung unterstützt, Rückzah-
lungspflicht bei Abbruch 
beziehungsweise Kündigung 

GR Nur befristet wäh-
rend 1–3 Jahren 
möglich 

LP-Lohn Bei Regelschulen keine Unter-
stützung durch den Kanton, 
Schulträger kann unterstützen; 
für Sonderschulen: Lohnzahlung 
für Aus- oder Weiterbildung wäh-
rend Arbeitszeit 

Läuft die befristete Lehrbewilli-
gung ab, muss die Stelle wie-
der ausgeschrieben werden 

LU 6 Befristet, maximal 
3 Jahre  

 

LP-Lohn Keine durch den Kanton, aber 
Empfehlung, dass der Arbeitge-
ber unterstützen soll 

 

Als IF-LP (Integrative Förde-
rung) genügt der MAS IF, bei 
dem 90 % der Kurskosten  
+ 4 W. bezahlter Urlaub über-
nommen werden (3-jährige 
Verpflichtung); die Lohnbänder 
sind innerhalb der Lohnklasse 
nach Funktion unterschiedlich 

SO Befristet, maximal 
4 Jahre  

LP-Lohn Schulträger können mit bis 4 Wo-
chenlektionen entschädigen, was 
der Kanton zu 38 % subventio-
niert 

Bei Unterstützung: Verpflich-
tung für 3 Jahre, ansonsten 
Rückzahlpflicht 

 
6 Im Kanton Luzern wird zwischen "Integrative Förderung (IF)" und "Integrative Sonderschulung (IS)" unterschieden. Als Lehrperson IF in der 
Regelschule genügt dabei der MAS Integrative Förderung (IF) 60 ECTS; als Lehrperson IS (für verstärkte Massnahmen) in der Regel- oder Son-
derschule wird dagegen ebenfalls ein EDK-anerkannter Masterabschluss in Schulischer Heilpädagogik verlangt. 
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Kt. Anstellung ohne  

EDK-Diplom 

Lohn ohne 
EDK-Dip-
lom 

Finanzielle Unterstützung wäh-
rend Ausbildung 

Bemerkungen 

UR Befristet 1 Jahr 
(oder mit CAS/ 
DAS/MAS  
5 Jahre), mit fachli-
cher Betreuung  

LP-Lohn Keine, da der Abschluss zu einer 
Lohnerhöhung führt 

Bei CAS werden Kurs- und 
STV-Kosten übernommen, da 
nicht lohnrelevant 

ZH Befristet maximal 
3 Jahre, dann 
Kündigung 

LP-Lohn Je nach Pensum bis max. 1 Tag 
Stv. pro Woche + 90 Tage Ur-
laub für Module, Praktika, Prü-
fungen, Arbeiten 

Im 1. Jahr muss das 1. Modul 
des SHP-Masters absolviert 
werden; nach Kündigung ist 
keine SHP-Anstellung mehr 
möglich 

Von den befragten Kantonen werden die Studierenden im Kanton Zürich mit Abstand am grosszü-

gigsten unterstützt mit maximal 30 Tagen bezahltem Urlaub (Module), 10 Einzeltagen (Prüfungen, 

Hospitation, Gruppenarbeit), 10 Ganzwochen (Masterarbeit, Praktika, Projekt) und einem zusätzli-

chen Studientag pro Woche bei einer 90%-Anstellung. Das erste Ausbildungsmodul muss bis zum 

Ende des ersten Arbeitsjahres absolviert werden. Es besteht eine Ausbildungspflicht, das heisst, 

nach einer 3-jährigen befristeten Anstellung ohne Start der EDK-anerkannten Ausbildung kann nicht 

weiter als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge gearbeitet werden.  

Auch im Kanton Aargau wurde mit der Einführung der integrativen Schule und dem damit verbunde-

nen erhöhten Bedarf an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen versucht, die Ausbildung 

durch finanzielle Entlastung zu fördern. Von 2008–2015 wurde die Masterausbildung mit 6 Wochen-
lektionen Entlastung unterstützt. Dies hat im Einführungsjahr zu einem Anstieg der Studienaufnah-
men geführt. Bereits im Folgejahr haben sich die Anmeldezahlen wieder den üblichen Schwankun-
gen angepasst (vgl. Tabelle 4). Die Unterstützung durch bezahlte Lektionen, die eine jährliche 
finanzielle Mehrbelastung von ca. 1,2 Millionen Franken ausmachte, wurde deshalb 2015 wieder ein-
gestellt. Die Möglichkeit, während der Ausbildung für maximal 5 Wochen eine Stellvertretung einzu-
setzen, besteht weiterhin.  

Tabelle 4: Aufnahme Studium Heilpädagogik von Aargauer Studierenden 2001 bis 2020 (Quelle Statistik Aargau / BFS)

     
  *Phase der Entlastung  

Die Opportunitätskosten beim Absolvieren des Masterstudiums sind jedoch beträchtlich. Geht man 
von einem durchschnittlichen Lehrpersonenlohn aus (Fr. 113'400.–) und einem Vollzeitstudium von 
1 ½ Jahren, betragen allein die Lohnausfallkosten Fr. 170'100.–. Dazu kommen Deckungslücken bei 
der AHV und Pensionskasse sowie effektive Kosten im Zusammenhang mit dem Studium (Semes-
tergebühren, Literatur, Fahrkosten). Diese finanziellen Einbussen durch den höheren SHP-Lohn 
(durchschnittlich Fr. 126'700.–) wieder wettzumachen, dauert ca. 13 Jahre.  
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2. Massnahmen 

In Zusammenhang mit dem Auftrag des Postulats werden in Kapitel 2.1 Massnahmen beleuchtet, die 
in direktem Zusammenhang mit der Motivation zur Studienaufnahme stehen. In Kapitel 2.2 wird auf-
gezeigt, wie darüber hinaus das heilpädagogische Wissen ins gesamte Schulsystem fliessen kann 
und welche weiteren Massnahmen zur Attraktivität des Berufs beziehungsweise zur Verbesserung 
der Arbeitssituation aller beitragen sollen. In Kapitel 2.3 wird schliesslich auf weitere ausserschuli-
sche Massnahmen eingegangen, die ebenfalls einen Einfluss auf das Schulfeld haben.  

2.1 Master-Ausbildung SHP 

Mögliche Faktoren, die eine Aufnahme des Studiums begünstigen können, werden aufgrund der 
Ausgangslage (vgl. Kapitel 1) analysiert und Schlussfolgerungen für entsprechende Massnahmen 
abgeleitet.  

2.1.1 Analyse: Ausgangslage Ausbildung  

Anzahl Studienplätze: Damit jede Person, die über die nötigen Voraussetzungen verfügt, das Stu-

dium ohne Verzug aufnehmen kann, müssen genügend Studienplätze vorhanden sein. Wie in Kapi-
tel 1.5 ausgeführt, bestehen für Aargauer Lehrpersonen vielfältige Möglichkeiten, um ein Studium im 
Bereich Sonderpädagogik zu absolvieren. Ein Mangel an Ausbildungsplätzen ist momentan nicht 
auszumachen (vgl. Tabelle 1). Um dies weiterhin zu gewährleisten, wird die Entwicklung der Studien-
plätze eng verfolgt und allfälliger Handlungsbedarf im Rahmen einer jährlichen Überprüfung seitens 
des Departements Bildung, Kultur und Sport ermittelt. 

Entlastung während des Studiums: Wie in Kapitel 1.6 ausgeführt, werden Studierende im Kanton 
Zürich grosszügig zeitlich beziehungsweise finanziell entlastet. Trotz ausreichend Ausbildungsplät-
zen leidet der Kanton Zürich aber ebenfalls an einem Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen. Die bei Einführung der integrativen Schulung gewährten 6 Wochenlektionen Entlas-
tung, die im Kanton Aargau von 2008–2015 finanziert wurden, zeigten ebenfalls keinen nachhaltigen 
Erfolg (vgl. Tabelle 4). Die Anmeldezahl stieg im Einführungsjahr deutlich an, pendelte sich aber be-
reits im Folgejahr wieder ein und sank auch nicht weiter, nachdem die Unterstützung wieder einge-
stellt wurde. Daraus lässt sich ableiten, dass die zeitliche beziehungsweise finanzielle Unterstützung 
der Studierenden während des Studiums nicht im gewünschten Mass zur Erhöhung der Ausbildungs-
bereitschaft beiträgt und als Intervention zur Behebung des Fachkräftemangels im Bereich Schuli-

sche Heilpädagogik nicht hinreichend zielführend ist.  

Lohnanreiz: Ein finanzieller Anreiz für das Absolvieren des Masterstudiums kann der höhere Lohn 
nach Studienabschluss sein. Im Kanton Aargau wird bereits bei Übernahme der Funktion der Funkti-
onslohn abzüglich 5 % ausbezahlt, und der Abzug entfällt zudem nach fünf Jahren in derselben An-
stellung. Somit ist ein Lohnanreiz heute kaum gegeben. Darauf deuten auch die Ergebnisse der Be-
fragung des Schulpersonals hin: 16 % der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ohne 
Masterdiplom gaben an, die Ausbildung nicht absolvieren zu wollen, da sie nicht mehr lohnrelevant 
sei. Die vom Grossen Rat überwiesene (21.179) Motion Simona Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin) 
et al., vom 22. Juni 2021 verlangt vom Regierungsrat, die notwendigen Grundlagen auf Dekrets-
ebene zu schaffen, damit Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ohne Ausbildung inner-
halb einer bestimmten Frist über ein EDK-anerkanntes Hochschuldiplom in Sonderpädagogik mit 
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik verfügen müssen, damit ihnen der Funktionslohn über 
die gesetzte Frist hinaus zusteht.  

Eng daran geknüpft verlangt die (23.302) Motion Brizzi, SP, Ennetbaden (Sprecherin) et al., vom 
19. September 2023 vom Regierungsrat, die notwendigen Grundlagen zu schaffen, damit Lehrperso-
nen ohne pädagogische Ausbildung oder mit nur einer Teilqualifikation innerhalb einer bestimmten 
Frist über ein EDK-anerkanntes Diplom verfügen. Die beiden Motionen werden – zusammen mit wei-
teren überwiesenen Vorstössen – im Rahmen einer breit angelegten Teilrevision des Lohnrechts 
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Lehrpersonen umgesetzt. Dadurch sollen die finanziellen und anstellungsbezogenen Anreize für Stu-
dieninteressierte im Bereich Schulische Heilpädagogik verbessert werden. 

2.1.2 Massnahmen im Bereich Ausbildung  

Ein Masterstudium bedeutet eine grosse zeitliche Belastung, insbesondere nebst Berufs- und Famili-
enarbeit. Dies wurde auch aus der letztjährigen Befragung deutlich: 45 % geben als Grund an, das 
Studium nicht zu absolvieren, da es zu zeitaufwändig sei. Nebst der Gewährleistung von genügend 
Ausbildungsplätzen ist es deshalb ein zentrales Anliegen, den zeitlichen Aufwand für das Studium 
verträglicher und der aktuellen Lebenssituation entsprechend gestalten zu können. Einige Massnah-
men wurden in diesem Bereich bereits ergriffen. Es soll noch eine weitere Möglichkeit geschaffen 
werden, die Belastung während des Studiums durch Etappierung der Ausbildung zu reduzieren. So 
kann auch der zusätzliche Druck auf das Schulfeld gemildert werden, der durch die Nachqualifikation 
bedingte Abwesenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen entsteht.  

In Umsetzung 

Plätze:  Per Studienjahr 2022/23 wurden die Studienplätze an der PH FHNW von 100 auf 
125 aufgestockt. Die Verfügbarkeit von Studienplätzen wird weiter beobachtet, 
damit bei einer absehbaren Verknappung rasch gehandelt werden kann. 

Umfang:  Per Studienjahr 2025/26 wird das Masterstudium an der PH FHNW von 110 auf 
90 ECTS reduziert, was eine Reduktion von ca. 600 Arbeitsstunden bedeutet  
(1 ECTS = ca. 30 Arbeitsstunden). 

Vorleistungen:  Ab 2024 werden bestimmte Vorleistungen aus Weiterbildungen (CAS) im Umfang 
von maximal 30 ECTS durch die EDK an der Masterausbildung Heilpädagogik 
anerkannt, was den Studienumfang entsprechend reduziert;  
ab Studienjahr 2024/25 bietet die PH FHNW die Möglichkeit, im Sek I-Masterstu-
dium das Unterrichtsfach Heilpädagogik zu wählen, was ebenfalls an ein späteres 
Masterstudium Heilpädagogik angerechnet wird. Entsprechend können die für 
das Studium verlangten Leistungen besser zeitlich verteilt und den entsprechen-
den Lebenssituationen angepasst werden. 

Kosten CAS:  Seit 2023 werden die Kosten der CAS, die an ein Masterstudium angerechnet 
werden können, vollumfänglich vom Kanton getragen. 

Stellvertretung: Per Studienjahr 2024/25 werden 8 Wochen (momentan 5 Wochen) besoldeter Ur-
laub während der Master-Ausbildung (für Studienblockwochen, Praktika, Master-
arbeit) gewährt.  

In Prüfung  

Teilausbildung: In Prüfung ist eine Teilausbildung in Schulischer Heilpädagogik, die eine zusätzli-
che und bessere Etappierung des Studiums erlaubt und bereits zur Übernahme 
gewisser heilpädagogischer Aufgaben befähigt. Dies bringt nicht nur eine zeitliche 
Entlastung für ein späteres Masterstudium, sondern auch grossflächig vermehrt 
heilpädagogisches Wissen ins Schulsystem. 

2.2 Heilpädagogik als Voraussetzung für die integrative Schulung 

Mit der Einführung der integrativen Schulung im Kanton Aargau wurden Strukturen geschaffen, die 
als tragendes Element auf das heilpädagogische Wissen der Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen setzen. Seit Einführung der integrativen Schulung herrscht jedoch ein Mangel an 
Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, der sich in den letzten Jahren im deutschspra-
chigen Raum nochmals akzentuiert hat und sich kurz- sowie mittelfristig nicht substanziell reduzieren 
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wird. Der daraus resultierende Kompensationseffekt führt zur Mehrbelastung für Lehrpersonen, 
Schulleitungen und weiteren involvierten Personen. 

Ziehbrunner, Fäh und Gyseler (2019)7 haben den Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen im integrativen Setting untersucht und kamen zum Schluss, dass die Lösung nicht 
allein darin liege, mehr Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auszubilden. Auch andere 
Fachleute (Lehrpersonen, Schulleitungspersonen, Schulsozialarbeitende und Klassenassistenzen) 
müssten in die Überlegungen einbezogen werden. Alle beteiligten Personen sollten während der ge-
samten Berufslaufbahn Fachwissen aufbauen, erweitern und vertiefen können.  

Eine umfassende Entspannung der Fachpersonalsituation ist trotz diverser Bemühungen (insbeson-
dere auch durch das Projekt "MAGIS") aufgrund des Bevölkerungswachstums und der anhaltenden 
Pensionierungswelle von Lehrpersonen in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Schulische Heil-
pädagoginnen und Heilpädagogen sind und bleiben zentrale Wissensträger im Bereich der besonde-
ren Förderung. Die besondere Förderung ist jedoch Teil des Auftrags einer Regelschule, betrifft die 
ganze Schule und kann nicht an eine einzelne Berufsgruppe delegiert werden. Das ganze Schulsys-
tem benötigt mehr heilpädagogisches Wissen, insbesondere Klassen- und Fachlehrpersonen und 
Schulleitungen sowie situativ auch Assistenzen. 

Zusätzliches Wissen vermehrt die Handlungsoptionen der Lehrpersonen und führt zu mehr Selbst-
wirksamkeitserfahrungen, wenn herausfordernde Situationen gemeistert werden können. Dies ent-
lastet und wirkt sich positiv auf das Berufsbild und Wohlbefinden aus. Das Bedürfnis nach Unterstüt-
zung durch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verringert sich und dadurch auch 
die Anzahl benötigter Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Durch ein gemeinsames 
Grundwissen wird die Kommunikation zwischen den Berufsgruppen und das gemeinsame Verständ-
nis für die besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern gefördert, was eine gemeinsame 
Haltung begünstigt und die Arbeit effektiver macht. Auf dieser Grundlage ist es auch für eine Schul-
leitung einfacher, die vorhandenen Ressourcen mit dem Team zusammen wirkungsvoll einzusetzen. 
Das Wissen um flexible, niederschwellige und schnelle Unterstützung im Bedarfsfall – gegebenen-
falls auch durch externe Fachpersonen – gibt dabei Vertrauen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl in 
der Schule. Die gute Zusammenarbeit zwischen allen Berufsgruppen an einer Schule und eine för-
derliche Arbeitssituation für alle haben deshalb eine hohe Bedeutung und sollen, soweit von aussen 
möglich, unterstützt und gefördert werden.  

Die folgenden Massnahmen sollen dazu beitragen, dass Schulen über das nötige Wissen und die 
nötige Flexibilität verfügen, adäquat und zeitnah auf die Situationen vor Ort reagieren zu können.  

2.2.1 Massnahmen zu den Rahmenbedingungen  

Ressourcierung über differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschalen: Mit der Einführung 
der Ressourcierung über differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschalen im Schuljahr 2020/21 
wurde der Grundstein für einen grösseren Gestaltungsraum der Schulen gelegt. Ohne administrati-
ven Aufwand oder Etikettierungen von Schülerinnen und Schülern können die zugeteilten Ressour-
cen flexibel und den aktuellen Bedürfnissen entsprechend sowie an lokale Bedingungen angepasst 
eingesetzt werden. Rund ein Viertel der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädago-
gen sind der Ansicht, dass der erweiterte Gestaltungsraum noch nicht voll ausgeschöpft wird und 
40 % geben an, mit ihrer Expertise bei der Ressourcenverteilung für die besondere Förderung nicht 
mit einbezogen zu werden. Der Kanton prüft, welche Unterstützung für die Schulleitungen in diesem 
Bereich noch benötigt wird. 

  

 
7 ZIEHBRUNNER C., FÄH, B. UND GYSELER, D. (2019). Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 
25 (10), S. 16–20. 
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Neuer Berufsauftrag "Lehrperson mit spezifischem heil- und förderpädagogischem Fachwis-
sen" (Arbeitstitel): Es wird ein zusätzlicher Berufsauftrag "Lehrperson mit spezifischem heil- und 
förderpädagogischem Fachwissen" (Arbeitstitel) mit entsprechender Zusatzqualifikation geprüft (vgl. 
Kapitel 2.1.2). Eine Teilausbildung soll zur Übernahme gewisser heilpädagogischer Aufgaben befähi-
gen. Damit werden die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zeitlich entlastet. Die ver-
mehrte Auseinandersetzung mit dem Thema begünstigt auch eine gemeinsame Haltung zur Integra-
tion und besonderen Förderung. Um die Anzahl Personen im Klassenzimmer nicht zu erhöhen und 
eine gute Beziehungsgestaltung zu ermöglichen, sollen ausschliesslich bereits an der Klasse tätige 
Lehrpersonen diesen Auftrag übernehmen. Während des politischen Prozesses wird sich zeigen, ob 
und wann diese neue Funktion umgesetzt werden kann. Im Falle einer Umsetzung würde die benö-
tigte Anpassung des Lohndekrets Lehrpersonen im Zuge der Teilrevision (vgl. auch Kapitel 2.1.1) er-
folgen und aufgrund der vordefinierten politischen Prozessschritte frühestens per Schuljahr 2026/27 
umgesetzt werden können (vgl. Kapitel 3.1). 

Anpassung Berufsauftrag SHP: Die Einführung des oben beschriebenen neuen Berufsauftrags be-
dingt auch eine Anpassung des Berufsauftrags der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädago-
gen. Diese sollen mehr Führungsverantwortung übernehmen und ihr vertieftes Wissen aus dem 
Masterstudium noch effizienter zum Nutzen aller einbringen können. Nicht für alle Alltagshandlungen 
im Bereich der besonderen Förderung ist der Abschluss eines Masterstudiums zwingend erforder-
lich. Der Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewinnt damit an At-
traktivität. Das erweiterte Verständnis für die besondere Förderung erleichtert die Zusammenarbeit 
und macht sie befriedigender. Aktuell wird der Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogin/des 
Schulischen Heilpädagogen überarbeitet.  

2.2.2 Massnahmen im Bereich Beratung, Begleitung, Aus- und Weiterbildung 

Berufseinstieg: Der Berufseinstieg ist eine anspruchsvolle Phase, in der Lehrpersonen wie Schuli-
sche Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Zeit brauchen, sich in ihre neue Rolle einzufinden. Ein 
Grossteil der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben gemäss letztjähriger Befra-
gung des Schulpersonals nicht die Unterstützung8 erfahren, die sie sich gewünscht hätten. Das be-
reits bestehende Unterstützungsangebot wird deshalb überprüft, gebündelt und gegebenenfalls er-
gänzt. Dies soll dazu beitragen, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einen guten 
Start in ihr neues Berufsleben haben und die Profession gerne und lange ausführen. 

Beratungsangebote: Im Rahmen des Pilotprojekts "PiLUA" (Pilotprojekt Unterstützungsangebote für 
Lehrpersonen Kanton Aargau) werden im Schuljahr 2023/24 neue Formen der Beratung und Unter-
stützung (Peer-Mentoring, Einzelcoaching) für berufseinsteigendes, wiedereinsteigendes und erfah-
renes Schulpersonal (Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Logopädin-
nen und Logopäden) im Bezirk Baden getestet. Peer-Mentorinnen und -Mentoren sind über eine 
Weiterbildung für das Angebot ausgebildet und werden in ihrer Tätigkeit vom Institut Weiterbildung 
und Beratung (IWB) der PH FHNW begleitet. Bewährt sich dieses Format, wird ein kantonsweites 
Angebot angestrebt.  

Learning Support Teams: Mit dem Konzept der „Learning Support Teams“ werden Unterstützungs-

leistungen für Schulen bereitgestellt, die direkt und unmittelbar auf die Praxis abzielen. Sie sollen 
Lehrpersonen, Schulteams und Schulleitungen dabei unterstützen, ihre eigenen Ressourcen so 
zu bündeln und zu nutzen, dass sie in der Lage sind, herausfordernde Situationen ohne Überlastung 
zu meistern. Ziel ist es, dass jede Schule bei (akuten) Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Heterogenität (zum Beispiel gezielte Förderung bei besonderem Förderbedarf, Umgang mit heraus-
forderndem Verhalten, Unterstützung bei der gezielten Förderung von Chancengerechtigkeit) unkompli-
ziert und schnell ein Learning Support Team (LST) anfordern kann. Das LST aus hochqualifizierten 
Praktikerinnen und Praktikern kommt vor Ort, wo gemeinsam mit den betroffenen Lehrpersonen 

 
8 Zeit, sich selbst mit seiner neuen Rolle und seinem Handeln zu befassen (Selbstreflektion); Zeit, sich mit anderen Lehrpersonen über prakti-
sche Erfahrungen auszutauschen (Intervision, Mentorin); Unterstützung durch andere Schulische Heilpädagoginnen/Heilpädagogen 
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oder Schulteams der inklusionsorientierte Unterricht und das Klassenleben geplant, durchgeführt und 
evaluiert wird. 

Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung: Auch Kinder mit erheblichen Beeinträchti-
gungen werden in der Regelschule unterrichtet und haben spezifische besondere Bildungsbedürf-
nisse. Abhängig von der Behinderungsart ist die Beschulung in der Regelschule unterschiedlich an-
spruchsvoll. Je nach Art der Behinderung stossen auch Schulische Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen mit ihrem Wissen an Grenzen, ist der Fachbereich doch sehr breit und kann während 
des Studiums nicht in allen Teilbereichen gleichermassen vertieft werden. Ist das für die Integration 
erforderliche Know-how in der Regelschule noch nicht vorhanden, kann es über behinderungsspezifi-
sche Beratungsangebote (BB-Dienste) der Sonderschulen niederschwellig und für die Schulen kos-
tenlos abgeholt werden. Die langjährigen Beratungsangebote bei Körper-, Hör- und Sehbehinderun-
gen wurden erweitert durch Angebote bei kognitiven (seit Schuljahr 2020/21) und bei sprachlichen 
(seit 2023) Beeinträchtigungen. Ziele sind die Stärkung der Kompetenzen der Regelschulen für die 
Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen und in sozialen 
Notlagen wie auch die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regel- und Sonderschulen. Dies führt 
zu einer Entlastung sowohl von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wie auch von 
Lehrpersonen, was wiederum die Berufsattraktivität steigern kann.  

Regionales Spezialangebot (ReSpa): Schulen fühlen sich massiv gefordert durch Schülerinnen 
und Schüler mit psychosozialen Auffälligkeiten (Verhaltensauffälligkeiten, störendes Verhalten). Da 
Verhaltensauffälligkeiten im Kontext und als Resultat der vorausgehenden Interaktion betrachtet wer-
den müssen, sind Interventionen in diesem Bereich sehr anspruchsvoll. Schulen sollen deshalb in 
konkreten Situationen akuten Belastungserlebens aufgrund von psychosozialen Auffälligkeiten pro-
fessionell unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt werden, um künftig selbstständig einen kon-
struktiven Umgang damit zu finden. Ein entsprechendes Angebot ist in Erarbeitung und soll ab 2025 
im Bezirk Baden pilotiert werden.  

Weiterbildung für gesamtes Schulpersonal: Die stringente und gemeinsam getragene Förderung 
durch alle involvierten Fachpersonen ist eine Gelingensbedingung für eine effiziente Förderung. Die 
Massnahmen der Schulischen Heilpädagogin/des Schulischen Heilpädagogen müssen mit dem Re-
gelunterricht abgestimmt werden, damit dieser die Fördermassnahmen wirkungsvoll ergänzt. Ist dies 
nicht gewährleistet, verringert dies den Erfolg der individuellen Fördermassnahmen entscheidend, 
was sich negativ auf die Arbeitszufriedenheit auswirken kann. Die Unterstützung der aktuell tätigen 
Lehrpersonen durch Weiterbildung oder interdisziplinäre Zusammenarbeit stärkt die Kompetenzen im 
Bereich der gezielten Förderung und dürfte sich somit direkt auf die Reduktion von Zuweisungen in 
separative Settings auswirken (Lanners, 20229). Ein entsprechendes Weiterbildungsprogramm soll 
dem Schulpersonal weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen und alle Lehrpersonen ermuntern, sich 
vertiefter mit heilpädagogischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Themen wie Bindung und 
Beziehungsgestaltung, Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, Lernen am gemeinsamen Gegen-
stand, vielfältige Bedürfnisse im selben Raum vereinen und Elternarbeit/anspruchsvolle Elternge-
spräche werden Schwerpunkte dieser Angebote sein. Zu bindungsgeleiteten Interventionen in der 
Schule sind momentan verschiedene Weiterbildungsangebote in Erarbeitung. Ein neu konzipiertes 
Weiterbildungsangebot der PH FHNW zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten (FOSSA), das so-
wohl Lehrpersonen wie auch Eltern unterstützt, steht seit 2022 zur Verfügung. Eine Studie des Insti-
tuts Bildungsmanagement der PH Zug zur Umsetzung der integrativen Schulung in den Kantonen10 
legt gerade im Bereich der psychosozialen Auffälligkeiten nahe, dass sich Lehrpersonen zusätzliches 
Wissen im Umgang mit störendem Verhalten wünschen. Daher sind hierzu spezifische Weiterbil-
dungsprogramme im Aufbau. 

 
9 LANNERS, R. (2022). Kostenkontrolle und Ressourcenmanagement in der Sonderpädagogik. In Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 12/2022. 

10 PH Zug, IBB Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (2023). Integration in der Schule – Herausforderungen und Gelingensbedingun-

gen. www.bildungsmanagement.net/forschung/integrative-schule/ 
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Ausbildung Lehrpersonen: Der Regierungsratsausschuss (RRA) des Bildungsraumes Nordwest-
schweiz hat in die PH-Sondervorgaben aufgenommen, dass die PH FHWN die Inhalte des Studien-
gangs für Kindergarten-/Unterstufe und Primarstufe prüft, welche sich mit Verhaltensauffälligkeiten 
und Unterrichtsstörungen sowie der entsprechenden Rolle der Lehrperson befassen. Ziel ist es, dass 
bereits durch das Grundstudium ein diesbezüglich breiteres Wissen im gesamten Schulfeld vorhan-
den ist. 

2.2.3 Massnahmen im Bereich Zusammenarbeit und Vernetzung 

Zusammenarbeit im Team: Besonders das multiprofessionelle Team bietet den Rahmen, voneinan-
der zu lernen, eine gemeinsame Haltung und Handlungsweise zu entwickeln (festgehalten im päda-
gogischen Konzept der Schule) und das vorhandene Wissen im heilpädagogischen Bereich für alle 
nutzbar zu machen. Der von der PH FHNW erarbeitete und auf dem Schulportal zur Verfügung ge-
stellte Leitfaden "Gemeinsam Perspektiven erweitern"11 bietet eine gute Grundlage dazu. Auch die 
Befragung des Schulpersonals hat die zentrale Bedeutung der multiprofessionellen Teams und das 
darin enthaltene Potenzial aufgezeigt, trägt dieses doch bei 87 % der befragten Schulischen Heilpä-
dagoginnen und Heilpädagogen zur Attraktivität des Berufs bei und wirkt für 81 % entlastend. Weiter-
bildungen zu Teambuilding und Teamarbeit sowie schulinterne Weiterbildungsangebote sollen bei 
der gelingenden Zusammenarbeit unterstützen und werden zusammen mit der PH FHNW weiterent-
wickelt.  

Klärung an der Schnittstelle Regelschule – Sonderschule: Eine wichtige Funktion haben die 
Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Schnittstelle Regelschule – Sonderschule. 
Sie organisieren und begleiten die Übertritte von Regel- in die Sonderschule wie auch zurück und 
sind verantwortlich für die besondere Förderung der Kinder mit Sonderschulungsbedarf in der Regel-
schule. Die Mittel für den verstärkten Unterstützungsbedarf dieser Kinder (vormals "Verstärkte Mass-
nahmen") in der Regelschule sind vollumfänglich in die Pauschalressourcen überführt worden und 
sind somit im Ressourcenkontingent der Schulen enthalten. Zum Teil sehen sich aber die Regel-
schulen auch ausserstande, einem Kind gerecht zu werden aufgrund von mangelndem Know-how 
oder grossem Pflegebedarf. Das Projekt Sonderschulung soll sicherstellen, dass die vorhandenen 
Sonderschulplätze den Kindern zur Verfügung stehen, die den grössten Bedarf haben und am meis-
ten davon profitieren. Bei einer nationalen Sonderschulquote von 1,8 % (BfS Publikation 2020) liegt 
der Kanton Aargau mit 2,5 % (Jahresbericht 2023) deutlich über dem Schnitt und strebt eine mode-
rate Senkung an. Die Koordination durch den Kanton soll zu mehr Klarheit und besserer Passung 
Schülerin/Schüler-Schule führen und den Aufwand der Platzsuche durch die Regelschulen minimie-
ren. Dazu sollen auch die Profile der Sonderschulen geschärft und dem aktuellen Bedarf angepasst 
werden (mehr Plätze für Kinder mit psychosozialen Beeinträchtigungen). Die Ressourcenverteilung 
an der Schnittstelle Sonder- und Regelschule wird dabei ebenfalls geprüft.  

Regionale Vernetzung: Um die anstehenden Herausforderungen bewältigen zu können, ist die Zu-
sammenarbeit aller Fachpersonen und eine gute Vernetzung wichtig, nicht nur innerhalb der Schule, 
sondern auch ausserhalb mit Berufskolleginnen und Berufskollegen, Fachstellen oder anderen Schu-
len inklusive Sonderschulen. In der Befragung des Schulpersonals haben Schulische Heilpädagogin-
nen und Heilpädagogen den Wunsch nach vermehrter Unterstützung durch Berufskolleginnen und -
kollegen geäussert. Die PH FHNW bietet die Möglichkeit, sich in Praxisgruppen "Integrierte Heilpä-
dagogik" mit Berufskolleginnen und Berufskollegen auszutauschen. Besonders für kleine Schulen 
kann es auch hilfreich sein, sich mit weiteren Schulen zu vernetzen und regelmässig auszutauschen. 
Dies kann nicht nur das fachliche Know-how erweitern, sondern auch zu gemeinsamen schulischen 
Angeboten oder regionalen Zusammenschlüssen zu bestimmten Themen führen. Die Grösse einer 
Schule und damit die verfügbaren Ressourcen begrenzen oft den Handlungsspielraum, bestimmte 

 
11 WIDMER-WOLF, P., HALLER, B. & SCHEIDEGGER, N. (2020). Gemeinsam Perspektiven erweitern – Interprofessionelle Zusammenarbeit in der Schule intensivieren  - 

Leitfaden für die Schulentwicklung 
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Angebote zu realisieren, insbesondere verschiedene Formen von (teil-)separativen Lernsettings, um 
Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen angemessen zu unterstützen.  

Auch bereits bestehende Netzwerke bieten Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen. Das Netzwerk-
treffen "Besondere Förderung", einst für Schulische Heilpädagogik und Logopädie gedacht, ist seit 
2022 für das gesamte Schulpersonal offen und hat das gemeinsame Angehen der anstehenden Her-
ausforderungen im Bereich der besonderen Förderung im Fokus. Auch Veranstaltungen wie die jähr-
liche Schulleitungstagung oder die halbjährlichen, regionalen Schulleitungsforen bieten nebst Infor-
mationen und Austausch Vernetzungsmöglichkeiten. Der Kanton überprüft aktuell, wie er Schulen 
bei der regionalen Zusammenarbeit zusätzlich unterstützen kann. 

2.2.4 Massnahmen zur Sensibilisierung der Schulleitungen und Behörden  

Die Schulleitung ist als Führungsperson verantwortlich für die Umsetzung der besonderen Förderung 
an der Schule und beeinflusst diese massgeblich. Der Kanton sieht sich in der Pflicht, dafür relevante 
Faktoren immer wieder zu thematisieren und die Schulleitungen für die folgenden Themen zu sensi-
bilisieren. 

Haltung: Die Haltung der Schulleitung gegenüber der integrativen Schulung hat einen Einfluss auf 
die Lehrpersonen (Joller-Graf & Tanner, 201112). Betrachtet sich eine Schulleitung als für alle Kinder 
ihrer Gemeinde zuständig, selbst wenn diese in einer anderen Gemeinde zur Schule gehen (bei-
spielsweise in eine Sonderschule), hat dies Signalwirkung auf das ganze Team. Diese ganzheitliche 
Sichtweise erleichtert die Übertritte von Schülerinnen und Schülern von einer Schule zur anderen 
und unterstützt so die Durchlässigkeit des Systems.  

Personalanstellung und -führung: Über die Personalanstellung und Personalführung nimmt die 
Schulleitung Einfluss auf das Team. Bei fehlender Ausbildung oder Wissensdefiziten kann sie ent-
sprechende Aus- und Weiterbildungen anregen beziehungsweise einfordern. Sie kann geeignete 
Personen für weitere Funktionen ermuntern (zum Beispiel Praxislehrperson werden) und sie bei der 
persönlichen Weiterentwicklung fördern. 91 % der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen finden es entlastend, wenn die Schulleitung sie unterstützt und ihre Anliegen ernst 
nimmt. 22 % gaben jedoch an, keine regelmässigen Mitarbeitergespräche zu haben. 

Führungsverständnis: Das Führungsverständnis der Schulleitung beeinflusst massgebend die Zu-
sammenarbeit im ganzen Schulteam. Wird das Team mit einbezogen und herrscht eine offene Kom-
munikation, kann Sicherheit und Vertrauen entstehen. Wird die Führungsverantwortung auf viele 
Schultern im Kollegium verteilt, was gemäss Befragung der Schulischen Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen bei 45 % gegeben ist, entlastet dies zudem die Schulleitung. 25 % der befragten Schuli-
schen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen finden jedoch, dass bei ihnen die Schulleitung Lehrper-
sonen nicht an Entscheidungen, die die Schule betreffen, teilhaben lässt und 34 %, dass die Pensen 
nicht nach transparenten Kriterien vergeben werden. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Füh-
rungsverständnis und Führungsstil ist Inhalt der Schulleitungstagung 2024. 

Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit im Schulteam ist eine Grundvoraussetzung für eine gelin-
gende Integration und muss durch die Schulleitung gesteuert werden. Dazu müssen entsprechende 
Kooperationsstrukturen vorhanden sein: Klare Zeitgefässe mit einem klaren Auftrag/Inhalt und Ver-
bindlichkeit wie auch Verständigung über Verantwortungen und Rollen. Unproduktive Sitzungen oder 
Aufträge ohne klaren Mehrwert für den Unterricht wirken sich sehr negativ auf die Arbeitsmotivation 
aus. Eine gute Zusammenarbeit im Team entlastet die Schulleitung wiederum. 

Ressourcierung: Für die pädagogisch wirksame Ressourcenzuteilung benötigt die Schulleitung heil-
pädagogisches Wissen beziehungsweise Beratung und Unterstützung durch die Schulische Heilpä-
dagogin / den Schulischen Heilpädagogen. In Diskussion mit den Klassenlehrpersonen und unter 

 
12 JOLLER-GRAF, K. & TANNER, S. (2011). Integration geistig behinderter Sonderschülerinnen und -schüler in Regelklassen der Zentralschweiz. Luzern: For-

schungsbericht Nr. 27 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern. 
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Berücksichtigung der Klassenzusammensetzungen können die Ressourcen flexibel zugeteilt und bei 
Bedarf auch kurzfristig umverteilt werden. Transparenz über die zur Verfügung stehenden Ressour-
cen ist dem Prozess förderlich, wird aber gemäss Befragung der Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen bei einem Drittel nicht kommuniziert.  

Schulentwicklung: Der durch die Pauschalressourcierung vergrösserte Gestaltungsraum kann bei 
entsprechender Nutzung auch die Schulentwicklung vorantreiben. Dazu Lanners (2022)13: "Mit den 
Ressourcen der Sonderpädagogik sollen nicht nur einzelne Schülerinnen und Schüler unterstützt, 
sondern das ganze Schulsystem gestärkt werden. Die individuelle Förderung Lernender ausserhalb 
oder innerhalb der Klasse soll zunehmend durch Interventionen in Kleingruppen und durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen (Beratung, Unterstützung, Coaching) mit den Eltern 
und den Schulleitungen ergänzt werden." Auch die Vernetzung mit anderen Schulen kann ein wichti-
ger Motor für die Schulentwicklung sein.  

Aus- und Weiterbildung: Der von der EDK anerkannte CAS Schulleitung bietet eine Grundlage zur 
Ausführung der Tätigkeit als Schulleitung. Die Anforderungen an die Schulleitungen sind durch die 
Rahmenbedingungen und die erhöhten Gestaltungsmöglichkeiten auf Gemeindeebene in den letzten 
Jahren jedoch gestiegen. Die Ausbildungsinhalte sollen entsprechend überprüft und gegebenenfalls 
angepasst oder durch weitere Angebote ergänzt werden. Zentrale Themen sind dabei die Pauschal-
ressourcierung, Zusammenarbeit und Vertiefung des heilpädagogischen Wissens an der Schule und 
die Schulentwicklung. Ein spezifisches Angebot für die Unterrichts- und Schulentwicklung im Zyk-
lus 1 hat die PH FHNW mit dem EULE14-Modell lanciert. 

Ressourcen Schulleitungen: Im Zusammenhang mit den erweiterten Aufgaben soll geprüft werden, 
ob die Schulleitungsressourcen unter den gegebenen Bedingungen ausreichend sind. 

Gemeindebehörden: Auch für die Gemeindebehörden, Anstellungsbehörde der Schulleitungen, 
sind entsprechende Weiterbildungsangebote und Austauschgefässe in Planung.   

Einige dieser Massnahmen und weitere werden im Rahmen des Projekts "MAGIS" (Entwicklungs-
schwerpunkt 310E021 "Sicherstellung des Personalbedarfs für die Aargauer Volksschule") angegan-
gen. Mit dem Entwicklungsschwerpunkt 310E023 "Wirkung der umgesetzten Volksschulreformen 
überprüfen" werden die Wirkungen der neuen Ressourcensteuerung, der kommunalen Führungs-
strukturen und des Aargauer Lehrplans Volksschule analysiert und bei Bedarf Handlungsoptionen 
ausgearbeitet. Alle diese Massnahmen haben zum Ziel, günstige Rahmenbedingungen für die Schu-
len zu schaffen, damit sie ihren Auftrag bestmöglich ausführen können und das Schulpersonal ein 
attraktives Arbeitsumfeld hat. 

2.3 Massnahmen im Umfeld der Volksschule 

Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Schule sind hoch, sowohl was Bildung im engeren Sinn 
als auch Erziehung betrifft. Sie soll Lücken kompensieren und Chancengerechtigkeit garantieren, 
was sie nur zu einem gewissen Grad erfüllen kann. Mit dem Entwicklungsschwerpunkt (315E008) 
"Klären der gesetzlichen Grundlagen für die Kinder- und Jugendhilfe" wird das Ziel verfolgt, ausrei-
chende Kinder- und Jugendhilfe in guter Qualität in allen Regionen des Kantons sicherzustellen. Ins-
besondere im Zusammenhang mit psychosozialen Auffälligkeiten (Verhaltensauffälligkeiten, stören-
des Verhalten) ist dies bedeutsam. Auffälligkeiten sind weniger als Eigenschaft der betreffenden 
Schülerinnen und Schüler zu sehen, sondern als Ergebnis einer Interaktion dieser Kinder mit ihrer 
Umwelt. Die Schule ist nur ein – wenn auch wichtiger – Teil der Lebenswelt von Kindern. Daher ist 
es zentral, auch die anderen Elemente, die einen wesentlichen Einfluss auf das (Sozial-)Verhalten 
der Kinder und Jugendlichen haben, zu berücksichtigen. Das Angehen der Verhaltensauffälligkeiten 

 
13 LANNERS, R. (2022). Kostenkontrolle und Ressourcenmanagement in der Sonderpädagogik. In Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 12/2022. 
14 Das EULE®-Modell unterstützt und ermöglicht die Umsetzung des im Lehrplan 21 verankerten bildungspolitischen Anliegens der Zusammenführung von Kindergar-

ten und Primarschule zu einem einzigen Zyklus – dem Zyklus 1. 
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in den anderen Lebensbereichen Familie und Freizeit unterstützt die schulische Entwicklung, was 
sich positiv auf das gesamte Schulklima und die einzelnen Fachpersonen auswirkt.  

2.3.1 Massnahmen im Frühbereich 

Bereits beim Eintritt in den Kindergarten zeigen sich zunehmend grosse Unterschiede im Entwick-
lungsstand der Kinder, die sich auf die gesamte Schullaufbahn auswirken können. Die Fähigkeiten 
der Kinder – insbesondere in den Bereichen der Selbststeuerung, des Sozialverhaltens und der 
Sprache – sollen deshalb verstärkt schon vor dem Kindergarten gezielt gefördert werden, wenn eine 
entsprechende Beeinträchtigung zu entstehen droht. Aktuell werden im Rahmen der gültigen gesetz-
lichen Grundlagen zwei Angebote erprobt, die in ihrer sprachlichen oder sozialen Entwicklung ge-
fährdete Kinder im Vorschulalter ansprechen: Intensive heilpädagogische Früherziehung für Kinder 
mit ausgewiesenem Förderbedarf im Bereich psychosozialer Entwicklung und Psychomotorikthera-
pie. Die Erfahrungen des Pilots zur Deutschförderung vor dem Kindergarten (2021–2024) sollen zu-
dem die Grundlage bilden für einen politischen Entscheid über eine mögliche Einführung einer obli-
gatorischen Deutschförderung vor dem Kindergarten. Alle diese Massnahmen tragen dazu bei, den 
Schuleintritt zu erleichtern und somit die Schule zu entlasten und den Bedarf an heilpädagogischer 
Unterstützung zu reduzieren. 

2.3.2 Flankierende Massnahmen im ausserschulischen Bereich 

Besonders im Bereich psychosozialer Auffälligkeiten sind die Eltern wichtige Kooperationspartner. 
Sie sollen vermehrt in ihren Erziehungsaufgaben durch ausserschulische Angebote unterstützen 
werden. Die Zusammenarbeit mit der Schule wird dadurch begünstigt und Veränderungen können 
gemeinsam angegangen werden. Auch Angebote, die sich direkt an Kinder und Jugendliche richten, 
können eine unterstützende Funktion entfalten. Für verschiedene Angebote (schulergänzende Be-
treuung, offene Kinder- und Jugendarbeit, Familienberatung, Schulsozialarbeit, aufsuchende Famili-
enarbeit) wird eine kantonale gesetzliche Grundlage geprüft, die zum Ziel hat, dass diese Angebote 
in guter Qualität und ausreichendem Umfang im ganzen Kanton zur Verfügung stehen. 

3. Auswirkungen 

3.1 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Kanton 

Der Bereich der besonderen Förderung ist massgebend für das Erfüllen des Auftrags der Volks-
schule. Um anstehende Arbeiten schneller vorantreiben und Massnahmen umsetzen zu können, 
müssen entsprechende personelle Ressourcen in der kantonalen Verwaltung vorhanden sein. Im 
Departement Bildung, Kultur und Sport steht momentan eine Vollzeitstelle für dieses zentrale Thema 
zur Verfügung, was für die heutigen Anforderungen ungenügend ist. Es ist eine Stärkung dieses The-
menbereichs indiziert. 

Die vorliegenden Massnahmen haben zum jetzigen Zeitpunkt keine finanziellen Auswirkungen. Mög-
liche finanzielle Auswirkungen der Teilrevision des Lohnrechts Lehrpersonen sind zurzeit nicht ab-
schätzbar und werden im Lauf des Erarbeitungsprozesses in einer separaten Vorlage ausgewiesen. 

3.2 Auswirkungen auf die Wirtschaft 

Die Volksschule hat den Auftrag, die Kinder auf dem Weg zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern, 
welche zur eigenständigen Lebensgestaltung befähigt sind, zu begleiten. Wer sein Leben eigenstän-
dig gestalten kann, kann etwas zum Bruttoinlandprodukt beitragen und ist auf keine oder weniger Hil-
feleistungen angewiesen. Überdies ist ein gutes Volksschulangebot ein wichtiger Standortvorteil. 
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3.3 Auswirkungen auf die Gesellschaft 

Gemäss dem kantonalen Verfassungsgrundsatz hat jedes Kind Anspruch auf eine seinen Fähigkei-
ten angemessene Bildung. Jedes Kind soll sein Potenzial entfalten können, unabhängig von der so-
zialen Herkunft, des Geschlechts und der ethnischen Zugehörigkeit oder besonderen Bedürfnissen 
aufgrund einer Behinderung oder einer besonderen Begabung. Die Volksschule ist somit zentral für 
die Integration aller in die Gesellschaft. Die gesellschaftliche Teilhabe aller stellt auch eine zentrale 
Komponente des Funktionierens unserer Demokratie dar. 

3.4 Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima 

Keine Auswirkungen. 

3.5 Auswirkungen auf die Gemeinden 

Die Gemeinden sind als Träger verantwortlich für das Führen der kommunalen Schulen und das Um-
setzen des Bildungsauftrags. Aufgrund des fehlenden Fachpersonals ist diese Aufgabenerfüllung er-
schwert und führt zu nachgelagerten Herausforderungen. Durch die in diesem Bericht dargelegten 
Massnahmen erhalten die Gemeinden bessere Rahmenbedingungen zur Erfüllung ihres Auftrags 
und werden dadurch entlastet. 

3.6 Auswirkungen auf die Beziehungen zum Bund und zu anderen Kantonen 

Keine Auswirkungen. 

4. Weiteres Vorgehen 

Die aufgrund der überwiesenen parlamentarischen Vorstösse umzusetzenden Rahmenbedingungen 
werden im Rahmen einer Teilrevision des Lohnrechts Lehrpersonen und entsprechend dem politi-
schen Prozess umgesetzt. Die weiteren Massnahmen werden im Rahmen des Projekts "MAGIS" an-
gegangen.  

Antrag 

Der folgende parlamentarische Vorstoss wird als erledigt abgeschrieben: 

• (21.177) Postulat Uriel Seibert, EVP, Schöftland (Sprecher), Kathrin Hasler, SVP, Hellikon, Jürg 
Baur, Mitte, Brugg, Simona Brizzi, SP, Ennetbaden, Dr. Titus Meier, FDP, Brugg, Ruth Müri, 
Grüne, Baden, und Markus Lang, GLP, Brugg, vom 22. Juni 2021 betreffend Fachpersonal schuli-
sche Heilpädagogik. 

Regierungsrat Aargau 
 

Peyer Nina-Eva Katharina  PDGR TDL6YI
Hervorheben



 

 

GROSSER RAT 
 

 

GR.24.93 

VORSTOSS 

Interpellation Martin Bossert, EDU, Rothrist (Sprecher), Rolf Haller, EDU, Zetzwil, Nicole 
Heggli-Boder, SVP, Buttwil, vom 26. März 2024 betreffend "diverses" Geschlecht an der 
Aargauer Volksschule 

Text und Begründung: 

Bei der Anmeldung zur Musikschule an der Kreisschule Aarau-Buchs hat die Schülerin und der 
Schüler neben "männlich" und "weiblich" zusätzlich eine Auswahlbox "divers" (siehe Screenshot). 
Dies hat viele Eltern irritiert. 

 

In diesem Kontext bitten wir den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Kenntnis hat das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) von Schulen im Kanton 
Aargau, welche neben "männlich" und "weiblich" auch ein "diverses" Geschlecht auf offiziellen 
Formularen zur Auswahl anbieten? 

2. Gibt es im BKS Vorgaben, ob neben "männlich" und "weiblich" auch ein "diverses" Geschlecht 
auf offiziellen Formularen von Schulen verwendet werden darf? Falls ja: Warum? 

3. Gibt es im BKS Vorgaben, dass auf offiziellen Formularen von Schulen lediglich "männlich" und 
"weiblich" verwendet werden soll? Falls nein: Warum nicht? 

4. Aufgrund welcher Kriterien kann sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnen? 

5. Ab welchem Alter kann sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnen?  

6. Wie verbindlich ist es, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnet (in wel-
chem Rhythmus kann dies gewechselt werden)? 

7. Welche Aussagen kann das BKS zum Zweck der Kreisschule Aarau-Buchs machen, dass sie 
bei der Anmeldung zum Musikunterricht neben "männlich" und "weiblich" ein "diverses" Ge-
schlecht anbietet? 

8. Welche Auswirkungen hat die Angabe "divers" auf den Musikunterricht? 

9. Welche Auswirkungen hat es allgemein auf den Schulbetrieb, wenn sich eine Schülerin oder ein 
Schüler als "divers" bezeichnet? 



 

 2 von 2 
 

10. Welche Haltung vertritt der Regierungsrat grundsätzlich zur Angabe von "divers" in der 
Aargauer Volksschule? 



 

 

REGIERUNGSRAT 
 

 

29. Mai 2024 

 

 24.93 
Interpellation Martin Bossert, EDU, Rothrist (Sprecher), Rolf Haller, EDU, Zetzwil, Nicole 
Heggli-Boder, SVP, Buttwil, vom 26. März 2024 betreffend "diverses" Geschlecht an der Aar-
gauer Volksschule; Beantwortung 
 
 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 
der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen 

1. Operative Schulführung liegt bei den Schulträgern 

Gemäss dem Schulgesetz § 71 Abs. 1 und 2 (SAR 401.100) liegt die Verantwortlichkeit der Führung 
der Volksschule beim Gemeinderat. Die Schulleitung führt die Schule operativ und entlastet den Ge-
meinderat: 

§ 71 Aufgaben im schulischen Bereich 
1  

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Führung der Volksschule und beaufsichtigt die private 
Schulung. Er trifft alle Entscheidungen, die mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten 
werden können.  
(…)  
2  

Die Schulleitung führt die Schule operativ und entlastet den Gemeinderat. Sie nimmt die interne 
Qualitätssicherung und -entwicklung wahr und ist dem Gemeinderat unterstellt.  

Die Kontrolle durch den Kanton ist im Rahmen der Qualitätskontrolle wiederkehrend und bezieht sich 
auf definierte Qualitätsansprüche (vgl. § 1 Verordnung über die Qualitätssicherung an der Volks-
schule [V QS; SAR 401.116]). Zudem interveniert die Schulaufsicht, wenn zwischen den Qualitäts-
kontrollen gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten werden oder es begründeten Verdacht gibt, dass 
die Schule ihren Grundaufgaben nicht nachkommen kann. 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/401.116
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2. Vorgaben und Empfehlungen seitens Bund 

Der Kanton Aargau und somit auch das Departement Bildung, Kultur und Sport orientieren sich an 
den Vorgaben und Empfehlungen des Bundes und verweisen entsprechend auf folgende Grundla-
gen: 

2.1 Rechtliche Vorgaben zum Personenstand 

Der Bericht des Bundesrats vom 21. Dezember 20221 in Erfüllung der (17.4121) Postulate Sibel 
Arslan vom 13. Dezember 2017 und (17.4185) Rebecca Ana Ruis vom 14. Dezember 2017 zur "Ein-
führung eines dritten Geschlechts oder Verzicht auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsre-
gister – Voraussetzungen und Auswirkungen auf die Rechtsordnung" fasst Folgendes zusammen: 

• Die schweizerische Rechtsordnung beruht auf dem binären Geschlechtermodell mit der Eintra-
gung als "männlich" oder "weiblich" im Personenstandsregister ab dem Zeitpunkt der Geburt. 

• Der Bundesrat anerkennt, dass die Binarität der Rechtsordnung für diejenigen Personen, die sich 
nicht einem der beiden herkömmlichen Geschlechter zuordnen können, in verschiedener Hinsicht 
zu Schwierigkeiten führen kann. 

• Auch aus Sicht des Bundesrats ist die Binarität der Geschlechter nicht nur ein rechtliches Kon-
zept, sondern vor allem auch ein gesellschaftliches. Der betreffende Grundsatz ist in der Bevölke-
rung nach wie vor fest verankert. 

• Das Recht soll hier nachvollziehen, was in der Gesellschaft akzeptiert ist und dem allgemeinen 
Rechtsempfinden entspricht. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass diese gesellschaftlichen Voraus-
setzungen für eine Aufhebung des Geschlechts oder die Einführung eines dritten Geschlechts 
heute nicht gegeben sind. 

• Die Ausführungen zeigen, dass aktuell im Personenstandsregister – so auch im Kanton Aargau - 
zwei Geschlechter (männlich und weiblich) eingetragen werden können. Diese Tatsache an sich 
stellt jedoch keine Vorgabe für Prozesse und Datenerfassungen ausserhalb des Personenstands-
registers dar. 

2.2 Entscheid Bundesgericht 

Das Bundesgericht befasste sich letztes Jahr mit der Frage der Geschlechtsangabe und hielt in der 
der Medienmitteilung vom 8. Juni 2023 zu seinem Entscheid (BGE 150 III 34) fest: "Nach dem klaren 
Willen des Gesetzgebers gilt einstweilen weiter die binäre rechtliche Geschlechterordnung 
(Mann/Frau) und ist der Verzicht auf einen Geschlechtseintrag unzulässig. Das Bundesgericht ist 
aufgrund der Gewaltenteilung nicht befugt, davon abzuweichen." 

2.3 Weisungen zum geschlechtergerechten sprachlichen Formulieren 

Zum "Umgang mit dem Genderstern und ähnlichen Schreibweisen in deutschsprachigen Texten des 
Bundes" zeigt die Bundeskanzlei in ihren Weisungen und Erläuterungen vom 15. Juni 20212 folgen-
des auf: 

• Die Bundeskanzlei ist sich bewusst, dass es Menschen gibt, die vom binären Geschlechtermodell 
nicht erfasst werden und in einer Gesellschaft mit einem Rechtssystem und einer Sprache leiden, 
die nur gerade zwei Geschlechter kennt und anerkennt. Die Bundeskanzlei bemüht sich um eine 
Sprache, die möglichst alle Menschen einbezieht und niemanden ausschliesst. Das Diskriminie-

 
1 www.admin.ch / Dokumentation / Medienmitteilungen / Medienmitteilungen des Bundesrats / 21.12.2022 Bundesrat erachtet Voraussetzungen 
für Einführung des dritten Geschlechts als nicht erfüllt 
2 https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Gender- 
stern.pdf.download.pdf/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Genderstern.pdf  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2024&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=5A-391%2F2021&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-34%3Ade&number_of_ranks=3053&azaclir=clir
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Genderstern.pdf.download.pdf/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Genderstern.pdf
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Genderstern.pdf.download.pdf/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Genderstern.pdf
http://www.admin.ch/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-92335.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-92335.html
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Gender-
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/20210615_Weisung%20der%20BK%20zum%20Gender-
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rungsverbot in Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft gilt selbst-
verständlich auch für die Bundeskanzlei und ihre Bemühungen, mit den Texten des Bundes mög-
lichst alle Menschen zu erreichen. Anders als andere Länder kennt die Schweiz rechtlich noch 
kein "drittes Geschlecht". Dies ist allerdings für die Bundeskanzlei kein Grund, nicht zu versu-
chen, auch Menschen anzusprechen, denen das binäre Geschlechtermodell nicht gerecht wird, 
soweit dies im Rahmen der deutschen Sprache möglich ist (Seite 2). 

• Die Bundeskanzlei achtet zudem insbesondere im Rahmen der Rechtsetzungsbegleitung auf 
Fälle, in denen von Einzelpersonen verlangt wird, dass sie ihr Geschlecht angeben. Sie wirkt da-
rauf hin, dass dies unterlassen wird, wo es keine überzeugenden Gründe dafür gibt (Seite 2).  

Die kantonalen Richtlinien zum geschlechtergerechten sprachlichen Formulieren3 in der Verwal-
tungssprache vom 15. Dezember 2021 (aktualisiert am 10. Januar 2024) orientieren sich an den Re-
gelungen des Bundes, namentlich am Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren der Bun-
deskanzlei4 von 2009 sowie den vorgängig erwähnten Weisungen und Erläuterungen der 
Bundeskanzlei vom 15. Juni 2021 zum Umgang mit dem Genderstern und ähnlichen Schreibweisen 
in deutschsprachigen Texten des Bundes. 

3. Fazit 

Dem Regierungsrat ist bewusst, dass es Menschen gibt, die von einem binären Geschlechtermodell 
nicht erfasst werden. Analog zur Haltung des Bundesrats, des Bundesgerichts und der Bundeskanz-
lei verweist er jedoch darauf, dass diese Diskussion gesellschaftlich geführt werden muss. 

In der nachfolgenden Beantwortung bezieht sich der Regierungsrat auf die oben erwähnten rechtli-
chen und formalen Aspekte: Zum einen gilt weiterhin die binäre rechtliche Geschlechterordnung 
(Frau/Mann), zum anderen ist das Angeben des Geschlechts zu unterlassen, wenn es keinen hinrei-
chenden Grund dafür gibt.  

Zur Frage 1 

"Welche Kenntnis hat das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) von Schulen im Kanton Aar-
gau, welche neben "männlich" und "weiblich" auch ein "diverses" Geschlecht auf offiziellen Formula-
ren zur Auswahl anbieten?" 

Das Departement Bildung, Kultur und Sport hat keine Kenntnis von weiteren entsprechenden Fällen. 
Anmeldungen obliegen der operativen Verantwortung der einzelnen Schulen (vgl. Vorbemerkungen). 

Zur Frage 2 

"Gibt es im BKS Vorgaben, ob neben "männlich" und "weiblich" auch ein "diverses" Geschlecht auf 
offiziellen Formularen von Schulen verwendet werden darf? Falls ja: Warum?" 

Nein. Das Departement Bildung, Kultur und Sport empfiehlt den Schulen, sich an den kantonalen 
Weisungen respektive an den Weisungen der Bundeskanzlei zu orientieren. Kantonale Vorlagen für 
Anmeldungen beruhen auf den in den Vorbemerkungen erwähnten Richtlinien. 

 
3 www.ag.ch / Verwaltung / Staatskanzlei / Regierungskommunikation / Geschlechtergerechtes Formulieren 
4www.bk.admin.ch /Dokumentation/ Sprachen / Hilfsmittel Textredaktion / Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren / Leitfaden zum  
geschlechtergerechten Formulieren (admin.ch) 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/sk/regierungskommunikation#MjI0MTg4Nw
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulieren.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulieren.html
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Zur Frage 3 

"Gibt es im BKS Vorgaben, dass auf offiziellen Formularen von Schulen lediglich "männlich" und 
"weiblich" verwendet werden soll? Falls nein: Warum nicht?" 

Nein. Offizielle Formulare, wie beispielsweise für Lager oder Kurse, werden von den Schulen vor Ort 
verfasst und verantwortet. Die Steuerung und Überwachung der Umsetzung liegen abschliessend in 
der Verantwortung des Gemeinderats oder des Kreisschulvorstands (vgl. Vorbemerkungen). 

Zur Frage 4 

"Aufgrund welcher Kriterien kann sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnen?" 

Der Kanton Aargau stützt sich auf den Bericht des Bundesrats (vgl. Vorbemerkungen). Dieser sieht 
aus rechtlicher Sicht kein Geschlecht "divers" vor. Infolgedessen sind aus Sicht des Regierungsrats 
auch keine Kriterien relevant. 

Zur Frage 5 

"Ab welchem Alter kann sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnen?" 

Weder das Personenstandsregister des Kantons Aargau noch der Bericht des Bundes sehen das 
Geschlecht "divers" vor, daher kann sich rechtlich bindend niemand im Kanton Aargau als "divers" 
bezeichnen. Diese Diskussion muss gesellschaftlich geführt werden. 

Zur Frage 6 

"Wie verbindlich ist es, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler als "divers" bezeichnet (in wel-
chem Rhythmus kann dies gewechselt werden)?" 

Siehe Antworten zu den Fragen 4 und 5. 

Zur Frage 7 

"Welche Aussagen kann das BKS zum Zweck der Kreisschule Aarau-Buchs machen, dass sie bei 
der Anmeldung zum Musikunterricht neben "männlich" und "weiblich" ein "diverses" Geschlecht an-
bietet?" 

In Anlehnung an die Weisungen der Bundeskanzlei (vgl. Ziffer 2.3 'Vorbemerkungen') stellt sich die 
Frage, inwiefern diese Angabe für die Durchführung des Instrumentalunterrichts relevant ist. Die 
Rücksprache mit der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) hat ergeben, dass die Daten zum Geschlecht 
eine angemessene Kommunikation mit dem Kind oder der Jugendlichen beziehungsweise dem Ju-
gendlichen und den Eltern ermöglichen sollen. Da die Musikschule auch Kindern und Jugendlichen 
offensteht, die nicht an der KSAB gemeldet sind und daher deren Personendaten nicht vorliegen, 
werde bei allen das Geschlecht abgefragt. 

Zur Frage 8 

"Welche Auswirkungen hat die Angabe "divers" auf den Musikunterricht?" 

Keine.  
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Zur Frage 9 

"Welche Auswirkungen hat es allgemein auf den Schulbetrieb, wenn sich eine Schülerin oder ein 
Schüler als "divers" bezeichnet?" 

Die Schulaufsicht und der Schulpsychologische Dienst werden sehr selten von Schulen zum Thema 
Geschlechts- und Transidentität bei Schülerinnen und Schülern kontaktiert. Bezüglich "diverser" Kin-
der und Jugendlichen, also solchen, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen, sind keine 
Kontaktaufnahmen bekannt. Anstelle von konkreten Auswirkungen können Fragen, mit denen sich 
die Schulen im Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen, genannt wer-
den: Diese drehen sich um den Sportunterricht, Toiletten, Garderoben sowie Lager und Schulreisen 
mit Übernachtungen. Alle Themen werden in direkter Diskussion mit den Kindern und Jugendlichen 
sowie deren Eltern angegangen. Die Erfahrung zeigt, dass die Schulen in den wenigen konkreten 
Fällen sehr pragmatische und unkomplizierte Lösungen finden. Bei Bedarf werden die Schulleitun-
gen und Lehrpersonen im Umgang mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen unterstützt und 
nötigenfalls werden sie an spezialisierte Fachstellen weiterverwiesen. 

Zur Frage 10 

"Welche Haltung vertritt der Regierungsrat grundsätzlich zur Angabe von "divers" in der Aargauer 
Volksschule?" 

Der Regierungsrat orientiert sich an den Vorgaben respektive Empfehlungen des Bundes hinsichtlich 
Personenstands und sprachlichen Formulierungen (vgl. Vorbemerkungen). Entsprechend wird den 
Schulen empfohlen, sich ebenfalls an diesen Weisungen und Empfehlungen zu orientieren.  

Der Regierungsrat ist sich wie der Bundesrat bewusst, dass es Menschen gibt, die vom binären Ge-
schlechtermodell nicht erfasst werden. Selbstverständlich gilt auch für den Regierungsrat wie für alle 
Verwaltungseinheiten das Diskriminierungsverbot. Entsprechend empfiehlt der Regierungsrat wie die 
Bundeskanzlei, dass das Angeben des Geschlechts zu unterlassen ist, wo es keine hinreichenden 
Gründe dafür gibt.  

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'344.–. 

Regierungsrat Aargau 
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GR.24.166 

VORSTOSS 

Interpellation Martin Bossert, EDU, Rothrist, vom 11. Juni 2024 betreffend in der Volksschule 
gezeigten Film "Menschenfleisch" 
 
 

Text und Begründung: 

In Schulen des Kantons Aargau wird der Kurzfilm "Menschenfleisch"1 gezeigt, so zum Beispiel fä-
cherübergreifend in den Fächern ERG (Ethik, Religion, Gemeinschaft) und RZG (Räume, Zeiten, Ge-
sellschaft). Dabei soll die Annahme, dass "Aliens die Erde überfallen, sie gefangen nehmen, schlach-
ten und genüsslich verspeisen, mit der Rechtfertigung, sie seien im Denken überlegen" 
philosophisch betrachtet werden2. Dem Interpellanten ist ein Beispiel bekannt, wo der Film an einer 
Schule zwei Mal gezeigt wurde, da es der Lehrerschaft ein grosses Anliegen war, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler (auch solche, welche bei der ersten Vorführung abwesend waren) den Film an-
schauten. Dem Interpellanten sind Bauernkinder bekannt, welche nach betrachten dieses Films völlig 
aufgelöst zu Hause von diesem Film berichteten und dass sie nun als Bauerntöchtern resp. Bauern-
söhne und angehende Landwirte als brutale Aliens dargestellt wurden. 

In diesem Kontext wird der Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Hat der Regierungsrat Kenntnis davon, dass dieser Film an der Aargauer Volksschule gezeigt 
wird und welche Meinung vertritt er dazu? 

2. An welchen Schulen und Klassen wird der Film gezeigt und ist das Betrachten des Films freiwillig 
oder obligatorisch? 

3. Teilt der Regierungsrat die Haltung des Interpellanten, dass dieser Film sehr tendenziös ist und 
speziell Kinder aus Bauernfamilien sehr irritiert bzw. verstört?  

4. Welchen Mehrwert wird an der Volksschule durch das Zeigen dieses Films und der philosophi-
schen Auseinandersetzung generiert? 

5. Gibt es eine Weisung des BKS an die Schulen bzgl. des Kontexts, in dem dieser Film gezeigt 
werden soll und worauf geachtet werden soll (falls ja, bitte der Beantwortung beilegen)? 

6. Plant der Regierungsrat, den Schulen vom Vorführen dieses Films abzuraten bzw. sie anzuwei-
sen das Vorführen zu unterlassen oder zumindest die Teilnahme als freiwillig zu deklarieren?  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=QBBY04zTaXI, abgerufen am 05.06.24  
2 https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/gedankenspiel-menschenfleisch-mit-menschen-haben-wir-andere-beziehungen-als-mit-tieren, 
abgerufen am 05.06.24 

https://www.youtube.com/watch?v=QBBY04zTaXI
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/gedankenspiel-menschenfleisch-mit-menschen-haben-wir-andere-beziehungen-als-mit-tieren
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 24.166 

Interpellation Martin Bossert, EDU, Rothrist, vom 11. Juni 2024 betreffend in der Volksschule 
gezeigten Film "Menschenfleisch"; Beantwortung 
 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 
der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen 

Die Angebote von SRF school haben primär eine Informations- und Meinungsbildungsfunktion. Sie 
sind eine Ergänzung zu kantonal zugelassenen Lehrmitteln und weiteren Unterrichtsmaterialien, die 
von der Lehrperson nach professionellem Ermessen, unter Einhaltung des Lehrplans und unter Be-
rücksichtigung der Klassen- und Schulsituation, eingesetzt werden. Es gilt die Unterrichtsfreiheit der 
Lehrpersonen, wonach die Wahl des Lehrstoffes und der Lehrverfahren im Rahmen des Lehrplans 
und des konkreten Lehrauftrags zu gewährleisten ist.  

Die Kommission SRF school1 berät und unterstützt die Redaktion SRF school im Auftrag der 
Deutschschweizer Kantone und des Bunds gemäss Schulfernsehvereinbarung vom 10. September 
2019. Auf Anfrage des Departements Bildung, Kultur und Sport haben Kommission und Redaktion 
dargelegt, dass sie den Kurzfilm "Menschenfleisch" als grundsätzlich für einen Einsatz im Unterricht 
geeignet befänden, sofern eine sorgfältige Vorbereitung der Lehrperson dem Videoeinsatz voran-
gehe. Sie seien sich jedoch bewusst, dass die im Video gewählte Darstellungsform zu Missverständ-
nissen führen könne. Dementsprechend habe die Redaktion von SRF school entschieden, das Video 
nicht mehr für den Unterricht an der Sekundarstufe I anzubieten. Für Lehrpersonen der Sekundar-
stufe II werde das Video weiterhin auf der Plattform von SRF Kultur zur Verfügung stehen, jedoch 
nicht mehr innerhalb des Angebots von SRF school. 

 
1 SRF school | regionalkonferenzen.ch 

https://regionalkonferenzen.ch/node/22
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Zur Frage 1 

"Hat der Regierungsrat Kenntnis davon, dass dieser Film an der Aargauer Volksschule gezeigt wird 
und welche Meinung vertritt er dazu?" 

Nein, der Regierungsrat hatte keine Kenntnisse über die Verwendung des Kurzfilms "Menschen-
fleisch" im Rahmen des Unterrichts an der Aargauer Volksschule.  

Aus Sicht des Regierungsrats zeigt das Video ein zugespitztes, fiktives Szenario auf. Die im Video 
gewählte Darstellungsform kann zu Missverständnissen führen.  

Grundsätzlich erachtet der Regierungsrat die Form des philosophischen Gedankenexperiments je-
doch als geeignetes Mittel, damit Schülerinnen und Schüler sich kritisch mit einem Thema auseinan-
dersetzen, einen Perspektivenwechsel vornehmen und das eigene Denken und Handeln reflektieren 
können. Diese Kompetenzen sind im Aargauer Lehrplan hauptsächlich im Fachbereich "Ethik, Religi-
onen und Gemeinschaft" (ERG) verankert2.  

Zur Frage 2 

"An welchen Schulen und Klassen wird der Film gezeigt und ist das Betrachten des Films freiwillig 
oder obligatorisch?" 

SRF school hatte das Video "Menschenfleisch" bis anfangs Juli 2024 für die Sekundarstufen I und II 
empfohlen (vgl. Vorbemerkungen). Der Regierungsrat hat keine Kenntnis darüber, in welchen Schu-
len und Klassen der Kurzfilm gezeigt worden ist. 

Die Angebote aus dem Schulfernsehen SRF school stellen eine Ergänzung zu kantonal zugelasse-
nen Lehrmitteln dar. Die Verwendung im Unterricht ist freiwillig und liegt damit im pflichtgemässen 
Ermessen der Lehrpersonen, unter Einhaltung des Lehrplans und unter Berücksichtigung der Klas-
sen- und Schulsituation (vgl. Vorbemerkungen). 

Zur Frage 3 

"Teilt der Regierungsrat die Haltung des Interpellanten, dass dieser Film sehr tendenziös ist und spe-
ziell Kinder aus Bauernfamilien sehr irritiert bzw. verstört?" 

Der Regierungsrat kann nachvollziehen, dass die im Video gewählte Darstellungsform zu Missver-
ständnissen führen kann, weil die Thematik der intensiven Tierhaltung zugespitzt und fiktiv beschrie-
ben wird. Er kann nachvollziehen, dass insbesondere kindliche Befindlichkeiten irritiert sein können. 

Zur Frage 4 

"Welchen Mehrwert wird an der Volksschule durch das Zeigen dieses Films und der philosophischen 
Auseinandersetzung generiert?" 

Gedankenexperimente sind in der Philosophie ein probates Mittel, um etablierte Prozesse oder ge-
teilte Meinungen infrage zu stellen, zum Denken anzuregen und eine Debatte anzustossen. Der 
Kurzfilm "Menschenfleisch" – ein Beitrag von SRF Kultur aus der Reihe "Filosofix – Philosophie ani-
miert" – zeigt ein Gedankenexperiment zu einer philosophischen Frage, die im Zentrum der Tierethik 
steht: "Dürfen wir Tieren etwas antun, das man uns Menschen nicht antun darf?" Wie in der Antwort 
zur Frage 1 ausgeführt, erachtet der Regierungsrat die Form des philosophischen Gedankenexperi-
ments grundsätzlich als geeignetes Mittel, mit dem sich Schülerinnen und Schüler kritisch mit einem 

 
2 ERG 1.2: Die Schülerinnen und Schüler können philosophische Fragen stellen und über sie nachdenken.; ERG 2.2: Die Schülerinnen und 
Schüler können Regeln, Situationen und Handlungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet vertreten.; ERG 5.5: Die 
Schülerinnen und Schüler können verschiedene Lebenslagen und Lebensweisen erkunden und respektieren 
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Thema auseinandersetzen und das eigene Denken und Handeln reflektieren können. Der Kurzfilm 
wird im Unterricht begleitet mit umfangreichem Material (didaktische Hinweise, Aufgaben- und Lö-
sungsblätter), das von SRF school den Lehrpersonen ergänzend zur Verfügung gestellt wird. Aus 
Sicht des Regierungsrats sind Thema und Darstellungsform eher für einen Einsatz auf der Sekundar-
stufe II geeignet. 

Zur Frage 5 

"Gibt es eine Weisung des BKS an die Schulen bzgl. des Kontexts, in dem dieser Film gezeigt wer-
den soll und worauf geachtet werden soll (falls ja, bitte der Beantwortung beilegen)?" 

Nein, es gibt generell keine spezifischen Weisungen des Departements Bildung, Kultur und Sport an 
die Schulen bezüglich Verwendung der Angebote des Schulfernsehens SRF school. Es liegt im pro-
fessionellen Ermessen der Lehrpersonen, zusätzliches Unterrichtsmaterial als Ergänzung zu den 
kantonal zugelassenen Lehrmitteln einzusetzen (vgl. Vorbemerkungen).  

Zur Frage 6 

"Plant der Regierungsrat, den Schulen vom Vorführen dieses Films abzuraten bzw. sie anzuweisen 
das Vorführen zu unterlassen oder zumindest die Teilnahme als freiwillig zu deklarieren?" 

Im Zuge der entsprechenden Anfrage des Departements Bildung, Kultur und Sport hat die Redaktion 
SRF school entschieden, den Kurzfilm "Menschenfleisch" nicht mehr für den Unterricht an der Se-
kundarstufe I anzubieten (vgl. Vorbemerkungen). Der Regierungsrat begrüsst dies ausdrücklich und 
plant mit Verweis auf die obigen Ausführungen keine weiteren Massnahmen.  

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'720.–. 

Regierungsrat Aargau 
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GR.24.168 

VORSTOSS 

Interpellation Tonja Burri, SVP, Hausen (Sprecherin), Patrick von Niederhäusern, SVP, Brugg, 
vom 11. Juni 2024 betreffend Coachingsequenzen an Aargauer Schulen 
 
 

Text und Begründung: 

Anfang Mai 2024 war der bekannte Mental- und Motivationscoach Kelechi Onyele aus Frankfurt an 
der Schule Riniken zu Gast. Dem Medienbericht (Aargauer Zeitung 3. Mai 2024) war zu entnehmen, 
dass mit den Kindern über Respekt, Hilfe holen, Angst haben und Fehler machen gesprochen wurde. 
Wie zu erfahren war, hatte der Schulleiter selbst den Coach vorgängig schon erlebt. Es gab ein Vor-
gespräch zum Auftrag und das Coaching wurde aus dem Schulbudget bezahlt. Themen wie Selbst-
vertrauen, Selbstwert, Resilienz und Mental Health haben in den letzten Jahren einen grösseren 
Stellenwert eingenommen. Es ist begrüssenswert, dass auch in der Schullandschaft mit neuen Me-
thoden gearbeitet wird, und ein erfolgreiches Coaching kann Grosses bewirken. 

Coaches in allen möglichen Bereichen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen und die Methoden 
sind vielfältig, von Hypnose über neuro-linguistische Programmierung hin zu verschiedenen Frage-
techniken. Jedoch ist der Titel "Coach" nicht geschützt und bietet so auch Potenzial für Scharlatane-
rie. Daher haben die Interpellanten Bedenken und daraus resultierende Fragen: 

1. Kann der Regierungsrat abschätzen, wie viele Schulen Coaches engagieren? 

2. Gibt es Richtlinien für ein Engagement eines Coaches an der Aargauer Volksschule?  

3. Bei einem Nein zu Frage 2: Sieht der Regierungsrat Handlungsbedarf? 

4. Gab es nennenswerte Rückmeldungen, wo die Coachingsequenz anschliessend als negativ be-
wertet wurde?  

5. Ein Coaching regt normalerweise zum Nachdenken an. Wie werden die Schülerinnen und Schüler 
anschliessend unterstützt?  

6. Wie werden die Eltern über eine Coachingsequenz an der Schule informiert?  

7. Kann abgeschätzt werden, wie viel Geld die Gemeinden heute für Coachings an ihren Schulen 
aufwenden? 

8. Wie wird sichergestellt, dass psychisch instabile Schülerinnen und Schüler in solchen Coachings 
geschützt werden?  
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21. August 2024 

 24.168 
Interpellation Tonja Burri, SVP, Hausen (Sprecherin), Patrick von Niederhäusern, SVP, Brugg, 
vom 11. Juni 2024 betreffend Coachingsequenzen an Aargauer Schulen; Beantwortung 
 
 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 
der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen 

Die Aargauer Volksschule hat den Auftrag, den Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des Lehrplans zu fördern und zu unterstützen. Neben den Kompetenzen in den Fachberei-
chen sind auch überfachliche Kompetenzen Teil des Lehrplans. Die überfachlichen Kompetenzen 
(personale, soziale und methodische) sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. Die von 
der Interpellantin genannten Themen wie Selbstvertrauen, Selbstwert, Resilienz und mentale Ge-
sundheit gehören dazu.  

Die gesetzlich verankerte Unterrichtsfreiheit1 erlaubt es den Lehrpersonen, Unterrichtsmethoden und 
Lehrverfahren im Rahmen des Lehrplans und des geltenden Rechts frei zu wählen. Es entspricht der 
gängigen und vom Regierungsrat unterstützten Praxis, dass in der Schule in unterschiedlichen Situa-
tionen punktuell schulexterne Personen mit spezifischem Fachwissen hinzugezogen werden (Polizis-
tinnen und Polizisten für den Verkehrskundeunterricht, Forstwarte für die Waldkunde, Fachpersonen 
für digitale Medienprävention, Berufsleute mit handwerklicher Expertise, Autoren oder Bibliotheks-
fachpersonen für die Leseförderung, Fachpersonen im Zusammenhang mit der Berufswahl usw.). 
Davon lebt die Volksschule. Es ist Aufgabe der Schule, sämtliche externen Beiträge im Hinblick auf 
den Bildungsauftrag kritisch zu prüfen und sinnvoll in die Unterrichtseinheit einzubetten. 

Schulexterne Beiträge können auf zwei Arten finanziert werden:  

• Die Anstellung und der Einsatz von Personen, die als externe Fachpersonen eingestuft sind, ist 
kantonal reguliert; es gelten grundsätzlich die gleichen Bestimmungen wie für Lehrpersonen.2 Die 
Finanzierung erfolgt über das Ressourcenkontingent der Schule.  

 
1 § 15 des Gesetzes über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL; SAR 411.200) 
2 Siehe Handreichung vom 14. Juni 2023 zu Anstellung und Einsatz von externen Fachpersonen unter www.schulen-aargau.ch > Regelschule > 
Schulorganisation > Personalplanung 

https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/planung-ressourcen/personalplanung
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• Personen, die nicht als externe Fachpersonen eingestuft werden, können für ihren Einsatz an der 
Schule von der Gemeinde angestellt und entschädigt werden. Für diese Personen gelten keine 
kantonalen Bestimmungen.  

Zur Frage 1 

"Kann der Regierungsrat abschätzen, wie viele Schulen Coaches engagieren?" 

Nein. Es wird kein Monitoring zum Einsatz von Coaches an den Aargauer Volksschulen durchge-
führt. 

Zur Frage 2 

"Gibt es Richtlinien für ein Engagement eines Coaches an der Aargauer Volksschule?" 

Nein. Es liegt in der professionellen Verantwortung der Schulleitung und der Lehrpersonen, Coaches 
oder andere Personen an der Schule zu engagieren. Für Personen, die die kantonalen Kriterien von 
externen Fachpersonen erfüllen, gelten grundsätzlich die gleichen Bestimmungen wie für Lehrperso-
nen (siehe Vorbemerkungen). 

Zur Frage 3 

"Bei einem Nein zu Frage 2: Sieht der Regierungsrat Handlungsbedarf?" 

Der Regierungsrat sieht keinen Handlungsbedarf. Es ist die Aufgabe der Schulleitung und der Lehr-
personen, externe Fachpersonen und weitere Personen vor einem Einsatz an der Schule auf ihre 
fachlichen und didaktischen Qualitäten hin zu prüfen. Es gilt in jedem Fall abzuklären, ob die betref-
fende Fachperson einen alters- und schulstufengerechten Beitrag zum Kompetenzerwerb der Schü-
lerinnen und Schüler im Rahmen des Aargauer Lehrplans und des geltenden Rechts leisten kann.  

Zu bedenken ist, dass weitergehende kantonale Regulierungen immer auch vollzogen und kontrol-
liert werden müssen. Der Regierungsrat sieht einen solchen Aufwand nicht in einem ausgewogenen 
Verhältnis zu einem allfälligen Nutzen. 

Zur Frage 4 

"Gab es nennenswerte Rückmeldungen, wo die Coachingsequenz anschliessend als negativ bewer-
tet wurde?" 

Dem Regierungsrat sind keine negativen Rückmeldungen zu Coachingsequenzen an der Aargauer 
Volksschule bekannt.  

Zur Frage 5 

"Ein Coaching regt normalerweise zum Nachdenken an. Wie werden die Schülerinnen und Schüler 
anschliessend unterstützt?" 

Es gehört zum professionellen Auftrag einer Lehrperson, Didaktik und Methodik so zu wählen, dass 
die Schülerinnen und Schüler beim Lernen begleitet und unterstützt sind. Dazu gehört es im Beson-
deren, Unterrichtssequenzen zu reflektieren und mit Bezug auf die Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler einzuordnen. Bei Lernanlässen unter Beizug von externen Fachpersonen oder anderen Per-
sonen ist eine entsprechende Vor- und Nachbereitung mit den Schülerinnen und Schülern verstärkt 
gefragt, denn der von schulexternen Personen eingebrachte Beitrag kann sich vom gewohnten Un-
terricht unterscheiden.  
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Zur Frage 6 

"Wie werden die Eltern über eine Coachingsequenz an der Schule informiert?" 

Die Schulleitung und die Lehrpersonen tragen die Verantwortung, die Eltern angemessen über das 
Schulprogramm und den Unterricht zu informieren. Ob die Eltern über eine Coachingsequenz infor-
miert werden, hängt aus Sicht des Regierungsrats auch von der Thematik, dem Umfang der Se-
quenz und dem Alter der Schülerinnen und Schüler ab. Es liegt im Ermessen der Schulleitung und 
der Lehrpersonen, im spezifischen Fall über eine Information der Eltern zu entscheiden.  

Zur Frage 7 

"Kann abgeschätzt werden, wie viel Geld die Gemeinden heute für Coachings an ihren Schulen auf-
wenden?" 

Nein, es erfolgt kein diesbezügliches Monitoring (siehe Antwort zur Frage 1). 

Zur Frage 8 

"Wie wird sichergestellt, dass psychisch instabile Schülerinnen und Schüler in solchen Coachings 
geschützt werden?" 

Siehe Antwort zur Frage 5. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 780.–. 

Regierungsrat Aargau 
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